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Einleitung.

Die Grundbedingung für eine erfolgreiche Thätigkeit des General-
Stabes im Kriege in operativer Beziehung ist die 
einschlägigen Vorschriften.

genaue Kenntnis der

Der vorliegende Behelf bildet eine möglichst gedrängte und über-
sichtliche Zusammenstellung der Haupt-Grundsätze aus diesen Vorschriften; 
er soll einerseits das rasche Orientieren über die wichtigsten operativen 
Bestimmungen ermöglichen, anderseits das Detail-Studium erleichtern.

Zur Benützung des Behelfes sind nothwendig:

Im Texte hiefür ge­
brauchte Abkürzung:

Dienst-Reglement für das k. u. k. Heer, I. Theil . . D. R. I
я я я я я я я • • D. R. II

Geschäfts-Ordnung я „ „ я I- Abschnitt G. О. (oder А — 5 а)
Train-Vorschrift für die Armee im F e ld e ................... G— 8
Exercier-Reglement für die k. u. k. Gavallerie . . E —2

я я я я я Fußtruppen . . E - 3
я я я я я Artillerie . . E— 5

Vorschrift für den E tapendienst.................................
Vorschrift für die Verpflegung des k. u. k. Heeres,

E - 5 7

II. Theil, Heft 1, 2, 3 ..................................... V. V. II/i (2. 3).

Die sonst im Texte des Behelfes angeführten Vorschriften dienen
zum eventuellen Detail-Studium. 

#

Behelf. 1





I. Abschnitt.

Dienst des Generalstabes.
Hiezu Beilage 1.

Wesen und Stellung des Generalstabes. Die umfangreiche und viel­
seitige Thätigkeit bei Leitung und Führung der Armee-Körper erzeugt das 
Bedürfnis nach Organen, welche den Befehlshaber unterstützen, ihn von 
den Details der Befehlgebung entlasten.

Die Befriedigung der verschiedenartigen Bedürfnisse eines Heeres 
erfordert im Detail der Befehlgebung große Genauigkeit, damit sich die 
Ausführung der Befehle sicher vollziehe und derselben keine Reibungen 
hinderlich entgegentreten.

Den höheren G o m m and en  sind daher je nach Bedarf beigegeben :
G e n e r a l s ta b s - O f f ic ie r e  zur Besorgung des wichtigsten Theiles 

der Dienstgeschäfte, nämlich aller operativen und der damit zusammen­
hängenden Angelegenheiten;

Hi l f s -Organe für das Genie-, Artillerie-, Pionnier-, Feld-Eisenbahn- 
und Telegraphenwesen, für Train-Angelegenheiten, für das Sanitäts- und 
Intendanz-Wesen u. a.

Unter diesen Organen nimmt der Genera l  st ab s-Ghef  die hervor­
ragendste Stellung ein. Die übrigen Hilfsorgane sind verpflichtet, in allen 
wichtigen oder zweifelhaften Fällen, dann in Angelegenheiten operativer 
Natur, Directive!! des Generalstabs-Ghefs einzuholen, Anträge nur im Ein­
vernehmen mit demselben zu stellen und ihn über die wesentlichen Vor­
kommnisse bei den Geschäfts-Abtheilungen in Kenntnis zu erhalten (A— 6, 
§ 2; A— 1, SS., XIV c).

Gliederung des Generalstabsdienstes. Der Dienst des Generalstabes 
theilt sich in den op e ra t iv en  und in den a d m in is t r a t i v e n  General­
stabsdienst.

Operativer Oeneralstahsdienst.

Im Frieden. Vorbedingungen für eine erfolgreiche Kriegführung sind : 
Ü b e r le g e n h e i t  gegenüber dem feindlichen Heere in Stärke, Aus­

bildung, Bewaffnung, Ausrüstung und Schnelligkeit bei der Bereitstellung 
der Armee (Aufmarsch);
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gena ue  Kenntn is  der in Betracht kommenden feindlichen Heere, 
dann der militär-geographischen und militär-statistischen Verhältnisse auf 
dem voraussichtlichen Kriegsschauplätze.

Diese Vorbedingungen können und müssen für alle möglichen Kriegs­
fälle bereits im Frieden durch eingehende Studien und weitgehende Vor­
arbeiten geschaffen werden, welche hauptsächlich dem Generalstabe zu­
kommen.

Hiezu bestehen die Bureaux des k. u. k. Generalstabes.
B u re a u  für  o p e r a t i v e  un d  b e s o n d e r e  G en era l  stabs- 

Arbe i ten .  Dasselbe bearbeitet alle operativen Angelegenheiten und damit 
im Zusammenhänge stehenden Agenden, die Kriegs-ordre de bataille, die 
Mobilmachung, die Entwürfe für strategische Aufmärsche, die Gutachten 
und Anträge über Befestigungen; ferner die Angelegenheiten über Organi­
sation und Ausbildung des Heeres, dann Reglements, Instructionen 
taktischen und operativen Inhalts, die Entwürfe zu den Generalstabs-Reisen 
und größeren Waffen-Ubungen und die darauf bezüglichen Hauptberichte.

L a n d e s -B e s c h re ib u n g s -B u re a u  für militäiische Beschreibung 
des In- und Auslandes mit dem Landesbeschreibungs-Archiv.

R esu lta te  der A rb eiten  sind die Feld-Elaborate. An solchen bestehen:
Strategische Übersichten (sie bilden Würdigungen der Kriegsschauplätze 

und geben Anhaltspunkte über Verhältnisse, welche die eigene Offensive und 
Defensive beeinflussen).

Militär-Geographien (objective Beschreibungen militärisch wichtiger Ele­
mente).

Detail-Beschreibungen (über militärisch A\nchtige Räume).
Allgemeine Beschreibungen von Flüssen.
Detail-Beschreibungen von Fluss-Übergangspunkten.
Ferner (im technischen Militär-Gomite hearheitet):
Fortificatorische Detail-Beschreibungen.
Statistik der Ünterkunfts-Verhältnisse.
Militär-statistische Übersichten.

Evidenz-B ureau  für Evidenthaltung fremder Heere.
Resultate der Arbeiten sind:
Das Evidenz-Memoire (übersichtliches Bild über die Heereseinrichtungen 

fremder Staaten).
Evidenz-Tableaux (jährlich verfasste Auszüge aus dem Memoire).
Evidenz-Rapporte (bei wichtigen Anlässen fallweise verfasst).
Publicationen über Organisation, Verfassung des Heftes „Die Streitkräfte 

der europäischen Staaten“ (gehört zu den Feld-Elaboraten).
Eis enb ahn- B ure au ,  zugleich Bureau für Dampfschiffahrts-Wesen. 

Es trifft die Vorbereitungen zur Ausnützung der Eisenbahnen für militärische 
Zwecke.

T e l e g r a p h e n - B u r e a u  für das gesammte Militär-Telegraphen- 
\Vesen.

In der k r i e g s g e s c h i c h t l i c h e n  A b t h e i l u n g  des Kriegs- 
Archives  werden Publicationen kriegshistorischen und kriegsstatistischen 
Inhalts bearbeitet.



Das D i r e c t i o n s - B u r e a u  besorgt alle Personal- und ökonomischen 
Angelegenheiten und vermittelt den Dienstverkehr innerhalb des General­
stabes und nach außen.

Im Kriege umfasst der operative Generalstabsdienst jene Thätig- 
keiten, welche sich für den Generalstab als unterstützendes Organ bei der 
Truppenführung ergeben, u. zw. während des Aufmarsches, der Aufklärung, 
bei Märschen, Gantonierungen, beim Sicherungs- und Verbindungs-Dienst, 
weiters bei Vorkehrungen zur Erhaltung der Armee лѵіе Einfluss auf die 
Leitung des Sanitätswesens, auf die operative Verpflegsthätigkeit auf die 
Leitung der Requisitionen, des Etapemvesens u. s. w. (Siehe auch D. R, II, 
Pkt. 346, 349, 350).

Beim Übergange vom Kriegs- auf das Friedens-Verhältnis betrifft 
den operativen Generalstabsdienst vornehmlich die Mitwirkung bei den 
Anordnungen der höheren Gommanden u. s. w. für Märsche (Eisenbahn- 
Transporte), Gantonierungen u. s. w., welche sich während der Verlegung 
der Armee vom Kriegsschauplätze in die Friedens-Garnisonen, beziehungs­
weise zur Rückkehr der Gommanden, Truppen und Anstalten auf den 
Friedensstand ergeben.

Administrativer Oeneralstahsdienst.
Der administrative Generalstabsdienst umfasst die Bearbeitung aller 

Personal- und Standes-Angelegenheiten, dann Angelegenheiten, welche 
den Dienst, die Disciplin und die Einleitung der Ergänzung an Mann, 
Pferd und Kriegs-Material betreffen.

Die operativen und administrativen Thätigkeiten werden außer in Deutsch­
land und theilweise in Russland, in allen Armeen gemeinsam vom Generalstabe 
durchgeführt. In Deutschland herrscht eine scharfe Trennung, indem die opera­
tiven Angelegenheiten ausschließlich vom Generalstabe, die administrativen von 
Adjutanten bearbeitet werden.

Dies hat wohl den Vortheil, dass der Generalstab sich vornehmlich der 
wichtigeren operativen Thätigkeit widmen kann, beeinflusst aber nachtheilig die 
Einheitlichkeit des Dienstes und den anstandslosen Geschäftsgang.





II. Abschnitt.

EntscMuss, Plan. Befehlgebung und Meldedienst 
im allgemeinen. Feld-Telegraphenwesen.

Hiezu Beilagen 2, 3.

A. Entschluss, Plan.
Jeder Armee-Körper (jede Gruppe) hat im Kriege eine bestimmte 

Aufgabe zu lösen, zu deren Durchführung ein Entschluss gefasst und ein 
Plan entworfen werden muss (siehe auch E. R. f. d. F., Pkt. 493; D. R. 
11, Pkt. 334).

Die oberste Pflicht jedes Gommandanten bildet hiebei, für die 
wichtigste aller Handlungen im Kriege — „für das Gefecht“ — eine 
vortheilhafte Lage zu schaffen (D. R. 11, Pkt. 334).

Es muss jederzeit alles daran gesetzt werden, um die Streitkräfte 
rechtzeitig, schlagfertig, moralisch tüchtig und gehoben auf dem Gefechts­
felde zu vereinigen (D. R. 11, Pkt. 334).

Dort, wo die Entscheidung gesucht wird, sind alle verfügbaren Kräfte 
heranzuziehen und zweckmäßig auszunützen (E. R. f. d. F., Pkt. 494).

Auf die W a h r u n g  der  „Init iat ive (Vorrecht des Handelns)“ 
eigenerseits ist besonderes Gewicht zu legen. Sie ist der Grundgedanke, 
welchen die übrigen Factoren zwar abändern, aber nicht beseitigen dürfen.

Zu dem Ergebnisse „was“ zu thun ist (Entschluss) und „wie“ es zu 
thun ist (Plan), gelangt man durch Erwägungen, d. h. Beurtheilung aller 
Verhältnisse, welche auf die Durchführung der Aufgabe Einfluss nehmen 
können.

Die Grundlage für die Erwägungen bilden die e ig e n e  Abs ich t  
(Auftrag), die feindliche und eigene S i tu a t i o n  und die Ter ra in-Ver­
hältnisse.

Hat man sich für das angriffsweise Vorgehen entschlossen, so ist die 
Wahl des O p e ra t i o n sz ie le s  (der Richtung), der M arsc h l i n ie n ,  der 
G rup pi e run g  im großen (Aufgaben der einzelnen Gruppen), — die 
Wahl der zu e r r e ic h en d e n  Rä um e ,  weiters der V e r b i n d u n g e n ,  
der S u b s i s t e n z m i t t e l  (Verpflegs- und sanitären Maßnahmen, der 
Etapen-Einrichtungen) — zu erwägen.



Hat man sich für die Defensive entschieden, so müssen ähnliche 
Erwägungen angestellt werden, wobei es in erster Linie auf die Wahl 
jenes Raumes ankommt, in welchem man dem Feinde abwehrend ent­
gegentreten will, um hienach die Gruppierung der Kräfte vornehmen zu 
können (siehe auch E. R. f. d. F. II. Theil „Angriff“ und „Verthei- 
digung“).

Das Sammeln und übersichtliche Zusammenstellen jener Daten, 
deren Kenntnis für die Entschlussfassung und Feststellung des Planes 
erforderlich sind, besorgen Generalstabsofficiere. Dies bedingt genaues 
Evidentführen der feindlichen und eigenen Situation durch Einzeichnen 
in Karten (Skizzen), Zurechtlegen militär-geographischer und statistischer 
Daten, den Feld-Elaboraten entnommen oder auf Grund speciell durch­
geführter Recognoscierungen erlangt u. s. w. (siehe auch D. R.II., Pkt. 346, 
349. 350; V. V. II/l, §. 7; 0. R. f. d. A. i. F. XI, XVIII, XXIV; G. 0 . f. 
d. h. G. d. A. i. F. §. 2).

B. Befehlgebung und Meldedienst im allge­
meinen.*)

Allgemeines. Die große Tragweite taktischer und operativer Refehle 
(Meldungen), die Verantwortung, welche der Refehlende (Meldende) auf 
sich nimmt, machen es letzterem zur Pflicht, jedes Wort abzuwägen, 
bevor es ausgesprochen oder niedergeschrieben wird.

Die bedeutenden Schwierigkeiten, correct zu befehlen (melden), sind 
nur durch genaue Kenntnis und verständnisvolle Anwendung der dies­
bezüglichen Grundsätze und Vorschriften, sowie durch möglichste Gleich­
artigkeit bei formeller Ausfertigung (Technik) zu überwinden.

Eine Schablone für die Refehlgebung (für Meldungen) ist selbst­
verständlich undenkbar, weil wohl niemals Refehle unter ganz gleichen 
Verhältnissen zu ertheilen (Meldungen zu erstatten) sein werden.

Nachstehend sind besonders wichtige Grundsätze, Bestimmungen 
und Anhaltspunkte über Refehlgebung zusammengestellt.

I. Befehlgebung.
Der Entschluss wird wirksam durch den Befehl.
Beim Ertheilen von Befehlen operativen und taktischen Inhaltes 

handelt es sich um deutliches und geordnetes Vorschreiben einer

§ 19:
*“) B e h e lfe :  Dienst-Reglement für das k. u. k. Heer, 1. Theil (A—10, a),

Dienst-Reglement für das k. u. k. Heer, 2. Theil (A—10, b), §§ 1—6; 
Geschäfts-Ordnung für das k. u. k. Heer, 1. Abschnitt (A—5, a); 
Geschäfts-Ordnung für die höheren Gommanden der Armee im Felde 

(A -6 );
Anleitung für die Verfassung von schriftlichen Befehlen und Meldungen 

taktischen und operativen Inhaltes (E—24);
Anleitungen für den operativen Generalstabsdienst (E—51).



bestimmten Aufgabe. Hiezu ist vor allem nothwendig, dass der Befehlende 
selbst darüber im klaren ist, w as er will.

1. Eigenschaften des Befehles. Jeder Befehl muss klar, bes t immt ,  
kurz,  dabei v o l l s t ä n d ig  und dem Gesichtskreise des Empfängers ange­
passt sein.

Klar  ist ein Befehl, wenn er keine falsche Auffassung zulässt;
bes t im mt ,  wenn er den Charakter des entschiedenen Entschlusses 

in sich trägt (D. R. I, 114);
kurz und dabei v o l l s t ändi g  ist ein Befehl, wenn er nur das 

enthält, was ein Untergebener zur Durchführung seiner Aufgabe wissen 
muss. Unter Umständen werden auch Weisungen gegeben werden 
müssen, wie das Befohlene durchzuführen ist.

2. Befehl-Sprache (Stil). Beim Ertheilen von Befehlen handelt es 
sich nicht um rhetorische oder stilistische Musterleistungen, sondern um 
Gleichartigkeit, Einfachheit, Klarheit und Bestimmtheit im Ausdrucke. 
Hiedurch wird die Verständlichkeit der Befehle, somit auch das richtige 
Zusammenwirken der Befehlshaber gefördert.

Reglementarische Ausdrücke werden von den Truppen am leichtesten 
verstanden, sind daher wenn möglich anzuwenden.

Unbestimmte Zeitangaben, ungenaue Ortsbezeichnungen, der Aus­
druck „eine entsprechende Abtheilung“, „Verhalten nach Umständen“, 
„sich behaupten um jeden Preis“ u. s. w., unklare Bestimmungen über 
die Gommando-Verhältnisse, namentlich aber unbestimmte Angaben über 
die jeweilige Aufgabe müssen vermieden werden.

Phrasen, leere, belanglose Ausdrücke, unrichtige Wortbildungen, 
mehrdeutige Satzfügungen, nicht allgemein verständliche Ausdrücke und 
Fremdwörter, übertriebene Kürzungen, eine schwülstige verworrene 
SprechAveise u. s. w. beeinträchtigen die Klarheit des Ausdruckes.

Wiederholungen, Erläuterungen von Vorschriften, taktische Abhand­
lungen, Erinnerungen an bestehende Befehle u. s. w. sind Fehler gegen 
die Kürze.

Die Worte „rechts“, — „links“, — — „hinter“ zur Kenn­
zeichnung der Lage sind zu vermeiden, wenn diese durch die Benennungen 
der betreffenden Weltgegenden bestimmt werden kann. „Außerhalb“, — 
„oberhalb“, — „unterhalb“ müssen gewöhnlich noch erläutert werden.

Die Befehl-Sprache muss e n t s c h i e d e n  sein. Man befehle daher 
nicht; „Die U® Infanterie-Brigade „soll“, — „wolle“, — „möge“
u. s. w., sondern „hat“ — „ist“.

In schriftlichen Befehlen, welche an das Commando gerichtet sind, 
ist die directe Anrede zu vermeiden; man befiehlt daher nicht: „Herr 
General-Major“ oder „Euer Hochwohlgehoren haben . . . “, sondern
,;Die U® Infanterie-Brigade“, — „Das Brigade-Commando hat . . . “.

Bezüglich Ansprache der Untergebenen durch Vorgesetzte gelten die 
Bestimmungen des D. R. I, Pkt. 109, 110.

Das Weglassen entbehrlicher Neben- und Verbindungs-Wörter u.s.av. 
(der sogenannte Telegramm-Stil) verleiht den Befehlen oft eine große
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Bestimmtheit und Kürze; es darf jedoch hiebei nicht zu weit gegangen 
werden^ sonst entstehen leicht Missverständnisse und Unklarheiten.

Nachfolgend einige häufig vorkommende, theilweise eingelebte, aber gegen 
die correcte Befehl-Sprache verstoßende Ausdrücke, Redensarten u. dgl.:

Man befiehlt nicht „Unser Corps“, — „Meine Brigade“, sondern „Das 
eigene Re Corps“, — „Die eigene Infanterie-Brigade“ oder wenn kein Zweifel 
bestehen kann „Das Re Corps, die Re Brigade“.

Man erhält Nachrichten „über“ den Feind und nicht „vom“ Feinde.
„Sofort“ kann die Durchführung eines Befehles nur erfolgen, wenn die 

Bedingungen hiezu bestehen. Eine cantonierende Gruppe kann beispielsweise, 
selbst wenn sie alarmiert wird, nicht „sofort“ abraarschieren. Man befiehlt daher 
zweckmäßiger: es ist „sobald als möglich“, — „ehestens“, — „schleunigst“ 
abzumarschieren.

„Energisch“ angreifen. Thatkraft muss als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden.

Übertriebene Hoffnungen wie: „den Feind vernichten“ — „in den Fluss 
werfen“ — „erdrücken“ — „aufrollen“ u. s. w. gehen zumeist nicht in Erfüllung.

Höhenzüge, Brücken, Ortschaften u. s. w. kann man nicht „in die Hand 
nehmen“. Besser wird man befehlen: „erreichen, besetzen, in Besitz nehmen, 
sichern, behaupten“ u. dgl.

„Die Truppen haben sich einzugraben.“ Besser: „Einen Abschnitt zur Ver- 
theidigung herrichten, technisch verstärken“ u. s. w.

Eine Colonne marschiert „nach“ A und nicht „auf“ A.
Die Escadron hat „bis“ B. und nicht „gegen“ B. aufzuklären, wenn der 

Commandant Nachrichten über die Verhältnisse bei B. haben will.
Die Patrouille klärt nicht „auf“ sondern „an“ einer Straße auf.
„Über den Feind sind keine tveiteren Nachrichten eingelangt“, — selbst­

verständlich, wenn man eben keine Nachrichten anführt.
„Das Bataillon hat nach A zu marschieren und dort weitere Befehle zu 

erwarten“, — selbstverständlich, weil das Bataillon ohne Befehl von A nicht 
abmarschieren darf.

„Kraft-“Gruppe; — „Gruppe“ genügt (D. R. II Vorbemerkung).
3. Befehl-Formen (siehe D. R. II, § 1, E— 24 b), G. 0. I, § 8).
Ein erfolgreiches Zusammenwirken zur Durchführung des Ent­

schlusses ist am sichersten zu erwarten, wenn der Befehlshaber auf alle 
Gruppen unmittelbaren, ununterbrochenen Einfluss ausüben kann. Somit 
wird auch jene Befehl-Form am vortheilhaftesten sein, durch welche sich 
der Commandant diesen Einfluss am besten wahrt.

Diese Befehl-Formen sind für taktische Anordnungen: Aviso, Com­
mando, Signal, — für taktische und operative Anordnungen: Auftrag, 
Befehl im engeren Sinne des Wortes. D. R. II, Pkt. 1 und 1 a).

Muss ein Befehlshaber entfernteren, also nicht unter seinem unmittel­
baren Einflüsse stehenden Gruppen das Vei'halten für einen längeren 
Zeitraum vorschreiben, so kann ein derartiger Befehl nur sehr allgemein 
gehalten werden, лѵаз die Schwierigkeit eines unter allen Verhältnissen 
richtigen Zusammenwirkens erhöht (Dispositionen, Instructionen, Directiven).

Wann Befehle schriftlich ertheilt werden müssen und wann sie 
mündlich gegeben oder übertragen werden können, entscheiden die Ver­
hältnisse.

4. Inhalt eines Befehles im allgemeinen. Befehle im engeren Sinne 
des Wortes, welche das Verhalten für einen bestimmten Fall oder für 
einen Moment vorzeichnen, werden ganz kurze Verfügungen sein können.
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Dispositionen hingegen, welche das Verhalten der Gruppen während 
eines längeren Zeitabschnittes zu regeln haben z. B. Marsch-Dispositionen 
für größere Körper, werden naturgemäß zumeist umfangreicher sein und 
im allgemeinen enthalten:

Bekanntgabe der Situation des Feindes, — in jener Auffassung der 
Nachrichten, die der Commandant hat;

Bekanntgabe der eigenen Situation, soweit diese dem Unter-Gom- 
mandanten zu wissen nothwendig ist;

eigene Absicht, k la r  und b e s t i m m t ,  ohne „wenn“ und „aber“, 
damit die Unter-Gommandanten im Geiste des Befehlenden selbständig 
und selbstthätig handeln können;

Kräfte-Gruppierung und Aufgabe jeder Gruppe (Golonne). Die Auf­
gabe muss genau ,  jeden Zweifel ausschließend festgestellt werden;

Aufenthalt des Gommandanten;
Vorkehrungen für Verpflegung, Munitions- und Material-Ersatz und 

sanitäre Maßnahmen, wenn diese Vorkehrungen nicht durch abgesonderte 
Befehle verfügt werden;

sonstige Anordnungen.
Am Schlüsse ist anzuführen, wer mit der Disposition betheilt wurde, 

falls die Anordnungen an mehrere Stellen gleichlautend ergehen (D. R. 
II, Pkt. 2).

Vorstehende Reihenfolge der Anordnungen ist nicht bindend, doch 
wird dieselbe, dem Gedächtnisse eingeprägt eine gleichhartige, geordnete, 
übersichtliche und vollständige, daher leicht, verständliche Befehlgebung 
fördern (E— 24, III Ъ), Seite 42, vorletzter Absatz).

Je nach den Verhältnissen лѵегЬеп einzelne dieser Anordnungen als 
entbehrlich wegbleiben.

Man soll nie zu viel befehlen, einerseits um nicht die Selbstthätig- 
keit der Unter-Gommandanten zu unterdrücken, anderseits um nicht in 
die Lage zu gerathen, wegen Unkenntnis localer oder zufälliger Umstände 
unausführbare oder minder zweckmäßige Befehle zu ertheilen. Anord­
nungen für alle möglichen und wahrscheinlichen Fälle zu geben ist 
schlecht (E— 24, III a).

5. Verlautbarung der Befehle. Grundsätzlich gibt jeder Befehlshaber 
seine Anordnungen an die nächsten Unter-Gommandanten (das Com­
mando) (E— 24, III a).

Muss der Befehlshaber in Ausnahmsfällen mit einer ihm nicht 
unmittelbar unterstehenden Abtheilung (Anstalt) disponieren, so hat er die 
Zwischen-Gommandanten ehestens hievon zu verständigen (E—^24, lila).

Wo immer möglich, hüte man sich vor Abänderung von Befehlen, 
die schon in Ausführung begriffen sind (E —24, ІП a), D. R. I, 114).

Befehle können mündlich (auch telephonisch) oder schriftlich (auch 
telegraphisch) verlautbart, beziehungsweise übermittelt werden.
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Mündliche Befehlgebung.
Erfolgt dieselbe ohne Zwischenträger, so hat sie alle Vortheile des 

unmittelbaren Verkehrs mit dem Befehls-Empfänger.
Sie ist daher wo immer thunlich oder wenigstens zur Ergänzung 

und Erläuterung schriftlicher Befehle anzuwenden.
Nachtheilig ist, dass der Befehl dem Gedächtnisse allein über­

antwortet wird und, wenn dritte Personen vermitteln, der Befehl anders 
ausgerichtet und missverstanden werden kann.

B e la ngr e i che  m ü n d l i c h e  Befeh le  s ind d a h e r  zu wieder ­
holen,  sc h l a g w o r t a r t i g  v o rzum erken  und  sich bes tä t ig en  zu 
la s s e n  (D. R. I, 112).

Das Versammeln von Unter-Gommandanten zur mündlichen Befehls- 
ertheilung ist, wenn es die Verhältnisse gestatten, gut, darf jedoch nicht 
übertrieben werden. Bei größeren Heeres-Korpern wird es auf jene Fälle 
zu beschränken sein, wo das Zusammenberufen ohne erheblichen Zeit­
aufwand geschehen kann. (2̂ ® Armee, August 1870.)

Aber auch dann sind in manchen Fällen schriftliche Befehle noth- 
wendig, welche kurz sein können, weil der mündliche Befehl die Erläute­
rung hiezu bildet (z. B. bei besonders wichtigen Aufträgen, zur Deckung 
der Befehl-Empfänger).

Comm and an ten,  d e re n  T r up pe n  im Gefechte  s te hen ,  sowie 
G om m a n d a n te n  d e t a c h i e r t e r  Grup pe n  d ü r f en  n ich t  abbe ru fen  
w e r d e n  (E — 24-, III a).

Schriftliche Befehlgebung.
Hiezu Beilage 2.

Der schriftliche Befehl ist bleibend, wird nicht vergessen und nicht 
verstümmelt überbracht.

Schriftliche Befehle müssen mit peinlichster Genauigkeit verfasst 
sein, weil Unrichtigkeiten, Zweifel, Unvollständigkeiten u. s. w. zumeist 
nicht rechtzeitig behoben werden können, wie dies bei der directen münd­
lichen Befehlgebung leicht möglich ist. Folgende Grundsätze sind daher 
zu beachten:

Übermäßig lange schriftliche Befehle sind unübersichtlich, häufig 
schwer verständlich, lenken von den Hauptsachen ab, verwirren, belasten 
das Gedächtnis, müssen vielmals gelesen werden u. s. w.

Können umfangreiche schriftliche Verfügungen durchaus nicht um­
gangen werden (etwa durch mündliche Anordnung nebensächlicher 
Details), so ist es zweckmäßig, Wichtiges von minder Wichtigem zu 
trennen, letzteres als Anhang oder gesondert auszufertigen, z. B. Anord­
nungen über Trains, Verpflegung, Recognoscierungen u. s. w. (D. R. II., 
97 zu f), 98 Verpflegung, 99; — V. V. II/l, § 8).

Die Schreibweise der geographischen Eigennamen (latein zu schreiben) 
erfolgt nach der normierten Kriegskarte (General-Karte 1 ; 200.000), sonst
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muss angeführt werden, nach welcher Karte (welchem Plane) befohlen 
wurde (D. R. II, 2).

Die Nothwendigkeit der genauen Schreibweise geographischer Eigen­
namen, sowie die zweifellose Bezeichnung bei Gleichnamigkeit, z. B. Stadt 
Eger, Eger-Fluss u. dgh, kann nicht genug betont werden.

Mittels Höhencoten oder Buchstaben der Planschrift soll eine Loca- 
lität nicht bezeichnet werden; es ist überhaupt nur zulässig, wenn man 
sicher ist, dass der Empfänger des Befehles im Besitze derselben Karte 
(auch von derselben Ausgabe) ist.

Müssen zur Bezeichnung einer Linie, einer Richtung oder eines 
Raumes mehrere Namen genannt werden, so wird ein geordnetes An­
führen derselben das rasche Auffinden in der Karte ermöglichen. Man 
benenne daher vom rechten gegen den linken Flügel, in der Marsch­
richtung u. s. w.

Nicht gebräuchliche Abkürzungen sind zu vermeiden und überhaupt 
nur anzuwenden, wenn damit nicht gegen die Deutlichkeit verstoßen 
wird. Die durch Abkürzungen gewonnene Zeit ist zumeist sehr gering, 
und steht dieser Gewinn mit den leicht möglichen Irrungen in keinem 
Verhältnisse (E — 24, 1, Seite 9).

Es ist zweckmäßig, beim Gebrauche von Ziffern als Ordnungszahlen 
die Silbe anzuhängen oder die Ziffern, namentlich in Telegrammen
durch das Zahlwort zu ersetzen (2̂ ®L zweiter statt 2., zwei statt 2).

Beim Bezeichnen von Truppenkörpern oder Abtheilungen mit Ziffern 
ist die vorgeschriebene Bezeichnungsart anzuwenden (laut organischer 
Bestimmungen).

Bei allen Zeitangaben ist zur Vermeidung von Missverständnissen 
stets der Stunde die Minutenzahl beizufügen; man schreibe also nicht 
іД2 oder sondern 15™. In wichtigen Fällen (namentlich in Tele­
grammen) müssen Tag und Stunde mit Worten geschrieben sein.

Die Stundenangabe ist durch Anführung der Tageszeit in einer jeden 
Zweifel ausschließenden Weise zu ergänzen, u. zw.;

von 2 '̂ früh bis 9*' vormittags durch „früh“ (fr.);
„ 9 '' vormittags bis 12̂ * mittags durch „vormittags“ (vorm.);
„ 12*' mittags bis 6*' abends durch „nachmittags“ (nachm.);
„ б*' abends bis 9*' abends durch „abends“ (abds.);
„ 9*̂  abends bis 2*̂  früh durch „nachts“ (nachts).

Die Bezeichnungen „heute“ —  „morgen“ — „gestern“ — u. s. w. 
können leicht zu Irrungen führen, wenn der Befehl nicht am Ausfertigungs­
tage zugestellt wird und nicht die jeden Zweifel ausschließende Aufschrift 
„Disposition für den n*̂ en« trägt. Man schreibe dann entweder nur das 
Datum oder z. B. „morgen (15*̂ ®")“.

Alle schriftlichen Ausfertigungen haben Nummer, Ort und Zeit der 
Ausfertigung zu enthalten.

Dies ist bei den oft in rascher Folge ergehenden Gefechtsbefehlen 
besonders wichtig.
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Jeder Befehl soll sogleich beim Empfange mit Ort, Stunde und 
Minute präsentiert und sorgfältig aufbewahrt werden.

Schrift und Unterschrift müssen auch bei schlechter Beleuchtung 
leserhch sein (G. 0 . I, Seite 19).

Umfasst ein Befehl mehr als eine Seite, so ist die Nothwendigkeit 
des Umwendens eines Blattes auffallend (Farbstift) kenntlich zu machen 
(in der rechten unteren Ecke groß, kräftig). Es empfiehlt sich auch,
jeden Befehl mit einem Striche abzuschließen.

Skizzen dienen zum leichteren Verständnisse des Textes und können 
ihn bisweilen vollständig ersetzen (D. R. II, 97 zu c, E— 24, I).

Damit die Skizzen ihrem Zwecke entsprechen, müssen sie einfach 
und übersichthch verfasst sein und dasjenige scharf hervorheben, was 
dargestellt werden soll. In einer Skizze darf kein überflüssiger Strich sein, 
sonst wird die Einfachheit und Übersichtlichkeit gestört, sowie die zur 
Anfertigung erforderliche Zeit unnütz verlängert.

Jede Skizze muss mit dem Nordzeichen und Maßstahe (gezeichnet) 
versehen sein, sowie die Andeutung enthalten, zu welchem Schriftstücke 
sie gehört.

Die conventionellen Zeichen sind genau nach dem Zeichenschlüssel 
(Ausgabe 1894, Tafel X) darzustellen. Sonst angewendete Zeichen müssen 
erklärt, etwa nothwendige Angaben in einer Legende angeführt werden.

Die Anwendung von Farbstiften ist zweckmäßig.
Skizzen in sehr kleinem Maßstabe und mit überflüssigem Detail sind 

unbrauchbar.
Die Vervielfältigung der Skizzen kann mittels Pauspapieres, Gopier- 

Blockes oder Feld-Presse erfolgen.
Bezüglich Anwendung von Skizzen muss aber hervorgehoben 

werden:
Zur Anfertigung gehören besonderes Geschick und Verständnis;
das Herstellen und Vervielfältigen erfordern mitunter viel Zeit;
nicht jeder Empfänger einer Skizze wird dieselbe schnell und sicher 

verstehen.
Oleaten empfehlen sich im Felde nicht.
Die Übersichtlichkeit eines schriftlichen Befehles, welche angestrebt 

werden muss, kann durch Bilden von Absätzen, Numerieren der Befehls­
punkte, Unterstreichen wichtiger Schlagworte und einheitliches Zusammen­
fassen aller jener Anordnungen, die eine Gruppe betreffen, erreicht 
werden, z. B.;

2tens WestUche Golonne;

General-Major B.j.
Infanterie-Regiment Nr. 4,
U ' Escadron des Dragoner-Regiments Nr. 1,
eine Batterie des Divisions-Artillerie-Regiments Nr. 1,
ein Hilfsplatz,
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bricht um 6*̂  30“ früh vom Nord-Eingange von A auf, marschiert über В 
nach C, hat die östliche Flanke des Corps gegen die in F befindliche 
Gruppe des Feindes zu sichern und bis in die Linie M—N aufzuklären.

Anzahl der Ausfertigungen. Hierüber entscheidet die Anzahl der 
Befehls-Einheiten (Gruppen).

Ein Armee-Commando, das z. B. 4 Corps und 2 Cavallerie-Truppen- 
Divisionen befehligt, hat 6 Dispositions-Einheiten, welche vollständige 
Dispositionen erhalten; den übrigen, dem Armee-Commando direct unter­
stehenden Truppen (Anstalten) wird nur soviel aus diesen mitgetheilt, als 
ihnen zu wissen nöthig ist. Meist werden sie aber einem Corps-Commando 
zugetheilt und erhalten dann von diesem die Befehle.

Das Corps-Commando disponiert auf Grund der Verfügungen des 
Armee-Commandos mit den unterstehenden Infanterie-Truppen-Divisionen 
(etwa zugewiesenen Gavallerie-Körpern), den dem Corps-Commando un­
mittelbar unterstellten Truppen (Anstalten) und mit dem Corps-Train- 
Conimandanten. Die Truppen werden in der Regel, die Anstalten bisweilen 
den Truppen-Divisions-Commanden zugewiesen.

Vollinhaltliche Dispositionen erhalten die Truppen-Divisions-Com­
manden (Commanden der Cavallerie-Körper), die übrigen nur dasjenige, 
was sie zu wissen nöthig haben, u. zw. direct oder im Wege des Truppen- 
Divisions-Commandos, welchem sie zugewiesen sind, oder durch den 
Corps-Train-Commandanten.

Bei der Truppen-Division ergehen die Dispositionen in der Regel an 
die unterstehenden Brigade-Commanden, Cantonierungs-Gruppen u. s. w. 
Die Gruppenbildung richtet sich nach dem Zwecke.

Es empfiehlt sich, den Brigade-Commanden so viele Exemplare der 
etwa autographierten Disposition zuzusenden, als sie Dispositions-Ein­
heiten haben. Die Brigade-Commanden brauchen dann nur die Detail-Ver­
fügungen beizufügen (Zeitersparnis).

Als Hauptgrundsatz für das Betheilen mit vollinhaltlichen Disposi­
tionen hat zu gelten, dass solche nur an jene Gruppen-Commanden aus­
zugeben sind, welche von allen Anordnungen Kenntnis haben müssen. 
Bei einer Infanterie-Truppen-Division wird beispielsweise zumeist der 
Commandant der Infanterie-Divisions-Sanitäts-Anstalt, das Divisions- 
Munitions-Park-Commando, der Divisions-Train-Commandant, oft auch das 
Commando des Divisions-Artillerie-Regiments keine vollinhaltliche Marsch- 
Disposition erhalten; es genügt, wenn angeordnet wird wo, wann, wie die 
Truppen (Trains, Anstalten) zum Abmarsche gestellt zu sein haben, wem 
sie unterstellt sind, wessen Befehle sie einzuholen, zu erwarten haben 
(siehe auch D. R. II, Pkt. 100 und 101).

Die Ausfertigung der Befehle zerföllt in:
Die V e rf as sun g  des  Concep tes ,
die H e r s t e l l u n g  der R e in sc h r i f t  (auch durch eindictieren),
die E x p e d i t i o n  (Übergabe) der l e tz te r en .
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Verfassung des Conceptes. Hiefür sind die Bestimmungen der 
Geschäfts-Ordnung für das k. u. k. Heer (A — 5, a. §§. 13 — 16) und für 
die höheren Gommanden der Armee im Felde (A —6, §. 6) maßgebend.

Alle operativen Angelegenheiten sind geheim zu halten.
Die Concepte hierüber werden in der Generalstabs-Abtheilung (Ope­

rations-, Militär-Abtheilung) von Generalstabs-Officieren verfasst.
Auf Grund der Geschäfts-Eintheilung (Beilage 1) erfolgt die Zuwei­

sung der Arbeiten an die Generalstabs-Officiere durch den Generalstabs- 
(Abtheilungs-) Chef, welcher dem Goncipienten auch die zum Verfassen 
des Gonceptes nöthigen Anhaltspunkte gibt.

1st durch die zu bearbeitende operative Angelegenheit auch der 
Wirkungskreis anderer Geschäfts-Abtheilungen (der Hilfs-Organe) berührt, 
so haben diese nach Weisung des Generalstabs-Ghefs (des Befehlshabers) 
ihre etwa nothwendigen Beiträge zu liefern (mündlich oder schriftlich), 
welche gewöhnlich im Goncepte aufgehen.

Als Muster für die Form der Goncepte im allgemeinen gilt die Beilage 2.
Am oberen Rande ist die vollständige Bezeichnung der bearbeitenden 

Behörde, also nicht „k. u. k. Gorps“, sondern „k. u. k. H®® Gorps- 
Gommando“ anzusetzen.

An die Person des Gommandanten ist zu schreiben, wenn es mit 
Rücksicht auf die Natur des Gegenstandes geboten ist (G. 0 . 1, § 14, 
D. R. П, Pkt. 1 c), d)).

Im Goncepte können die Anschriften in abgekürzter Form angesetzt 
werden (G. 0 . I, § 14).

Allen Anschriften ist der Bestimmungsort in einer, jeden Zweifel 
ausschließenden Weise beizufügen (G. 0. I, § 14) und auf der rechten 
Blatthälfte die Art und Weise, wie die Expedition erfolgen soll, gewissen­
haft anzugeben, damit Expeditionsfehler vermieden werden.

Dem Datum ist die Stunde und Minute der Ausfertigung beizusetzen.
Die Bezeichnung „dringend“ ist nur beider Zutheilung der Geschäfts­

stücke anzuwenden (G. 0 . f. d. h. G. d. A. i. F. § 6).
Numerierung der Geschäfts-Stücke operativen Inhaltes;

A rm ee-O ber-C om m ando  . . . . Nr. 84
A rm e e -C o m m a n d o ........................... Op.-Abth.
G eneral-E tapen-G om m ando  . . Nr. 84
A rm ee-G eneral-G om m ando . M.-Abth.
G o r p s -G o m m a n d o ........................... Nr. 84
T ruppen-D iv isions-G om m ando Gstb.-Abth.
B rigade-G om m ando Nr. 84
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Die Vidierimg noch nicht genehmigter Goncepte ist auf Fälle unum­
gänglicher Nothwendigkeit zu beschränken, sonst durch Rücksprache 
(Einvernahme) zu ersetzen und es ist letzterer Vorgang auf der linken 
Blatthälfte der ersten Gonceptseite vorzumerken. (An Stelle von Videat 
a. a.) (G. 0. f. d. h. G. d. A. i. F. § 6; E - 5 1 ,  Pkt. 16.)

Die erfolgte Verständigung mehrerer oder aller Organe eines Haupt- 
(Stahs-) Quartieres (z. B. über den Abmarsch) ist gleichfalls auf der ersten 
Goncept-Seite anzuführen.

Erfolgt die Expedition nicht gleichzeitig, so ist die Stunde und 
Minute derselben bei derjenigen Manipulationsclausel, wo die Art und 
Weise der Expedition angeführt wird, beizufügen.

Die Goncepte müssen deutlich geschrieben werden; dies erleichtert 
die Anfertigung der Reinschriften (G. 0 . I, § 15).

Berufungen auf frühere Befehle, Verordnungen etc. sind zu vermeiden, 
da im Felde nicht alle Verordnungen zur Hand sein können; statt der­
selben ist der Wortlaut der Befehle anzuführen.

Reinschrift (G. 0 . I, §§ 20, 21, 22).

K. u. k. D®® Gorps-Gommando. 

Nr. 1.
Gslb.-Abth.

An
das k. u. k. 2*'® Infanterie-Truppen-Divisions-Gommando

in
Krakau.

Gorps-Hauptquartier Oświęczira, am 5*®'̂  Mai 1899 um 6'‘ 30'“ abends.

Unterschrift.
(lesbar.)

Reinschriften über wichtige und geheim zu haltende Angelegenheiten 
sind dui’ch Generalstabs- oder Ordonnanz-Officiere anzufertigen.

Von der Feldpresse und sonstigen Vervielfältigungs-Apparaten ist 
ausgedehnter Gebrauch zu machen. Sämmtliche Gommanden der Armee 
im Felde vom Truppen-Divisions-Gommando aufwärts sind mit Feld­
pressen ausgerüstet (E— 18).

Jede Reinschrift muss vor der Untei’fertigung, jedes autographierte, 
Exemplai’ überdies noch vor der Expedition überprüft sein (E — 51 
Pkt. 17).

Behelf. 2
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Ausfertigung der Befehle mit Copier-Buch (G. 0. f. d. h. C. d. A.
i, F. ■§ 7). Schriftliche Befehle, welche während des Marsches oder 
während des Kampfes erlheilt werden, sind mit Gopierbuch auszufertigen.

Vor Antritt eines Marsches oder vor Beginn eines Gefechtes sind im 
Copierbuche jene Nummern vorzumerken, welche an die bereits exhibier- 
ten Stücke anknüpfen. Die Copien sind aufzubewahren und gelten als 
Concepte. Ausfertigungen mit Gopier-Buch werden nachträglich in den 
Protokollen durchgeführt. Die einlaufenden лvichtigen Meldungen sind zu 
numerieren und aufzubewahren.

Mit Blei geschriebene Schriftstücke sind, sobald sie zu den Acten 
genommen werden, mit einer die Schrift erhaltenden Flüssigkeit (Milch, 
Gummilösung u. s. w.) zu überziehen (D. F. D. 0.). Die Anwendung 
von Tintenstiften ist oft zweckmäßig.

Gopier -Buch-Au s f e r t i g u n g en  m ü ss e n  für  j e d e r m a n n  
l e s b a r  sein.  Befeh le  (Meldungen),  die n i c h t  en tz i f fe r t  w e rden  
k ö n n e n ,  s i nd  un b ra u c h b a r .

Expedition der Befehle (G. 0. I, § 26). Dieselbe ist mit der
g r ö ß t e n  So rg fa l t  zu bewirken, nie unverlässlichen Organen zu über­
tragen, weil Expeditionsfehler von unberechenbaren Folgen sein können.

Mit der Vertheilung von Dispositionen, aus welchen operative Ab­
sichten der Leitung zu entnehmen sind, muss man vorsichtig sein, da im 
Kriege die Wahrung des Geheimnisses mehr als sonst zum Erfolge beiträgt.

Die Überwachung der Expedition in den Feld-Kanzleien obliegt dem 
Kanzlei-Director, beziehungsweise dem Generalstabs-Ghef der Truppen- 
Division, dem Brigade-Generalstabs-Officier (A— 6, § 3).

Während des Marsches und Gefechtes ist damit in der Regel ein 
eigens bestimmter Generalstabs-Officier betraut.

Wenn nur immer möglich ist sich die Übernahme (der Empfang) 
eines Befehles u. s. w. seitens des Übernehmers (Empfängers) bestätigen 
zu lassen. (Expeditions-Buch, Gours-Bogen, Gouvert, telegraphische 
Empfangs-Bestätigung u. s. w.)

Die Befehle müssen derart an die Truppen gelangen, dass die zeit­
gerechte Ausführung mögUch sei (E— 24, IIIa^.

Es muss dabei auch vorgedacht werden, ob die Truppen (Anstalten) 
den Befehl zeitgerecht erhalten können, weil sich darnach die Expeditions- 
Art richtet. Fehler in dieser Beziehung treffen immer das absendende 
Gommando.

Die regelmäßige Expedition soll mit der Abfertigung zusammen­
fallen.

Auf dem Gouverte ist die Art und Stunde der Absendung, bei 
Berittenen auch die Gangart anzusetzen.

Abfe r t igu ng .  Siehe D. R. I., Pkt. 241, § 63; D.R. II, Pkt. 4, 142; 
A — 6, § 4. Die Generalstabs-Ghefs müssen der Abfertigung volle Auf­
merksamkeit zuwenden, da sie die beste Gelegenheit bietet, einen Theil 
des Dientes kurz zu erledigen.
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Die Abfertigung hält:
Beim Armee-Commando der Chef der Detail-Kanzlei, in besonders 

wichtigen Fällen der Generalstabs-Ghef oder der Chef der Operations- 
Kanzlei.

Beim Armee-General-, Corps- und Truppen-Divisions-Commando der 
Generalstabs-Chef oder ein von diesem bestimmter Generalstabs-Officier.

Beim Brigade-Commando der Brigade-Generalstabs-Officier.
Für die Abfertigung ist ein Local zu wählen, durch dessen Benützung 

die Arbeiten der Geschäfts-Abtheilungen nicht gestört werden.
Vom eigenen Haupt- oder Stabsquartier erscheinen bei der Abferti­

gung je ein Flügel-Adjutant oder Ordonnanzofficier,
je ein Officier oder Beamter der verschiedenen Abtheilungen und 

Hilfsorgane, der Platzcommandant, Proviantofficier, der quartierregulierende 
Officier, ein Officier oder Unterofficier der Feldgendarmerie-Abtheilung, 
der Wagenmeister, der Profoß.

Die Abfertigung ist die zweckmäßigste und rascheste Art, sowohl 
für die Vervielfältigung, als auch Expedition der operativen Befehle; sie 
wird während der Operationen, besonders von den Corps- und Divisions- 
Commanden in der Regel angewendet.

G e n e ra l s ta b s -  und Ordo nn anz -O ff ic ie re  (D. R. I, § 41, D. R. 
II, § 3): Wichtige operative Befehle überbringen Generalstabs- und Ordon­
nanz-Officiere (radfahrende Officiere), besonders wenn mündliche, ergän­
zende Orientierungen nöthig sind. Bei Gefahr ist eine Bedeckung mitzu­
geben.

Ordonna nzen ,  F e l d g e n d a r m e n ,  G our ie r e  (D. R. I, § 41, 
D. R. II, § 3): Dringende Expeditionen erfolgen durch Ordonnanzen zu 
Fuß, zu Pferd, auf Wagen, Radfahrer; zu Fuß bis 7 km, zu Pferd bis 
15 Äw; bei unsicheren Verhältnissen 2 Mann.

O rd o n n a n z c o u r se ,  Re la is  (D. R. I, § 42, D. R. II, § 4): Auf 
7 bis 15 km Briefordonnanz-Posten bestehend aus 1 Unterofficier und 
3 Mann; eventuell Wagen und Radfahrer. Bei Improvisationen Relais.

Bal lons,  Br ie f tauben ,  o p t i sc he  u n d  a k u s t i s c h e  Signale,  
F e ld - S ig n a l - A b th e i l u n g e n :  Für den Verkehr aus und mit Festungen 
werden auch Ballons und Brieftauben verwendet. Weitere Verständigungs­
mittel sind: Flaggen-Signale, Schüsse, Glockengeläute, Trommel- und 
Hornsignale, Raketen, Blindfeuer u. s. w.

Die Fe ld-Sig na l -Abthe i lung en*)  werden mit Vorth eil zur Ver­
ständigung im Gebirge und über breite Wasserflächen zwischen getrennten 
Colonnen und detachierten Abtheilungen, zwischen Landtruppen und 
Kriegsschiffen, dann in Festungen verwendet. Die zulässige Entfernung 
zwischen zwei Stationen beträgt im Mittel 8 km, bei guter Beleuchtung 
12 km, im günstigsten Falle und bei Nacht 16 km. Zur Beförderung einer 
Depesche von 10 Worten sind zwischen zwei Stationen ungefähr 10 
Minuten erforderlich. Wegen der Langsamkeit im Signalisieren eignen

") Jede Abtheilung hat 5 Apparate (4 Stationen, 1 Reserve).
2*



20

sich Feld-Signal-Abtheilungen nur zur Beförderung kurzer Depeschen 
(A— 1, w. w. und E— 20).

Pos t  (D. R. II, § 6): Die Feldpost wird nur zur Übermittlung 
minder wichtiger und nicht dringender Geschäftsstücke nicht operativen 
Inhaltes benützt.

Bei jedem Armee-Gommando befindet sich ein Haupt-Feldpost-Amt; 
bei jedem Gorps-Gommando eine Feldpostleitung, zugleich Exposilur, bei 
jedem Truppen-Divisions-Gommando eine Feldpost-Expositur.

Te leg raph :  D. R. II, § 5 und G. des Abschnittes II des vorliegen­
den Behelfes.

II. Meldungen.
(D. R. II, § 2, E -2 4 . Vorwort, I. Seite 9, II.)

Für das Verfassen von Meldungen gelten dieselben Anforderungen, 
wie für die correcte Ausfertigung von Befehlen. (Siehe Befehlgebung.)

Ein vom Generalstabs-Ghef jeweilig bestimmter Generalstabs-Officier 
hat sowohl die im Haupt- (Stabs-) Quartiere als auch während des Mar­
sches und Gefechtes einlangenden Meldungen zu übernehmen, zu präsen­
tieren und evident zu führen. (Die übersichtliche Darstellung der feindlichen 
und eigenen Situation mittels Skizzen oder auf Karten auf Grund der 
Meldungen ist zweckmäßig.)

III. Mittel zum raschen Auffinden der Commandanten.
Siehe D. R. II, Pkt. 149.

In den Kanzleien der höheren Gommanden muss immer ein Officier 
zur Empfangnahme von Meldungen und Befehlen anwesend sein.

In den Dispositionen der Armee- und Gorps-Gommanden werden 
die Nächtigungsstationen der Gorps-, resp. Divisions-Gommanden in der 
Regel bezeichnet*), sonst wählen sich dieselben die Stationen seihst, 
müssen diese aber sofort dem nächsten höheren Gommando melden.

In den Dispositionen des Divisions-Gommandos wird jedem unter­
stellten Gommando sein jeweiliger Aufenthaltsort zugewiesen. In der 
Regel marschieren die Gorps-Gommanden bei Reisemärschen nicht mit

*) Es empfiehlt sich, Orte, wo Haupt- und Stabsquartiere nächtigen sollen, 
in den Dispositionen zu unterstreichen.
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der Golonne. Ihr berittener Stab kann, während die Truppe bereits mar­
schiert, noch arbeiten und dann noch die Golonne im raschen Tempo 
überholen, oder er reitet voraus und triflt lange vor den Truppen in den 
Stationen ein.

In den Dispositionen wird dann gesagt, z. B.: „Bis 8 Uhr früh sind 
alle Meldungen nach A, dann nach В zu senden, лѵо das Hauptquartier 
nächtigt, “ oder „ das Gorps-Gommando reitet um 8 Uhr früh von А über В 
nach G, wo es um 11 Uhr vormittags eintrifft“ ;

Ein Officier des Stabes (Generalstabs-Officier mit einigen Melde­
reitern oder der Platzcommandant) bleibt noch einige Zeit in Â  während 
ein anderer (Quartierregulierender) um 8 Uhr früh in В sein sollte, um 
einlaufende Befehle und Meldungen zu übernehmen.

C. Feld-Telegrapłienwesen.
Hiezu Beilage 3.

Behelfe für das Detail-Studium siehe Beilage 3, Anmerkung.

1. Allgemeine AufgaЪe und Gliederung des Feld-TelegrapLen.
Siehe D. R. II, Pkt. 21, 22 und Beilage 3.

Selbständig auftretende Armeekörper werden mit selbständigen Feld- 
Telegraphen-Abtheilungen, im Gebirgskriege ѵеглѵепЬеІе Armeekörper mit 
Gebirgs-Telegraphen-Abtheilungen dotiert.

Festungs-Telegraphenformationen sind für die Verwendung in festen 
Plätzen ausersehen.

Aufgabe und Gliederung des Telegi’aphen im Kriege zeigt nachfol­
gendes Schema:



Schematische Darstellung der Verwendung des Feld-Telegraphen.

:

lin ie  der 
NeLchriefvSĵ  
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Hienach erfolgt die Thätigkeit in zwei großen Gruppen:.
Der vorderen Gruppe — dem Feld-Telegraph — obliegt die Her­

stellung der im Bereiche der operierenden Armee jeweilig auf kurze Zeit 
erforderlichen telegraphischen Verbindungen.

Die rückwärtige Gruppe — der Reserve-Telegraph — hat die auf 
längere Zeit nothwendigen Verbindungen herzustellen, das stabile Netz 
zu erweitern und die Verbindung des letzteren mit dem Feld-Telegraph 
zu besorgen.

2. Leitung des Feld-Telegraphenweseus. •
Siehe Beilage 3.

Zur Leitung des Telegraphenwesens im Kriege sind berufen:
Der Chef des Feld-Telegrapheiwesens für den Gesammtbereich, 
die Feld-Telegraphen-Directionen bei den Armee-General-Gom- 

manden, endlich
Reserve-Telegrajjhen-Directionen für den Reserve-Telegraph, falls 

der Etapen-Bereich sehr ausgedehnt ist.

3. Zusammensetzung und Ausrüstung der Telegraphen­
formationen.

Siehe auch Beilage 3.

Im allgemeinen. Die Feld- nnd Gebirgs-Telegraphen-Abtheilungen 
sind vollkommen militärisch organisiert und werden erst im Kriegsfälle 
aufgestellt.

Jede Feld-Telegraphen-Abtheilung gliedert sich in das Bau- und 
Train-Detachement.

Zum Bau-Detachement gehört das Personal zur Vorsehung des 
Stationsdienstes (die Feld-Telegraphisten) und jenes für den Liniendienst.

Das Train-Detachement, von der Train-Truppe beigestellt, wird aus 
den Fuhrwerken (Tragthieren), der Bespannung, der Fahrmannschaft und 
dem Aufsichtspersonal gebildet.

Die Ausrüstung des Feldtelegraphen ist nach einheitlichen Grund­
sätzen durchgeführt. Die Stationswagen sind bei allen Abtbeilungen gleich; 
die Materialwagen und das Linienmaterial sind einerseits innerhalb der 
Cavallerie- und Corps-Telegraphen-Ablheilungen, anderseits innerhalb 
der Armee- und selbständigen Feld-Telegraphen-Abtheilungen und jener 
für das Armee-Ober-Commando gleich.

Bei jeder Arbeitspartie sind zwei auf den Stationswagen verladene 
Stations-Einrichtungen und außerdem noch selbständig verwendbare Hilfs­
apparate (Telephoncassetten, Klopfer) vorhanden. ,

Im besonderen. Siehe Beilage 3. Corps-  und  Cavahirerfe- 
T e l e g r a p h e n - A b t h e i l  un g e n  sind gleichartig organisiert, nur besitzen 
erstere drei, letztere zwei Arbeitspartien.
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T e l e p h o n - A b t h e i l u n g e n  haben Stations-Material wie der Gaval- 
lerie-Telegraph.

Die R e s e r v e - T e l e g r a p h e n - F o r m a t i o n e n  лѵегбеп von den 
Staats-Telegraphen-Verwaltungen im Einvernehmen mit dem Reichs- 
Kriegs-Ministerium formiert.

Se lb s t än d ig e  T e l e g r a p h e n - A b t h e i l u n g e n  (gegenwärtig fünf) 
haben zwei Arbeitspartien, 8 km Feldkabel, 16» km offene Leitung und 
4 Stations-Einrichtungen.

Geb irgs - T e l e g r a p h e n - A b t h e i l u n g e n  (je eine in Sarajevo, 
Innsbruck, Klosterneuburg) führen 24 km Linienmaterial, 4 Stations-Ein­
richtungen und gliedern sich in глѵеі Arbeitspartien.

4. Allgemeine Anhaltspunkte für die Yerwendung und 
Disponier ung.

Im allgemeinen. Für den Bau und das Abtragen von Linien gliedert 
sich jede Abtheilung in Arbeitspartien unter Commando eines Officiers 
oder Feldtelegraphisten.

Zu einer Arbeitspartie gehören das für die Verseilung des Linien- 
und Stations dien stes erforderliche Personal, ein Stationswagen, zwei oder 
vier Materialwagen.

Jede Arbeitspartie kann für sich allein und selbständig verwendet 
und darf im allgemeinen nicht getheilt werden; sie bildet eine Dispositions­
einheit. Das Personal der Arbeitspartie kann auf den zugehörigen Fuhr­
werken fahren.

Im A u f m a r s c h r a u m e  dürfen Feld-Telegraphen-Formationen nur 
ausnahmsweise in Verwendung treten, damit sie immer verfügbar sind.

In d er Vorrückung:
Die zum Ausbau bestimmten Abtheilungen (Arbeitspartien) sollen 

spätestens tagsvorher bis an den Anfangsort des Baues oder doch so weit 
als möglich vorgeschoben werden.

Der Linienbau soll mit dem Marsche der Truppen und — wenn der 
Raum gesichert ist — auch früher beginnen, damit das Feld-Telegraphen- 
netz bei Beendigung des Marsches in Betrieb sein kann.

Wiederholtes Bauen und Abtragen von Feld-Telegraphenlinien durch 
einander ablösende Abtheilungen ist zu vermeiden. Auf der Hauptmarsch­
linie ausgebaute Telegraphenlinien werden durch den Armee-Telegraph, 
letzterer durch den Reserve-Telegraph ersetzt.

Jede Feld-Telegraphenlinie bleibt so lange ausgebaut als sie benöthigt 
oder bis sie ersetzt wird. Das Abtragen darf erst erfolgen, wenn der 
Betrieb durch die ablösende Abtheilung vollkommen gesichert ist.

Nach Fertigstellung einer Linie sind die Arbeitspartien dorthin zu 
disponieren, wo das Abtragen der Leitung beginnen wird.

Der Bau längs der Marschlinie einer AiTuee-Gblonne soll sofort nach 
Aufbruch der Vorhut hinter dieser beginnen und wenigstens anfangs im
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Raume zwischen Vorhut und Haupttruppe stattfinden. Stehen zwei Arbeits­
partien zur Verfügung, so werden sie gleichzeitig einbauen.

Steht ein Gefecht bevor, so ist die Arbeitspartie in der Truppen- 
Golonne oder unmittelbar hinter derselben einzutheilen.

Wo das Terrain es gestattet, ist seitwärts der Marschlinie auszu­
bauen.

Arbeitspartien dürfen der Truppencolonne Vorfahren.
Der nicht verwendete Theil des Telegraphen-Trains marschiert bei 

den Trains der Haupt- (Stabs-) Quartiere.
Im R ü c k z u g e  lässt sich die Verbindung der Haupt- und Stabs­

quartiere leichter erzielen, weil die Telegraphenlinien zumeist bestehen 
oder nur geringer Ergänzungen bedürfen.

Die Feld-Telegraphenlinien sind zeitgerecht, aber nicht zu früh abzu­
tragen. Mit dem Rückbauen wird in der Regel unmittelbar vor dem Rück­
züge der Nachhut zu beginnen sein.

Die Verwendung des Feld-Telegraphen a u f  G e f e c h t s f e l d e r n  
dürfte nur ausnahmsweise möglich sein. (Vertheidigung.)

Specielle Verwendung der einzelnen Telegraphen-Formationen.
Siehe auch Beilage 3. A r m e e - T e l e g r a p h e n - A b t h e i l u n g .  Für das 
auf der Hauptmarschlinie vorrückende Corps wird die telegraphische Ver­
bindung oft ganz oder zum Theile mittels des Armee-Telegraphen her­
gestellt werden können.

Die Feldtelegraphisten und Arbeitsmannschaft fahren, der Rest der 
Mannschaft marschiert mit den Stabstruppen des Armee-Hauptquartiers.

Wegen der eingeschränkten Baugeschwindigkeit des Reserve-Tele­
graphen, wird von der Armee-Telegraphen-Abtheilung zumeist eine 
bedeutende Linie eingebaut sein, die nach Maßgabe des Vormarsches und 
Nachrückens des Reserve-Telegraphen continuierlich nach vorwärts 
schreitet.

Marschiert die Armee durchschnittlich 15 km. im Tage, baut der 
Reserve-Telegraph täglich 15 km nach und werden die durch denselben 
abgelösten Theile des Armee-Telegraphen wegen des ununterbrochenen 
Verkehres erst am nächsten Tage abgetragen, so ergibt sich eine zulässige 
Maximallänge des ausgelegten Armee-Telegraphen von ungefähr 45 km, 
vorausgesetzt, dass die Arbeitspartien 25 km max’schieren, um wieder an 
die Tete zu gelangen.

Will man das Linienmaterial besser ausnützen, so hat das Vor­
marschieren in halben Arbeitspartien zu erfolgen, wodurch eine Maximal­
länge von Ib  km resultiert, von welcher die letzten \Ъкт  durch den 
Reserve-Telegraph bereits überholt und für das Abtragen am folgenden 
Tage bestimmt sind. Die halben Arbeitspartien marschieren hiebei 35 km 
täglich. Siehe Skizze.
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Das Stangen-Material findet im offenen, unbedeckten Terrain, das 
Feldkabel in schwierigen Strecken (Orten, Wäldern, Weichland) An­
wendung.

Beim R e s e r v e - T e l e g r a p h  geschieht der Vorbau leiterartig. Die 
Hälfte der verfügbaren Bau-Abtheilungen baut, die andere Hälfte, welche 
tagsvorher gebaut hat, rückt an die Ausgangspunkte ihrer am nächsten 
Tage zu bauenden Strecken vor und beschafft Säulen.

Die Gorps-Gommanden verfügen über ihre Gor ps -T e le g raph en -  
A b t h e i l u n g e n  im allgemeinen selbständig und sollen sich gegenseitig 
aushelfen.

Die Verbindung der Gorps-Gommanden mit dem Armee-Gommando 
durch den Gorps-Telegraph wird mit Rücksicht auf die Vortheile eines 
unmittelbaren Verkehres meist direct, also in radialer Richtung statt­
finden. Fig. 1.

Ist dies nach Entfernung, beziehungsweise Bauzeit unzulässig, so 
wird jene Verbindung mittelbar im Wege des Nachbar-Gorps, also etwa 
in transversaler Richtung hergestellt. Fig. 2.

Die im Armee-Hauptquartiere etablierten Feld-Telegraphenstationen 
der Gorps-Telegraphen-Abtheilungen können — Fig. 3 — untereinander 
verbunden werden, wodurch auch eine directe Verständigung z. B. des
1. mit dem 2. und des 4. mit dem 5. Gorps-Gommando möghch wird.

Maßgebend für die zweckmäßigste Art der Verbindung wird auch 
eine vorausdenkende Fürsorge für die nächsten Tage sein, um an jedem 
derselben die Einheit von 16 km für den Bau verfügbar zu haben, daher, 
wo es nothwendig wird, eine gegenseitige Unterstützung zwischen den 
Nachbar-Gorps einzutreten hat.
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Fig'.l,
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5 5
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15 km,

Die T e l e p h o n a b t h e i l u n g  eines Corps 
wird auf dessen Marschlinie in analoger Weise 
verwendet, wie die Armee-Telegraphen-Abthei- 
lung auf der Hauptmarschlinie der Armee.

Hiebei bilden 60 km die Grundstrecke, 
welche dauernd im Betriebe erhalten und von 
4 Material-Einheiten а 15 km gebildet wird. *) 

Für das Vorziehen der Materialgruppen 
kann eine tägliche Marschleistung von 4Lb km 
veranschlagt werden.

Die Telephonabtheilung darf vom zuge­
hörigen Corps nie abgeirennt werden.

Damit Corps-Telegraphen- und Telephon- 
Abtheilung Zusammenwirken, gibt der Comman­
dant der ersteren, welcher Hilfsorgan des Corps- 
Generalstabschefs ist, der Telephon-Abtheilung 
Anhaltspunkte und leitet den Bau.

Da bei anhaltendem Regenwetter nur bis 
auf ca. 15 km correspondiert werden kann, so 
ist bei 60 km mittlerer Leitungslänge auf je 
15 km die Anlage einer Zwischen-Station nöthig. 
Siehe Skizze.

Die Mittelstation und die Zwischenstationen 
können auch zur Verbindung mit den rück­
wärtigen Corps - Train - Staffel - Commandanten 
dienen.

Die C ava l le r ie -Te le g ra p h e n -A b th e i -  
lungen_werden auf der Marschlinie der Caval- 
lerie-Truppen-Division derart verwendet, dass 
sie von der Tete der nächstbefindlichen Armee- 
Colonne nach vorwärts, zum Cavallerie-Truppen- 
Divisions-Commando bauen.

Da die Cavallerie-Telegraphenabtheilung nur 
aus zwei Arbeitspartien besteht, so muss, um 
unnützes Ablösen zu vermeiden, derart disponiert 
werden, dass stets eine Arbeitspartie der Corps- 
Telegraphen - Abtheilung bei der Cavallerie- 
Truppen-Division zur Fortsetzung des Baues ver­
fügbar sei.

Bei dieser Verwendungsart sind Cavallerie- 
und Corps-Telegraphen-Abtheilrmg auf derselben 
Marschlinie als eine Einheit von fünf Arbeits­
partien anzusehen, welche zwei Gruppen bilden,

*) Das Gorps-Train-Gommando wäre bei -einem Gefechtsmarsche eines 
Gorps von drei Divisionen auf einer Straße ca. 50 km  von seinem Gorps-Gom- 
mando entfernt.

M iUel-Stattojb.

15 knv

6
ТШскт0гІід£ Zwzscheiv- 

Statwiv.

15 km, 

Queue-Station/.
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Schema über das Zusammenwirken der Corps- und Cavailerie- 
Telegraphen-Abtheilung.

I
CVI

Legende:

Um nicht durch Ahbau der Linie I und 
Ablösung derselben durch die Gorps-Tele- 
graphen-Ahtheilung eine doppelte Arheits- 
leistung hervorzurufen, werden nur die 
Stations-Wagen mit den Stationen der Caval- 
lerie-Telegraphen-Ahtheilung vorgezogen, da 
sie das Material für dieCavallerie-Telegraphen- 
Patrouillen mit sich führen; es werden also 
nur die Stationen der Linie der Gavallerie- 
Telegraphen-Abtheilung successive ahgelöst.

s
J.JiatCe lost 
die Statixjjien ab.

^  I

5

1
I
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die eine, die vom Corps-Hauptquartier zur Gavallerie-Truppen-Division, 
die andere, die vom Corps-Hauptquartier zum Armee-Hauptquartier ver- 
vs^endet wird.

Daraus folgt, dass der Cavallerie-Divisionär kein vollkommen freies 
Verfügungsrecht über seine Cavallerie-Telegraphen-Abtheilung hat.

Durch C a v a l l e r i e - T e l e g r a p h e n - P a t  ro u i l le n  findet der optische 
Telegraphen-Apparat dort Anwendung, wo wegen Terrainhindernisse 
(Sümpfe, breite Wasserflächen etc.) eine Leitung gar nicht oder nur 
schwer gelegt werden könnte oder wo gute Aussichtspunkte die Beför­
derung von Depeschen auf optischem Wege begünstigen.

Ein Apparat wird in diesem Falle einer Cavallerie-Telegraphen­
patrouille mitgegeben, der zweite bleibt als Empfangsstation beim 
Divisions-Stabsquartier.

S e l b s t ä n d i g e  F e l d - T e l e g r a p h e n - A b t h e i l u n g e n  werden in 
ähnlicher Weise, wie eine Armee-Telegraphen-Abtheilung verwendet.

G e b i r g s - T e l e g r a p h e n - A b th e i l u n g e n  werden auch oft zur 
Einbeziehung der Brigade- und sonstigen Gruppen-Commanden verwendet. 

Leistungsfähigkeit beim Bau. Siehe Beilage 3.
Correspondenz-Arten. Galvanisch :  Morse-Schriftzeichen auf einem 

Papierstreifen.
P h o n i s c h :  Morsezeichen nach dem Gehör, als kürzer oder länger 

dauernde Töne.
Mündl ich:  mit den Mikrophon- oder Telephon-Gasselten.
Op t i sch :  Durch kurze und lange Lichtblitze.
Siehe auch Beilage 3.
Benützung des Feld-Telegraphen zur Correspondenz. Siehe D. R. II, 

§ 5. Mit Rücksicht auf die mögliche Abhorchung der telegraphischen 
(telephonischen) Correspondenz durch den Feind, sind Depeschen, welche 
wichtige operative Verhältnisse betreffen, stets ganz oder theilweise zu 
chiffrieren.



III. Abschnitt.

Märsche. Eisenbahnwesen. Militärtransport zu 
Wasser im Kriege.

A. Märsche.*)
Hiezu Beilagen 4—9.

 ̂ Einleitung.

Der Raum, den eine Armee beim Marsche oder bei kurzer Unter­
brechung desselben einnimmt, nennt man den Armee-Bewegungsraum 
oder das Ma rsch-Echiquier .

Während des Marsches kommen die Gavallerie-Truppen-Divisionen 
und die Corps an die Tete; sie bilden das T r u p p e n - E c h i q u i e r ;  
zunächst diesem folgen alle mobilen Anstalten (großer Train); sie bilden 
das T ra in -E ch iq ui er .

Hinter dem Train-Echiquier sind an den Verbindungs- (Etapen-) 
Linien stabile Anstalten eingerichtet; die Verbindungslinien bilden Eisen­
bahnen, Feldbahnen und Straßen, welche den Zuschub zur Armee ver­
mitteln; der von diesen Verbindungslinien durchzogene Raum heißt Etapen- 
bereich, an welchen das Hinterland anschließt.

Es ist klar, dass bei einer ausgreifenden Offensive jede Armee eine 
viel längere Flanke als Front hat; ferner, dass die Tete des Train- 
Echiquiers durch die Armee gedeckt ist, die Flanken desselben und die 
Etapenlinien aber eines besonderen Schutzes bedürfen.

Gruppierung einer Armee mit Rücksicht auf das Wegnetz.

Die Lehre von den Märschen ist die Anleitung zur richtigen Gruppie­
rung der Kräfte, nicht bloß während der Bewegung, sondern auch

*) Mit Benützung der Schriften der Feldmarschall-Lieutenante von Gallina 
und Horsetzky.

Volle Kenntnis des Dienst-Reglements für das k. u. k. Heer, II. Theil muss 
vorausgesetzt werden und erfolgen hier nur stellenweise Berufungen.

Behelf. Q
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während der Unterbrechungen derselben (Rasten, Unterkünfte) und zwar 
mit Rücksicht auf die mehr oder minder genau bekannte Kräftevertheilung 
beim Gegner und den eigenen, durch die Bewegung anzustrebenden 
Zweck.

Größere Heereskörper von der Division aufwärts vollführen ihre 
Bewegungen in der Regel auf mehreren, gegen das Marschziel führenden 
Marschlinien, mit gleichmäßiger oder ungleicher Vertheilung der Kräfte 
auf denselben, aber immer in der Absicht, die Versammlung der Theile 
zum Kampfe, in jeder Richtung (auf die Tete oder in eine Flanke) zu 
beschleunigen.

In Ruhestellungen tritt eine gleiche Vorsicht in der Gruppierung der 
Kräfte ein; denn sie sind nichts anderes^ als eine momentan unterbrochene 
Bewegung.

Alle Truppen und Trains, die sich auf einer Marschhnie befinden, 
bilden eine Golonne und sind den Befehlen des Golonnen-Gommandanten 
untergeordnet (D. R. II. T. Vorbemerkung).

Jene Golonnen, die infolge Anordnung des Armee-Gommandanten 
formiert werden, bezeichnet man als A rm ee -G o lo nnen ;  zum Unter­
schiede jener Golonnen, die jeweilig von den Golonnen-Gommandanten 
auf Parallel wegen in Marsch gesetzt werden. In diesem Falle bildet jener 
Theil (Division) einer Armee-Golonne, der auf der Haupt-Marschlinie ver­
bleibt, die Haupt-Golonne, die übrigen sind Seitencolonnen.

Armee-Golonnen, die auf beiden äußeren Marschlinien sich befinden, 
heißen Flügel- oder äußere Golonnen; die auf den übrigen Marschlinien 
vorgehenden innere Golonnen.

Beim Vormarsche müssen die gegen den Feind führenden Seiten- 
Avege, die der Gegner zum Anmarsche benützen kann, von jener Armee- 
Golonne gesichert werden, von deren Marschlinie solche Wege abzweigen. 
Unter Umständen sind hiezu Seiten-Golonnen auszuscheiden, die so stark 
sein müssen, dass sie bis zum Anlangen von Unterstützungen einen über­
legenen Gegner aufzuhalten vermögen.

Äußere Golonnen müssen in gleicher Weise für die Sicherung ihrer 
Flanke sorgen.

Wird die Bewegung durch längere Rasten unterbrochen, so ruhen 
die Truppen und Trains einer Golonne in oder bei Ortschaften, die sich 
an oder zunächst der Marschlinien befinden; dadurch entstehen Gruppen, 
welche Marsch-Staffel oder Echellons benannt werden.

Sollen beim Wiederantritte der Bewegung alle Marsch-Staffel gleich­
zeitig und ohne Stockung abmarschieren können, so muss jeder rück­
wärtige Echellon vom vorderen jene Distanz einhalten, welche der 
Golonnenlänge des letzteren entspricht, das heißt i n N o rm a l - A b s tä n d e n  
nächtigen; sind die Staffel näher aneinander — v e r k ü r z t e  A b s tä n d e  
— so müssen die rückwärtigen Echellons den Abständen entsprechend 
später auf brechen als der Tete-Staffel, damit Stockungen vermieden 
werden. Sind die Distanzen zwischen den Echellons größer als die- 
Normal-Abstände — e rw e i t e r t e  A bs t änd e  — so müssen die rück-
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wärligen Staffel früher als der vorderste sich in Bewegung setzen^ damit 
keine Trennungen eintreten.

Der große Train ist hei der Verkürzung einer Golonne nicht mit ein­
zubeziehen, weil verkürzte Abstände nur nothwendig sind, wenn ein Zu­
sammenstoß mit dem Gegner noch während einer Ruhestellung zu 
erwarten steht, in welchen Fällen es geradezu erwünscht sein muss, den 
Train möglichst entfernt von der Tete der Golonne zu haben. Die einzelnen 
Marsch-Staffel können von verschiedener Stärke sein; die Golonnentheile, 
welche dieselbe bilden, werden in der Regel in jener Reihenfolge hinter­
einander lagern, die sie während der Bewegung innehatten.

Die Echellons aller Golonnen und Seitenhuten sollen in Räumen 
nächtigen, aus welchen zu den Nebencolonnen Seitenwege abgehen, damit 
die Staffel sich gegenseitig unterstützen können.

Ist die Möglichkeit vorhanden, auch in einer Flanke angegriffen zu 
werden, so sind die Echellons der bedrohten äußeren Golonne derart zu 
gruppieren, dass alle Wege, die der Feind zum Anmarsche benützen 
könnte, gesichert sind.

Da die Vereinigung sämmtlicher Kräfte beim Kampfe der wichtigste 
Grun'dsatz ist, so sind alle Detachierungen auf große Entfernungen oder 
zur Bewachung von Traintheilen, Etapen-Linien u. dgh, wenn sie sich 
nicht vermeiden lassen, auf das Nothwendigste zu beschränken.

Die D i m e n s i on des Ech iq u ie rs  hängt von den geographischen 
Verhältnissen und von der Entfernung des Gegners ab.

Kein Land ist so reich an Gommunicationen und Ressourcen, dass 
die jetzigen Heere dauernd in einer, der Kampfbereitschaft entsprechenden 
Dichte bewegt, unter Dach gebracht und ernährt werden könnten.

Entfernt vom Feinde wird daher die Armee auf die stete Kampf­
bereitschaft verzichten, in einem breiten Bewegungsraume marschieren 
und sich erst allmählich, je näher sie an den Feind gelangt, zusammen­
schieben, um auf dem Gefechtsfelde vereinigt zu sein.

Der Galcul über die Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes mit 
dem Feinde basiert auf der eigenen Absicht, der Entfernung vom Gegner 
und den Nachrichten über denselben.

Da von diesen Factoren nur die eigene Absicht genau feststeht, die 
Entfernung des Gegners zumeist nur vermuthet werden kann, so lässt 
sich auch zumeist nur annähernd der Raum des möglichen Zusammen­
stoßes ermitteln. Die Breite und Tiefe des Truppen-Echiquiers muss nun 
derart geregelt werden, dass sämmtliche Golonnen des Truppen-Echiquiers 
sich beim Betreten dieses Raumes so weit genähert haben, dass sie im 
Kampfe Zusammenwirken können.

Demnach werden die aus der Versammlungs-Gantonierung ziemlich 
weit voneinander abmarschierenden Golonnen gegen den Raum des 
wahrscheinlichen Zusammenstoßes convergierend vorrücken. Durch all­
mähliches Ausscheiden der Trains aus den Truppen-Golonnen, sowie durch 
Vervielfältigung der letzteren wird , das Truppen-Echiquier immer dichter 
werden, bis schließlich die völlige Kampfbereitschaft erreicht ist. Kann
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sich ein Gefecht nur in der Mitte der Front enispinnen, so soll diese nur 
ca. 2 schwache Tagraärsche breit sein.*)

Ist die Möglichkeit eines Flanken-Angriffes vorhanden, so kann die 
Nothwendigkeit eintreten, sich auf einen Flügel entwickeln zu müssen, in 
welchem Falle das Echiquier nicht viel breiter als ein Tagmarsch 
sein soll.

In geographischer Beziehung beeinflusst die Wegsamkeit die Dimen­
sion des Echiquiers; je zahlreicher und besser die Gommunicationen sind, 
desto dichter kann das Echiquier sein.

Einklang in den Bewegungen, Abmarscli.
Siehe D. R. II, § 9 und 17.

Das Armee-Gommando bestimmt hei Märschen außer Contact mit 
dem Feinde die Aufbruchstunde nur dann, wenn dies zur Regelung des 
Marsches nöthig ist; bei Märschen im Gontacte aber immer und gewöhn­
lich durch Feststeilen der Eintreffzeiten seiner Dispositions-Einheiten an 
bestimmten Punkten und Linien.

Das Golonnen- (Corps-) und Truppen-Divisions-Gommando ordnet 
jederzeit bei allen Märschen für die Dispositions-Einheiten die Aufbruch­
stunden oder die Eintreffzeit an einem bestimmten Orte an.

Die Gruppen-Commandanten setzen dann für das Abrücken der 
einzelnen Theile die Abmarschzeit fest.

Alle Golonnen sollen in gleicher Höhe marschieren, wenn nicht 
besondere Gründe das Zurückhalten der Flügelcolonnen, z. B. zur besseren 
Sicherung der Flanken des Armee-Bewegungsraumes (Echiquier), oder 
der inneren Golonnen, um z. B. den Feind umfassen zu können, zweck­
mäßig erscheinen lassen.

Die Golonnen sind in den kürzesten Richtungen und mit Ausnützung 
aller Parallelwege gegen das Marschziel zu führen, wenn nicht Terrain­
verhältnisse oder schlechte Wege zu einer Abweichung zwingen.

Werden die Marschlinien durch ein Gewässer gekreuzt, welches 
infolge seiner Krümmungen oder schrägen Richtung zu den Marschhnien 
nur von einzelnen Golonnen am Schlüsse des Tagmarsches erreicht 
werden kann, so müssen, falls nicht genügende Kräfte jenseits des Ge- 
w'ässers vorgeschoben werden können, unbedingt wenigstens die Über­
gänge besetzt werden und die Golonnen thunlichst zunächst derselben 
mit verkürzten Abständen nächtigen.

Bei ausgedehnten Wäldern, durch welche Marschlinien führen, und 
bei quer vorliegenden Höhenzügen sind dieselben Vorsichten anzu­
wenden.

*) Eine Armee von 100.000 Mann wird entfernt vom Feinde mit ihrem 
Truppen-Echiquier einen Raum von 1000—2000 bedecken, welcher zum 
Kampfe auf 50—200Äm2 herabgemindert werden muss. Das Train-Echiquier 
bleibt hingegen, da der Train an fahrbare Gommunicationen gebunden ist, immer 
gleich groß.
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Tervielfältiguiig einer Armee-Colonne.

Jede Агтее-Соіоппе hat die von ihrer Marschlinie gegen das Marscli- 
ziel abgehenden Parallelwege zur Theilung der Golonne zu benützen*), 
die Seitenwege aber zu sichern, damit keine Lücken zwischen den Neben- 
colonnen entstehen, in die der Gegner eindringen könnte.

Die Wichtigkeit und Brauchbarkeit solcher Wege лѵегЬеп entscheiden, 
ob man auf ihnen stärkere Colonnen oder nur Gavallerie entsenden wird.

Die Theilung oder Vervielfältigung einer Armee-Colonne hat überdies 
den Vortheil, diese zu verkürzen, wodurch ihre Entwicklung sich be- 
schlemiigen lässt.

Bei einer über das Echiquier vorgeschobenen oder in der Flanke 
desselben auf größere Entfernung detachierten Division kann es auch vor- 
theilhaft sein, wenn sie in mehreren Colonnen marschiert (E—3, Pkt. 639); 
nur dürfen die Seitencolonnen nicht zu weit von ihrer Hauptcolonne 
entfernt und nicht zu schwach sein, damit bei der Vereinigung zum Ge­
fechte nicht wieder die Zeit verloren gehe, welche durch Theilung der 
Colonne an Entwicklungsdauer erspart wurde.

Wären z. B. die beiden Brigaden einer selbständig vorgehenden 
Division auf eine Wegstunde voneinander entfernt und müsste sich eine 
zur anderen bewegen, um dieselbe zu unterstützen, so würde die Seiten­
bewegung und sodann die Entwicklung dieselbe Zeit benöthigen, als wenn 
die Division in einer Golonne marschiert wäre. Immerhin hat eine Vor­
rückung in mehreren, nahe aneinander marschierenden Colonnen den 
Vortheil, dass, wenn nur eine derselben auf den Feind trifft, die anderen 
leicht dessen Flanke umfassen können (E — 3, Pkt. 516).

Eine Armee-Colonne, die sich in mehrere Colonnen getheilt hat, ist 
zumeist im Vortheile gegen einen gleich starken, aber in einer Colonne 
marschierenden Gegner; beim Vormarsche wird jedenfalls die Entwicklung 
aus der Tiefe bei demjenigen, der sich in einer Colonne befindet, leicht 
verzögert und gestört werden können, weil deren Colonnen-Tete um­
fassend angegriffen werden kann; bei einem Bückzuge wird es für eine 
solche Colonne, wenn sie isoliert ist, schwer möglich, ein länger 
andauerndes Nachhutgefecht zu führen, aus Besorgnis, von den feind­
lichen Seitencolonnen in Flanke und im Rücken angegriffen zu werden.

Ist die Vervielfältigung einer Golonne erst im Verlaufe des Marsches 
möglich, so muss schon vor Antritt desselben jeder zum Abbiegen be­
stimmten Golonne die in der Folge nothwendige Zusammensetzung 
gegeben werden, damit nicht im Momente der Trennung ein Aufenthalt 
verursacht werde. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass jener abbiegende 
Golonnentheil, welcher die weiteste Strecke zum Marschziele zu hinter­
legen hat, an die Tete der Golonne eingereiht werde.

*) Es ist zu bemerken, dass es sich hier um die Golonnentheilung bei 
großen Verhältnissen (1 Corps und mehr) bandelt. Bei einzelnen Divisionen wird 
das Theilen in mehrere Colonnen nicht ein für alle Fälle gütiges Recept bilden.
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Unbedingt nothwendig wird die Vervielfältigung beim Marsche durch 
ausgedehnte, wenig gangbare Wälder (Weichland), wenn durch dieselben 
nebst der Marschlinie Gommunicalionen führen, welche es dem Feinde 
ermöglichen, in die Flanken der Golonne zu gelangen, ln solchen Fällen 
dürfen zur Vervielfältigung nur Wege benützt werden, die beim Austritte 
aus dem Walde nicht zu'weit voneinander entfernt sind.

Jeder Golonne muss auch Gavallerie eventuell Artillerie beigegeben 
werden*), um das Debouchieren zu erleichtern.

Von den Marschlinien abzweigende Wege oder Dürchschläge, die an 
den Waldrand führen, sind zu sichern.

Bodenstriche mit Reiscultur sollen wie ausgedehnte Wälder durch­
zogen werden.

Muss sich eine schwächere Golonne infolge des Wegnetzes auf 
mehrere Wege vertheilen, so ist es meist nachtheilig, alte Golonnen gleich 
stark zu machen. Immer soll die stärkste Golonne auf der zugewiesenen 
Hauptmarschlinie marschieren.

Die Terrainverhältnisse können auch Abweichungen bedingen; so 
z. B. werden jene Golonnen, deren Marschlinien auf Höhen liegen, stärker 
sein müssen, als im Thale vorrückende.

Marschleistung.
Sie hängt ab von der Geübtheit der Truppe, vom moralischen und 

physischen Zustande derselben, von der formellen Anlage, Anordnung 
und Durchführung der Märsche (Marschtechnik), von der Tages- und 
Jahreszeit, Witterung, Zustand der Communicationen und von Marsch­
zufälligkeiten.

Die tägliche Marschleistung ist so zu bemessen, dass die Truppen 
gefechtsfähig am Marschziele anlangen.

Unter günstigen Verhältnissen kann die Tagesleistung größerer 
Infanterie-Golonnen ca. 20 — 2 3 /«и, für Gavallerie und Artilleiüe allein 
25 — 30 1cm betragen.

Märsche werden zu Gewaltmärschen, wenn sie nur mit den zum 
nothwendigen Ausruhen, zum Abkochen und Füttern erforderlichen Unter­
brechungen solange fortgesetzt werden, bis das Marschziel eiTeicht ist 
(siehe auch D. R. II. Th., Pkt. 368).

Sie werden hauptsächlich nöthig, wenn es sich um die Erreichung 
wichtiger Abschnitte oder um die Vereinigung zum Gefechte handelt, dann 
bei Verfolgungen und im Rückzuge.

Große Armeen weisen im Durchschnitte geringere Marschleistungen 
als einzelne Gorps auf, nicht allein der größeren Golonnentiefe wegen.

*) Gallina: Eine Golonne ist ohne Gavallerie blind, ohne Artillerie stumm 
und ihre entferntere Nehencolonne taub, da sie selbst das hitzige Gefecht ihres 
tonlosen und unsichtbaren Nachbars nicht wahrzunehmen vermag, falls dessen 
Gegner gleichfalls über keine Geschütze vei’fügt.

Siehe auch D. R. II. Th., Pkt. 341, Grundsatz des marcher au canon.
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sondern auch weil bei der Anordnung der Märsche auf jene Golonne 
Rücksicht genommen werden muss, die sich in den ungünstigsten 
Marschverhältnissen befindet, welcher die längste Marschlinie zuge­
wiesen wird.

Als Anhaltspunkt für ein Marschcalcul kann man eine Durchschnitts­
leistung von 15 ѣп annehmen, wobei einzelne Golonnen immerhin 
bedeutend mehr marschieren werden.

Marschlinien.
Alle aus dem Aufmarschraume gegen das Operations-Ziel führenden 

Gommunicationen bilden die Operations-Linie.
E n t f e r n t  vom F e in d e  wird man grundsätzlich nur die besseren 

Gommunicationen ausnützen und auf diese die Waffengattungen und 
Trains nach ihrer Eigenthümlichkeit vertheilen (Reisemärsche, siehe 
D. R. II, Pkt. 38). Durch den sich hieraus ergebenden größeren Be­
wegungsraum (zugleich Requisitions-Raum) wird auch die Verpflegung 
erleichtert.

In F e i n d e s n ä h e  müssen die Golonnen dem voraussichtlichen 
Gefechtszwecke entsprechend gebildet werden (D. R. II, Pkt. 97 zu c) und 
näher aneinander rücken, daher auch mindere Gommunicationen benützen. 
Fehlen zusammenhängende Marschlinien, so können sie durch Golohnen- 
wege geschaffen werden oder es ist nöthigenfalls querfeldein zu mar­
schieren (D. R. II, Pkt. 38, Marschformationen). Gommunicationen, über 
deren Benützbarkeit Zweifel obwalten, sind womöglich zu recognoscieren 
(Gavallerie, Generalstabs-Officiere u. s. w.).

Das Armee-Gommando weist den Golonnen in der Regel außer der 
Hauptmarschlinie auch noch den Bewegungsraum zu. Die Golonnen-Gom- 
manden vertheilen demgemäß ihre Marsch-Gruppen auf die zugewiesenen 
Marschlinien und werden ebenfalls, w^enn nothwendig, Bewegungsräume 
abgrenzen.

Das Truppen-Divisions-Gommando bestimmt genau die Marschlinien.
Bezüglich Bezeichnung der Marschlinien siehe D. R. II, Pkt. 97, zu^c.

Marschziele.
Das Marschziel einer Armee ist in der Regel die feindliche Armee.
Bei der Wahl der täglichen Marschziele sind e n t f e r n t  vom F e in de  

(beim Reisemarsche) nur die Rücksichten für die Bequemlichkeit, 
Schonung und leichtere Verpflegung der Truppen maßgebend (D. R.
II. Th., Pkt 131). Man wird daher womöglich alle Truppen und Trains 
cantonieren lassen und trachten, dass die erforderlichen Lebensmittel 
im Gantonierungsbereiche beschafft werden können, ohne jedoch deshalb 
den Truppen übermäßige Marschleistungen aufzubürden. Daher sollen die 
Nächtigungsorte an der Marschlinie und höchstens 4 km abseits derselben 
liegen.
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Zweckmäßig ist es somit, wenn bei einer Truppen-Division die 
Brigaden mit Normal-Abständen und auch die Trains gruppenweise can- 
tonieren.

Zwischen den auf der Marschlinie und seitwärts dbrselben unter­
gebrachten Golonnentheilen, hat ebenso wie in der Reihenfolge innerhalb 
der Colonne ein zweckmäßiger Wechsel einzutreten. Der taktische Ver­
band ist zu wahren, berittene Waffen sind aufzutheilen.

Bei Reisemärschen kann die Bewegung für die Gruppen oft auf 
mehrere Tage im vorhinein (tabellarisch) angegeben werden.

In F e i n d e s n ä h e  muss die Wahl des Marschzieles mit Rücksicht 
auf die möglichen Angriffsrichtungen derart erfolgen, dass der Übergang 
in das Gefecht keine Schwierigkeiten findet und dass eine gegenseitige 
Unterstützung möglich wird.

Die Staffel an der Haupt-Marschlinie sollen daher in Räumen 
nächtigen, von лѵеІсЬеп Wege zu den Marschlinien der Nebencolonnen 
abgehen; die Staffel der äußeren Colonnen nächtigen zweckmäßig in 
Räumen (Ortschaften), in welche von außen Wege zur Haupt-Marschlinie 
führen.

Oft wird ein Nächtigen mit halben und verkürzten Abständen nöthig 
sein, um sich leichter auf die Tete entwickeln zu können.

Ist d er Kampf  am n ä c h s t e n  Tage zu erwarten, so müssen auch 
wichtige Abschnitte und Objecte, die als Stützpunkte dienen können, 
besetzt wej'den; es wird dann in förmlicher Gefechtsordnung genächtigt.

In Räumen, in welchen die Wohnplätze v/eit von einander liegen, 
wird es natürlich nicht möglich sein, alles cantonieren zu lassen. Dort 
müssen dann ganze Truppen-Divisionen und mehr, oder Theile ver­
schiedener Truppen-Divisionen in der Nähe der Ortschaften lagern.

Die Lager (Ortschaftslager) sind dann am Ortsumfange derart auszu- 
mitteln, dass der Abmarsch thunlichst mit Vermeidung der durch den Ort 
führenden Wege stattfinden könne (siehe auch D. R. II. Th., § 23, 
Pkt. 135).

Bei R e i s e m ä r s c h e n  wird das Armee-Gommando die Marschziele 
zumeist für mehrere Tage im vorhinein bestimmen und zwar grundsätz­
lich nur durch Bezeichnung jener Linien, welche die Golonnenteten und 
jener Orte, welche die Golonnen-Gommanden täglich zu erreichen haben; 
ferner verlautbart das Armee-Gommando seinen Nächtigungsort.

Das Golonnen-Gommando gibt sodann in der Marsch-Disposition jeder 
direct unterstehenden Gruppe die Gantonierungs-Räume an, bestimmt die 
Stand-Orte für die Divisions-Stabsquartiere und verlautbart den eigenen 
Nächtigungsort.

Das Divisions-Gommando wird gleichfalls in der Marschdisposition 
die Orte zur Unterkunft zuweisen und den Standort des Stabsquartiers 
bekanntgeben.

Bei G e f e c h t s m ä r s c h e n  bestimmt das Armee-Gommando täglich 
die Räume, in welchen sich die Golonnen ausbreiten können, ferner die 
Nächtigungsorte des Armee-Gommandos und der Golonnen-Gommanden.
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Diese werden den direct unterstehenden Gruppen und deren Gom- 
raanden täglich die Unterkunftsräume, beziehungsweise Standorte zu­
weisen.

Das Truppen-Divisions-Gommando bestimmt die Nächtigungsräume 
entweder schon in der Marschdisposition oder erst während des Marsches 
(D. R. II, Punkt 142).

Marscliordnung und Marschformation.
Siehe D. R. II, § 10 und Big. 1, dann § 17. Hiezu Beilagen 4—9.

Da das Armee-Gommando in der Regel nur Ziel und Zweck des 
Marsches, ferner die Aufbruchstunden und die Orte, wo die Golonnen- 
Teten zu rasten haben, bekannt gibt, so sind die Anordnungen bezüglich 
der Theilung der Golonnen, der Marschordnung in denselben, der Siche­
rungs-Maßregeln während des Marsches und der Ruhe, endhch aller 
sonstigen Details, Sache der Golonnen-Gommandanten.

Diese Anordnungen werden hauptsächlich durch den Marschzweck 
und durch die Terrainverhältnisse beeinflusst.

Die Reihenfolge der Truppen ist derart anzuordnen, dass die Waffen­
gattungen für das Gefecht und dem Terrain entsprechend vertheilt sind.

Bei notwendigen Detachierungen zu Seitenhuten, Besetzung von 
Objecten u. dgl. auf längere Zeit, sind aus militärischen und administra­
tiven Rücksichten in der Regel ganze Unterabtheiluhgen (Abtheilungen) zu 
bestimmen.

Allen detachierten Gruppen müssen ihre Munitions-Wagen, Pionniere, 
Blessiertenträger und Gefechts-Trains mitgegeben werden.

Die Gaval le r ie  wird am zweckmäßigsten bei der Vorhut ein- 
getheilt.

Außer der Aufklärung obliegt ihr dann auch die weitere, gründliche 
Ausnützung des der Armee zugewiesenen Requisitions-Raumes (siehe 
§ 23, Verpfl.-Yorschr. II. Th., 1. Heft).

Jeder der rückwärtigen Truppen-Divisionen muss jedoch wenigstens 
eine Escadron belassen werden, damit der Dienst bei der Golonne 
bestritten werden könne und bei etM âiger Abtrennung der Truppen- 
Division während des Marsches, die nothwendige Gavallerie vorhanden 
sei. Einer einzelnen, als Seitencolonne verwendeten Truppen-Division ist 
ihre ganze Gavallerie zu belassen.

Unter allen Verhältnissen muss jeder Golonnentheil und jeder 
selbständig auftretende Truppentheil stets eine seinem Bedürfnisse ent­
sprechende Zahl an Reitern bei sich haben (D. R. II. Th., Pkt. 233).

Die Eintheilung der Divisions-  und Gor ps- A r t i l l e r ie  zunächst 
der Golonnen-Teten ist nur in einem dieser Waffe günstigen Terrain 
zulässig.

Liegen keine besonderen Gründe zur Theilung der Artillerie vor, 
so ist es zumeist vortheilhaft, sie in größeren Verbänden beisammen zu
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halten; einzeln aufti*etende Theile der Artillerie sind bei feindlicher Über­
legenheit leicht großen Verlusten ausgesetzt.

ln langen Artillerie-Golonnen wird sich mitunter die Eintheilüng von 
Infanterie empfehlen (D. R. II. Th., Pkt. 111).

Der Divisions-Munitions-Park kann, wenn die Truppen-Division in 
mehreren Colonnen marschiert, aufgetheilt werden, was besonders im 
coupierten Terrain, wo sich wenige Querwege befinden, zweckmäßig ist. 
Unter Umständen werden Theile der Divisions-Sanitäts-Anstalt zur Vorhut 
eingetheilt (D. R. II. Th., Big. 1, Б).

Pi o n n ie re  (eventuell Brückenequipagen) sollen beim Vormarsche 
bei der Vorhut eingetheilt sein.

Truppen-Divisionen, welche sich zunächst des Feindes bewegen, 
müssen alle entbehrlichen Tra ins  aus der Truppen-Golonne ausscheiden.

Je wahrscheinlicher das Zusammentreffen mit dem Gegner ist, desto 
mehr Trains müssen aus der Golonne ausgeschieden лverden (D. R. II. Th., 
Pkt. 97 und Train-Vor Schrift Pkt. 26).

Normal-Marschordnung und Gefechtsmarsch einer Infanterie-Truppen- 
Division (siehe D. R. II. Th., Big. 1, A— 18, В u. G, ferner Trainvor­
schrift Big. 2 11. 3). Hiezu Beilagen 4 — 9.

Marschtempo, Marschgeschwindigkeit, Gangart.
Siehe D. R. II, § 11.

Bei einzeln marschierenden Abtheilungen beträgt die Marsch­
geschwindigkeit pr. Minute 

115^ für Fußtruppen,
140^ für Gavallerie und Artillerie im Schritt,
300^ für Gavallerie und reitende Batterien im Trab,
130^ für Trains.
Diese Marschgeschwindigkeit kann bei längeren Märschen nicht ein­

gehalten werden. Unter günstigen Umständen rechnet man'* )̂: 
für Infanterie und gemischte Golonnen für 1 km ca. 15™, 
für Gavallerie und Feld-Artillerie im Schritt für 1 km ca. 10 ™, 
für Gavallerie und Feld-Artillerie im Trab und Schritt für 1 km 7 ™. 
Zur Zurücklegung eines Marsches von 23 km sammt Rasten braucht 

erfahrungsgemäß unter günstigen Verhältnissen:
1 Gavallerie-Brigade 3 * /з  — 4 Stunden,
1 Infanterie-Brigade б^/з —7Уд Stunden,
I Infanterie-Truppen-Division 7 — 8 Stunden.

*) Die Manöver-Erfahrungen sind nicht ganz maßgebend, da man es hier 
zumeist mit einmarschierten Truppen zu thun hat, die nicht kriegsmäßig belastet 
sind {Infanteriepack 28—30 kg).
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Rasten.
Siehe D. R. II, § 13 und Pkt. 98.

Anstatt der Dauer einer Rast — durch Angabe der Zeit, wie lange 
gerastet werden soll — ist es in größeren Verhältnissen immer zweck­
mäßiger zu bestimmen, wann der Marsch wieder fortgesetzt werden soll. 
Dadurch wird der (Armee-) Golonnen-Commandant wissen, wann eine 
Gruppe ihre Rastplätze verlässt, während bei einer bloßen Angabe der 
Rastdauer in Stunden, er weder die Zeit, des Eintreffens noch jene des 
Abrückens kennen wird (D. R. II. Th., Pkt. 70 u. 98 Lange Rasten).

Für die kurze Rast bei größeren Golonnen (D. R. II. Th., Pkt. 69) 
empfiehlt sich folgender Vorgang:

Die Golonnen-Tete ist ungefähr ‘Д Stunde nach ihrem Aufbruche in 
das Seitenfeld zu führen, . wo die successive anlangenden Bataillone in 
eine angemessene Formation (die sich nach der Form des ausgemittelten 
Platzes richtet) übergehen. Sobald für das zuerst eingerückte Bataillon die 
Rastzeit von 10 ™ verstrichen ist, wird dasselbe — ohne Signal — zum 
Weiterinarsche befehligt, was sodann successive von den anderen Batail­
lonen und zwar in jener Reihenfolge, in der sie auf dem Rastplatze ein- 
geü’offen waren, zu befolgen ist. Artillerie und Trains bleiben auf der 
Straße und begeben sich in die Marschcolonne, sobald jener Truppen­
körper, der ihnen unmittelbar voraus marschierte, zur Fortsetzung des 
Marsches wieder auf die Straße gelangt.

Besondere BestimmuDgen.
Siehe D. R. II, § 16.

Terbindmig.
Siehe auch D. R. II, 52, 98, 103, 231.

Die Verbindung muss zwischen dem Gommandanten des Ganzen 
und allen Golonnen-Gommandanten, zwischen letzteren und ihren 
Golonnentheilen und zwischen den Golonnen untereinander hergestellt 
sein.

Sie wird zunächst durch den gegenseitigen Rapport aller selbstän- 
. digen Gommanden (Überbringen von Meldungen und Befehlen) erreicht.

Das A r m e e - H a u p t q u a r t i e r  und das Armee-General-Gommando 
wählen beim Marsche außer Gontact ihren Aufenthalt derart, dass eine 
telegraphische oder sonstige rasche Verbindung mit den Golonnen-Gom- 
manden möglich ist.

Bei bevorstehendem' Zusammenstöße mit dem Feinde wird das 
Armee-Gommando an die Tele des Marsch-Echiquiers verlegt, damit Mel­
dungen möglichst bald empfangen werden können und die Verbindung 
mit den Golonnen hergestellt ist.
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Ohne sich an den Marsch einer Colonne zu binden, muss es den 
Golonnen-Gommanden bekanntgeben, wann es aufbricht, an welcher 
Linie es sich bewegt und wann es im nächsten Nächtigungsorte eintrifft; 
außerdem muss ein Generalstabsofficier in dem vom Armee-Gommando 
verlassenen Orte durch einige Zeit verbleiben.

Das A r m e e - G e n e r a l - G o m m a n d o  wird so lange als möglich mit 
dem Armee-Hauptquartiere vereint bleiben. Bei nolhwendiger Trennung 
von letzterem, ist durch Delegierte seitens des Armee-General-Gommandos 
mit dem Armee Hauptquartiere der Rapport aufrecht zu erhalten.

D as Gorps-Gomma ndo  wird sich zumeist bei Märschen außer 
Gontact mit dem Feinde nicht an eine Golonne binden, sondern den 
Stationswechsel selbständig bewirken.

Bei Gefechtsmärschen rückt das Gorps-Gommando gewöhnlich an die 
Tete der Haupttruppe seiner Haupt-Golonne vor.

Das T ru p p e n -D iv is io n s- G o m m a n d o  führt seine Truppen und 
Anstalten im Detail. Da es noch Verfügungen während des Marsches er­
lassen und die Durchführung aller Maßnahmen selbst überwachen muss, 
so ist auch die Anwesenheit des Divisions-Gommandos stets erforderlich.

Bei Gefechtsmärschen soll das Truppen-Divisions-Gommando an der 
Tete der Haupttruppe seiner Hauptcolonne (oder bei der feindwärtigen 
Marsch-Sicherungstruppe) marschieren (D. R. II, 104).

Bezüglich der Angabe des Aufbruches, der Marschlinie und des Ein­
treffortes des Haupt- (Stabs-) Qnartieres, Zurücklassens eines Organes im 
Aufbruchsorte, verfahren Gorps- (Divisions-) Gommanden wie Armee-Gom- 
manden.

D ie V e rb in d u n g  der  Gomm ando s t e l l e n  u n t e r e i n a n d e r  
Avird je nach Wichtigkeit durch Gavallerie-Patrouillen, Feldgendarmen, 
Radfahrer, Ordonnanz- und Generalstabsofficiere oder durch schwache 
Abtheilungen hergestellt.

Ist die Entfernung der nächsten Gommandostelle größer als 15 hm, 
so wird die Etablierung von Ordonnanz-Goursen oder Telegraphen nöthig.

Eine besonders nothwendige Maßregel bei beginnendem Gefechte 
und zur Zeit wichtiger Entscheidungen ist das Entsenden von Generalstabs- 
officieren zu den Nachbar-Gruppen (-Golonnen) behufs Orientierung über 
die dortigen Verhältnisse (D. R. II, 350).

Die V e rb in d u n g  der Golonnen  u n t e r e i n a n d e r ,  namentlich 
im Gontacte mit dem Feinde ist erforderlich, damit die Golonnen-Gom- 
mandanten erfahren, was sich bei den Nachbar-Golonnen zuträgt.

Train.
Begriff, Gliederung, Organisation, Disponierung, Commando- 

führung, Bewachung, Sicherung, Marschordnung.
Siehe Trainvorschrift für die Armee im Felde, C—8, §§ 1—17.

Jeder Golonnen- (Gruppen-) Gommandant, sowie überhaupt jeder 
Gommandant einer selbständig auftretenden Truppe ist bei strenger Ver-
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antwortimg verpflichtet, für die Sicherung der ihm unterstellten Trains 
gegen feindliche Angriffe auf dem Marsche und im Ruheverhältnisse in 
ausreichender Weise zu sorgen (Train-Vorschrift § 8).

Diese Sicherung ist in erster Linie mittelbar durch eine zweck­
entsprechende Disponierung der Trains, und zwar in der Weise anzu­
streben, dass letztere schon durch ihr Verhältnis zur Truppencolonne 
(zum Truppen-Echiquier) oder durch vorliegende Annäherungshindernisse 
gegen feindliche Angriffe geschützt erscheinen.

Die der Truppen-Golonne nachfolgenden Trains werden in der Regel 
keine Bedeckungen brauchen, da sie ohnehin durch das Truppen-Echiquier 
hinlänglich gesichert sind; hier genügen die Trainwachen und das eigene 
bewaffnete Personal der Trains.

Wo eine solche mittelbare Sicherung nicht durchführbar ist oder in 
besonderen Fällen, wie z. B. bei Märschen in insurgierten Ländern oder 
wmnn der Marsch in der Flanke vom Feinde bedroht erscheint, muss für 
den Schutz der Trains durch verstärkte Trainwachen oder durch 
Bedeckungen gesorgt werden. Diese haben die Trains in ähnlicher Weise 
zu sichern, wie dies für Truppencolonnen vorgeschrieben ist und sind — 
um die für den Kampf in erster Linie bestimmten Armeekörper nicht zu 
schwächen — thunlichst solchen Formationen zu entnehmen, w^elche für 
Etapenzwecke, locale Sicherungen u. dgl. zur Verfügung stehen.

Siehe D. R. II,
Anordnung der Märsche.

8, 17, dann II. Abschnitt des vorliegenden Behelfes.

Die Marsch-Disposition des Golonnen-G.ommandanten muss alle 
Anordnungen enthalten, die bis zum Erreichen der Nächtigungsorte erfor­
derlich sind. Selbst bei Gefechtsmärschen ist dieser Vorgang vortheil- 
hafter, als eine ruckweise Ertheilung von Befehlen, weil die Gruppen- 
Gommandanten sich bei einem Zusammenstöße mit dem Feinde immer 
zweckmäßiger benehmen können, wenn ihnen das für den Tag zu 
erreichende Ziel bekannt ist.

Mit Rücksicht auf die vom höchsten Gommando bestimmte Aufbruch­
stunde (Eintrelfzeit) muss das Golonnen-Gommando für seine Befehls- 
Gruppen die Aufbruchstunde festsetzen.

Erhält eine Truppe den Befehl marschbereit zu sein, so muss sie 
gleich nach Erhalt des Befehles zum Abmarsche, die Bewegung antreten 
können; es müssen daher alle Verrichtungen, welche den Abmarsch ver­
zögern könnten, beendet sein; hiezu gehören namentlich: das Tränken 
und Füttern der Pferde, die Ausgabe der Verpflegsartikel und das 
Bepacken der Fuhrwerke (Marsch-Aviso).

Bei den rückwärtigen Echellons ist es Sache ihrer Gommandanten, 
den Abmarsch so zu regeln, dass sich die Staffeln ohne Stockung und 
Trennung — folglich mit Berücksichtigung der Golonnen-Längen und 
Abstände der vorderen Echellons — weder zu früh noch zu spät in die 
Golonne einreihen können (D. R. 11. Th., Pkt. 43).
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Befinden sich seitwärts der Marschlinie Theile einer Golonne, wie 
dies bei Vorposten und Seiten-Colonnen immer der Fall ist, und sollen sie 
sich beim Antritte des Marsches mit der Hauptcolonne wieder vereinigen, 
so ist denselben im Marschbefehle der Platz, den sie in der Golonne ein­
zunehmen haben, und die Aufbruch stunde der Tete bekanntzugeben. Es 
ist dann Sache der betreffenden Gommandanten, sie rechtzeitig in die 
Golonne einzureihen und hiebei die kürzesten, somit gegen das Marschziel 
und an die Marschlinie führenden Wege zu benützen*) (D. R. II. Th., 
Pkt. 33 und 34).

Die sc hr i f t l i che  A usf er t ig ung  der  D i s p o s i t io n e n  erfolgt 
vorzugsweise in descriptiver (beschreibender) Form, welche durch tabel­
larische oder graphische Darstellung unterstützt wird.

Die descriptive Form kann unter allen Verhältnissen angewendet 
werden, eignet sich am besten zur Vervielfältigung und zum Dictat.

Die tabellarische Ausfertigung kann rasch concipiert werden, wenn 
Tabellen-Blankette vorhanden sind, doch bedarf sie immer descriptiver 
Zusätze, braucht zum Reproducieren viel Zeit und ist schwer einzu- 
dictieren.

Die graphische Form der Marschdisposition ist sehr übersichtlich, 
doch zeitraubend zu concipieren und zu vervielfältigen, daher auch nicht 
unter allen Umständen anwendbar; sie bedarf immer descriptiver Zusätze 
und kann nicht eindictiert werden.

Zur Klarstellung complicierter Marschlinien oder Abgrenzung der 
Marschzonen sind jedoch solche Skizzen immer sehr wünschenswerte 
Beilagen der Dispositionen, da sie zur Kürzung und Deutlichkeit derselben 
beitragen (D. R. II, Pkt. 97, zu c).

In formeller Beziehung ist zu bemerken, dass die Marsch-Disposition 
als solche eigens bezeichnet und dann mit:

Dispo s i t ion
für den Marsch am n̂ ®“ 18 .

oder bloß mit;
Dispos i t ion  

für den n̂ ®“ 18 . 
überschrieben werden muss.

Ausführung der Gefechtsmärsche.
Siehe D. R. II, § 18, und Trainvorschrift § 3.

Befindet sich der Gegner in einer Stellung, in der er den Angriff 
abzuwarten scheint (E—3, 513), so sind die wesentlichen Beobachtungen 
zum Anmarsche folgende:

*) Unzweckmäßig ist es, vor dem Abmarsche mehrerer Brigaden und 
stärkerer Golonnen überhaupt, clieselben in einer „concentrierten Aufstellung“ 
zu versammeln um sodann in die Marsch-Colonne überzugehen; ein zweckloses 
Aufwinden eines langen Fadens zu einem Knäuel, um sodann diesen doch wieder 
abwickeln zu müssen.
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Die Annäherung an die Stellung erfolgt bis auf ca. 7— 14 km als 
Gefechtsmarseh. Die vereinigten Gefechtstrains der Truppen-Division mit 
dem Train des Hauptquartiers werden als „vereinigter Gefechtstrain des 
Corps“ an die. Queue-Division angeschlossen und dem Gorps-Train- 
Gommandanten (als 1. Gorps-Trainstaffel) unterstellt; die übrigen Corps- 
Trainstafifel bleiben mit der Tete mindestens auf einen Tagmarsch zurück 
(Trainvorschrift § 3).

Die Anzahl der Golonnen, deren Stärke und Richtung wird nun mit 
Rücksicht auf die Art, wie der Gegner anzugreifen sei, bestimmt; 
Kreuzungen müssen vermieden werden; sie entstehen hauptsächlich dm’ch 
Änderungen der Befehle, wenn man sich der Stellung nähert.

Lässt das Straßennetz die gewünschte Vervielfältigung nicht zu, so 
ist dieselbe erst in der Nähe der Stellung vorzunehmen, wobei jene 
Golonnen, welchen kein Weg angewiesen werden kann, querfeldein 
marschieren müssen. Zur Vervielfältigung der Golonnen sind die Teten 
halten zu lassen, weil der Angreifer immer darauf gefasst sein muss, dass 
der Gegner aus seiner Stellung vergehen könne.

Den Golonnen ist die von ihnen nach etwa gelungenem Angriffe ein­
zuschlagende Hauptrichtung (Marschziel) bekanntzugeben. Die Absicht, 
sämmtliche Golonnen während des Gefechtes nur ruckweise, von Abschnitt 
zu Abschnitt dirigieren zu wollen, wird sich gewöhnlich als unpraktisch 
erweisen, weil die Gruppen-Gommandanten über ihr ferneres Verhalten 
im unklaren sein und dadurch oft die beste Gelegenheit versäumen 
würden, den etwa errungenen Vortheil zu vervollständigen, und zwar nur 
aus dem Grunde, weil sie die ferneren Absichten der Armee-Leitung nicht 
kennen. Die Ausdehnung des Bewegungsraumes, die Anzahl und Stärke 
der Golonnen und ihre Aufgaben werden bestimmen, ob die Leitung 
mehrerer Golonnen (Truppen-Divisionen, Gorps) durch e inen  Gomman- 
danten zu erfolgen hat. Hiedurch würde sich die Theilung des Ganzen in 
Gruppen ergeben, z. B., wenn die einheitliche Verwendung mehrerer 
Golonnen zu einer Umfassung oder zur Behauptung eines Abschnittes 
erforderlich wäre.

Die Gorps-Artillerie ist jener Truppen-Division zuzuweisen, bei 
welcher während des Angriffes die Bildung einer Artilleriemasse beab­
sichtigt wird.

Die Aufbruchstunden sind mit Rücksicht auf den Gefechtszweck 
derart festzustellen, dass alle Golonnen zeitgerecht auf dem Gefechtsfelde' 
eintreffen.

"Wichtige Wahrnehmungen der Golonnen (Truppen-Divisionen) sind 
nicht bloß dem Gorps-Gommandanten (nach Bedarf auch der allenfalls 
zu einem anderen Gorps gehörigen Nebencolonne), sondern gleich­
zeitig und direct auch dem Armee-Gommando mitzutheilen (D. R. I, 
Pkt. 8).

Erweisen sich die den Golonnen zugewiesenen Wege für die Bewe­
gung minder brauchbar, so dürfen andere nur dann benützt werden, wenn
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dadurch der Marsch der Nebencolonnen nicht beirrt wird, weshalb jeder 
Golonne die ihrer Nebencolonne zugewiesene Marschlinie bekannt gegeben 
werden muss.

Verfolgungs- und Rückmärsche.
Siehe auch \). R. II, 266—268; E - 2 ,  § 53; E—5 §§ 61, 62; G—8, Pkt. 18.

Das bisher über Märsche Gesagte hat unter Berücksichtigung der 
diesen beiden Operationen zukommenden Eigenthümlichkeiten auch für 
Verfolgungs- und Rückmärsche Giltigkeit.

Der im Gefechte entscheidend geschlagene Theil wird trachten 
müssen, sich dem Bereiche des Gegners so rasch als möglich zu entziehen, 
um sich an günstigen Abschnitten retablieren zu können.

Wenn auch Erschöpfung dem Kampfe ein Ende macht, so wird der 
Sieger die eingetretene Ermattung doch leichter überwinden und den 
errungenen Erfolg durch Verfolgung zu vervollständigen trachten.

Die Verfo lgung besteht im unablässigen Drängen, um den weichen­
den Gegner nicht zur Ruhe kommen zu lassen, seine Widerstandskraft zu 
erschöpfen, seine organischen Verbände zu lösen, die Disciplin zu lockern, 
Kriegsgefangene und Beute zu machen u. s. w.

Je mehr die Richtung der Verfolgung gegen Flanke und Rücken des 
Gegners führt, desto vollständiger wird der Erfolg.

Die R ü c k m ä r s c h e  werden — ob gezwungen oder freiwillig ange­
treten — durch den Grad der feindlichen Bedrohung, den Zustand der 
eigenen Kräfte, das Verhalten der Bewohner und durch die Menge der 
Hilfsquellen des Landes beeinflusst.

Ist die Nothwendigkeit eines Rückzuges erkannt oder das Abbrechen 
des Gefechtes befohlen, so ist es unerlässlich, Officiere und Feldgendarmen 
aufzustellen, welche die zurückgehenden Truppen über die Marschrichtung 
und Marschlinien orientieren.

Muss der Rückzug in einer anderen, als in der Vormarschrichtung 
stattfinden, so sind, wenn nöthig und möglich, die Rückzugswege zeit­
gerecht recognoscieren zu lassen.

Die Ausmittlung und Besetzung günstiger Nachhutstellungen wird 
häufig zweckmäßig sein.

Der Rückzug soll anfangs in möglichster Breite, entsprechend der 
Gefechtsfront geschehen, wodurch die Bedrohung der Flanken und das 
Erkennen der Hauptrückzugsrichtung seitens des Feindes erschwert wird; 
hierauf müssen die Hauptkräfte auf die kürzeste und beste Rückzugslinie 
geleitet, die noch brauchbare Gavallerie und Artillerie zur Deckung des 
Abzuges in Thätigkeit gebracht werden. Durch einen Gegenangriff oder 
durch Hinterhalte kann ein unvorsichtig nachdrängender Gegner aufgehalten 
und durch Theilerfolge das gesunkene Vertrauen der Truppen wieder 
gehoben werden.

In diesem ersten Stadium des aufgezwungenen Rückzuges wird man 
sich begnügen müssen, die Weichenden auf die Rückzugswege zu leiten.
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ohne sich vorerst zu bemühen, den gestörten taktischen Verband wieder 
herzustellen.

Das Gros darf sich zu keinem Kampfe mehr verleiten lassen. Die 
Nachhut und ausgiebiger Flankenschutz müssen den Rückzug sichern, 
alle detachierten Gruppen sind zur Verstärkung heranzuziehen.

Hat man die Trains auf die reglementarisch bestimmten Distanzen 
zurückgelassen, so können sie bei rechtzeitigem Abmarsche kaum hinder­
lich werden.

D er Ve rfo lger  muss trachten, den Feind zum Stehen zu bringen, 
mit der Hauptkraft auf der kürzesten Linie in dessen Rücken zu gelangen, 
an den Vertheidigungsabschnitten dem Feinde zuvorzukommen, die 
Trennung der feindlichen Gruppen herbeizuführen und den Anschluss 
getrennter Theile zu verhindern.

Disposition für Verfolgungsmärsche. Ist der Besiegte nur so weit 
zurückgewichen, als er hiezu gezwungen wurde, und stehen demnach 
beide Theile im engsten Contacte einander gegenüber, so muss mit der 
Möglichkeit eines abermaligen Gefechtes gerechnet werden.

Das Armee-Commando wird demnach in seiner Disposition zur Ver­
folgung, die Durchführung des Angrilfes anordnen, jeder Gruppe die Auf­
gabe vorschreiben, die einzuschlagenden Richtungen und zu erreichenden 
Marschziele bezeichnen.

Die Corps- und Truppen-Divisions-Gommanden werden auf Grund 
dieser Weisungen ihre Anordnungen derart treffen, dass sowohl angegriffen, 
als auch der Marsch fortgesetzt werden kann.

Ist nach Beendigung des Gefechtes die Fühlung zwischen beiden 
Gegnern nur lose oder ist sie gänzlich verloren gegangen, so hat der 
Weichende Gelegenheit, sich der Verfolgung zu entziehen.

Der Verfolger muss deshalb rasch die Rückzugsrichtung des Gegners 
feststellen und seine Verfügungen so treffen, dass er denselben noch 
ei’reichen kann.

Die Dispositionen werden demnach in diesem Falle mit jenen für 
Gefechtsmärsche im wesentlichen übereinstimmen; nur werden jene 
Bestimmungen, welche die Aufklärung, das Feststellen der Rückzugs­
richtungen, die Wahl der Marschlinien und der Marschziele betreffen, 
größere Bedeutung erlangen. Wenn man die feindlichen Rückzugs­
richtungen erst лѵйЬгепй der Verfolgung durch die aufklärende Gavallerie 
sicherstelleü müsste, so ist bei der Wahl der Marschlinien noch zu 
berücksichtigen, dass die Golonnen erforderlichenfalls ihre Marschdirection 
rasch und leicht wechseln können. Starke Flügel-Golonnen, welche 
nöthigenfalls gegen die feindlichen Flanken einwirken, werden vortheil- 
haft sein.

Über den Inhalt der Dispositionen ist speciell zu bemerken:
Si t ua t io n  des Feindes .  Die Angaben über die muthmaßliche 

oder sichergestellte Rückzugsrichtung des Feindes sind von besonderer 
Wichtigkeit.

Behelf. А



50

Eigene  Ab sicht.  Diese kann allgemeiner bekannt werden, ins­
besondere dann, wenn beabsichtigt ist, große entscheidende Erfolge 
erzielen zu wollen, weil dies begeisternd wirkt und zur leichten Über­
windung physischer Anstrengungen wesentlich beiträgt.

Marsch  l inie  n. Die Wahl derselben wird durch die Umstände, unter 
welchen die Verfolgung beginnt, einige, bereits im Vorangehenden 
erwähnte Modificationen erleiden.

Marschz ie le  werden entweder auf Grund maximaler Leistungs­
fähigkeit oder überhaupt nicht bestimmt bezeichnet. Es bleibt dann den 
Gruppen überlassen, soweit vorzudringen, als es der Zustand der Truppen 
zulässt und es werden vom höchsten Commando nur die für das 
Zusammenwirken erforderlichen Directiven gegeben.

Aufbruch  s tu nd en:  Soweit es der Kräftezustand erlaubt, möglichst 
zeitlich.

Lange R a s t e n  werden im Bedarfsfälle meist erst während des 
Max’sches angeordnet.

Tra ins .  In der Regel werden nach Einstellung des Kampfes nur die 
Gefechts-Trains näher zur Stelle sein, die übrigen Trains sich weit hinter 
der Kampflinie befinden. Es ist jedoch dringend nöthig, dass die Munitions­
und Verpflegs-Anstalten möglichst bald bei den Truppen eintreffen. Diese 
sind reichlich mit Verpflegung zu versehen; wegen der Schnelligkeit der 
Bewegungen wird die Ausnützung der Ressourcen des Kriegsschauplatzes 
nicht gleich möglich sein, es wird daher anfänglich die Reserve- 
Verpflegung platzgreifen, später Nachschub eintreten müssen.

Aus diesen Gründen werden vielleicht schon zur Zeit, als sich der 
entscheidende Erfolg ausspricht, jedenfalls aber dann, wenn er errungen 
ist, die nothwendigen Trains und Anstalten vorzudisponieren sein.

Verfügungen über A u s m i t t l u n g  und V o r h e r e i t u n g  der  Gan- 
to n ie r u n g e n  werden wegen des sehr engen Gontactes mit dem Feinde, 
zumeist unterbleiben müssen.

Disposition für Rückmärsche. Um sich dem Bereiche des Feindes 
rasch zu entziehen, muss zeitlich aufgebrochen und ausgiebig marschiert 
werden. Führt der Rückzug in der ursprünglichen Anmarschrichtung, so 
ist er bedeutend erleichtert.

Wenn jedoch die bisherige Anmarschrichtung vom Verfolger auf 
kürzeren Wegen erreichbar wäre, so wird es vielleicht räthlich, den Rück­
zug in einer anderen Richtung auszuführen.

Der Gommandant muss die Möglichkeit des Rückzuges schon vor 
Beginn des Kampfes erwogen und die für diesen Fall zu treffenden 
Maßnahmen überlegt und festgestellt haben, wenn er auch aus psycho­
logischen Gründen von der Bekanntgabe derselben vorläufig Abstand 
nimmt.

Bei einem entscheidenden Misserfolge dürfte sich der Rückzug 
anfangs nicht in geregelten Bahnen bewegen.
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Der noch vorhandene Gehalt in der Truppe wird entscheiden, wie 
lange die Unordnung andauern wird und wann die Führung sich wieder 
geltend machen kann.

Wenn der Rückzug in der bisherigen Anmarsch-Zone durchgefühi’t 
wird, marschieren die Trains in umgekehrter Reihenfolge vor den Truppen- 
Golonnen, der erste Gorps-Trainstaffel immer zunächst des Truppen- 
Echiquiers.

Die Erfahrung lehrt, wie verhängnisvoll eine Verzögerung im Marsche 
des Train-Echiquiers auf den fließenden Rückzug des Truppen-Echiquiers 
einwirken kann, insbesondere dann, wenn der Rückzug durch Defiles 
führt.

Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass die Trains mit Beginn 
des Kampfes zurückgehalten und zeitgerecht zum Antritte des Rück­
marsches angewiesen werden, um ihnen einen möglichst großen Vorsprung 
zu geben.

Die nächsten dringenden Anordnungen werden die Regelung des 
Rückzuges der Truppen vom Gefechtsfelde und die Maßnahmen hinsicht­
lich des Aufhaltens des nachdrängenden Gegners betreffen.

Nachdem die Maßnahmen zum Rückzuge hauptsächlich vom Ver­
halten des Verfolgers abhängen, so werden die Dispositionen im ersten 
Stadium des Rückzuges nach und nach ertheilt werden müssen.

Das Armee-Gommando wird den Dispositions-Einheiten vorerst die 
Rückzugslinien zuweisen und Anordnungen hinsichtlich des Aufhaltens 
des Gegners treffen; die Corps vollführen den Rückzug so weit als mög­
lich. beziehungsweise so weit, als sie der Verfolger zwingt.

Erst wenn die Distanz zwischen Verfolgtem und Verfolger so groß 
geworden ist, dass letzterer den Rückzug nicht mehr stören kann, werden 
die weiteren Anordnungen für denselben von den normalen Marsch- 
Dispositionen nicht mehr wesentlich abweichen.

Bei Rückzugs-Disposiiionen ist eine besonders genaue, jeden Zweifel aus­
schließende Bezeichnung der Gruppen, Golonnen, Räume, Linien u. s. w. noth- 
wendig. Angaben wie Tete, Queue, rechte Flanke, linke Golonne, Rückzug bis in 
die Linie A—В u. s. w. werden, wie die Erfahrung zeigt, leicht zu Missverständ­
nissen führen, weil die Befehl-Empfänger sowohl die Front gegen den Feind, als 
auch die Rückzugsrichtung als Grundlage für die im Befehle vorkommenden 
Benennungen annehmen können. Man befehle daher: „Aufbruch der Vorhut, der 
Nachhut“ — und nicht „Aufbruch“ oder „Aufbruch der Queue der Haupttruppe“; 
— „westliche, östliche“, — und nicht „linke, rechte Golonne“; — „Rückmarsch 
bis in den Raum A — В—G“ — oder „auf das südliche D-Bach-Ufer“ — und nicht 
„bis an denD-Bach“; — „östliche Flanke, westlicher Flügel“ — und nicht 
„rechte Flanke, linker Flügel“ — u. s. w.

(Siehe auch D. R. II, 268 und E. R. f. d. F., 43, 46, 221, 393, 455.)
Die Distanzen zwischen den Nachhuten und Haupttruppen müssen 

vergrößert werden, weil hiedurch Stockungen, die sich namentlich beim 
trassieren von Wegsteilen u. dgl. leicht ergeben, oft auszugleichen sind, 
ohne deshalb zu einem Gefechte genöthigt zu sein. Bei Ti'ainstockungen 
besteht eine Abhilfe mitunter auch darin, dass die Trains in einen Park 
auffahren, so dass die nachfolgende Truppencolonne länger in Bewegung
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bleibt. In dem dadurch entstehenden größeren Bewegungsraume wird es 
auch eher möglich sein, zum Widerstande geeignete Abschnitte zu finden, 
als wenn bei eintretender Stockung die langen Wagencolonnen auf der 
Straße stehen bleiben und nur ruckweise die Bewegung fortsetzen 
würden.

Müsste aber der Gegner aufgehalten werden, weil z. B. eine Brücke 
nicht rechtzeitig hergestellt werden könnte u. dgl., so ist der Feind nicht 
durch die Nachhut, sondern wenn thunlich durch Truppen, die zunächst 
der Tete der Haupttruppe (Vorhut) sich befinden, zum Stehen zu bringen. 
Bei einer Truppen-Division gewinnt man dadurch wenigstens 1 іД Stunden 
Zeit, die zur Orientierung und zum Einrichten in dem für den Widerstand 
gewählten Abschnitte dienen. Würde diese Aufgabe der Nachhut über­
lassen werden, so könnte letztere niemals die für technische Verstärkungen 
nöthige Zeit finden, wenn der Gegner unmittelbar folgt.

Die Ausmittlung der Cantonierungen kann ungefährdet von feind­
licher Gegenwirkung meist schon bald nach dem Beginne des Rückzuges 
vorgenommen werden.

Die Verpflegung der Truppen ist ungemein erleichtert, und wird in 
der Regel derart durchgeführt, dass die Feld-Verpflegsanstalten die Ver- 
pflegsartikel in den voraussichtlichen Nächtigungsräumen abladen. Die 
geleerten Anstalten müssen jedoch, um wieder einen Vorsprung zu 
gewinnen, sofort nach Abgabe der Vorräthe den Marsch fortsetzen.

Der Rückzug mit einem Wechsel der Operationslinie ist durch das 
Aufgeben der bisherigen Nachschublinien mit großen Gefahren verbunden 
und wird nur die Folge einer Zwangslage sein.

Die größten Schwierigkeiten bilden das Überführen des Train- 
Echiquiers auf die neueRückzugslinie, das Bergen des ganzen Nachschubes 
und das Einrichten der neuen Etapenlinie.

Seiten- (Flanken-) Märsche.
(Siehe auch D. R. II, 269, 270; G—8, Pkt. 18.)

Zweck.  Erreichen seitwärts der Operationslinie liegender Räume, 
um in die Flanke des Feindes zu gelangen, feindlichen Flänken-Angriffen 
auszuweichen, die Operationslinie zu wechseln oder um den Anschluss an 
eine Gruppe zu suchen u. dgl.

Ein günstiges Wegnetz, Täuschung des Feindes durch Demonstra­
tionen und überraschende Ausführung sind Grundbedingungen für das 
Gelingen eines Seiten- (Flanken-) Marsches.

Die D u r c h f ü h r u n g  der Seiten- (Flanken-) Märsche besteht in einer 
Schwenkung oder in einem Seitenmarsche des Echiquiers. Im ersten«! 
Falle (Fig. 1) schwenken Truppen- und Train-Echiquier für sich und 
gleichzeitig, im zweiten Falle (Fig. 2) vollführt jedes Echiquier für sich 
den Seitenmarsch.
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Durch die Schwenkung werden die Commando-Verhältnisse und der 
organische Verband in den Golonnen nicht geändert; sie erfordert aber 
viel Zeit.

Durch den Seitenmarsch gewinnt zwar das Echiquier in der neuen 
Marschrichtung rasch Raum, der Colonnen-Verband und die Commando- 
Verhältnisse hingegen werden gestört.

In beiden Fällen ist der Train durch das Truppen-Echiquier gesichert 
und die doppelte Anzahl der bisherigen Marschlinien erforderlich.

Die Rücksicht auf das Gommunications-Netz und das Verhältnis zum 
Feinde schließen zumeist die rein schematische Anwendung der beiden 
Durchführungsarten aus und zwingen dann zur Gombinierung derselben.

Die gegen den Feind befindliche äußerste Truppencolonne deckt den 
Seiten- (Flanken-) Marsch, die übrigen Golonnen marschieren angemessen 
kampfbereit und nur mit den nothwendigsten Trains (Anstalten).

Da gewöhnlich die erwünschte Zahl an Gommunicationen fehlt, so 
muss bei Ausführung der Seiten- (Flanken-) Märsche meist eine Ver­
minderung, beziehungsweise Gombinierung der Golonnen des Marsch- 
Echiquiers stattfmden; z. B. es werden aus drei Golonnen des Marsch- 
Echiquiers zwei Truppen- und zwei Train-Golonnen gebildet.

Die Trains marschieren bei Seiten- (Flanken-) Märschen (mit Aus­
nahme der bei jeder Golonne unentbehrlichen Theile der Sanitäts-, 
Munitions-, Verpflegs- und technischen Trains) auf der dem Feinde abge­
kehrten Seite der Hauptcolonne, möglichst in gleicher Höhe mit dieser 
Golonne und verbleiben auch in den Nachtruhestellungen in diesem Ver­
hältnisse.

Die D eckung  des  Sei ten-  (Flanken-) Marsches  kann ent­
weder durch eine Golonne oder durch eine stehende Seitenhut erfolgen 
(D. R. II, 269, 270).

Die zur Sicherung bestimmte Golonne darf nicht mit Trains dotiert 
sein und muss ausreichend stark gemacht werden. Da ihre Trains durch 
die übrigen Truppen-Golonnen von ihr getrennt sind, so wird die Befriedi­
gung der Bedürfnisse schwierig.

Eine stehende Seitenhut ermöglicht besseren Schutz als eine marschie­
rende, bei verhältnismäßig geringerem Kraftaufwande, weil die Abwehr 
eines Angriffes in vorbereiteter Stellung leichter ist, als durch eine Golonne, 
die sich in die Flanke entwickeln muss.

Die Anwendung einer stehenden Seitenhut ist jedoch an die Bedin­
gung geknüpft, dass der feindliche Angriff nur in bestimmten Richtungen 
erfolgen kann oder, dass man durch die Aufstellung alle wahrscheinlichen 
Angriffsrichtungen des Feindes sichert; Bedingungen, die selten erfüllt 
werden.

Die stehende Seitenhut kann einen Theil ihrer Trains, welche durch 
die Aufstellung hinter den Truppen geschützt sind, beibehalten, ohne 
ihre Kampfbereitschaft einzubüßen. Die Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
wird durch diesen Umstand, sowie noch dadurch erleichtert, dass die 
stehende Seitenhut verhältnismäßig schwach gehalten werden kann, und
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dass die Trains dieselbe wegen ihres längeren Verweilens in demselben 
Raume leichter und mit geringerem Marschaufwande erreichen können. 
Wird ein Gavallerie-Körper zur Sicherung der Flanke detachiert, so muss 
dem Gros desselben ein Weg zur Verfügung stehen, welcher seitwärts 
der zu sichernden Colonne liegt und gegen das Marschziel führt (Parallel­
weg); sodann sind die von der feindlichen Seite gegen die Marschlinie 
führenden Wege zu berücksichtigen; sie bilden nicht nur die feindlichen 
Vorrückungslinien, sondern bieten auch das beste Mittel, um das Meldungs­
wesen im raschen Gange zu erhalten. Die Einrichtung von Telegraphen­
linien und Ordonnanz-Goursen, die Absendung von Seiten-Detachements, 
ihre rechtzeitige Einberufung zum Gros der Gavallerie oder ihre Entsen­
dung in einer anderen Richtung u. s. w. sind Sache des Gommandanten 
der Gavallerie.

Wenn nichts anderes befohlen wurde, so sind beim Marsche einer 
einzelnen Truppen-Division von der in der Flanke befindlichen Gavallerie 
alle Meldungen zur Tete der Haupttruppe zu senden; nur wenn mehrere 
Divisionen auf einer Straße marschieren, ist jene, bei welcher sich der 
Golonnen-Gommandant befindet, dem Gommandanten der Gavallerie 
bekannt zu geben.

Disposition. Sie weicht von jener für einen Vormarsch in Feindes­
nähe erheblich ab.

Rei Restimmung der täglichen Marschziele wird zu berücksichtigen 
sein, dass Überraschung und Schnelligkeit Hauptbedingungen für das 
Gelingen des Seiten- (Flanken-) Marsches sind. Daher müssen die Marsch­
leistungen erhöht werden. Die Trains-sollen durch die Gruppierung der 
Truppen stets gedeckt sein; diese muss eine leichte Entwicklung in die 
bedrohte Flanke zulassen.
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В. Eisenbalinwesen.*)
Hiezu Beilagen 10, 11.

Behelfe für das Detail-Studium, siehe Beilage 10.

Allgemeines.

Die Vortheile der Eisenbahnleistungen liegen in der Schnelligkeit bei 
Beförderung großer Massen auf bedeutende Entfernungen.**)

Während der Mobilisierung, beim Aufmärsche, während der Opera­
tionen, dann für den Nachschub und Abschub, endlich bei der Rückkehr 
vom Kriegs- zum Friedens-Verhältnisse spielt die Benützung der Eisen­
bahnen eine wichtige Rolle.

Viele in die voraussichtlichen Aufmarschräume führende und 
leistungsfähige Bahnen sind gegenwärtig für eine erfolgreiche Kriegführung 
unerlässlich.

Leitung des Eisenbahnwesens in militärischer Beziehung.
Siehe E —10, I und Beilage 10.

Aus der Wichtigkeit der Eisenbahnen geht hervor, dass bei diesen 
schon im Frieden die militärischen Interessen gewahrt werden sollen, im 
Kriege aber die einheitliche Leitung der gesammten Eisenbahnen von 
militärischen Organen bewirkt werden muss.

*) Die Kenntnis der allgemeinen »technischen Einrichtungen bei Eisen­
bahnen muss vorausgesetzt Averden; es gelangt daher im folgenden das Eisen­
bahnwesen nur vom militärischen Standpunkte aus zur Abhandlung.

**) Anhaltspunkte für die Leistungsfähigkeit einer Bahn durch Vergleich 
mit anderen Verkehrsmitteln:

DurchschnittUche Tragfähigkeit eines gewöhnlichen Fuhrwerkes . 6 g,
eines Feldbahndoppelwagens....................   25 g,
eines gedeckten Eisenbahngüterwagens...................................................100 q,
und jene eines Warenschleppers II. GL, wie sie auf der Donau von

Wien abwärts verkehren...................................................................................... 2500 q.
Da ein Remorqueur auf der unteren Donau bis zu 8 Warenschlepper zieht, 

so können mit denselben 20.000 q, d. i. die viertägige Nachschubverpfiegung für 
eine Armee von 10 Infanterie- und 2 Cavallerie-Truppen-Divisionen gleichzeitig 
befördert werden, während man zur Fortschaffung desselben Gewichtes per Bahn 
250 Waggons oder 5 Militärzüge ä 100 Achsen, per Feldl)ahn 870 Doppel­
wagen =  13 Feldbahnzüge und auf der Straße 3300 Fuhrwerke benöthigt.

Transportlinien von der Mächtigkeit der Donau sind selten, daher vom 
praktischen Standpunkte Eisenbahnen die leistungsfähigste Communication dar­
stellen.

Bezüglich der Schnelligkeit sei folgenderVergleich gegeben : In 24 Stunden 
legen zurück:

Beladene Fuhrwerke — im besten Falle . . 40 km
Die Feldbahn im V ollzüge.................................. 30 „
Donauaufwärts verkehrende Schiffszüge . .1 1 2  „
Ein Mililär-Eisenbahnzug..............................  400 „
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Da die Eisenbahn-Transporte nichts anderes als beschleunigte 
Märsche darstellen und im Zusammenhänge mit den Operationen 
erfolgen müssen, so erscheint für die Leitung des Eisenbahnwesens im 
Kriege vornehmlich der Generalstab als operatives Hilfsorgan der Heeres­
leitung berufen.

Die Beilage 10 zeigt die zur Leitung des Eisenbahnwesens im Frieden 
und im Kriege bestimmten Behörden und Organe.

Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen.
Allgemeines. Je leistungsfähiger eine militärisch-wichtige Eisenbahn 

ist, desto größeren Wert besitzt sie.
Die Concession für den Bau einer Eisenbahn wird daher nur ertheilt, 

wenn bezüglich der militärischen Leistungsfähigkeit gewisse Bedingungen 
erfüllt werden. Das ReichsrKriegs-Ministerium begutachtet jedes Project 
und entsendet zu den Gommissionierungen, welche der ErÜieilung des 
Bauconsenses vorangehen, einen Vertreter (grundsätzlich einen General­
stabs-Officier), der die Forderungen des Reichs-Kriegs-Ministeriums geltend 
zu machen hat.*)

Bezüglich der Zugszahl Avird im allgemeinen verlangt, dass auf zwei­
geleisigen Bahnen täglich 48, auf eingeleisigen täglich 15 Züge nach 
jeder Richtung verkehren können. Die Forderungen bezüglich der Achsen­
zahl richten sich nach dem größeren oder geringeren militärischen Werte 
der zu bauenden Eisenbahnlinie und sind hauptsächlich von den bau­
lichen Verhältnissen abhängig.

Die Leistungsfähigkeit einer Bahn wird durch die Zahl der Züge, 
welche innerhalb 24 Stunden nach jeder der beiden Richtungen zwischen 
dem Anfangs- und Endpunkte verkehren können und durch die zulässige 
Maximalachsenzahl der Militärzüge ausgedrückt, z. B. 15/100 bedeutet: 
15 Züge zu 100 Achsen in jeder Richtung. In Österreich-Ungarn gibt es 
Militärzüge zu 100, 70, 50 und 36 Achsen.

Die Leistungsfähigkeit einer Bahn härtgt ab :
Von der baulichen Lage,
vom Betriebsmaterial,
von den Wasser- und Brennmaterial-Vorräthen;
vom Betriebspersonal und
von den Vorkehrungen für die Sicherheit des Betriebes.
Bauliche Anlage.
T race . Sie soll möglichst gerade und horizontal sein. Krümmungen 

und starkes Gefälle beeinträchtigen die Geschwindigkeit, Steigungen über­
dies noch die Achsenzahl. Bedeutende Steigungen bedingen entweder eine

*) In den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern zur 
Trace-Revision, Stations-Commission, politischen Begehung;

in den Ländern der ungarischen Krone zur administrativen Begehung und 
Concessions-Verhandlung.

Bezüglich Details: Siehe Dienstbuch E—56.
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Theilung der Züge oder die Anwendung zugkräftigerer oder Vorspann- 
Locomotiven.

In Österreich-Ungarn beträgt der gesetzmäßig zulässige kleinste 
Ki’ümmungs-Halbmesser bei Hauptbahnen 180 ш, die Maximalsteigung 
im Flachlande 1 : 200, im Hügellande 1 : 100, im Gebirge 1 : 40. Bei 
der letzten Steigung sind schon Gebirgsmaschinen und meist Theilung der 
Züge nothwendig.

G e le isean zah l. Sie beeinflusst die Leistungsfähigkeit einer Bahn 
wesentlich, weshalb eingeleisige Bahnen grundsätzlich stets so gebaut 
sein sollen, dass ein zweites Geleise leicht zu legen ist.

Auf zweigeleisigen Bahnen könnten unter Einhaltung eines Sicher- 
heits-Intervalles von 10 Minuten täglich 144 Züge in jeder Richtung ver­
kehren.

Der Raum in den Sationen, die zum Rangieren, Ein- und Ausladen 
der Züge nöthige Zeit, dann das vorhandene Personal und Betriebs- 
Material, die Ergiebigkeit der Wasserstationen und die Menge des Heiz- 
Materiales werden diese Zahl wesentlich beeinflussen, so dass auf zwei­
geleisigen Bahnen gewöhnlich nur 48 Züge täglich in jeder Richtung zu­
lässig sind.

Die Leistungsfähigkeit eingeleisiger Bahnen, bei welchen die Leer­
züge auf demselben Geleise zurückbefördert werden müssen, — falls 
nicht eine andere Bahnlinie hiefür zur Verfügung steht — wird haupt­
sächlich durch das Ausweichen der Züge beeinflusst.

Je größer nämlich die Entfernung zwischen zwei Stationen ist, 
desto länger muss ein Zug in einer Station warten, bis der Gegenzug 
behufs Ausweichens eintrifft, desto später kann ersterer die Fahrt fort­
setzen.

Die Leistungsfähigkeit wird daher hauptsächlich von der größten 
Fahrzeit zwischen zwei Kreuzungs-Stationen abhängen. Das Doppelte dieser 
Fahrzeit mehr 10 Minuten (doppeltes Sicherheits-Intervall) bildet das 
Zugs-Intervall, d. h. jene zulässige Zeit, in лѵеІсЬег ein Zug dem anderen 
folgen darf.

Das Zugs-Intervall bringt die Leistungsfähigkeit der Bahn en t­
s c h e id e n d  zum Ausdrucke, da die Tagesdauer durch das Zugs-Intervall 
dividiert, die mögliche Anzahl der innerhalb 24 Stunden zu befördernden 
Züge ergibt.

Die größte zulässige Stations-Entfernung bei eingeleisigen Bahnen 
hängt von der durch dasReichs-Kriegs-Ministerium geforderten militärischen 
Leistungsfähigkeit ab und steigt nirgends über 19 km.

Nachdem Militärzüge in einer Stunde 23 km zurücklegen, für 
19 km daher 50 Minuten benöthigen, so beträgt das Zugs-Intervall 
110 Minuten (2 X  50 Ч- 10 Minuten), d. h, innerhalb 24 Stunden 
können (1440 Minuten : 110) dreizehn Züge in jeder Richtung verkehren.

Beträgt die größte Stations-Entfernung weniger als 18 km, so wächst 
naturgemäß die Leistungsfähigkeit der Bahn.



59

Um die Leistungsfähigkeit militärisch wichtiger, eingeleisiger Bahnen 
zu erhöhen, lässt man Zwillings- (Doppel-) Züge verkehren.

Diese sind 2 zusammengehörige Züge, лѵеІсЬе sich mit dem Sicher­
heitsintervalle von wenigstens 10 Minuten unmittelbar folgen. Dadurch 
wird die innerhalb 24 Stunden absendbare Anzahl der Züge nahezu 
verdoppelt.

Obwohl hiedui'ch die Transportzeit erheblich abgekürzt werden würde, 
so ist doch bei länger dauerndem Verkehre die Absendung derartiger Züge 
wegen der Anhäufung von Material in den Stationen und der dadurch ein­
tretenden Betriebsstörungen nicht recht thunlich. Sie ist überhaupt nur 
bei genügendem Betriebsmaterial, leistungsfähigen Ein- und Auswaggonie- 
rungs- und geeigneten Ausweich-Stationen (diese mit mindestens 
4 Geleisen) anwendbar.

Bahnen, welche nur zum Theile doppelspurig sind, haben die 
Leistungsfähigkeit der eingeleisigen Strecke.

Immerhin bilden derleiBahnen eine erheblicheBetriebs-Erleichterung, 
namentlich dann, wenn die ein geleisigen Strecken kurz sind.

Das wirksamste Mittel zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit ein­
geleisiger Bahnen ist das Einschalten von Ausweichen in den größeren 
Stations-Intervallen.

S ta tio n sp lä tz e  (B ahnhöfe). Von ihrer Anlage werden gefordert:
Gute Anmarschlinien. Niveau-Kreuzungen derselben mit der Bahn- 

Trace in der Nähe der Station sind zu vermeiden.
Günstige Unterkunfts- (Lager-) Verhältnisse unweit des Bahnhofes 

für Truppen (Trains), welche nicht gleich zur Einwaggonierung gelangen, 
beziehungsweise nicht unmittelbar nach dem Auswaggonieren abmarschieren.

Größere räumliche Dimension zum Aufstellen der ein- und auszu- 
waggonierenden Truppen (Trains).

Genügende Vorkehrungen für das Ein- und Auswaggonieren und zum 
Rangieren der Züge. Längenrampen sollen bei gi’oßen Garnisonsorten und 
befestigten Plätzen mindestens 80 m betragen.

Das Stockgeleise für Stirnrampen soll möglichst lang sein, um eine 
größere Anzahl Waggons gleichzeitig heranführen zu können, wodurch 
die Verladezeit (Abladezeit) wesentlich abgekürzt wird.

Im Bedarfsfälle sind Rampen zu improvisieren (Erde, Holz) oder 
auch die Magazinsrampen zu benützen (für Pferde).

Nachfolgendes Beispiel soll den Einfluss der Verlade- (Auslade-) Vor­
richtungen veranschaulichen:

Eine Station besitzt eine Längenrampe, welche das gleichzeitige 
Einwaggonieren in 6 Waggons gestattet. Es sei Gavallerie in 100-achsige 
Züge einzuwaggonieren.

Jeder 100-achser für 11/2 Escadronen ohne Train führt 42 Pferde­
wagen, die zur Beladung gelangen müssen, u. zw. — da die Rampe nur 
das gleichzeitige Anstellen von 6 Waggons gestattet — in 42: 6 = 7  Partien.
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Das Zeiterfordernis für die Beladung eines solchen Gavallerie-Zuges 
ist in diesem Falle:

Einwaggonieren von 7 Partien (6 Waggons) . 15“‘X 7  =  105"^
Heranführen der leeren ) лтт ост
Wegschieben der beladenen j _ 5 X ?  =  35
Rangieren des Zuges zum S c h lü s s e ..................................... 20’“

Summe . 2 Stunden iO’“
Diese Zeit bildet nun das Zugs-Intervall für d iese  Station und für 

den gegebenen Fall, daher die Anzahl der binnen 24 Stunden abzusenden­
den Züge nur 9 (1440 : 160) betragen könnte.

A ls gewöhnliche V e rla d e z e it rechnet man für 1 Bataillon 
1У2 Stunden, für 1 Escadron oder 1 Batterie oder einen entsprechenden 
Traintheil je 2 Stunden.

Die a n z u s t r e b e n d e  V er la d eze i t  wäre:
Für die Einwaggonierung in einen Mannschafts­

wagen ........................................................ 5 Minuten,
für das Beladen eines Pferdewaggons . . . .  8 » ,
„ „ , „ Waggons mit Fuhrwerken 8 „ ,

für 1 Infanterie-Bataillon (Einladenund Zusammen­
stellen des Zuges)................................ 50 „ ,

für 1 Escadron oder 1 Batterie auf Kriegsstärke . D/2 Stunden.
Die Au s la de ze i t  für 1 Bataillon oder 1 Escadron

oder 1 B atterie.....................................40 Minuten,
wobei die längste Frist, nämlich jene für das Verladen der Fuhrwerke als 
maßgebend angenommen wurde.

Man kann die Leistungsfähigkeit einer Station ausdrücken durch die 
Zahl der Züge, die bereitgestellt und durch die Zahl der Waggons, welche 
gleichzeitig beladen werden können (z. B. А 5/30 +  5 bedeutet: in der 
Station А können 5 Züge gleichzeitig aufgestellt, 30 Waggons gleichzeitig 
an der Längen-, 5 an der Stirnrampe verladen werden).

Weitere Forderungen bei Anlage der Bahnhöfe:
Rangierungsvorrichtungen wie: Kreuzungen, Wechsel, Schiebe­

bühnen, Drehscheiben u. s. w.
Eine größere Geleisezahl u. z. in Zwischen-Stationen einschließlich 

des durchlaufenden Hauptgeleises mindestens 2, in Wasser-Stationen 
3 Geleise.

Haupt-Bahnhöfe, Ein- und Auswaggonierungs-Stationen müssen noch 
mehr Geleise besitzen.

Betriebs-Material. Die Leistungsfähigkeit einer Bahn sinkt bei unzu­
reichendem Fahrparke auf die Zahl Züge herab, welche aus demselben 
gebildet werden kann.
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Locomotiven .  Zur Bewältigung der Aufmarsch-Transporte müssen 
die Aufmarsch-Bahnen mit den nothwendigen Locomotiven versehen 
werden, welche von weniger beanspruchten Bahnen beizustellen sind 
(Locomotiv- Dirigierung).

Jede Aufmarschbahn muss die ihrer vollen Leistungsfähigkeit ent­
sprechende Anzahl Locomotiven, nebst einem Reparaturstande von 20 bis 
25%  besitzen. In manchen Stationen werden überdies Rangier-Maschinen, 
bei starken Steigungen Vorspann- oder Schiebe-Locomotiven, in größeren 
Heizhaus-Stationen Reserve-Locomotiven nothwendig sein.

In militärischer Beziehung werden die Locomotiven in 18 Gruppen 
eingetheilt, von welchen jene mit 3 —4 gekuppelten Achsen, einer 
normalen Leistung von 300 — 500 Tonnen und 17 Fahrgeschwindig­
keit in einer Stunde, die eigentlichen Militärzug-Maschinen sind.

Die Bezeichnung der betreffenden Gruppe (Kategorie) ist auf dem 
Plateau-Geländer ersichthch gemacht und dann eingerahmt, wenn die 
Locomotive zum Entleihen auf fremde Hauptbahnen im allgemeinen nicht 
geeignet ist.*)

Sämmtliche Bahnlinien sind durch Maschinenwechsel-Stationen, 
welche je nach den Steigungs- und sonstigen der betreffenden Bahnlinie 
eigenthümlichen Verhältnissen verschieden weit (50— \0Qkm  und mehr) 
auseinanderliegen, in Locomotivwechselstrecken getheilt, wodurch die Be­
förderung der Züge relaisartig erfolgt.

W a g g o n s .  Die Benützung des Waggon-Materials für militärische 
Zwecke ist aus nachstehender Tabelle zu ersehen (E— 10, II. Abschnitt):

*) Z. B. II 275, III 375, IV 450 u. s. w., I, II, III, IV-Anzahl der gekuppelten 
Räderpaare. 275, 375 etc. Leistungsfähigkeit hei einer continuierl. Steigung von 
lOo/o und einer Geschwindigkeit von M h m  pro Stunde.

III 325 IV 450
oder —Г-:— oder — -̂---- . Unter dem Theilstriche Übergangs-

II 175
D 6 G 3 A 2

fähigkeit und Rangierungsart ausgedrückt: 4 Hauptgruppen A, B, G, D — je nach 
Achsdruck und Radstand; der Zahlenindex, Unterabtheilung der Hauptgruppe. 
A die schwersten und stärksten, D die leichtesten und schwächsten; h ö h erer  
Zahlenindex innerhalb der Zahlengruppe, sch w erere  und stärk ere  Maschine.
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Wagen-Gattung

CQ

Bestimmt für

I. u. II.

II.

III.

Gedeckte
Güterwagen

AB

G
oder
Gm

Gp

Officiere und Gleichgestellte

Mannschaft

Verpflegs-Artikel, Bekleidungs- und Aus­
rüstungs-Gegenstände

Hornvieh

Mannschaft

Pferde

Hornvieh

Verpflegs-Artikel, Bekleidungs- und Aus­
rüstungs-Gegenstände

Offene
hochbordige
Güterwagen

(Lowries)

Offene nieder- 
bordige und 

Plateau- 
Wagen 

(Lowries)

Mannschaft

Pferde

ausnahmsweise auf kurze 
Strecken bei Dringlichkeit 

und milder Witterung

Geschütze und Fuhrwerke

Militär-Güter
(ausgenommen Verpflegs-Artikel, Bekleidungs- und 

Ausrüstungs-Gegenstände)

Geschütze, Fuhrwerke

Militär-Güter
(ausgenommen Verpflegs-Artikel, Bekleidungs- und 

Ausrüstungs-Gegenstände)
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Fassungs­
vermögen

(nach Abschlag) 
der freizuhalten­

den Plätze)

^  Й Cß Й ПЗ OJ d 
CQ Я о  ■
Й ü  ^  bßя -g .£3 ^Й P lU ^  
о  C3 H

A n m e r k u n g

je 24

32

neuartige 36 
altartige 32

8 Tonnen

8 Stück

36, bzw. 32

6 Pferde t) 
und 3 Mann

8 Tonnen

36

6 Pferde f) 
und 3 Mann

1 -4 * )

8 Tonnen

l - 4 ‘

8 Tonnen

12

14

14

14

14

t) Für je 2 Pferde muss ein Mann im 
Pferde-Waggon einwaggoniert werden.

*) Je nach Länge der Lowries, u. zw.:

bei einer Lotvry-Länge 
¥on.............................

Compagnie-Munitions- 
Wagen .......................

Feld-Geschütze oder 
Batterie - Munitions- 
Wagen .......................

Sonstige Armee-Fuhr­
werke .........................

5-5-5 6-7

2V2

1 It/a 2 3

10

Die Bordwände müssen umlegbar sein.
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Die В ahn-Verwaltungen sind verpflichtet, die Mannschafts- undPferde- 
Waggons (Gm und Gp) einzurichten (siehe E —10, Beilage 2).

Leichtkranke, welche sitzen können, werden im Kriege grundsätzlich 
mit Krankenzügen befördert, die fallweise aus Personenwagen, im Noth- 
falle aus Güterw'^agen rangiert sind.

Ausnahmsweise können für kleinere Transporte auch gewöhnliche 
oder Post- und Transenen-Züge dienen.

S c h w e r k r a n k e  werden mit Eisenbahn-Sanitäts-Zügen befördert, 
welche spitalsähnliche Pflege ermöglichen. Sie fassen 144 Kranke und 
bestehen aus 25 Waggons; die vom Maltheser Ritter-Orden beigestellten 
Sanitäts-Züge (6 — 12) führen je 16 Wagen für 100 Kranke.

Krankenzüge für Schwerkranke werden meist aus gedeckten, im 
Nothfalle aus offenen Güterwagen auf Anordnung des Armee-General- 
Gommandos zusammengestellt und eingerichtet.

Die Disponierung mit dem gesammten Wagenpark alter Bahnen 
steht der Gentral-Wagen-Dirigierung zu (siehe Beilage 10).

Wasser- und Brennmaterial-Vorräthe. Die Wasser-Reservoirs in 
großen Stationen fassen gewöhnlich 22 m^, womit 5 bis 6 Maschinen 
gespeist werden können. Bei gesteigertem Verkehre müsste eventuell 
Wasser zugeleitet, zugeführt, zugetragen werden oder es sind die Reser­
voirs zu vergrößern, 'Zu vermehren.

Brennmaterial-Depots sollen in allen Locomotiv-Wechsel-, sowie 
Wasser-Stationen, in ersteren auch mit einem Sicherheits-Vorrathe vor­
handen sein. Personenzugs-Maschinen benöthigen zur einstündigen Fahrt 
200 kg, Lastzugs-Maschinen 250 kg Steinkohle. Der Tender führt den 
15stündigen Bedarf, somit für eine Strecke von 300 km.

Betriebs-Personal. Bei den Aufmarschbahnen macht sich während 
des Massentransportes ein- erhöhter Bedarf an Personal geltend, 
welcher aus dem Personalstande jener Bahnen gedeckt wird, welche 
durch die Aufmarschbewegung weniger oder gar nicht in Anspruch 
genommen sind.

Dieser Ausgleich erfolgt durch das Reichs-Kriegs-Ministerium im Ein­
vernehmen mit den Bahn-Behörden, wobei auch berücksichtigt wird, dass 
durch Schaffung einer Personal-Reserve (іД des Gesammtstandes) für 
Aufmarschbahnen, eine Ablösung im anstrengenden Betriebs- und Ver­
kehrs-Dienste stattfinden könne.

Vorkehrungen für die Sicherheit des Betriebes. Diese sollen eine 
verlässliche Verständigung des Betriebs-Personales untereinander ermög­
lichen (Telegraph, akustische, optische Signale), sowie den Verkehr 
sichern (Blockierung der Strecke, Schneeschirme, Schneepflüge, Ver­
meidung von Niveaukreuzungen mit Gommunicationen, Stoßvorrichtungen 
bei Stockgeleisen, Bahnschranken, Profd- und Warnungs-Tafeln, Polizei- 
Pflöcke u. s. w.).
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Ausnützung der Bahnen für militärische Zwecke im Kriege.

Während der Mobilisierung dienen Bahnen zur Kriegsbereitstellung 
höherer Gommanden, Truppen und Anstalten durch Heranziehung der 
Mannschaft und Pferde,

zur Verschiebung von Kriegsgütern,
Ersatz- und Depotkörpern.
Alle diese Transporte bilden einen sehr regen, aber mehr localen, 

decentralisierten Verkehr in den Territorial-Bezirken.
B e isp ie le :
1859 dauerte die Mobilisierung in Österreich 7 Wochen,
1866 nur 5 Wochen, trotzdem sie durch politische und organisatorische 

Rücksichten verzögert war.
1870 beendete die deutsche Armee ihre Mobilisierung am lOten Tage, am 

8ten Tage hatten übrigens schon die Aufmarsch-Transporte begonnen.
Soll der Verkehr sicher und in Ordnung vor sich gehen, so müssen 

eisenbahntechnische und militärische Vorsorgen getroffen werden.
Den Bahnen ist zunächst Zeit zur Abwicklung der übernommenen 

civilen Verpflichtungen, zur Beendigung des begonnenen Verkehres und 
zum Leeren der Gütermagazine zu geben.

Die Bahnverwaltungen haben sodann die Stationen auf die erhöhte 
Leistungsfähigkeit zu setzen (Ergänzung von Verlade- und Tränkvor­
richtungen u. dgh), den gesammten Fahrpark einzuberufen, einzurichten 
und bereitzustellen, endlich für die Ergänzung des Personales vorzu­
sorgen.

Die militärischen Vorsorgen betreffen die Gonstituierung der militä­
rischen Eisenbahnbehörden und die Maßnahmen zur Sicherung der nahe 
der bedrohten Grenze führenden Eisenbahnen.

Während des Aufmarsches. Nach und zum Theile schon während 
der Mobilisierung erfolgt der Aufmarsch. Dieser stellt einen intensiven, 
central geleiteten, turnusweisen Massentransport auf allen in den Auf­
marschraum führenden Transportlinien dar, der eine große Zahl von 
Transportmitteln erfordert und die höchste Leistungsfähigkeit aller Linien 
in Anspruch nimmt.

Auf die in dieser Richtung zu erzielenden Resultate wirkt vor allem 
ein günstig entwickeltes Bahnnetz ein und es geht das Streben aller 
Mächte dahin, zahlreiche sehr leistungsfähige Linien in die wahrschein­
lichen Aufmarschräume zu führen.

In Frankreich und Russland ist dies leicht durchführbar, da ersteres nur 
im Osten, letzteres nur im Westen bedroht werden kann.

Schwerer ist es in Österreich-Ungarn, das in der Mitte von drei Groß­
mächten gelegen, drei Kriegsfälle in Betracht ziehen muss. Dann ist noch zu 
berücksichtigen, dass Eisenbaimen aus rein militärischen Gründen vorwiegend 
nur in autokratisch regierten Ländern, wie in Russland erbaut werden können, 
während in den anderen Staaten die Entwicklung des Bahnnetzes im Frieden 
auch den civilen Interessen Rechnung trägt.

Dadurch befindet sich die Heeresverwaltung hinsichtlich mancher Bewe­
gungslinien in einer Zwangslage, aus der sie sich durch glückliche Gombinierung 
der Transportlinien heraushelfen muss. Diese lässt sich nur bei einer centrali- 

Behelf. Pi
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sierteii Leitung des Massentransportes erzielen, da nur in diesem Falle die 
Leistungsfähigkeit der Bahnen voll ausgenützt werden kann.

In die Periode der Massentransporte fallen auch noch Verpflegszüge 
für die aufmarschierende Armee und eventuell Ausrüstungs- und Kriegs­
material-Transporte für die im Aufmarschraume befindlichen festen 
Plätze.

B e isp ie le  :
1859 dauerte der Aufmarsch des österreichischen Heeres acht Wochen; 

hiebei wurde das 3. Corps in 14 Tagen von Wien in die Lombardie mit 76 Zügen 
befördert.

Der Aufmarsch dauerte so lang, weil die meisten österreichischen Bahnen 
in Händen einer französischen Gesellschaft waren, welche für die Vervollständi­
gung des Eisenbahnnetzes für Kriegszwecke nicht gesorgt hatte; so bestand 
zwischen Innsbruck und Bozen eine Lücke, zu deren Zurücklegung die Truppen 
3 Marschtage benöthigten.

1866 dauerte der Aufmarsch der österreichischen Nordarmee 21 Tage, bei 
einer Tagesleistung von 21—22 Zügen nach jeder Richtung;

jener der österreichischen Südarmee auf der Südbahn 19 Tage, mit einer 
Tagesleistung von 22—23 Zügen in jeder Richtung.

Also immerhin eine beachtenswerte Leistung, umsomehr, als das Eisen­
bahnnetz nicht so entwickelt war wie heute und Österreich gleichzeitig 2 Armeen 
in verschiedenen Aufmarschräumen aufzustellen hatte.

1870 standen der deutschen Armee zur Versammlung 9 Eisenbahnlinien 
zur Disposition, ЛѴОѴОП 6 auf Nord- und 3 auf Süddeutschland entfielen.

Es war dadurch ermöglicht 14 Corps binnen 10 Tagen im Aufmarsch­
raume zu concentrieren.

Am 19. Juli wurde die Mobilisierung, am 26. Juli der Aufmarsch-Transport 
begonnen, welcher am 4. August nahezu beendet war.

In Frankreich dagegen nahmen schon am 1. Tage nach der Kriegserklärung 
die Aufmarsch-Transporte mit noch auf Friedensfuß befindlichen Truppen auf 
3 Bahnen ihren Anfang, welche aber ganz Hervorragendes leisteten. Auf der 
Ostbahn verkehrten zwischen dem 17. und 21. Juli täglich 50—60, am 22. Juli 
sogar 74 Militärzüge.

1877 wurde nichts Rühmliches geleistet, da die Russen die Mobilisierung 
und Goncenlrierung am Pruth in 50 Tagen, den Aufmarsch an der Donau in 
weiteren 150 Tagen bewerkstelligten. Im ganzen standen den Russen 3 Bahnen 
zur Verfügung.

Während der Operationen kommen Eisenbahntransporte vor: 
zur Verschiebung von Truppen,
Verlegung ganzer Armeen auf einen anderen Kriegsschauplatz, 
bei Rückmärschen, 
zu taktischen,
Nachschub- und Abschubzwecken.
B e isp ie le  über V ersch ieb u n g en  von Truppen:
1859: Die Benützung der Eisenbahn Tortona—Alessandria—V êrcelli — 

Novara Ende Mai zur Unterstützung des von der französischen Armee zur Um­
gehung des österreichischen Flügels ausgeführten Flankenmarsches bei Beginn 
der eigentlichen Offensive;

1866: zur schleunigen Goncentrierung der zerstreuten preußischen Streit­
kräfte zur Schlacht bei Langensalza;

1866: der Eisenbahn-Transport der Brigade Scudier am 23, Juni vonRovigo 
nach Verona, wozu 3 Märsche nöthig gewesen wären, behufs Antheilnahme an 
der Schlacht bei Gustozza am 24. Juni;

Verschiebung der Brigade Mondei am 15. Juli nachts mit 5 Zügen von 
Lundenburg nach Marchegg;
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1870: die Heranziehung einer Division des französischen 7. Corps am 4. und
5. August von Mühlhausen nach Hagenau zur Antheilnahme an der Schlacht von 
Wörth am 6. August. — Von Hagenau hatte diese Division zum Anschlüsse an 
den rechten französischen Flügel bei Fröschweiler noch am 5. einen Marsch zu 
machen;

1870: die Eisenbahnfahrt des 2. preußischen Coi’ps an den Rhein, welches 
bei Beginn der Operationen, so lange man im deutschen Hauptquartiere über die 
Neutralität Österreich-Ungarns im unklaren war, noch im Reichsinnern zurück­
gehalten wurde.

B e isp ie l über V er leg u n g  ganzer A rm een auf e in e n  an d eren  
K rieg ssch a u p la tz :

1866: die Heranziehung der österreichischen Südarmee aus Italien an die 
Donau binnen 18 Tagen auf der Südbahn und zum Theile auf der Westbahn.

Mit der Südbahn wurden das 9. Corps, 2 Brigaden des 7. Corps, die Armee- 
Geschütz-Reserve, der Armee-Munitionspark, eine Cavallerie-Brigade, der Armee- 
Brücken-Train und das Hauptquartier der Armee, 57.000 Mann, 10.000 Pferde, 
2000 Fuhrwerke mit 118 Zügen in 14 Tagen vom 13. bis 26. Juli befördert, über 
Innsbruck und dann auf der Westbahn das 5. Corps — 25.000 Mann, 3000 Pferde, 
300 Fuhrwerke und Geschütze in 5 Tagen von 9. bis 13. Juli.

Beim R ü ck tran sp orte  der Südarm ee von Wien an den Isonzo beför­
derte die Südbahn das 5. und 9. Corps nach Görz,

das 3. „ „ Villach,
„ 2. „ „ Graz, 155.000 Mann, 20.000 Pferde,

3500 Fuhrwerke und Geschütze mit 400 Zügen in 15 Tagen, in den ersten Tagen 
27—29 Züge täglich nach jeder Richtung, welche über den Semmering getheilt 
wurden.

B e isp ie le  über A u sn ü tzu n g  von B ah n en  b ei R ü ckm ärschen:
1866 wurden Theile der Nordarmee per Bahn nach Wien befördert. Mit der 

Nordbahn wurden binnen 6 Tagen 3 Corps (3., 10. und sächs.) =  60.000 Mann, 
5000 Pferde, 1000 Fuhrwerke von Olmütz und Lettowitz in den Brückenkopf von 
Floridsdorf gebracht und gleichzeitig 2000 Kranke, große Verpflegsvorräthe 
zurücktransportiert.

1870 wurde nach der Schlacht bei Wörth das 1. französische Corps in 
Neufchateau, das 5. französische Corps in Chaumont, je 22.000 Mann einwag- 
goniert, um sich der Verfolgung zu entziehen und um die Concentrierung bei 
Chalons sur Marne rasch zu bewirken.

Nach der Schlacht voti Sedan wurde das noch in Mezieres befindliche 
13. französische Corps nach Paris transportiert.

B e is p ie le  über A u sn ü tzu n g  von B ah n en  zu ta k tisch en  
Z w ecken;

1859 wurde nach der Schlacht von Magenta die Bahn Peschiera—Mailand 
zweimal benützt, um auf Recognoscierungs-Locomotiven Generalstabs-Officiere 
zu entsenden, welche die Anwesenheit des Feindes zuerst in Seriate, dann in 
Desenzano constatierten.

1866 wurde von Krakau 1 Bataillon auf das Gefechtsfeld von Oświęczim zur 
Verstärkung entsendet.

1870 wurden Eisenbahnen wiederholt bis in den Rayon der Gefechtsfelder 
benützt, so bei Spichern, wo zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags 6 Bataillone und 
1 Batterie, welche zu Beginn der Schlacht noch 3—5 Meilen von Spichern ent­
fernt waren, per Bahn auf dem Schlachtfelde eintrafen.

Bei Abs chub der Kranken, Verwundeten, Gefangenen u. dgl., zum 
Nachschübe  von Mann, Pferd, Kriegsmaterial und Verpflegung leisten 
Bahnen wesentliche Dienste und ermöglichen das Restringieren des 
Trains.
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Während der Demobilisierung haben Eisenbahnen die Gommanden, 
Trappen und Anstalten vom Kriegsschauplätze in ihre stabilen Garnisonen 
und die Reserve-Mannschaft in die Heimat zu befördern.

Einleitung und Durchführung der Transporte im Kriege.
Verkehr der Militär-Züge. Der Verkehr eines jeden Zuges muss in 

allen Details genau bestimmt und dem Dienstpersonale bekannt sein, was 
durch die Fahrordnungen erfolgt.

Die K r i e g s - F a h r o r d n u n g e n , welche von den Bahnverwaltungen 
im Einvernehmen mit dem Reichs-Kriegs-Ministerium schon im Frieden 
vollständig ausgearbeitet werden, enthalten rücksichtlich der Hauptlinien 
die deren Leistungsfähigkeit entsprechende Maximalzahl Züge nach beiden 
Richtungen, bei totaler Einstellung des Givilverkehres.

Nach der Kriegs-Fahrordnung verkehren:
Post- und  T r a n s e n e n z ü g e  (durchschnittlich einer täglich) zur 

Beförderung der Post, Einzel-Reisender und kleiner Transporte; auf ein­
zelnen Linien auch Post-Züge;

Mi l i tärzüge nach Bedarf für große Transporte;
F a c u l t a t i v z ü g e  (ЗОоД der Gesammtzahl der Kriegsfahrordnungs­

züge einer Linie), welche Avährend des Massen-Transportes für das Durch- 
hringen zurückgebliebener Transporte, für Nachschub an Feuerungs- und 
sonstigem Betriebsmaterial der Bahnen reserviert bleiben.

Daraus folgt, dass nicht alle Züge, welche der Leistungsfähigkeit 
der Bahn entsprechen, für den Massen-Transport ausgenützt werden 
können, sondern dass ein Post- und Transenenzug und 20<>/o Facultativ­
züge in Abschlag zu bringen sind (z. B. Leistungsfähigkeit einer 
Bahn =  i®/ioo; 16 — 1 Post- und Transenenzug — 2 Facultativzüge 
=  13 Züge, welche für den Transport täglich benützt werden können).

Die Züge, welche in der Richtung vom Anfangspunkte gegen den 
Endpunkt der Linie verkehren, sind mit u n g e r a d e n ,  die Gegenzüge mit 
g e r a d e n  Nummern bezeichnet.

Die Nummer des Zuges bezeichnet gleichzeitig dessen Rang, so 
dass der Zug mit niederer Nummer gegenüber dem mit höherer Nummer 
im Range vorangeht.

Die Post- und Transenenzüge haben den Vorrang vor allen Militär­
zügen.

Ve rk ehr  e ine s  e i n z e ln e n  Zuges.  Gewöhnlich werden zuerst 
die Pferde und Fuhrwerke einwaggoniert, dann der Zug rangiert und an 
den Perron geführt, um zuletzt die Einwaggonierung der Mannschaft zu 
bewirken.

Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit der Militärzüge beträgt 
ca. 20 km in der Stunde, wobei die kleinen Aufenthalte eingerechnet sind.

Aufenthalte ergeben sich in den:
Durchlaufstationen 1—3 Minuten;
Wasserstationen 5 — 10 Minuten;
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Stationen, wo Brennmaterial zu ergänzen ist und in Locomotivwechsel- 
Stationen je 10— 15 Minuten; Verköstigungstationen 1 — 1 ‘Д Stunden; und

Tränkstationen 15— 30 Minuten.
Im allgemeinen rechnet man für längere Aufenthalte 1/ 3, bei kürzeren 

Strecken der Fahrtdauer von der Anfangs- zur Endstation.
In der Endstation wird der Zug behufs Auswaggonierung an die 

Verlade-Vorrichtungen vertheilt. Nach der Auswaggonierung erfolgt eine 
Revision des Zugs-Materials in der beiläufigen Dauer von 2 Stunden, 
worauf der Zug, also nach 3 — 4 Stunden die Rückfahrt antreten kann.

In der Anfangsstation sind dann wieder circa 2 Stunden für die 
Revision erforderlich, ehe zur Wiederbeladung des Zuges geschritten 
werden kann.

Diese Verhältnisse werden den theoretischen Berechnungen immer 
zugrunde gelegt; in der Praxis jedoch ändern sie sich gewöhnlich. Wenn 
z. B. Züge in einer kleinen Station auswaggoniert werden, so müssen sie 
zur Revision in die nächstgelegene größere Station fahren.

Die Zeit, welche ein Zug braucht, um in der eben geschilderten Art 
eine Fahrt vom Anfangs- bis zum Endpunkte und zurück zu vollziehen, 
nennt man Turnus-Fahrtdauer oder Turnuszeit.

Diese setzt sich demnach zusammen:
doppelte Fahrzeit vom Anfangs- bis zum Endpunkte,
Zeit für die Ein- und Auswaggonierung;
zweimalige Revision =  4 Stunden, worauf eine zweite Turnusfahrt 

an getreten werden kann.
instradierung (E— 10, III. Abschnitt). Behufs Absendung eines 

Transportes erfolgt vorerst dessen Instradierung, worunter man alle An­
ordnungen versteht, welche zur Durchführung von Transporten jeder Art, 
auf Eisenbahnen, zu Wasser oder mit Fußmärschen, wenn letztere nicht 
zu den Kriegsmärschen gehören, nothwendig sind.

Man unterscheidet:
M o b i l i s i e r u n g s - T r a n s p o r t e ,  deren Bestimmungsort im Frieden 

bekannt ist und deren Instradierung in der Regel schon im Frieden aus­
gearbeitet und verlautbart wird.

A u f m a r s c h - T r an s p o r te ,  deren Bestimmungsort vom concreten 
Kriegsfälle abhängt und deren Instradierung ebenfalls bereits im Frieden 
vorbereitet wird.

Sons t ige  T r a n s p o r t e ,  welche sich nach Eintritt der allgemeinen 
Mobilisierung ergeben.

Für den Kriegsfall ist die Instradierung durch eine besondere Vor­
schrift geregelt (siehe Beilage 10).

Die Einleitungen zur Instradierung erfolgen auf Grund der directen 
schriftlichen (telegraphischen) Anmeldung des Transportes bei der instra­
dierenden Behörde (Beilage 10) — oder auf Anordnung höherer Gom- 
manden (Behörden) — und umfassen speciell bei Eisenbahn-Transporten:

1. Wahl und Einrichtung der Transportlinie;
2. Wahl der Verkehrs-Art;
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3. Wahl der Ein- und Auswaggonierungs-Stationen;
4. Zusammensetzung und Anzahl der nothwendigen Züge, Bereit­

stellen der Garnituren;
5. Ti'ansport-Staffelbildung;
6 . Verständigung der Gommanden und Behörden etc., welche über 

die Instradierung Kenntnis haben müssen.

W a h l  und E in r ic h tu n g  der  T r a n s p o r t l in ie .

Grundsätzlich ist die kürzeste Transportlinie zu wählen und nur 
dann eine längere zu benützen, wenn diese infolge größerer Leistungs­
fähigkeit die Transportdauer abkürzen würde.

Manchmal wird es möglich sein, die Leistungsfähigkeit einer Trans­
portlinie durch Rückleiten der Leerzüge auf einer anderen Linie zu 
erhöhen.

Muss die Transportlinie aus mehreren Bahnlinien zusammengesetzt 
werden, so combiniert man im allgemeinen die leistungsfähigsten Strecken, 
wobei dann die Strecke mit der geringsten Leistungsfähigkeit, die Leistungs­
fähigkeit der ganzen Transportlinie vorstellt.

B e isp ie l:  Eine Transportlinie besteht aus folgenden Strecken;
Ä — В  eingeleisig, Leistungsfähigkeit i»/,oo>
B - D  , , 12/,
Z»—i/zweigeleisig, , "̂/loo-

dann ist die Leistungsfähigkeit der Linie А — E

Das Einrichten der Transportlinie umfasst das Aufstellen stabiler 
Bahnhof-Gommanden in Stationen von dauernder Wichtigkeit (z. B. in 
Sammel-Stationen für jeden Corps-Bereich), — mobiler Bahnhof-Gom­
manden in Stationen von vorübergehender Bedeutung (Ein- und Aus­
waggonierungs-Stationen, Eisenbahn - Anschluss- und End - Stationen 
u. s. w.);

die Activierung von Verköstigungs- und Tränk-Stationen, und zwar 
erstere in solcher Zahl, dass jeder Zug innerhalb 24 Stunden mindestens 
zwei solche Stationen berührt.

Diese Vorsorgen sind zumeist schon im Frieden durch die Militär- 
Territorial-Gommanden getroffen.

W a h l  der  V e rk ehr sa r t .

Bei großen Militär-Transporten werden die Züge nach der Kriegs­
fahrordnung fahrplanmäßig abgesendet und ebenso das Leer-Material 
zurückdirigiert. Die Züge verkehren dann mit gleichem, der Leistungs­
fähigkeit der Transportlinie entsprechendem Zugsintervall.

Hiedurch ergibt sich ein regelmäßiger, ununterbrochener Verkehr, 
eine in sich selbst zurückkehrende Kette von Zügen, welche nach und 
nach das Transportquantum von der Anfangs- nach der End-Station 
befördern (Turnus-Verkehr).
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Bei dieser Art des Verkehres wird eine Überfüllung der Bahnhöfe 
vermieden, verhältnismäßig wenig Betriebs-Material in Anspruch genom­
men und eine gleichmäßig andauernde Leistung ermöglicht.

E ch e l l o n - V e r k eh r .  Die militärische Lage kann aber auch erfor­
dern, dass Truppen möglichst rasch verschoben werden müssen. In 
diesem Falle muss der Verkehr mehr oder weniger improvisiert werden. 
Die Züge folgen sich ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Bahn­
linie, bei Ausnützung des gesammten Betriebs-Materials, mit zulässig 
kleinstem Intervalle, welches sich nach der Leistungsfähigkeit der Ein- 
und Auswaggonierungs-Stationen richtet und regelmäßig oder unregel­
mäßig sein kann. Unregelmäßige Intervalle sind aber für die Sicherheit 
des Verkehres nicht vortheilhaft.

Beim Echellon-Verkehr wird man auf die Rückkehr der Leerzüge 
nicht warten, sondern beladene Züge solange absenden, bis das Trans­
portquantum bewältigt ist.

Aus Vorstehendem folgt, dass der Echellon-Transport nur dann 
angezeigt ist, wenn es sich darum handelt, ein kleineres Transportquantuni 
rasch und auf kürzere Entfernung zu befördern, — wenn ein genügender 
Fahrpark vorhanden ist und die Ein- und Auswaggonierungs-Stationen 
hinreichend leistungsfähig sind. Im Gegenfalle, namentlich bei Beförde­
rung großer Massen auf große Entfernungen, ist der Turnus-Verkehr wegen 
der Einfachheit, Sicherheit und des Zeitgewinnes vortheilhafter.

T u r n u s - V e r k e h r  mi t  Ech e l lo ns .  Ist beim Echellon-Verkehr 
das Transportquantum so groß, dass zu dessen Bewältigung der voi’- 
handene Fahrpark nicht ausreicht, so muss auf die Rückkehr der Leer­
züge gewartet werden, woraus sich ein Turnus-Verkehr mit Echellons 
(Staffeln) ergibt.

Diese Verkehrs-Art wird zu wählen sein, wenn größere Gruppen 
des Transportquantums möglichst gleichzeitig im Auswaggonierungs- 
Raume anlangen sollen.

Sonst ist der gewöhnliche Turnus-Verkehr zweckmäßiger und 
einfacher.

W a h l  der  Ein- un d  A u s w a g g o n i e r u n g s - S t a t i o n .
Hiefür sind folgende Grundsätze maßgebend:
Die bauliche Anlage der Ein-(Aus-)waggonierungs-Station soll das 

rasche, anstandlose Verladen (Auswaggonieren) der Transporte ermög­
lichen (siehe Gapitel Stationsplätze); würde die geringe Leistungsfähigkeit 
der Bahnhöfe das Zugs-Intervall beeinflussen, so kann diesem Nachtheile 
oft durch das Benützen mehrerer Ein-(Aus-)waggonierungs-Stationen abge­
holfen werden.

Die zur Ein-(Aus-)waggonierung gelangenden Commanden, Truppen 
und Anstalten sollen nach (von) den Stationen keine großen Fußmärsche, 
zurückzulegen haben.

Die Waffen- (Truppen-) Gattungen sind nach Eignung der Bahnhöfe 
zum Ein-(Aus-) waggonieren, aufzutheilen.



72

Z u s a m m e n s e t z u n g  un d  Anzah l  der  n o t h w e n d i g e n  Züge,  
B e r e i t s t e l l e n  der  Garni turen .

Hiezu Beilage 11.

Der leichten und einfachen Material-Disponierung wegen sind 
folgende Zugstypen normiert:
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Die Regiments-, Bataillons- und Divisionsstäbe werden auf die Zugs­
staffeln der unterstehenden Bataillone, Escadronen und Batterien vertheilt; 
nur die Regimentsstäbe der Gavallerie müssen mit besonderen Zugsstaffeln
— gewöhnlich mit dem Pionnierzuge und einem Theile des Trains vereint
— befördert werden.

Ein lOOachsiger Zug zählt 49, ein 70achsiger 34, ein SOachsiger 
24 für den Transport ausnützbare Waggons; im Sicherheits-Wagen dürfen 
nur Verpflegsgüter untergebracht werden (siehe V. V. II/2, § 56.)

Nicht immer wird es möglich sein, die normalen Zugstypen zu ver­
werten; es muss jedoch im allgemeinen angestrebt werden, sie einhalten 
zu können und nöthigenfalls nur geringe Umrangierungen vorzunehmen.

Bei Zusammensetzung der Zugseinheiten ist darauf zu achten, dass 
weder die zulässige Achsenzahl, noch die zulässige Maximal-Brutto- 
belastung überschritten werde. Letztere beträgt bei lOOachsigen Zügen 
durchschnittlich 500, bei 70achsigen 350^ bei 50achsigen 250 Tonnen.

Die Eintheilung der Truppen auf die Züge hat nach taktischem Ver­
bände zu geschehen.

Pferde, Fuhrwei’ke und Bagagen sollen von ihren Truppenkörpern 
nicht getrennt werden.

Die für einen Transport nothAvendige Anzahl Zugseinheiten lässt sich 
aus Beilage 11 ermitteln.

Nachdem beim Turnus-Verkehr auf die Wiederbenützung der rück­
kehrenden Leerzüge gerechnet wird, so sind nur die zum Aufrechterhalten 
eines der Leistungsfähigkeit der Bahnlinien entsprechenden, ununter­
brochenen Turnusses erforderlichen Zugsgarnituren nothwendig. Die Zahl 
der letzteren berechnet man, indem man die Turnusfahrzeit durch das 
Zugsintervall dividiert.

Da aber die Transporte nicht immer gleichartig zusammengesetzt 
sind — лѵепп beispielsweise der erste zurückkehrende Leerzug ein Jz ist, 
mit dem nächsten abzulassenden Zuge jedoch Gavallerie befördert werden 
soll — so muss eine Waggon-Reserve zum Umrangieren vorhanden sein.

Das B e r e i t s te l l e n  der  für  e ine n  T r a n s p o r t  n o t h w e n d i g e n  
Z u g s g a r n i t u r e n  verfügt die Gentral-Wagen-Dirigierung im Wege der 
Filial-Wagen-Dirigierungen. Es erfolgt, falls die Einwaggonierungs-Stationen 
nicht genug geräumig sein sollten, in Nachbar-Stationen. Für das Bereit­
stellen der Garnituren dient als Anhaltspunkt, dass bei Gegenverkehr in 
jeder Station das Haupt- und ein Ausweichgeleise frei bleiben müssen, 
dass ein lOOachsiger Zug 431 ш, ein 70achsiger 307 ш, ein 50achsiger 
224 m und ein 36achsiger 166 да Geleiselänge benöthigen. (Locomotive 
16 да, ein Waggon durchschnittlich 8-3 да gerechnet.)

B e is p i e l  zur B e r e c h n u n g  der  A nzah l  und  Gattung der 
e r fo rd e r l i ch e n  W ag g o n s  un d  der Zahl  an Zug se in h e i t en :

1 Infanterie-Regiment, 1 Escadron und 1 Batterie sind von Wien nach 
Salzburg mittels Bahn zu befördern.

Auf dieser Strecke können lOOachs'ge Zöge verkehren.

Beilage 11.
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Der Stand dieser Truppenkörper wäre folgender:

Ф Й
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Anmerkung

Infanterie- 
Regiment 

Nr. 1

Regimentsstab 7 69 22 5 1 Werkzeug-, 1 Proviant-, 
1 Bagage-, 2 Market.-Wg.

1.

Bataillon

' 23 1058 29 10
je: 4 Comp.-Munit.-Wg., 

4 Proviantwagen,
2 Bagagewagen.

2. 23 1058 29 10

3. 24 1059 30 10

Escadron ^
4. D.

5 171 171 5 1 Werkzeug-, 3 Proviant-, 
1 Bagagewagen.

1
Batterie Nr.

42. D. R.
5 195 142 21

8 Geschütze, 8 Batterie- 
Munit. - Wagen, 1 Requi­
siten-, 1 Bagage-, 3 Pro­

viantwagen.

Zusammen . 87 3610 423 61

Aus Beilage 11 und der Tabelle über Zugstypen ist ersichtlich, dass für 
diesen Transport 5 Züge erforderlich sind, u. zw. 3 J z  für das Infanterie-Regiment, 
1 Zug besonderer Zusammensetzung für die Escadron (da statt 1 Ѵз Escadronen 
ohne Train eine Escadron mit Train zu befördern ist) und 1 Ä z  — nicht voll — 
für die Batterie.

Die nähere Berechnung der Zahl und Gattung an Waggons ergibt Folgendes: 
Der In fa n ter ie -R eg im en tss ta b  benöthigt:

Officiere: 1 AR Wagen;
Mannschaft: 69 — 11 (Pferdewärter, die in den Pferdewaggons untergebracht 

werden) =  58 Mann, d. i. 58 : 36 =  2 G m  Wagen (14 Plätze nicht 
ausgenützt);

Pferde: 22 : 6 =  4 Gp Wagen (2 Stände nicht ausgenützt);
5 (untheilbare) Fuhrwerke: 5 JWagen;

Zusammen: 1 A B ,  2 G m , 4 G p , Ъ J  =  Ш  Waggons =  24 Achsen.

Ein In fa n te r ie -B a ta illo n  benöthigt:
Officiere: 1 AR Wagen;
Mannschaft: 1059 — 15 =  1044 Mann, d. i. 1044 : 36 =  29 Gm-,
Pferde: 30 : 6 =  5 Rp Wagen;
10 Fuhrwerke: 8 А Wagen;

Zusammen: 1 AR, 29 G m , 5 G p , 8 A =  43 Waggons =  86 Achsen.
Der typische J z  führt: 1 AR, 1 R, 30 G m , 7 G p , 10 J ;  somit erübrigen 

per Bataillon: 1 Officierswagen, 1 G m , 2 G p , 2 J , bei den 3 Bataillonen zusammen: 
3 Officierswagen, 3 G m , 6 G p , 6 J , welche zur Verladung des aufzutheilenden 
Regimentsstabes mehr als genügen.
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Die E scadron  benöthigt:
Officiere: 1 В  Wagen;
Mannschaft: 171 — 86 (Pferdewärter) =  85 Mann, d. i. 85 : 36 =  3 G m  Wagen 

(23 Plätze nicht ausgenützt);
Pferde: 171 : 6 =  29 (7p Wagen (3 Stände nicht ausgenützt);
5 Fuhrwerke: 5 J  Wagen;

Zusammen: 1 i?, 3 G m , 29 G p , 5 J"= 38 Waggons =  76 Achsen; eventuell noch 
1 G  Wagen für unverladenes Futter.

Die B atter ie  benöthigt:
Officiere: 1 В Wagen;
Mannschaft: 195 — 71 (PferdeAvärter) =  124 Mann, d. i. 124 : 36 =  4 G m  Wagen

(24 Plätze nicht ausgenützt);
Pferde: 142 : 6 =  24 G p  Wagen;
16 Geschütze und Batterie-Munitionswagen: 16 : І 1/3 — И J”Wagen;
5 Fuhrwerke; 5 J  Wagen;

Zusammen; 1 .B, 4 G m , 24 G p , 16 / =  45 Waggons =  90 Achsen; eventuell noch 
1 G  Wagen für unverladenes Futter.

Für vorstehendes Beispiel ergibt sich die Zusammenstellung der Zugsein­
heiten und Größe der Zöge, wie folgt:

tb
Stand an Anzahl*) der

c Z u g s e i n h e i t PP4СЛ 0)
*Ü Mann Pferde Fuhr- Wag- Achsencö Я werke gons
О

1 I/l Feld-Bataillon . . . . 23 1058 29 10
Theil des Regiments­
stabes .......................... 3 23 7 1

49 98

2 II/l Feld-Bataillon . . . 23 1058 29 10
Theil des Regiments­
stabes ......................... 2 23 8 2

49 98

3 m /l Feld-Bataillon . . . 24 1058 30 10
Theil des Regiments­
stabes .......................... 2 23 7 2

49 98

4 1. Escadron des Dragoner-
Regiments Nr. 4 . . . 5 171 171 5 38 76

5
1

Batterie 42  D R ' ' 5 195 142 21 45 90

87 3610 423 61 230 460

*) Nicht gerechnet den Sicherheitsrvagen.
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Tr an s p o r t -S ta f fe lb i ld u n g .

Rücksichtlich der Reihenfolge der Transporte erscheinen in erster 
Linie die operativen Forderungen maßgebend; ansonsten sind die Waffen­
gattungen nach den Verhältnissen ihrer Stärke zum Gesammttransporte 
auf die einzelnen Transportstage so zu vertheilen, dass die volle Aus­
nützung des Retriebsmaterials ermöglicht v îrd.

Die Gruppierung der Transporte beim Abtransporte erfolgt möglichst 
nach ganzen Zugstaffeln.

Grundsätze hiefür ähnlich wie bei Märschen: Vorhut voraus, um 
aufzuklären, Verbindung zu suchen, dann Trappen zur Sicherung, dann 
das Gros, zuletzt der Train. Auch sind die Ein- und Auswaggonierungs- 
Verhältnisse in Betracht zu ziehen, d. h. in der Regel Staffel, welche für 
das Ein-(Aus-)Waggonieren längere Zeit benöthigen (Pferde, Fuhrwerke, 
Güter) mit solchen alternieren zu lassen, welche hauptsächlich aus Mann­
schaft bestehen (Infanterie).

Eine Intänterie-Trappen-Division mit einer Pionnier-Feldcompagnie würde 
ungefähr wie folgt gestaffelt werden:

I. Divisionsstab 1. u. Escadron . . 1 Cz,
II. 1/2 2. u. 3. Escadron................................ 1 C z,

III. Train des Div.-Stabes u. der 1. Division 1 gern. Zug,
IV. Engerer Stab des Trupp.-Dions.-Gmdos.1

1. Brigade-Gommando _.......................L  2ug,
1. Pionnier-Feldcompagnie ^
Train des Div.-Stabsquart. (Theil) . . )

V., VI., VII. VIII. Inft.-Rgt. Nr. 1 ä 4 Baone.................. Ф J z ,
IX., X., XI. , , Nr. 2 ä 3 ,  3 J z ,

XII. 2. Inft.-Brig.-Gmdo., ........................... 1
Rest des Div.-Stabsquart.,................... /
Stabscompagnie,....................................>1 gern. Zug,
Stabszug, ..............................................  \
Gommando u. 1. Zug der Tr.-Esc. . . )

XIII. Inft.-Rgt. Nr. 4, 1. Baon............................U z ,
XIV. Div.-Art.-Rgt. Nr. 1, Rgts.-Stab (Theil)

u. 1 Batt..................................................1 A2:,
XV. Inft.-Rgt. Nr. 4, 2. Baon. .............. ... U z ,

XVI. Batterie Nr. 2 / 1 ................................... 1 A z ,
XVII. Inft.-Rgt. Nr. 4, 3. Baon.......................U z ,
ХѴПІ. Batterie Nr. 3 / 1 ...................................... 1 A z ,

XIX. Inft.-Rgt. Nr. 4, 4. Baon..........................U z ,
XX. Batterie Nr. 4 / 1 ......................................1 A z ,

XXL Inft.-Rgt. Nr. 5, 1. Baon....................... U z ,
XXII. Div.-Sanitäts-Anstalt............................. 1 gern. Zug,

XXIII. Inft.-Rgt. Nr. 5, 2. Baon.......................... U z ,
XXIV. Inft.-Verpfl.-Golonne..............................1 gern. Zug (62 Achsen),
XXV. Inft.-Rgt. Nr. 5, 3. Baon......................... U z ,

XXVI. Div.-Mnn.-Park (T h e il).......................1 gern. Zug,
XXVII. Jäger-Baon. Nr. 1 .............................. U z ,

ХХѴІП, XXIX. Div.-Mun.-Park (Re s t ) ..........................2 gern. Züge.__________

Zusammen: 29 Züge — 2 C z, l o  J z , 4  A z ,  8 mit besonderer Zusammen­
setzung.
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V e r s t ä n d i g u n g  der  C o m m a n d e n  und B e h ö r d e n  etc., welche  
ü b e r  die I n s t r a d i e r u n g  K e n n tn is  h a b e n  müss en .

Die Verständigung erfolgt durch Betheilung mit Marschplänen oder 
in dringenden Fällen telegraphisch.

Um die höheren Commanden und quartierregulierenden Officiere 
über das Eintreffen der diesen Commanden unterstellten Truppen im 
Aufmarschraume in Kenntnis zu setzen, werden , Übersichten über das 
Eintreffen der Commanden, Truppen und Anstalten im Aufmarschraume“ 
verfasst und den quartierregulierenden Generalstabsofficieren, gelegentlich 
ihrer Durchreise in Wien, vom Chef des Generalstabes eingehändigt.

T r a n s p o r t d a u e r .

Bei Einleitung eines größeren Transportes ist es auch nothwendig, 
die Tansportdauer aonähernd zu berechnen, um zu wissen, wann das 
Transportquantum bewältigt sein kann und лѵапп das benützte Betriebs- 
Material wieder verfügbar wird.

Die Transportdauer ist vom Abgehen des ersten Transport-Staffels 
von der Einwaggonierungs-Station, bis zum Eintreffen des letzten Staffeis 
in der Auswaggonierungs-Station zu rechnen.

Beim T u r n u s  - V e rk e h r  hängt die Transportdauer von der 
Leistungsfähigkeit und Länge der Strecke, dann von der Größe des vor­
handenen Fahrparkes ab.

Wurde die Fahrordnung aller Züge festgestellt, so ist auch die 
Transportdauer gegeben.

Ohne Rücksicht auf den Fahrpark berechnet man die Transport- 
Dauer (D), indem man die für den ganzen Transport nothwendige Anzahl 
von Zugseinheiten (Ä) durch die nach Abschlag der nothwendigen Facul- 
tativ-, sowie Post- und Transenenzüge resultierende Leistungsfähigkeit der 
Bahnlinie (L) dividiert, hiezu die Fahrzeit zwischen Ausgangs- und End­
station (F) addiert und ein Zugs-Intervall (J) subtrahiert:

D А  : L  -h F— J.
B e isp ie l:  Nothwendige Zugseinheiten =  30,

Leistungsfähigkeit der Bahn =  13 Züge,
Post- und Transenen-Zug täglich 1,
Facultativ-Züge, täglich 20 % 2,
Zugs-Intervall (bloß Militär-Züge zu rechnen 1440 : 10) =  144 
Minuten,
Fahrtdauer (längere Aufenthalte eingerechnet) 28 Stunden.

30 _
D = ---------Tage -+- 28 Stunden — 144 Minuten =  4 Tage, 1 Stunde,13-1-2 6 g , ,

36 Minuten.

Die Transportdauer ergibt sich auch aus der Summe sämmtlicher 
Zugs-Intervalle vermehrt um die Fahrzeit zwischen Anfangs- und End­
station.
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B e isp ie l:  Annahme wie früher. 30 Zugseinheiten haben 29 Intervalle zu 
144 Minuten, somit Transportdauer T =  144 X 29 Minuten +  28 Stunden =  
4 Tage, 1 Stunde, 36 Minuten.

Bei mehreren Ein- und Auswaggonierungs-Stationen, auch wenn sie 
an verschiedenen Linien hegen, genügt es, der approximativen Berech­
nung der Transportdauer eine mittlere Fahrzeit zugrunde zu legen.

Wären weniger Zugsgarnituren vorhanden, als zur Aufrechterhaltung 
eines der Leistungsfähigkeit der Bahn entsprechenden, ununterbrochenen 
Turnus-Verkehres nothwendig sind, so vergrößert sich naturgemäß das 
Zugs-Intervall und mit diesem die Transportdauer.

B e isp ie l:  Annahme wie früher. Die Turnus-Fahrtdauer beträgt 2 X 28 
(Fahrtdauer) -b 8 (2malige Revision, Aus- und Einwaggonierung) — 64 Stunden; 
es stehen nur 10 Garnituren zur Verfügung. Somit ist das Zugs-Intervall 64 : 10 =  
6'4 Stunden, d. h. täglich können nur 24 : 6‘4 =  3 bis 4 Züge abgelassen Averden,

30
daher die Transportdauer =  Tage -f- 28 — 6'4 Stunden =  10 Tage, 21 

Stunden, 36 Minuten.

Beim E c h e l l o n -V e rk eh r  ergibt sich die Transportdauer aus der 
Summe aller nöthigen Sicherheits-Intervalle mehr der Fahrzeit.

Hat man beim Echellon-Verkehr den nothwendigen Fahrpark nicht 
und entschließt man sich für den T u r n u s - V e r k e h r  mit  Eche l lo ns ,  
so wird die beiläufige Transportdauer wie beim Turnusverkehr ermittelt, 
indem man einen Echellon als Zugs-Einheit, die Turnusfahrt als Zugs- 
Intervall betrachten kann.

B e isp ie l:  Annahme wie früher. Es ergeben sich 3 Echellons zu je 10 
Garnituren (30 : 10), somit 2 Echellon-Intervalle. Die Transportdauer =  128 
(2 Echellon-Intervalle) -f- 28 (Fahrtdauer) =  156 Stunden =  6Vä Tage. (Bei 
genauerer Berechnung müssen noch die 9 Sicherheits-Intervalle des letzten 
Echellons dazuaddiert werden).

Benützung von Eisenbahnen für Etapenzwecke im Kriege.
Siehe E—57; V. V ll./l. § 27; N—13, IV.

Die Eisenbahnen zwischen der operierenden Armee und dem Hinter­
lande werden nach Erfordernis als Etapenhnie eingerichtet.

Die geeigneten, zumeist auch gleichzeitig für Verköstigung ein­
gerichteten Bahn-Stationen werden gewählt a ls:

S a m m e l s t a t i o n e n  im Hinterlande in jedem Gorpsbereiche für 
Transporte zur Armee; von der Armee zurückkehrende Transporte werden 
hier aufgelöst.

E t a p e n - A n f a n g s s t a t i o n e n , zugleich Eisenbahn-Anschlusstatio­
nen, in' welchen die Transporte zusammenfließen, und nach Weisungen 
des General-Etapen- und des Armee-General-Gommandos weiter gesendet 
werden.

E tapen  - H a u p ts ta t i o n e n ,  zugleich Eisenbahn-Endstationen, in 
welchen die Zertheilung der Transporte erfolgt.
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K r a n k e n -A b s c h u b s ta t i o n en ,  zur Ansammlung der aus den 
Sanitäts-Anstalten des Etapenbereiches abzuschiebenden Kranken und 
Verwundeten.

K r a n k e n -H a l t s ta t i o n en  ohne oder mit Nachtruhe zur momentanen 
Erholung oder auch zum Übernachten der Kranken.

K r a n k e n - Z e r s t r e u u n g s s t a t i o n e n  zur Dirigierung der Kranken 
in die Heilanstalten des Inlandes. (Siehe auch E— 57; N —-13, IV. Theil 
und Beilage 13 des vorliegenden Behelfes.)

Einrichtung und Führung des Betriebes auf neu erbauten 
oder occupierten Bahnen.

Siehe Beilage 10.

Hiezu dienen:

Militär-Eisenbahn-Directionen,
„ я -Betriebs-Inspectionen,

vom Reichs-Kriegs-Mini- 
sterium über Antrag des 

General-Etapen-Gom- 
mandos aufgestellt.

„ „ -Betriebs-Abtheilungen,
Eisenbahn-Compagnien,
Den Eisenbahn-Compagnien obliegt:
Wiederherstellung zerstörter Eisenbahnen, Theilnahme bei der feld­

mäßigen Anlage neuer Bahnstrecken, Einleitung und provisorische Durch­
führung des Betriebes auf occupierten, wiederhergestellten oder neu 
angelegten Bahnen, endlich Unbrauchbarmachung von Bahnen.

Zur Anlage neuer Bahnstrecken werden auch Civilarbeiter, Bauunter­
nehmer etc. verwendet und als Eisenbahnarbeiter-Abtheilungen formiert.

Der Bahnbetrieb wird von den Eisenbahn-Compagnien nur bis zum 
Eintreffen der Militär-Eisenbahnbetriebs-Abtheilungen übernommen.

Räumung  ̂ Unterbrechung und Zerstörung топ Eisenbahnen.
Siehe D. R. II, § 54 und VII. Abschnitt des vorliegenden Behelfes.

Der große Einfluss, welchen Eisenbahnen auf Operationen üben, 
bringt es mit sich, dass man trachten wird, dem Gegner die Benützung 
dieses wichtigen Gommunicationsmittels unmöglich zu machen.

Dieser Zweck kann durch taktische und operative Maßregeln, haupt- 
sächhch aber durch das Unbrauchbarmachen der Bahnen erzielt werden.

Wie weit man in letzterer Beziehung gehen kann, hängt davon ab, 
ob man mit einer späteren Wiederbenützung der Bahn rechnet oder nicht.

Ist eine Bahnlinie durch den Feind bedroht, so wird man — abge­
sehen von der Sicherung — je nach dem Grade der Gefährdung, Vor­
bereitungen zum Räumen treffen oder den Fahrpark und das Personal 
zurückziehen, die Bahnlinie unterbrechen oder zerstören.
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Die Anordnungen hiezu trifft der Chef des Feldeisenbahnwesens nach 
den vom Armee-Obercommando erhaltenen Weisungen. Wenn die'Um­
stände rasches Handeln erfordern, so sind auch die an Ort und Stelle 
befindlichen Truppen-Gommandanten ermächtigt, unter genauer Berück­
sichtigung der Situation und auf eigene Verantwortung zu,verfügen, dass 
der Verkehr einzustellen, die Verkehrsmittel und die Betriebs-Einrichtungen 
in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise dass die Bahn zu unterbrechen 
sei. Über das Veranlasste ist der Eisenbahn-Linien-Gommandant tele­
graphisch zu verständigen; belangreiche Unterbrechungen sind überdies 
unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Art der Unterbrechung unver- 
weilt dem Vorgesetzten Gommando zu melden.

Die Unterbrechung bezweckt, eine Bahnlinie nur vorübergehend, auf 
einige Stunden oder Tage, unbrauchbar zu machen, um sich selbst die 
Möglichkeit der baldigen Wiederherstellung für den Fall des Bedarfes zu 
w'ahren. Demgemäß werden sich die Unterbrechungen meistentheils auf 
die Beschädigung des Oberbaues, dann auf die Unbrauchbarmachung von 
Stations-Einrichtungen beschränken.

Durch Zerstörung wird eine längere Unbenützbarkeit der Bahnlinie 
angestrebt; man wird sie daher durchführen, wenn die eigene Benützung 
der Bahnlinie ganz oder für lange Zeit ausgeschlossen ist und man dem 
Feinde die Benützung dauernd verwehren will.

Die Zerstörung richtet sich hauptsächlich auf den Unterbau.
Aus diesem Grunde werden im Inlande die steinernen Brücken­

pfeiler aller wichtigen Übergänge schon im Frieden zum Sprengen ein­
gerichtet.

Die Zerstörung von Hochbauten erweist sich nur dort von Vortheil, 
wo hiedurch der Verkehr Schaden leidet (Zerstörung von Wasserstations­
gebäuden, Werkstätten, Blockthürmen, Gentral-Weichenstellanlagen etc.).

Jede  Z e r s t ö r u n g  von Bahnl in ien ,  sowie  das A u fh e b e n  de r  
h ie fü r  ge trof fenen  V o r b e r e i t u n g e n ,  dar f  a u s s c h l i e ß l i c h  nur  
üb e r  s c h r i f t l i c h e n  oder  t e l e g r a p h i s c h e n  Befeh l  des Armee- 
O b e rc o m m a n d o s ,  b e z i e h u n g s w e i s e  e ines s e l b s t ä n d i g  ope­
r i e r e n d e n  A r m e e k ö r p e r s  v o r g e n o m m e n  werden .

ßahiiherstellungen zu militärischen Zwecken.

Bei Neubauten und Wiederherstellungen handelt es sich nur um 
Provisorien, die den ungestörten Betrieb auf die voraussichtliche Dauer 
des Bedarfes rasch sicherstellen, da zu einem regelrechten Bau meist keine 
Zeit vorhanden sein dürfte.

Eisenbahnen als Marschlinien.

Im Kriege wird man mitunter Eisenbahnen trotz ihrer Beschotterung 
als Marschlinien benützen, entweder um die Golonnen zu vervielfältigen



81

oder weil die Eisenbahn in schwer gangharem oder unpassierbarem 
Terrain noch die relativ beste oder einzige Communication bildet.

In der Regel kann man Eisenbahnen nur der Infanlerie als Marsch­
linie zuweisen.

Sicheriiiig von Bahnlinien.
Siehe auch E—57, § 10.

Aufmarschbahnen müssen rechtzeitig und ausreichend gesichert 
werden, namentlich dann, wenn sie nahe an der Grenze führen.

Die Sicherung wird durch Grenzsicherungs- und sonstige Truppen, 
durch Gendarmerie, Finanzwache, Gemeinden u. dgl. besorgt — und 
dadurch, erreicht, dass wichtige Ohjecle (Stationen, Brücken, Tunnels 
u. s. w.) besetzt, längs der Strecke Patrouillen oder Streif-Gommanden 
entsendet werden.

Während der Operationen obliegt die Sicherung der Bahnlinien den 
Armee-Golonnen-Gommandanten, beziehungsweise für die im Etapen- 
Bereiche liegenden, den Armee-General- (Etapenlinien-) Gommanden nach 
Weisung der Armee-Gommanden. Letzteren stehen hiefür die Etapen- 
Ti'uppen zur Verfügung. Nehst den militärischen Maßnahmen wird es 
sich zumeist empfehlen, die benachbarten Gemeinden unter dem Zwange' 
angemessener Repressalien (Geldstrafen, Aushebung von Geiseln) zur 
Bewachung der Bahnen heranzuziehen und für jede böswillige Beschädi­
gung der Eisenbahnen, wie der Telegraphen-Linien gleich von Beginn an 
das Standrecht zu proclamieren.

C. Militärtransport zu Wasser im Kriege.'")
Siehe D. R. II, § Ш .

Bei der Größe der gegenwärtigen Heere und der dadurch bedingten 
Nothwendigkeit, alle Gommunicationen für die Versammlung und den 
Nachschub auszunützen, haben Wasserstraßen, trotz der steten Ent­
wicklung der Eisenbahnen, an Wert nicht verloren.

Mächtige Wasserstraßen besitzen große Leistungsfähigkeit und sind 
— Ganäle ausgenommen — schwer unbenutzbar zu machen.

Wenn Wasserstraßen dennoch für militärische Zwecke weniger in 
Anspruch genommen werden, so liegt der Grund hauptsächlich darin, 
dass Flüsse selten die erwünschte Richtung haben und zum Massen­
transporte, meist nur in Gombination mit anderen Transportlinien zu ver­
wenden sind. Auch ist das bedeutende Transportmaterial, wie es für die 
heutigen Armeen nothwendig wäre, selten vorhanden und der Transport 
vielfach nur bei Tage durchführbar.

*) Details siehe „Vorschrift über den Militär-Transport zu Wasser“ (E —11). 
Behelf. C)
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Witterung, Wasserstandsverhältnisse u. clgl. beinflussen mitunter 
ungünstig die Schiffahrt; deshalb sind genaue Zeitbestimmungen bei der 
Instradierung nicht möglich.

Man unterscheidet im allgemeinen Transporte zur See, auf Flüssen, 
Strömen und Canälen.

T r a n s p o r t e  zur See  werden entweder mittels Kriegsschiffen 
allein oder mit Zuhilfenahme gemieteter Handelsschiffe „Transport­
schiffe“ bewerkstelligt.

Sind die Truppen ausgeschifft, so übernimmt die Flotte den Nach­
schub- und Verbindungsdienst mit den heimatlichen Häfen.

Beispiel:
Mitte August 1854 erhielt die bei Varna л'егваттеКе französisch-englische 

Armee die Weisung, den Kriegsschauplatz in die Krim zu verlegen. Als ejstes 
Operalionsziel war Sebastopol ausersehen.

Ungesäumt wurden nun al'e Vorbereitungen getroffen, um die alliierte 
Armee auf den neuen Kriegsschauplatz zu bringen.

Gesammtsumme der zu hefördeinden Truppen 84 Baone., 10 Esc., 
108 Geschütze (G7.000 Mann).

Am 4. September verließ die französische Flotte, am 7. die englische mit 
den ein geschifften Truppen die Häfen von Baltschik und Varna; die Gesammt- 
stärke der beiden Flotten belief sich auf 150 Kriegsschiffe nebst 600 Transp о 
fahrzeugen.

Am 9. September sammelten sich sämmtliche Schiffe hei der Schlangen­
insel, unweit der Dnnaumüiidungen. Eine zur Ausmittlung des günstigsten 
Landungsplatzes entsandte Recognoscierungscommission bezeiclmete die Gegend 
südlich Eupatoria als zur Landung geeignet, worauf die Flotte unr’erzüglich Cours 
gegen die Kalarnita-Bai nahm und si-Лі schon am 13. September abds. südlich 
Eupatoria vor Anker legte.

Am 14. begann die Ausschiffung, welche von den Russen nicht gestört 
rvurde und am 18. abds. vollendet war. Eupatoria wurde von 4 Baoiren. besetzt, 
das Gros der Armee bezog Lager.

Die alliierte Armee war nun auf diesen Punkt basiert, die Flotten über­
nahmen den Nachschubdienst.

Die ѴеглѵешіЬагкеіІ der Flüsse als Transportlinien hängt von ihrer 
Lage zur Operationslinie ab. Parallel zu ihr und im Bewegungsraume 
oder nahe an diesem liegend, können sie für Nachschubzwecke vortheil- 
haft ausgenützt werden.

B ei s p i e l e :
1805 und 1809 die Donau von den Franzosen bei ihrer Vorrückung gegen

Wien.
1812 die AVeichsel und der Niemen ) ,
1813 die Elbe f Napoleon.
1814 der Rhein лтп den A'erhündeten.
1828 die untere Donau лтп den Pvussen.
1831 im polnischen Insurrections-Kriege л’оп den Russen das mittels des 

Oginski-Augustow und Dniprowsko Bugskij-Ganals und dem Muchawiec verbun­
dene Flussnetz des Njemen, Bug, Narew und Pripetj.

1870 von den Deutschen der Rhein, auf welchem zwischen Worms, Mainz 
und Bingen eine kleine Flottille verkehrte.

1878 die .Save von den Österreichern.
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Auf die Leistungsfähigkeit einer Schiffahrtslinie nehmen die Be­
schaffenheit der Wasserstraße und der Landungsplätze, dann Zahl, 
Gattung und Größe der Fahrzeuge Einfluss.

Die V e r w e n d u n g  der  Sc h i f f ah r t  fü r  K r iegszwecke  ist 
analog wie die der Bahnen, u. zw. bei der Mobilisierung, heim Auf­
märsche und während der Operationen.

Bei der Mobilisierung dienen die Schiffe zur Beförderung von Aug­
mentations-Mannschaft und kleinen Mobilisierungstransporten.

Aufmarsch-Transporte erfolgen nach vorheriger Anmeldung mittels 
Separatdampfer, auf Flüssen durch Gonvois.

Während der Operationen wird die Schiffahrt hauptsächlich zu 
Nachschubzwecken verwendet.

In s t r a d i e r u n g  zur See. Das Reichs-Kriegs-Ministerium und die 
Militär-Territorial-Commanden instradieren bis zu den Eisenbahn-End­
stationen; von dort aus erfolgt die Weiterinstradierung durch das Militär- 
Stations-Gommando in Triest als S e e -T ransp or t le i tu ng .  (Siehe E—11.)

Auf f l i e ß e n d e n  G e w ä s s e rn  gelten hinsichtlich Anmeldung, Vor­
bereitung und Durchführung der Transporte die analogen Bestimmungen 
wie für den Militär-Transport auf Eisenbahnen und es besorgen die auf­
gestellten Eisenbahnhehörden die einschlägigen Agenden.

Im Bedarfsfälle werden eigene Schiffahrts-Directionen, DampfschifT- 
Linien-Gommanden und Etapen-Gommanden aufgestellt. (Beilage 13.)

Fahrgeschwindigkeit eines Seedampfers wird mit 8 Seemeilen per 
Stunde (1 Seemeile 1609w) angenommen.

Es sind Vorsorgen für Schiffsambulanzen aus Schleppschiffen ge­
troffen. Jede Schiffsambulanz kann 116 — 132 Kranke aufnehmen.





IV. Abschnitt.

Unterkünfte.
Siehe D. R. II, XVIII. Abschnitt; G—8, Ш. Abschnitt.

Allgemeines. Die Bequemlichkeit, welche den Trappen in Ganto- 
nierangen geboten werden kann, hängt hauptsächlich von der operativen 
Lage eines Armeekörpers ab. Erfordert diese das Beisammenhalten der 
Kraft, wie dies in der Nähe des Feindes immer der Fall ist, so wird die 
Contonierung eine enge, gedrängte sein; kann man sich — entfernt vom 
Gegner — ausbreiten, so wird sie eine weite, bequemere werden. •

Operative Rücksichten bestimmen daher das Verhältnis der Truppen­
stärke zur Ausdehnung des Gantonierungs-Raumes und damit den Grad 
der Bequemlichkeit.

Weiters sind hiefür auch der Ressoui-cen-Reichthum des Operations- 
Raumes, Zahl und Größe der Ortschaften und Wohlhabenheit der Be­
wohner bestimmend.

Daraus ist zu ersehen, dass Gantonierungen in allen Abstufungen 
von der bequemen Einzelhequartierung, bei gleichzeitiger Verköstigung 
durch den Quartierträger, bis zur denkbar engsten, einfachen Unterdach­
bringung Vorkommen können (D. R. II, 133).

Im folgenden sind jene Gantonierungen behandelt, welche hei Beginn 
eines Krieges zur Vereinigung der mobilisierten Kräfte bezogen und „Ver- 
sammlungs- oder Aufmarsch-Gantonierungen“ benannt werden.

Aufmarsch-Cantonierungen. Das Streben, mit möglichster Über­
legenheit auf dem Kriegsschauplätze aufzutreten, führt zu einer engeren 
Vereinigung der in den Mobilisierungsstationen bereitgestellten Truppen 
in einem an der Grenze oder doch meist nahe derselben gewählten Auf­
marschraume.

Die Feststellung des Raumes, in welchem eine Armee aufmarschieren 
soll, wie sie sich daselbst zu gruppieren, zu verpflegen, einzurichten und 
zu sichern hat, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kriegsvorhereitung.*)

*) Im deutschen Generalstabs werke über den Feldzug 1870/71 ist angeführt; 
, Fehler in der ursprünglichen Versammlung der Heere sind im ganzen Verlaufe 
der Feldzüge kaum лѵіойег gut zu machen.“
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Wahl  des  A u f m a r s c h r a u m e s .

Die Wahl des Aufmarschraumes — ob näher oder entfernter der 
Reichsgrenze — die Ansammlung der Streitkräfte in einem oder in 
mehreren, von einander getrennten Räumen und die Stärkehemessung für 
solche Räume hängen von mannigfachen politischen, militärischen und 
geographischen Verhältnissen ab.

Es ist natürlich, dass man anstrebt, sich schon durch die Wahl des 
Aufmarschraumes die denkbar günstigsten Verhältnisse gegenüber dem 
Gegner zu verschaffen, und daher trachtet, ihn лvomöglich überraschend 
anzugreifen, oder doch zu verhindern, dass man vom Gegner überi'ascht 
werde.

Daraus ergibt sich eine mehr offensive oder defensive Absicht hei der 
Wahl des Aufmarschraumes, die das Ergebnis der Erwägungen über die 
beiderseitigen militärischen und sonstigen Verhältnisse bildet.

Fühlt man sich dem Gegner überlegen, und лѵеій man auch, dass 
man früher als der Feind kriegsbereit ist, so wird es möglich und gut sein,, 
an oder zunächst der Grenze aufzumarschieren; man gibt nichts vom 
eigenen Lande preis und kommt schon durch die Ausgangssituation dem 
Gegner möglichst nahe, kürzt also die Bewegungen und Frictionen ab.

Andernfalls ist es jedoch von Wesenheit, zu verhindern, dass der 
eigene Aufmarsch gestört werde.

Die Kriegserfahrung lehrt, dass es meist zweckmäßig ist, wenn der 
Aufmarschraum an oder zunächst jener Linie liegt, welche die beiden 
Reichs-Gentren verbindet.

G rup p ie run g  im A u fm a rsc h ra u m e .

Hiebei ist zu erwägen, ob die Corps neben- oder hintereinander, 
bequemer oder enger cantonieren sollen.

Die meisten Aufmärsche erfolgten bisher vorerst in einem sehr 
großen Raume, sodann wurde die Armee für den Operationsbeginn in 
einem kleinen Raume vereinigt.

Nach den jetzigen Anschauungen ist bei der Anordnung der Auf- 
marschcantonierung vor allem die Möglichkeit einer raschen Marsch- und 
Gefechtsbereitstellung der Truppen und Anstalten entscheidend.

Dieser Forderung sind nöthigenfalls die Rücksichten auf die Bequem­
lichkeit der cantonierenden Truppen unterzuordnen.

Die Aufmarschcantonierung dürfte daher in der Folge grundsätzlich 
eine gedrängte sein und müssen sich die Truppen, insbesondere die 
zuletzt eintreffenden, in unterkunftsärmeren Räumen auch mit Ortschafts­
lagern mit Ausnützung der Zelte begnügen.

Die Forderung einer möglichst raschen Marsch- und Gefechtsbereit­
stellung beeinflusst auch die Gruppierung der Corps nach der Breite und 
Tiefe, da sie kein allzuweites Abhleiben der Truppen von den für ihre 
Vorrückung in Aussicht genommenen Marschlinien erlaubt.
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Von der Zahl und Beschaffenheit dieser Marschlinien wird es zum 
Theile abhängen, ob die Gruppierung der Corps nebeneinander (flügel­
weise) oder hintereinander (treffemveise) erfolgen kann.

Sind so viele Marschlinien in der Richtung der beabsichtigten Opera­
tionen vorhanden, dass beispielsweise auf jedes Corps oder jede Truppen- 
Division eine Marschlinie entfällt, so können dieselben im Aufmarsch­
raume nebeneinander gruppiert werden.

Im Gegenfalle müssen auch mehrere Truppen-Divisionen oder Corps 
auf eine Marschlinie gewiesen werden, also meist schon im Aufmarsch- 
raume hintereinander gruppiert sein.

Weiters kommt in Betracht, ob ein baldiger Zusammenstoß mit dem 
Feinde wahrscheinlich ist. Die Ausdehnung muss dann so groß sein, dass 
die Armee innerhalb der verfügbaren Zeit in jenem Raume vereinigt 
лѵеічісп kann, in лѵеісііет der Zusammenstoß erfolgen dürfte.

Im übi’igen sind für die Gruppierung im Aufraarschraume auch die 
Rücksichten für die Verpflegung, Befehlgebung etc. bestimmend.

Die S ta n d o r te  der  h ö h e r e n  G om m anden  müssen dort gewählt 
werden, wo es für die rasche Vermittlung des dienstlichen Verkehres am 
zAveckmäßigsten ist. Selbstverständlich muss auf den ta k t i s c h e n  V e r ­
b a n d  und auf die Möglichkeit der wechselseitigen Unterstützung der 
Gruppen Rücksicht genommen werden. Unter allen Umständen muss man 
bestrebt sein, die Truppenvei’bände soweit geschlossen zu halten, als dies 
die Handhabung des inneren Dienstes und damit auch die Erhaltung der 
Disciplin erfordern. Artillerie und Gavallerie werden auf die Gruppen auf- 
getheill.

Die T r u p p e n t r a i n s  werden, hei den Truppen belassen. Die Park­
plätze sind so zu wählen, dass die Fuhrwerke vor Angriffen gesichert sind 
und dass sie leicht auf die Marschlinie gelangen können.

Die A n s t a l t e n  werden insoweit sie nicht in den Gantonierungen 
der Truppen nothwendig sind, hinter diesen untergebracht und die 
größeren, wie z. B. das Feld-Verpflegs-Magazin, an den rückwärtigen Ver­
bindungen der Gantonierungsräume derart untergebracht, dass sie beim 
Abmarsche der Corps sich leicht an die Queue der Truppencolonne 
anreihen können.

S ic h e r u n g  des A ufm arsc hes .
Siehe V. Abschnitt, Postierungen.

V e rb in d u n g e n .

Die Ausgestaltung des Gommunicationsnetzes im Aufmarschraume 
bildet eine wichtige Friedensvorsorge. In dieser Hinsicht muss planmäßig 
vorgegangen werden, nicht nur allein um die möglichste Bewegungs­
fähigkeit im Aufmarschraume, sondern auch aus demselben heraus und, 
mit dem Hinterlande zu erzielen.



88

Doch auch während des Aufmarsches muss noch an die Ergänzung 
des Wegnetzes gedacht werden.

W e g h e rs te llu n g e n  werden hauptsächlich in der Umgehung der 
Auswaggonierungs-Bahnhöfe und Gantonierungs-Magazine, dann von 
ersteren in die Gantonierungs-Stationen und von diesen zu den Alarm­
plätzen nothwendig sein.

Das Wegnetz muss derart ergänzt werden, dass eine gegenseitige 
Unterstützung der Truppen möglich ist, wozu oft die Anlage von Golonnen- 
wegen und Brücken nöthig ist. Jede Gantonierungsgruppe hat in ihrem 
Bereiche Sorge zu tragen, dass sie hei einem feindlichen Angriffe solange 
Widerstand leisten kann, bis Unterstützung eintrifft, лѵепп nicht der Befehl 
besteht, sich in eine rückwärtige Aufstellung zurückzuziehen.

Der kurzen verfügbaren Zeit und den meist geringen Mitteln ent­
sprechend, werden die Wegherstellungen den Gharakter größter Einfach­
heit haben müssen. Wo Material beschafft werden kann, ist im Wege der 
Gemeinden das Schottern schlechter Gommunicationen anzuregen.

T eie g raph . Die Ruhe und Sicherheit in der Aufmarschcantonierung 
erheischen, dass die Gommandostellen mit den Truppen und Anstalten 
möglichst rasch in Gontact treten können. Hiezu ist ein entwickeltes Tele­
graphennetz erwünscht. Auch in dieser Hinsicht müssen schon im Frieden 
Vorsorgen getroffen sein.'

Die Ausgabe der Befehle und die Entgegennahme von Meldungen 
erfolgt gewöhnlich bei den Abfertigungen.

Außerdem muss vorgesorgt Averden, dass auch zu jeder anderen Zeit 
Befehle und Meldungen rasch und sicher an ihren Bestimmungsort 
gelangen.

Hiezu gehört die Ausnützung der bestehenden telegraphischen und 
telephonischen Verbindungen, die Einrichtung von Ordonnanzcoursen, 
optischen Signalstationen und ausgiebige Verwendung von Radfahrern.

Die Standorte der Gorps-Hauptquartiere müssen Telegraphenstationen 
sein und sollen nach Möglichkeit mit den Divisions-Stabsquartieren und 
Brigade-Gomm an den telegraphisch in Verbindung stehen. Die feldmäßige 
Herstellung dieser Verbindung obliegt den Gorps-Telegraphen-Abthei- 
lungen, jedoch nur ausnahmsweise mit dem eigenen Linien-Material.

Die telegraphische Verbindung mit den Sicherungstruppen ist, wenn 
nicht Staatstelegraphen-Leitungen bestehen, unbedingt herzustellen und zu 
diesem Zwecke seitens der Gavallerie-Telegraphen-Patrouillen an die 
Gavallerie-Telegraphen-Abtheilung der vorgeschobenen Gavallerie-Truppen- 
Division anzukriüpfen.

Alle Telegraphen- und Telephon-Linien eines Gantonierungs-Raumes 
müssen durch Patrouillen gesichert und durch Gendarmerie- sowie 
Gemeinde-Organe überwacht werden.

Der Functionsbeginn der F e ld p o s t wird durch das Armee-Gom- 
mando veidautbart. Bis dahin ist nöthigenfalls der Givilpostverkehr durch 
die Feldpost-Leitungen der Gorps zu unterstützen.



Insoweit die Herstellung telegraphischer und telephonischer Ver­
bindungen nicht i|^öglich ist, müssen O r d o n n a n z c o u r s e ,  am zweck­
mäßigsten mit Wagen, eingerichtet werden. Zu den Sicherungstruppen 
muss selbst dann, wenn eine telegraphische Verbindung besteht, noch ein 
Ordonnanzcours führen. Außerdem ist es zweckmäßig, dass von jeder 
Gantonierungsstation, in welcher kein Telegraph besteht, fahrende oder 
berittene Ordonnanzen sich beständig in der nächstgelegenen Telegraphen­
station aufhalten, um die für ihren Truppenkörper einlangenden Depeschen 
sofort zustellen zu können. Desgleichen sind in jeder Station bespannte 
Wagen für die rasche Beförderung von Dienststücken beständig bereit zu 
halten.

Verpf legung im A ufm arsc h raum e.
Siehe IX. Absclmht des vorliegenden Behelfes; V. V. II, §§ 19 — 22, 54—59, 123.

S a n i t ä r e  Vorsorgen.
Siehe ЛТІІ. Abschnitt des vorliegenden Behelfes.

Von größter Bedeutung sind im Aufmarschraume die Sanitäts-Maß­
nahmen, namentlich die schleunige Etablierung von Marodenhäusern bei 
den Truppen (für Leichtkranke) und die Anlage von Reservespitälern (für 
Schwerkranke) in jedem Gorpsbereiche. Die mobilen Sanitätsanstalten 
können im Bedarfsfälle ausgenützt werden, jedoch mit steter Bedacht- 
nahme darauf, dass sie bei einem Vormarsche der Armee wieder möglichst 
rasch operationsbereit sind.

Die Versammlung des Heeres in einem relativ kleinen Raume schließt 
die Gefahr von Epidemien in sich, die umso leichter umsichgi'eifen, je 
länger die Aufmarschcantonierung dauert, je ungünstiger die Jahreszeit 
und je schlechter die Beschaffenheit des Gantonierungsraumes in sanitärer 
Beziehung ist.

Der sanitätspolizeiliche 'Dienst in Gantonierungen und Ortschafts­
lagern ist von hoher Bedeutung und muss im Sinne des D. R. II, 
g§ 29, 33 strenge gehandhabt werden.

Blessiertenträger der Truppen sind zur Wartung und Pflege der 
Kranken zu verwenden.

Zur Aufnahme der Maroden und der imtransporlablen Kranken 
werden von den Truppenkörpern Marodenzimmer eingerichtet, лѵеІсЬс 
unter Leitung des Truppen-Ghefarztes stehen (D. R. II, Pkt. 139).

Die erforderlichen Unterkünfte und die unumgänglich nothwendigen 
Einrichtungsgegenstände sind von den Ortsbehörden beizustellen. Beim 
Abmarsche werden die noch im Marodenzimmer befindlichen Kranken an 
die nächste Sanitätsanstalt, Untransportable an die Ortsbehörde über­
geben.

Von der Divisions-Sanitäts-Anstalt kann die Ambulanz als Maroden- 
haus verwendet werden. Ausnahmsweise können auch Sectionen der
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Feldspitäler in Verwendung treten, doch müssen sie bei Beginn der Opera^ 
tionen unbedingt evacuiert sein.

Die Ärzte müssen sich über das etwaige Vorkommen infectiöser 
Krankheiten und über die Qualität des Ti'inkwassers informieren und das 
Nöthige veranlassen.

Für den Abschub Schwerkranker aus den Gantonierungs-Stationen 
auf Bahnhöfe, kann man sich der Blessierten-Wagen bedienen, welche zu 
diesem Zwecke in die Stationen zu vertheilen sind oder auch auf be­
stimmten Linien für mehrere Stationen einen geregelten Turnusverkehr 
besorgen. Reicht die Anzahl Blessiertenwagen nicht aus, so nimmt man 
Landesfuhren.

Der Verkehr jener Eisenbahnzüge, welche zum Abtransport der 
Kranken bestimmt sind, muss allgemein verlautbart vverden.

Die Depots für marode Pferde sind zunächst der rückwärtigen Grenze 
des Gantonierungs-Raumes (wegen Ansteckungsgefahr) einzmächten.

V orbe re i tu ng  u n d A n o r d n u n g  z u m B e z ie h e n  der  Gan to n ie ru ng .
Siehe D. R. II, §§ 24, 25, 26.

Die Aufmarschcantonierung wird durch quartierregulierende General- 
stahsofficiere, Intendanten, Ärzte und Verpflegsbeamte vorbereitet, welche 
unmittelbar nach Verlautbarung des Mobilisierungs-Befehles in den Auf­
marschraum abgehen.*) Hierüber bestehen besondere Weisungen 
(reserviert).

Die Generalstabsofficiere nehmen ihren Weg über Wien und erhalten 
daselbst vom Ghef des Generalstabes die nöthigen Directiven, nach 
welchen sie die vorbereitenden Maßnahmen treffen.

Von den Truppenkörpern und Verpflegsanstalten werden einige Tage 
vor deren Eintreffen, Officiere (Beamte)**) als Quartierregulierende vor­
ausgesendet und ihnen Unterofficiere als Gehilfen beigegeben.

Alle Maßnahmen, welche nothwendig sind, damit die Truppen und 
Anstalten bei ihrem Eintreffen unverzüglich die Gantonierungs-Stationen 
beziehen können, ordnet der quartierregulierende Generalstabsofficier im 
übertragenen Wirkungskreise an und ertheilt den Quartierregulierenden 
der Truppen und Anstalten die für die Detailausmittlung erforderlichen 
Weisungen.

Diese Weisungen werden umfassen;
Zuweisung der Gantonierungs-Bäume und Orte;
Standorte der höheren Gommanden und der Nachbargruppen;
Regelung des Abmarsches von der Ausw’aggonierungs-Station;
anfängliche Regelung des Verpflegs- und Sanitätsdienstes;

*) Jeder Armeekörper von der Trupp*n-Division aufwärts entsendet einen 
Generalstabsofficier, jedes Gorps-Gommando den Gorps-Ghetärzt und einen 
Intendantiusbeamten.

**) Je 1 Hauptmann oder Oberlieutenant mit 1 bis 5 Unterofficiercn, bezie­
hungsweise ein Verpflegsbeamter per Anstalt m!t 2 bis 6 Mann. (Siehe D. И. IQ 
Pkt. 138; V. V. II/3, § 121.)
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Bekanntgabe des Standortes des Gantonierungsmagazins, der 
Sanitäts-Anstalt für den Krankenabschub u. dgl.

Alle übrigen Anordnungen werden dem höheren Commando Vor­
behalten, namentlich: Maßnahmen zur Herstellung von Verbindungen, 
Sanitätsdienst, Verpflegung und Alarmdisposition.

Die Quartierregulierenden der Truppen haben im Sinne der vom 
quartierregulierenden Generalstabsofficier, beziehungsweise der von ihrem 
Commando erhaltenen Weisungen die ihnen zufallenden Detailvorkeh­
rungen durchzuführen und hiezu Detail-Recognoscierungen vorzu­
nehmen.

Wenn mehrere Truppen in einem Orte cantonieren, so sind ihnen 
die Ortsabschnitte zuzuweisen und diese durchAufschriften und Wegweiser 
zu bezeichnen.

Können nicht alle zur Unterbringung in einem Orte bestimmten 
Truppen unter Dach gebracht Averden, so sind von den Quartierregulie­
renden auch die erforderlichen Lagerplätze auszumitteln. Der Stations- 
Gommandant bestimmt dann, welche Truppen zu lagern haben, oder er 
weist jeder Truppe einen Ortsabschnitt zu und überlässt es den betref­
fenden Unter-Gommandanten zu entscheiden, welche Theile ihrer Truppe 
lageim und welche cantonieren sollen.

Nach dem Beziehen der Aufmarsch-Gantonierung müssen dann noch 
von den Stations-Gommandanten ehestens angeordnet werden:

Der Gantonierungsdienst (Stations- [Haupt-] Wache, Bereitschaften, 
Gontonierungswachen und Posten, Ordonnanzen);

die Alarm-Disposition und Feuerlöschordnung und 
die Durchführung sonstiger höheren Ortes für die innere Sicherheit ge­

gebenen Andeutungen, militär- und sanitätspolizeiliche Maßnahmen u. dgl. 
Im übrigen wird auf das D. R. 11, XVllI. Abschnitt verwiesen.

Disposi t ion  zum Beziehen  e in e r  A u f m a rs c h -G a n to n ie ru n g .

Sie wird enthalten:
Die Situation des Feindes;
die eigene Situation und die zur Sicherung des Gantonierungs- 

Raumes getroffenen Maßnahmen;
die Zuweisung der Unterkünfte (Gruppenbildung, graphisch);
Abmarschlinien von den Auswaggonierungs- in die Gantonierungs- 

stationen (eventuell graphisch);
Verbindungen (Telegraph, Ordonnanzcourse, Feldpost, Hei'stellung 

von Gommunicationen etc., graphisch);
Bestimmung des gemeinsamen Alarmplatzes oder der Alarmplätze 

der einzelnen Gruppen (graphisch);
Abfertigungszeit;
Regelung des Verpflegsdienstes;
Regelung des Sanitätsdienstes;
besondere Maßnahmen.
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Die Disposition wird geлvöl̂ Lnlich nicht als ein Ganzes auf einmal er- 
theilt werden können, sondern ihre einzelnen Punkte werden in verschie­
dener Gruppierung und je nach Maßgabe der Verhältnisse in mehreren, 
einander ergänzenden Befehlen, Dispositionen und Instructionen zur Aus­
gabe gelangen und theilweise auch schon vom quartierregulierenden 
Generalstabsofficier verlau^art.

Die Abgrenzung der Gantonierungsräume, die Aufstellung der 
Sicherungstruppen, die Alarmplätze, die Verbindungen und technischen 
Herrichtungen, die Standorte der Verpflegs-Magazine, der Spitäler sind 
graphisch darzustellen.

Commando und Dienst in Cantonierungen (im Lager). Siehe 
D. R. II, §§ 27, 32. Den Zusammenhang zwischen den Bestimmungen 
für den Dienst in Friedensgarnisonen und dem Dienste in Cantonierungen 
(im Lager) zeigt nachfolgende Tabelle:

Unterkunft Friedens-Garnison Gantonierung Lager

Commando
Militär-Stations-

Gommando,
Landwehr-Stations-

Gommando

Stations-
Commandant L ager-Commandant

Dienst
Garnisonsdienst Cantonierungsdienst Lagerdienst

umfasst Inspections-, Wach- und Bereitschaftsdienst

Wachdienst

Garnisonswachen Gantonierungs-
wachen Lager wachen

Stationswache Stationswache Lagerwache

Haupt wache Hauptwache Hauptwache

wenn auch andere Wachen dependieren

Wachen für den inneren Dienst

Inspections-
dienst

Garnisons-
Inspectionsofficier

Stations-
Inspectionsofficier

Lager-
Inspectionsofficier

Bereitscliafts-
dienst Bereitschaft

Alarmierung (siehe D. R. I, § 66; D. R. II, Pkt. 140, 144, 145, 
166). Der Befehl zur Alarmierung muss auf die rascheste Art verlautbart 
Averden, was nicht nur durch schleunigste Befehl-Übermittlung (Tele­
graph, Radfahrer, berittene Ordonnanzen etc.), sondern oft auch durch 
weitgehende directe Verständigung der Truppen und Anstalten erreicht 
werden kann.
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ДѴ''агеп beispielsweise bei einer Infanterie-Truppcn-Division zwei Ganto- 
nierungs-Gruppen gebildet und erhielten nur die Gruppen-Commandanten den 
Befehl zur Alarmierung, sö würde — al^gesehen vom geringen Befehls-Apparate 
der Gruppen-Gommanden — die Befehl-Verlautbarung nicht so schnell vor sich 
gehen, als wenn die Truppen und Anstalten direct vom Truppen-Divisions-Gom- 
mando angewiesen werden würden.

Die Alarmierung größerer Gruppen durch Kanonenschüsse, Feuer­
oder Rauch-Signale etc. kann leicht zu Missverständnissen führen; solche 
Alarmzeichen лverden überhaupt nur dann angezeigt sein, wenn die 
Truppeń sehr eng cantonieren, jeder Zweifel ausgeschlossen erscheint 
und die Terrainverhältnisse günstig sind (Gebirge).

ln Feindesnähe wird die Alarmierung zumeist in aller Stille (durch 
Ordonnanzen) angeordnet werden müssen (Geheimhaltung). — Siehe 
D. R. II, Pkt. 166, letzten Absatz.

Schriftliche (telegraphische) Befehle zur Alarmirung (Blankette) 
müssen stets zur Expedition so vorbereitet sein, dass im Bedarfsfälle nur 
die Stunde der Ausfertigung eingetragen zu werden braucht.

Bei Wahl der Alarmplätze und Gruppierung der Truppen ist zu 
unterscheiden, ob die Alarmierung nur zum Zwecke eines Abmarsches 
oder zur Abwehr eines feindlichen Angriffes erfolgen könnte. Im ersteren 
Falle wird man die Gantonierungs-Gruppen grundsätzlich in der Nähe 
ihrer Gantonierungsorte meist schon in Marschformation oder in einer 
solchen Gruppierung sammeln, welche einen raschen Übergang in die 
Marschcolonnen nach allen Richtungen erleichtert. Unnütze Märsche, 
Kreuzungen, Aufmärsche, sowie ermüdendes Herumstehen der Truppen 
sind zu vermeiden.

Kann die Alarmierung auch zur Abwehr eines feindlichen Angriffes 
nothwendig werden, so wird man größere Gruppen an günstigen Ab­
schnitten vereinigen. Aber auch in diesem Falle Averden bei großen Ver­
bänden (von der Truppen-Division aufwärts) keine gemeinsamen Alarm­
plätze, sondern nur die Marschlinien, Avelche die Gruppen zum Kampf­
plätze einschlagen sollen, bestimmt.

Trains sollen unter allen Verhältnissen vorläufig marschbereit auf 
den Parkplätzen bleiben (eventuell unter Bedeckung) und nöthigenfalls 
erst nach dem Abmarsche der Truppen gesammelt werden, sonst könnten 
durch das leicht mögliche, planlose Herummarschieren vieler Traintheile 
unberechenbare Folgen entstehen, namentlich dann, wenn die Alarmie­
rung bei Dunkelheit erfolgen würde.

Anstalten, die im Gefechte nollnvendig sein Averden, sind mitzunehmen 
oder bereitzustellen.

Die Alarmplälze und die Gruppierung können sehr zweckmäßig auf 
einer einfachen, der Alarm-Disposition beizufügenden Skizze versinnlicht 
werden.

Meist Avird es vortheilhaft sein anzuoi’dnen, dass sich im Falle einer 
Alarmierung, von jeder Befehls-Gruppe beim unmittelbar Vorgesetzten 
Commando sogleich berittene Organe behufs rascher Befehl-Übermittlung, 
und Cavallerie-Patrouillen zur eventuellen VerAvendung einzufinden haben.





Л̂ . A bsclinitt.

Aiifklärimg’S- und Siclieriiiigsdieiist. Streif- 
Coiiimanden.

A. Aufklärungsdienst.
Siehe D. R. II, §§ 31 bis 39.

Allgemeine Bestimmungen.
Die Aufklärung ist innerhalb der Grenzen der taktischen Sicherung 

— im engeren Bereiche der Golonnen — und über die taktische Sicherung 
hinaus — auf лл̂ еЬеге Entfernungen — nothwendig.

Die Aufklärung auf weitere Entfernungen wird durch Nachrichten- 
Patrouillen, Nachrichten-Detachements oder durch selbständige Gavallerie- 
Körper besorgt.

In größeren Verhältnissen, insbesondere aber entfernt vom Feinde 
wird es zweckmäßig sein, Nachrichten-Detachements von angemessener 
Stärke und Zusammensetzung zu verwenden, welche innerhalb bestimmt 
zugewiesener Räume aufklären und hiezu ihrerseits die erforderlichen 
Patrouihen entsenden.

Die Nachrichten-Detachements werden durch ihre Stärke befähigt, 
mit mehr Entschiedenheit aufzutreten und .können denselben auch beson­
dere Aufgaben wie z. B. Eisenbahn-Unterbrechungen (durch Beigabe der 
Pionnierzüge) zugedacht werden.

Ob nebst Nachrichten-Detachements und unabhängig von denselben 
auch Nachrichten-Patrouillen zu entsenden sind, entscheiden die Ver­
hältnisse.

Je kleiner die Entfernung zwischen den beiderseitigen Infanteriegros 
wird, desto mehr können die vor der Front befindlichen Nachrichten- 
Detachements verringert und durch Patrouillen ersetzt werden.

Auf günstigen Übersichtspunkten лѵегйеп oft mit Vortheil stehende 
Beobachtungsposten venvendet.
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Nachrichten-Patrouillen und Nachrichten-Detachements stehen mit 
dem Gros in loser Verbindung und haben relativ die größte Bewegungs­
freiheit. Auf ihre Mitwirkung im Kampfe лѵіічі im allgemeinen nicht 
gerechnet; sie sollen bloß gut, rasch, rechtzeitig und ununterbrochen 
melden.

Selbständige Cavalleriekörper.
Siehe D. R. II, § 3-5.

Allgemeines. Um in steter Kenntnis über die Verhältnisse beim 
Gegner (Ausdehnung seiner Front, Kräfte-Gruppierung, Beginn, sowie 
Pachtung und Einstellung seiner Bewegungen etc.) zu sein, лѵіічі der 
Aufklärungsdienst vor der Front oder in der Flanke einer Armee einge­
leitet, лѵеІсЬег zugleich dem Gegner den Einblick in die eigenen Verhält­
nisse verwehren soll.

Hiernach bezAveckt der Aufklärangsdienst soAvohl das Erkunden der 
Kriegslage, als auch das Verschleiern der eigenen Situation.

Einzelne Nachrichten über den Feind gestatten nur selten berechtigte 
Schlüsse auf die Gesammtsituation; erst der Vergleich vieler Nachrichten 
ermöglicht ein vorurtheilsloses Bild.

Um eine größere Anzahl von Nachrichten zu geAAÜnnen, ist an A'iclen 
Punkten die Fühlung mit dem Feinde erforderlich. Dieser Contact wird 
durch Patrouillen der Nachrichten-Detachements oder durch direct vom 
Gommandanten des aufklärenden Gavallerie-Körpers entsendete, selbstän­
dige Nachrichten-Patrouillen hergestellt, Avelche somit als die eigentlichen 
Träger des Nachrichten-Dienstes anzusehen sind.

Das directe Entsenden von Nachrichten-Patrouillen seitens des Gros 
eines Gavallerie-Körpers AAurd stph zumeist auf jene Fälle beschränken, in 
Avelchen es sich um die Lösung einzelner genau umschriebener Aufgaben 
handelt, die über den Rahmen der Aufgabe der Nachrichten-Detachements 
hinausgehen.

Gruppierung. Obschon es sich bei der Aufklärung vornehmlich um 
Nachrichten über den Feind handelt und der Kampf demnach keineswegs 
den Zweck, in vielen Fällen kaum ein herechügtcs Mittel des Aufklärungs­
dienstes bildet, so Avird er dennoch häufig nothAvendig sein, Aveil der 
Gegner die eigenen Absichten zu durchkreuzen trachten wird und Aveil 
auch die feindliche Aufklärung verhindert Averden soll.

Die Kräftegruppierung inuss daher soAvohl die Aufklärung begün­
stigen, als auch dem Gegner den Einblick in die Verhältnisse der Armee 
thunlichst vei'Avehren. Falls für diese ZAvecke der Kampf unerlässlich wäre, 
so muss dieser unter günstigen Verhältnissen aufgenommen Averden 
können. .

Mithin hat ein Theil hauptsächlich die Aufgabe zu selien, Avährend 
der andere Theil nöthigenfalls zum Kampfe berufen ist. um hiedurch die 
Verschleierung der eigenen Situation, soAvie den Aufklärungsdienst zu 
fördern.
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Hiezu würden unter Umständen nicht nur die Hauptkraft der 
Gavallerie, sondern auch Nachrichten-Detachements mit Gewalt den 
gegnerischen Schleier zu durchbrechen, beziehungsweise eine ähnliche 
Absicht des Feindes zu hindern trachten.

Man wird den Kampf erst dort und dann annehmen, wenn man 
Aussicht hat, einen Erfolg zu erzielen. Es ist von geringerem Nachtheile, 
momentan zurückzuweichen, als die Gavallerie der Gefahr auszusetzen, 
unter ungünstigen Ghancen geschlagen zu werden.

Theoretische Grundsätze für die Gruppierung eines aufklärenden 
Gavallerie-Körpers lassen sich nicht aufstellen, weil allzu verschieden­
artige Factoren hierauf Einfluss nehmen, als:

Beschaffenheit des Aufklärungsraumes, dessen Gommunications- und 
Terrainverhältnisse, die beiderseitige Kriegslage, die etwa bereits vor­
liegenden Kundschafter-Nachrichten, der Ghai’akter und die Gefechtsweise 
der feindlichen Gavallerie.

Grundsatz wird immerhin bleiben, sich vor zu weitgehender Kräfte­
zersplitterung zu hüten, um über eine starke Reserve verfügen zu können.

S t ä rke  der  N a c h r ic h te n  - P a t r o u i l le n  (siehe D. R. 11, 
Pkt. 239). Schwache Patrouillen (etwa drei bis fünf Reiter) werden in den 
seltensten Fällen genügen. Die wechselnden, oft bedeutenden Distanzen, 
sowie das Isoliertsein der einzelnen Gruppen lassen die Möglichkeit des 
Undienstbarwerdens von Pferden, sowie des Eintretens von Unfällen bei 
den Reitern ungleich mehr voraussehen, als bei den räumlich beschränk­
teren Terhältnissen der Aufklärung für taktische Zwecke. Die Nothwen- 
digkeit, wichtige Meldungen durch zwei und selbst mehrere Reiter zurück­
zusenden, wird sich sehr häufig ergeben und beim Ubergreifen mit den 
feindlichen Aufklärungsh’uppen sogar zur Regel werden.

Auch muss oft für die Weiterbeförderung von Meldungen auf große 
Entfernungen durch Brief-Ordonnanz-Posten oder Relais-Reiter vorgesorgt 
werden.

Hieraus ergibt sich, dass im allgemeinen stai’ke Patrouillen — nicht 
unter zehn Reiter — zu verwenden sein werden. Die B e z e ic h n u n g  
der  N a c h r i c h t e n - P a t r o u i l l e n  erfolgt zweckmäßig, wie bei Haupt­
posten und Feldwachen vom rechten gegen den linken Flügel mit fort­
laufenden Nummern. Die später fallweise eingeschobenen Nachrichten- 
Patrouillen wären etwa in Bruchform zu benennen, z. B. Patrouille Nr. зД 
(Patrouille zwischen den ursprünglich entsendeten Patrouillen Nr. 2 und 3).

Auf den Meldungen ist die Nummer der meldenden Patrouille grund­
sätzlich anzusetzen.

Zweck und  S t ä r k e  der  N a c h r i c h t e n - D e t a c h e m e n t s .  Die 
zur Aufklärung größerer Räume nöthigen Nachrichten-Patrouillen können 
im großen z. B. im Rahmen einer Gavallerie-Truppen-Division nicht mehr 
einheitlich geleitet werden.

Die Patrouillen sollen nach Erfordernis neue Directiven erhalten, 
welche sehr oft den localen Verhältnissen angepasst werden müssen und 
daher vom Gros aus nicht ertheilt werden könnten. Die Zahl der nöthigen

Behelf. 7
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Patrouillen wechselt je nach dem Terrain und sonstigen Verhältnissen ; 
einzelne Patrouillen werden entbehrlich, andere erforderlich; der für 
Mann und Pferd anstrengende Dienst bedingt das Ablösen, welches nach 
einigen Tagen, oft auch täglich eintreten muss.

Hieraus erhellt die Nothwendigkeit, die Patrouillen nicht direct von 
dem weit rückwärts befindlichen Gros abhängig zu machen, sondern von 
diesem statt einzelner Patrouillen Nachrichten-Detachements vorzu­
schieben, welche ihrerseits die zur Aufklärung des Raumes erforderlichen 
Nachrichten-Patrouillen entsenden.

Aufgabe dieser Detachements ist es sonach, in dem ihnen zugewie­
senen Aufklärungsraume den jeweiligen Zwecken entsprechend neue 
Patrouillen zu entsenden, überflüssig gewordene einzuziehen, zerspi’engte 
oder abgedrängte zu ersetzen und für alle als Rückhalt zu dienen.

Sie sichten die von diesen einlaufenden Meldungen und vermitteln 
letztere an das Gros.

Die Nachrichten-Detachements unterstützen das Vorwärtstragen der 
Aufklärung seitens der Patrouillen in Fällen, wo diese durch überlegene 
feindliche Abtheilungen daran verhindert werden. Indes dürfte eine solche 
Unterstützung nur selten platzgreifen können, vielmehr müssen die 
Patrouillen im Ausweichen und Durchschleichen gewandt sein. Denn was 
sollte der Nachrichten-Detachement-Gommandant thun, wenn etwa zwei 
und mehr Patrouillen zur selben Zeit einen Impuls beanspruchen, wenn 
dieser Impuls an einem l'age wiederholt und an verschiedener Stelle sich 
nöthig erweist?

Auch die Zurückweisung feindlicher Detachements und Patrouillen, 
welche den eigenen Schleier durchbrechen wollen, kann von den Nach­
richten-Detachements nur dann bewirkt werden, wenn es ohne Nachtheil 
für die eigene Aufgabe möglich ist. Solchen feindlichen Abtheilungen 
nachzureiten wäre verfehlt; es genügt die Anwesenheit derselben zu 
melden und sie durch eine Patrouille dauernd beobachten zu lassen.

Die Stärke der Nachrichten-Detachements dürfte mit einer halben bis 
höchstens zwei Escadronen, in den meisten Fällen aber mit einer 
Escadron zu bemessen sein. Die Wahrung des taktischen Verbandes ist 
hiebei anzustreben.

Die Stärke der Detachements hängt auch von der Wichtigkeit del’ 
Marschlinie und von der Rreite des ihnen zugewiesenen Aufklärungs- 
Raumes ab. Letztere dürfte durchschnittlich 10 bis 15 km betragen 
können. (Im offenen Terrain mehr, im unübersichtlichen weniger.)

Die Gava l le r i e -T ru pp  en-Divis ione n  erhalten durchschnittlich 
einen Raum von 30 bis 40 km Rreite zur Aufklärung zugewiesen.

Der tägliche Verkehr zwischen dem Divisions-Gommando und allen 
Detachements (dm*ch Refehle, Meldungen) muss ermöglicht sein.

Die Tiefe ergibt sich aus dem Umstande, dass im allgemeinen die 
Nachrichten-Patrouillen ca. 10 km vor den Detachements, diese 15 bis 
!20 km vor dem Gros gruppiei’t sein werden.
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Naturgemäß ändern sich diese Distanzen in Feindesnähe wesentlich. 
Je mehr die Bewegung der Patrouillen und Detachements durch den 
Feind gehindert wird, desto mehr werden sie sich einander und dem 
eigenen Gavallerie-Gros nähern.

Das Gros marschiert grundsätzlich vereinigt, um für den Fall eines 
Gefechtes möglichst stark zu sein; doch können mitunter Nebencolonnen 
nothwendig werden.

Z ur Ü b e r m i t t l u n g  der Meldun gen  ist der Telegraph am 
geeignetsten (siehe 11. Abschnitt).

Ordonnanz-Gourse sind möglichst einzuschränken, sie absorbieren 
beträchtliche Kraft.

Radfahrer werden mit Erfolg verwendet.
Trotz sorgfältigster Anwendung und Ausnützung dieser Mittel werden 

die Meldungen sehr häufig durch Ordonnanz-Reiter übersendet werden 
müssen.

E in se n d e n  von Me ldungen:
Die von den Nachrichten-Patrouillen eingesendeten Meldungen 

werden vom Nachrichten-Detachement-Gommandanten je nach Wichtigkeit 
entweder sogleich oder gesammelt — eventuell in ein Gesammtbild 
zusammengefasst — an das Gros geleitet.

Nach gewonnenem Gontact mit dem Gegner kann man wichtige 
Meldungen nicht auf gewisse Stunden verschieben, anderseits sind 
Meldungen zu bestimmten Stunden erwünscht.

Haben z. B. die am Morgen entsendeten Patrouillen einen Abschnitt 
erreicht, so ist es für die nachrückenden Abtheilungen von Interesse zu 
wissen, ob die Patrouillen auf den Feind oder auf Hindernisse gestoßen 
sind. Am Abende ist es wünschenswert zu wissen, ob die vorgeschobenen 
Theile ihr Ziel erreichen konnten. Die Meldung hierüber, welche oft 
schon in den ersten Abendstunden an das Gros gelangen kann, soll indes 
nicht die letzte sein.

Die Meldungen sollen vor allem wahr sein.
Nicht zu vergessen ist der Beisatz, was der Meldende weiter zu 

thun beabsichtigt.
Für schriftliche Meldungen sind die normierten Blankette und 

Gouverts (Feldcopier-Bücher) anzuwenden.
Der Aufbruch der Nachrichten-Patrouillen und Nachrichten- 

Detachements soll derart bestimmt werden, dass die Patrouillen einen 
Vorsprung gewinnen.

Die Be wegun g der P a t r o u i l l e n  soll fließend sein. Sie wird lang­
samer und mehr ruckweise von Übersichtspunkt zu Übersichtspunkt statt­
finden müssen, je mehr Vorsicht geboten erscheint und je mehr Beob­
achtungsobjecte sich ergeben.

Das Gros des au f k lä r e n d en  G a v a l l e r ie k ö rp e r s  marschiert, 
je näher es dem Feinde kommt, umsomehr vereint auf den wichtigsten 
Bewegungslinien.

7*
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Die R a s te n  sind auch ein Mittel, um Einklang in die Bewegung zu 
bringen, indem sie an Abschnitten angeordnet werden, von welchen wieder 
gleichzeitig aufzubrechen ist.

Lange Rasten werden aber im vorhinein zumeist nur für das Gaval- 
lerie-Gros und die beigegebenen Fußtruppen zu bestimmen sein, während 
Nachrichten-Patrouillen und Detachements selbständig nach Bedürfnis 
und Situation rasten werden.

Die N ä c h t i g u n g so r te  sollen, wenn irgend möglich, an Abschnitten 
liegen, welche den Nachrichten-Detachements im vorhinein bestimmt 
werden. Diese haben zu ihrer Unterkunft in der Regel kleinere Gehöfte, 
Meierhöfe etc. zu wählen, welche womöglich durch vorliegende Hinder­
nisse geschützt sind; größere Ortschaften sollen vermieden werden.

Zum Zwecke der leichteren Unterbringung wird es sich in manchen 
Fällen empfehlen, am Abende das Gros zu theilen.

D er Kampf zwischen dem Gavallerie-Gros darf nicht die Ursache 
zum Einstellen des Dienstes der Nachrichten-Patrouillen werden; es 
dürften sich vielmehr gerade während des Gefechtes und unmittelbar 
nachher oft günstige Momente ergeben, die zum Vortheile des Nachrichten- 
Dienstes ausgenützt werden können.

Die den Gavallerie-Truppen-Divisionen beigegebene r e i t e n d e  
Ar t i l l e r ie  kann nebst der Unterstützung im Kampfe der Gavallerie über­
haupt die Aufgabe haben, den Widerstand des Gegners an Abschnitten, 
bei Örtlichkeiten, Defilös, an Hindernislinien im allgemeinen etc. rasch zu 
überwinden.

Die b e i g e g e b e n e n  F u ß t r u p p e n  sollen der Gavallerie als Rück­
halt dienen. Sie werden im Vormarsche oft mit Vortheil verwendet werden, 
um Defiles zu öffnen oder bereits durchschrittene zu sichern; ferner 
Terrainstrecken, welche für die Gavallerie minder gangbar sind, zu durch­
streifen. Sie können mitunter auch die Gavallerie im Kampfe unter­
stützen. Die Anforderungen, die an diese Fußtruppen gestellt werden, 
müssen, namentlich was deren Verwendung zum stehenden Sicherungs­
dienste anbelangt, innerhalb gewisser Grenzen verbleiben, wenn sie ihre 
Leistungsfähigkeit dauernd erhalten sollen.

Die Beigabe der Fußtruppen an die Gavallerie-Truppen-Divisionen 
darf nicht die Bewegungsfreiheit der letzteren beeinträchtigen und dazu 
führen, dass bei Überwindung kleinerer Hindernisse auf das Eintreffen 
der Fußtruppen gewartet wird. Diese sind zumeist nur als Rückhalt für die 
zurückgehende Gavallerie oder zur Schaffung von Stützpunkten an zu 
behauptenden Abschnitten zu verwenden.

Nachdem die Gavallerie-Truppen-Divisionen im Aufklärungsdienste 
eine große Breite einnehmen, so werden naturgemäß die Fußtruppen oft 
Compagnie- und selbst zugsweise in Verwendung treten.

Wo das rasche Fortbringen k l e i n e r e r  Abtheilungen von Fußtruppen 
— durch Erleichterung des Gepäckes oder durch Beförderung auf Wagen
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— behufs Besetzung wichtiger Punkte anwendbar ist, darf es nicht ver­
säumt werden.

Für einen aufklärenden Gavalleriekörper können noch besondere 
Aufgaben erwachsen, wie : Gewinnung wichtiger Übergangspunkte, Zer­
stören (Unbrauchbarmachen) von Eisenhahnen im Rücken des Gegners, 
Überfälle auf sorglos marschierende feindliche Abtheilungen, auf Vorposten 
oder Gantonierungen u. dgl. Diese Aufgaben werden durch Detachements 
zu lösen sein.

Die Hauptsache bei derartigen Unternehmungen ist die richtige Wahl 
des Gommandanten, welchem möglichste Selbständigkeit zu belassen ist.

Die Detachements dürfen nur so stark gemacht werden, als es der 
Zweck erfordert. Hiehei wird oft die Mitführung von Fußtruppen auf 
Wagen oder die Beigabe von reitender Artillerie vortheilhaft sein.

Die ‘ den aufklärenden Gavalleriekörpern beigegebene Artillerie wird 
vereinigt bleiben müssen, wenn das Gavallerie-Gros ganz oder zum 
größten Theile gegen Gavallerie in den Kampf tritt. Man wird die Artillerie
— namentlich bei der Verfolgung — theilen, wenn es nothwendig ist, mit 
Gruppen des Gavalleriekörpers an verschiedenen Punkten zu erscheinen, 
um dem Feinde das Anrücken größerer Truppenkörper glaubhaft zu 
machen.

Befehlgebung.
(D. R. II, 229; 231,240.)

Die zur Aufklärung vor der Front oder in den Flanken der Armee 
bestimmten Gavalleriekörper erhalten die Befehle vom Armee- oder 
Golonnen-G ommando.

Treten mehrere Gavallerie-Truppen-Divisionen nebeneinander im 
Aufklärungsdienste auf, so werden sie vom Armee-Gommando einheitlich 
geleitet.

Armee-Goionnen, denen keine größeren Gavalleriekörper zugewiesen 
sind, können die entbehrlichen Theile der Divisions-Gavallerien unter 
einem Gommando vereinigt, zum Aufklärungsdienste verwenden.'

Wird Gavallerie zur Aufklärung in der Flanke der Armee verwendet, 
so muss der Gavallerie-Gommandant über den Standort (die Marschlinie) 
der Flügelcolonne orientiert sein und wissen, was der Armee-Gommandant 
im allgemeinen in Erfahrung gebracht haben will.

Die W e i s u n g e n  des A rm e e -G o m m a n d o s  (oder Golonnen- 
Gommandos) für aufklärende Gavalleriekörper bestehen entweder in täglich 
zu erlassenden Befehlen, zumeist aber in Instructionen für längere Zeit­
abschnitte. Hieraus ergibt sich das Maß der dem Gommandanten der 
Gavallerie eingeräumten Selbständigkeit.

Die Instruction wird enthalten:
Beiderseitige Verhältnisse;
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Absicht oder Operations-Ziel;
Aufgabe des Gavalleriekörpers;
Bestimmungen bezüglich der mitzunehmenden oder auszuscheidenden 

Traintheile (G—8, Pkt. 20);
Bestimmungen bezüglich der Verpflegung;
fallweise: Recognoscierungen, Einleitung von Requisitionen; Ver­

bindung mit Nachbarcolonnen u. dgl.
Muss die Leitung tagweise erfolgen, so sind den Gavallerie-Truppen- 

Divisionen die Marschanordnungen für die Armee-Golonnen im großen 
mitzutheilen. Bezüglich des Verhaltens der Aufklärungs-Gavallerie ist das 
Nöthige beizufügen.

Ahe wichtigen Wahrnehmungen über den Feind, dann die jeAveilige 
Situation des Gavalleriekörpers müssen seitens dessen Gommandanten 
auch dem Gommandanten jener Armee-Golonnen, vor deren Front sich 
die Gavaherie befindet, bekannt gegeben werden.

Dadurch wird der Sicherungsdienst bei den Armee-Golonnen 
erleichtert.

V o m G o m m a n d o  der zur A u fk lä ru n g  b e s t i m m t e n  Gaval- 
l e r i e k ö r p e r  wird womöglich ein Marsch-Aviso ertheilt. Mit diesem 
können auch die Unter-Gommandanten, Nachrichten-Detachements- und 
Nachrichten-Patrouillen-Gommandanten berufen, das Bereitstellen von 
Nachrichten-Patrouillen, Verpflegsvorbereitungen u. dgl. verfügt werden.

Die Befehle für den Aufklärungsdienst werden vortheilhaft vom Gom­
mandanten des Gavalleriekörpers persönlich und mündlich an die ver­
sammelten Unter-Gommandanten ertheilt.

Sehr ausgedehnte Gantonierung, dringliche Zeitverhältnisse oder 
andere Avichtige Ursachen können dazu zwingen, die erwähnten Anord­
nungen schriftlich zu geben.

Die sorgfältigste Ausfertigung solcher schriftlicher Dispositionen ist 
namentlich bei der grundlegenden Einleitung des Aufklärungsdienstes um­
somehr geboten, als irrige Auffassungen, Missverständnisse etc. von 
schweren Folgen begleitet sein könnten.

1st der Aufklärungsdienst im richtigen, erfolgreichen Gange, dann 
müssen kurze Befehle vollauf genügen.

Bei mündlicher Dispositionsausgahe durch den höheren Gomman­
danten wird noch überdies anzuordnen sein;

Bereitstellen des Gros (eventuell auch der Nebencolonne) zum Ab­
marsche; Weisungen für etwa durchzuführende Unterbrechungen, 
beziehungsweise Zerstörungen von Eisenbahnen, Telegraphenleitungen, 

^ ĵHBiiqcken und sonstigen Objecten; Anordnungen für die Trains, ihre 
’ i^^ung, Verpflegung und Maßnahmen betreffs der vom Gavalleriekörper 

die\A-rmee-Golonnen etwa einzuleitenden Requisitionen, Etablierung 
indungen, Verwendung der Gävallerie-Telegraphen-Abtheilung
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und der Telegraphen-Patrouillen; Aufstellen von Ordonnanzcoursen 
u. dgl.

Auf Grund der vom höheren Commando (Armee- oder Golonnen- 
Commando) erhaltenen Instructionen oder Directiven wird die Disposition 
des Commandos eines zur Aufklärung bestimmten Gavalleriekörpers um­
fassen :

N a c h r i c h t e n  ü b e r  den  Fe in d ,  und zwar über alle Gruppen, 
welche die Aufklärung beeinflussen könnten;

die im Aufklärungsdienste thätigen Unter-Gommandanten sind hier­
über so eingehend als möglich zu unterrichten.

Über die e ig enen  V e r h ä l t n i s s e  ist so viel zu verlautbaren, als 
zum Verständnisse der Aufgabe nöthig erscheint.

Die Aufgabe des  G a v a l l e r ie k ö rp e r s  und die Grundzüge für die 
Lösung derselben, d. i. die Absicht.

Die G r u p p i e r u n g  der Nachrichten-Detachements (Nachrichten- 
Patrouillen), ihre Aufgabe unter Angabe der Begrenzung des aufzuklären­
den Abschnittes, Ort und Zeit des Aufbruches, beiläufiges Marschziel, 
eventuell Marschlinie.

Bei der grundlegenden Einleitung des Aufklärungsdienstes wird die 
Aufgabe der einzelnen Gruppen nur dahin zu präcisieren sein, dass man 
beispielsweise befiehlt:

„Morgen klären auf, Aufbruch 5‘' früh von Z.:
Nachrichten-Detachement Nr. 1, 4*̂® Escadron des Dragoner-Regi­

ments Nr. 4, über A, B, G, östlich bis an den W-Bach, westlich bis ein­
schließlich des Weges M, N, 0 “ u. s. w.

Sobald der Gegner festgestellt ist, werden sowohl Patrouillen, als 
auch Detachements schärfer vorgezeichnete Aufträge erhalten.

Es wird sich empfehlen, beim Bestimmen der Begrenzungslinien für 
die aufzuklärenden Räume (Abschnitte) nicht allzuviel Örtlichkeiten zu 
nennen, weil dies zur raschen Auffassung der Aufgabe nicht beiträgt und 
nur verwirrt.

Marsch l in ien ,  M a r s c h o r d n u n g  und M arsc hz ie l  des Gros, 
dann Marschlinie und Marschziel der etwa ausgeschiedenen Neben- 
colonne.

Die auf den Marsch des Gi’os der Gavallerie-Truppen-Division bezug­
nehmenden Detail-Befehle werden nur denjenigen Unter-Gommandanten 
bekanntgegeben, welche hievon Kenntnis erlangen müssen, z. B. dem 
Gommandanten des an der Marschlinie des Gros vorgeschobenen Nach­
richten-Detachements, dem Vorhut-Gommandanten, den Gommandanten 
von Gantonierungs- (Lager-) Gruppen.

Lange  Ras t  (eventuell). Es wird zweckmäßig sein, dieselbe nur für 
das Gros und die Fußtruppen festzusetzen, die Patrouillen und Detache­
ments aber nach Bedürfnis und Situation rasten zu lassen.
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Statt der Dauer der langen Rast wird vortheilhaft der Wieder­
aufbruch aus derselben im vorhinein angeordnet.

Wohin, eventuell von welchen Punkten (Linien, Abschnitten) 
Me ldu ng en  zu erstatten sind.

Grundsatz hiebei ist, dass die Nachrichten-Patrouillen jenem 
Detachements-Gommandanten melden, von dem sie abhängen.

Verhältnisse können aber auch das directe Melden seitens der 
Patrouillen an das Commando des Gavalleriekörpers oder an das höchste 
Commando erfordern. Dies ist dann ausdrücklich zu befehlen.

Eine V erb in dung  zwischen den Nachrichten-Patrouillen, sowie 
zwischen den Nachrichten-Detachements ist illusorisch.

Entfernt vom Feinde wäre die Verbindung wohl ohne besondere Sch\vierig- 
keit zu erzielen, indes liegt in dieser Phase des Aufklärungsdienstes gewiss keine 
Nöthigung vor, eine größere Anzahl von Reitern mit diesem Dienste — weil eben 
für die Situation belanglos — anzustrengen. Befindet sich aber die aufklärende 
Cavallerie mit dem Feinde im Gontacte, hat vielleicht schon ein gegenseitiges 
Durcheinander- und Übergreifen der im Nachrichtendienste befindlichen Abthei­
lungen stattgefunden, dann wäre das Aufsuchen der Verbindung zwischen den 
Nachrichten-Patrouillen und zwischen den Nachrichten-Detachements unter­
einander ganz zwecklos und für den Aufklärungsdienst geradezu schädlich. Die 
eigenen Patrouillen und Nachrichten-Escadronen werden in dieser Phase des Auf­
klärungsdienstes gezwungen sein, dem Gegner auszuweichen, sich zu verbergen, 
die beabsichtigten Rast- und Nächtigungsorte aufzugeben etc. Was sollte da mit 
der Veihindung überhaupt noch bezweckt werden?

Soll dann das Nichtvorwärtskönnen eines Detachements oder einer Patrouille 
für die nachbarliche Abtheilung eine Aufforderung bilden ebenfalls zurück- 
zubleib en ?

Die Rücksichtnahme auf Nachbargruppen darf im Auf klärungsdienste keines 
der Glieder abhalten, mit allen Mitteln auf die Erfüllung der eigenen Aufgabe 
hinzuarbeiten.

Hienach können die Anordnungen betreffs der Verbindung wohl nur 
auf Haupt- und Nebencolonne, auf das Einrichten von Ordonnanzcoursen, 
auf die Verwendung des Gavallerie-Telegraphen etc. sich beziehen.

Verpf legung.  Nachrichten-Patrouillen und Detachements leben 
grundsätzlich vom Lande.

Ablös en  der N a c h r ic h te n -P a t r o u i l le n .  Da diese Maßnahme 
von vielen im vorhinein nicht leicht abzuschätzenden Factoren abhängt, 
so kann sich die Disposition hierüber auch in den seltensten Fällen aus­
sprechen.

Zumeist wird man sich darauf beschränken müssen, die Ablösung 
in Aussicht zu stellen.

E r k e n n u n g s z e i c h e n  (ausnahmsweise, siehe D. R. II, Pkt. 256).
N ä c h s t e  D iv is io ns -G om m ando -A bf e r t ig ung .
Eventuelle Mi t th e i lu ng en  und M aß n ah m en ;  z. R.: Standort 

(Marschlinie) der Tete-Division der nachfolgenden Armee-Golonne oder 
der Flügel-Golonne, wmnn der Gavallerie-Körper in der Flanke der Armee 
aufklärt; besondere Aufgaben, als; Unbrauchbarinachen von Eisenbahnen,



105

Zerstören von Brücken und sonstigen Objecten, Recognoscierungen 
bestimmter Bewegungslinien, Abschnitte u. dgl., Requisitions-Ausschrei­
bungen, beziehungsweise Beistellen von Requisitions-Gommanden etc.

Erscheint die Gliederung des Cavallerie-Körpers in größere Golonnen 
zweckmäßig, so wird es vortheilhaft sein, den Gommandanten jener 
Golonnen, bei welchen sich der Gommandant des Ganzen nicht befindet, 
eine gewisse Selbständigkeit betreffs der Anordnungen für den Nachrichten­
dienst einzuräumen.

Die Gom m an d an te n  der  N a c h r i c h t e n - P a t r o u i l l e n  erhalten 
von ihren Gruppen-Gommandanten (Nachrichten-Detachement-Gomman- 
danten) eventuell auch directvom Truppen-Divisions-Gommando besondere 
Befehle, welche vorschreiben;

Die Aufgabe, in der Regel auch die Marschlinie, wohin Meldungen 
zu richten sind, das Verhalten nach durchgeführter oder verhinderter 
Lösung der Aufgabe.

Divisions-Cayallerie.
Siehe D. R. II, §§ 36, 44.

Die Aufklärung im engeren Bereiche der Golonnen versieht haupt­
sächlich die Divisions-Gavallerie.

Der bei der Vorhut befindliche Theil der Divisions-Gavallerie muss, 
vor dieser marschierend, stets das Terrain vor und beiderseits der.Marsch- 
linie wenigstens bis auf wirksame Schussdistanz abgesucht haben.

Die Seitenhuten sind, wenn die durch Aufklärung zu erreichende 
Sicherung der Flanken genügt, ganz von der Divisions-Gavallerie zu 
bestreiten.

Eine derartige Verwendung der Divisions-Gavallerie hat zur Folge, 
dass die anderen Truppen (Sicherungs- und Haupttruppe) auf den gebahn­
ten Wegen unaufgehalten und dabei gesichert marschieren können.

Das Entsenden größerer Theile der Divisions-Gavallerie über den 
taktischen Bereich der Truppen-Divisionen hinaus, ist grundsätzlich zu 
vermeiden rmd auf Fälle unbedingter Nothwendigkeit zu beschränken.

Eine stete Vorsorge seitens des Gommandanten der Divisions- 
Gavallerie wird es sein, für die Vorbereitung der Nächtigung der Divisions- 
Gavallerie — wenn sie bei Einbruch der Dunkelheit hinter die Vorposten 
zurückgeht — rechtzeitig Verfügungen zu treffen (D. R. II. 286).



106

в. Sicheningsdienst.
D. R. II, §§ 40—51.

Allgemeine Bestimmungen.
Siehe D. R. II, § 40.

I. Marschsicherungstruppen.
Sicherungsdienst während der Bewegung.

D. R. II, § 41.

Im a l l g e m e i n e n .
Jede Sicherangs-Truppe hat die Verpflichtung, wichtige Wahr­

nehmungen nicht nur dem eigenen Colonnen-Gommandanten, sondern 
auch dem Gommandanten der Hauptcolonne und nach Bedarf auch der 
nächsten Nebencolonne zur Kenntnis zu bringen.

Fehlerhaft wäre es, für mehrere auf gleicher Höhe sich bewegende 
Golonnen, die oft weiter von einander entfernt sein können, nur eine 
Vorhut (Nachhut) auszuscheiden.

Eine derartige Sicherungsgruppe müsste, um alle Golonnen sichern 
zu können, eine bedeutende Breitenausdehnung einnehmen; ihre Theile 
wären vom Gommandanten sehr entfernt und würden auch während der 
Einleitung des Gefechtes in dieser ungünstigen Gruppierung verbleiben 
müssen.

Der Gommandant einer Vorhut (Nachhut, Seitenhut) ertheilt in der 
Regel alle nothwendigen Anordnungen mündlich an die Theile der ihm 
unterstellten Marschsicherungs-Truppen.

Im Vorma rsche .
Die Aufk lä rung ,  beziehungsweise B e o b a c h tu n g  seitens aller 

Theile einer Vorhut in den e igenen  F l a n k e n  soll verhüten, dass 
feindliche Abtheilungen überraschend auftreten und dass die Gefechts- 
Entv^dcklung der Vorhut, beziehungsweise der Haupttruppe innerhalb 
des wirksamen Feüers geschehen müsste.

Bei einer Golonne, welche verfolgt, hat die Vorhut F ü h l u n g  mit 
der feindlichen Nachhut zu halten und derselben hart am Fuße zu folgen. 
Es ist hiebei vortheilhaft, wenn die Haupthuppe einen g e r in g e n  Abstand 
von der Vorhut einhält.

Die Gliederung der Vorhut und die Entfernung ihrer Theile unter­
einander, sowie der Vorhut von der Haupttruppe werden bei Märschen, 
welche den Angriff gegen einen in vorbereiteter Stellung befindlichen 
Gegner bezwecken, wesentlich beeinflusst. Bietet z. B. das Terrain hiebei 
keine Schwierigkeiten für die Entwicklung zum Angriffe (offenes Terrain),
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so dürfte mitunter das Vorsenden der Gavallerie allein zur Sicherung 
genügen, weil sich die Gruppen in hoher Gefechtsbereitschaft befinden.

Soll bei einem Vormarsche die Bewegung fließend erhalten bleiben, 
so muss die Aufklärung des Terrains mit Raschheit betrieben werden, 
wozu in erster Linie Gavallerie zu verwenden ist.

Beim Zusammentreffen mit dem Feinde wird diese trachten, die 
Gavallerie des Gegners womöglich zurückzudrängen, um ihr den Einblick 
in die eigenen Verhältnisse zu verwehren. 1st dies gelungen, so Avird die 
Gavallerie bestrebt sein müssen, die Flanke der im Anmarsche befindlichen 
feindlichen Golonne zu gewinnen, um deren Stärke und Zusammensetzung 
zu erforschen. Befindet sich der Feind in einer R u h e S t e l l u n g ,  so muss 
sie seine Sicherungstruppen durchbrechen und womöglich bis zu den 
vordersten Theilen der Haupttruppe Vordringen.

Beim Zusammentreffen mit dem Gegner ist die Aufklärung stets und 
rasch einzuleiten. Dadurch lässt sich oft ermitteln, ob die Vorhut zur 
Bewältigung des Widerstandes ausreicht, oder ob ihre Unterstützung 
erfolgen muss.

Seitenhuten sind in der Regel bloß auf den vorhandenen Seiten­
wegen zu entsenden.

Im R ü c k m ä r s c h e .  Im S e i t e n -  (Flanken- ) Marsche .
Siehe D. R. II. 266—270.

S i c h e r u n g s  d ien  st w ä h r e n d  e i n e s  l ä n g e r e n  A u f e n t h a l t e s .  
Siehe D. R. II, § 42.

II. Vorposten.
Siehe D. R. II, §§ 43—51.

Postierungeii.
Siehe D. R. II., .50.

Sicherung der Aufmarsch-Cantonierung. Die Armee muss während 
des Aufmarsches gegen feindliche Angriffe gesichert werden, was durch 
Anordnung des Aufmarsches hinter Terrainhindernissen, durch Festungen 
und vorgeschobene Heereskörper zu erreichen ist.

Zur Deckung des Aufmarsches dienen gewöhnlich Gavallerie-Köi'per, 
denen oft auch Infanterie und Artillerie beigegeben werden.

Weiters stehen für diese Sicherung die im Aufmarschraume mobi­
lisierenden Gorps und die successive eintreffenden Truppen zur Ver­
fügung.

Durch Beigabe von Gendarmerie, Finanzwache etc. ist es möglich, 
die Grenzsicherung zu vervollständigen.
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B e isp ie le . 1866 erfolgte die Grenzsicherung in Böhmen durch die 1. und
2. leichte Gavallerie-Division.

Der erste Aufmarsch der Süd-Armee war gedeckt durch die Cavalierie-Brigade 
Pulz mit dem Feld-Jäger-Bataillone Nr. 21 bei Villafranca und durch die Brigade 
Scudier mit dem Husaren-Begimente Ni'. 13 bei Rovigo, im Vereine mit den 
Festungs-Besatzungen von Peschiera, Mantua und Legnago.

Aufgabe der Greuz-Sicherirngstruppen ist die Abschließung des Auf­
marschraumes gegen den Gegner, Beobachtung des letzteren und-eventuell 
selbst actives Auftreten.

Damit die aufmarschierende Armee beim unerwarteten Einbrüche 
des Feindes rechtzeitig Gegenmaßregeln treffen könne, soll sie im allge­
meinen nicht zu nahe der Grenze aufmarschieren, daher von den Grenz- 
Sicherungstruppen weiter entfernt sein.

Die Deckung wird erreicht durch Vertheilung der Truppen auf der zu 
sichernden Linie, Besetzung der vom Feinde heranführenden Gommuni- 
cationen, durch ein systematisch organisiertes Kundschaftswmsen, endlich 
durch Offensiv-Unternehmungen.

Bei großer Ausdehnung des Aufmarschraumes ist eine abschnitts- 
w'eise Anordnung der Grenzsicherung nothwendig. Für diese gelten im 
allgemeinen die Bestimmungen für Vorposten. Es überwiegen jedoch die 
Rücksichten auf das Gefecht; um daher überraschenden Angriffen feind­
licher Streifcorps einen hartnäckigen Widerstand entgegensetzen zu 
können, ist es dringend nöthig, geeignete Punkte des Grenz-Sicherungs- 
bereiches, selbst im Bereiche der Hauptposten und Feldwachen, technisch 
zu verstärken.

Hinter den Hauptposten werden nach Bedarf Abschnitts-Reserven 
aufgestellt, welchen eine ähnliche Aufgabe zufällt, wie den Vorposten- 
Reserven.

Die wesentlichste Bedingung für eine gute Sicherung bildet die 
rechtzeitige Wahrnehmung der Gefahr, daher dem Aufklärungs- und 
Nachrichtendienst eine ausschlaggebende Rolle zufällt.

Die vom Commandanten der Grenz-Sicherungstruppen zu treffenden 
Maßnahmen basieren theils auf die zum Beziehen der Cantonierung 
erlassene Disposition, theils auf die an ihn ergangene Instruction und 
gliedern sich in folgende Punkte;

1. Zuweisung der Sicherungs-Abschnitte;
2. Die Angabe der Linie der Beobachtungsposten (Feldwachen) oder 

der Hauptposten, des Aufstellungsplatzes der Abschnittsreserven und der 
Hauptreserve;

3. die Aufgaben der Gruppen;
4. die Angabe, ob und in welchem Sinne technische Verstärkungen 

vorzunehmen sind;
5. die Organisierung des Melde- und Kundschaftsdienstes, die 

Regelung des Verkehres, Zurückweisung aller Passanten nach außen,, 
exclusive jener mit Legitimation versehenen, Verweisung der von außen 
kommenden Passanten auf bestimmte Linien, zu bestimmten Posten, 
Etablierung der nöthigen Verbindungen;
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6. das Benehmen im Falle eines Alarmes und Angabe der hiebei 
festzuhaltenden Punkte;

7. das Benehmen im Falle eines feindlichen Angriffes.
Küstensicherungen werden nach denselben Grundsätzen лѵіе

Postierungen durchzuführen sein.
Die Abschnittbildung und die Gruppierung der Kräfte werden nach 

Wichtigkeit der Hafenplätze, der Küstenstrecken und nach Terrain­
verhältnissen erfolgen müssen. Dort, wo Ausschiffungen infolge der 
Küstenbeschaffenheit und Gommunicationsverhältnisse begünstigt, somit 
wahrscheinlich sind, muss eine ausgiebigere Sicherung platzgreifen.

Ist die eigene Kriegsflotte lahmgelegt, so dürfte die Möglichkeit einer 
überraschenden Ausschiffung feindlicher Kräfte größer sein. Die Schnellig­
keit der Schiffe, die Schwierigkeit zwischen Demonstration und Haupt­
unternehmung zu unterscheiden, dann die ausgedehnte Küste werden 
dem Feinde Avesentliche Vortheile bieten.

Um die zur Abwehr eines feindlichen Angriffes nothwendige. rasche 
Vereinigung der Kräfte (Abschnittsreserven, Hauptreserve) bewerkstelligen 
zu können, muss auf die Organisierung des Beobachtungsdienstes und 
auf die Möglichkeit einer schleunigen Verständigung aller Gruppen unter­
einander (Telegraph, Ordonnanz-Gourse, optische und akustische Signale), 
sowie auf ein günstiges Gommunicationsnetz besonderer Wert gelegt 
werden.

Bezüglich Aufstellung der Reserven sind die Bestimmungen des 
D. R. II, Pkt. 281, maßgebend.

Eine ausgedehnte Anwendung von Seeminen wird die Annäherung 
der feindlichen Schiffe nicht nur verzögern — daher die zeitgerechte 
Vereinigung der Gruppen zur Abwehr fördern — sondern auch eine 
Ausschiffung mitunter unmöglich machen.

Bei der Abwehr eines feindlichen Angriffes wird darauf zu achten 
sein, dass die anmarschierenden eigenen Gruppen nicht dem überlegenen 
Feuer der feindlichen Schiffs-Artillerie ausgesetzt sind. Dieser Umstand 
wird auch die Verwendung der eigenen Feld- (Gebirgs-) Artillerie wesent­
lich beeinflussen und zur besonders sorgfältigen Ausnützung der Terrain­
deckungen oder zur Anlage künstlicher Deckungen zwingen.

Ist es der ausgeschifften feindlichen Gruppe gelungen, in das Innere 
einzudringen, so dürften Unternehmungen gegen ihre Verbindung mit der 
Flotte vortheilhaft sein.

Torposten im Festungskriege.
Siehe D. R. II, § 51.

V or po s t en  zur  E i n s c h l i e ß u n g  der Besatzung eines festen 
Platzes bilden eine durch die im Festungskriege bestehenden Verhältnisse 
beeinflusste, besondere Art Vorposten-Aufstellung, Da dem Eingeschlos­
senen in diesem.'Falle meist gute Unterkünfte, relativ ausgeruhte Truppen, 
gute Sammelräume, sowie die inneren Bewegungslinien zu Gebote stehen,
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so dass er in der Lage ist, seinem Angriffe einen überraschenden, über­
fallartigen Charakter zu verleihen, muss der Einschließende hei genauer 
Beobachtung des Gegners unter Berücksichtigung der möglichen Ausfalls­
richtungen, seine Truppen abschnittsweise derart aufstellen, dass sie einem 
Angriffe so lange widerstehen können, bis die Reserven der nicht ange­
griffenen Nachbar - Abschnitte, eventuell die Hauptreserven .heran­
rücken.

Man wird daher den Platz möglichst eng durch eine technisch ver­
stärkte Linie, das ist die Kampflinie einschließen, die Vorposten jedoch 
über diese Linie hinausschieben und die hiedurch entstandene Sicherungs­
linie ebenfalls technisch einrichten.

Die Kampflinie besteht aus Stützpunkten, als; Ortschaften, Wälder, 
Schanzen oder aus Schanzengruppen mit Deckungen für Schützen, ge­
schlossene Infanterie-Abtheilungen imd Geschütze zwischen und hinter 
denselben.

Damit die schweren Geschütze des Platzes nicht erfolgreich in den 
Kampf eingreifen können, wird die Einschließungslinie außerhalb des 
wirksamen Ertrages dieser Geschütze (etwa 5 — 8 km) liegen. Selbstredend 
kann die Terrainbeschaffenheit modificierend einwirken.

Je näher die Einschließungslinie an den Platz gelegt werden kann, 
desto günstiger ist dies für den Angreifer, da die Linie kürzer wird und 
weniger Truppen zur Besetzung erfordert.

Nachdem eine Verfolgung nach abgeschlagenem Angriffe nicht beab­
sichtigt werden kann, diese vielmehr lediglich mittels des Feuers durch­
geführt werden muss, so kann man den ausgiebigsten Gebrauch von 
Annäherungshindernissen machen.

Es ist nicht unerwünscht — bei wichtigen Richtungen sogar noth- 
wendig — eine zweite Widerstandslinie zu schaffen. Hiebei darf man 
jedoch nur Werke bauen, welche — wenn genommen — dem Feinde 
keine Vortheile gewähren, daher; rückwärts offene, im wirksamsten 
Schussbereiche der rückwärtigen Linie liegende Schanzen.

Um der Besatzung der Kampflinie Zeit zur Bereitstellung zu geben, 
werden vor diese und von derselben vollständig beherrscht (auf 1000 bis 
2000^) Vorposten vorgeschoben. Die Beobachtungs- (Feldwachen-) Linie 
muss eine geschlossene sein.

Die Linie der Hauptposten und Feldwachen sind näher aneinander 
und können eventuell auch vereinigt werden. Die Vorposten-Reserve kann 
bei sehr geringer Tiefe auch entfallen, dafür muss ein angemessener 
Theil der Haupttruppe des Abschnittes in Bereitschaft bleiben.

Die Truppen werden zur Erlangung von Localkenntnis stets auf der­
selben Strecke verwendet. Ablösungen finden bei Nacht oder Morgen­
grauen statt.

Der Beobachtungsdienst in der ersten Linie ist mehr ein stehender, 
der dm’ch vorgeschobene eingenistete Posten und durch gut eingerichtete 
Observatorien vervollständigt werden soll. Das Vorsenden von Patrouillen 
ist namentlich bei Tage deshalb minder zweckmäßig, weil es leicht zu
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einem ganz unnützen Geplänkel führt. Bei Einbruch der Nacht kann der 
Beobachtungskreis durch solche vorgeschobene Posten immerhin noch 
enger geschlossen werden.

Der ganze Sicherungsdienst wird erfahrungsgemäß іД, selbst Yj der 
Kraft absorbieren, wenn sich (wie 1870/71 in Paris) in dem festen Platze 
starke mobile Kräfte befinden, während einem mehr defensiv sich ver­
haltenden schwächeren Gegner gegenüber (Totleben vor Plewna) mit i/e 
bis ‘/7 der Kraft das Auslangen gefunden werden kann.

Das Außenfeld wird durch Gavallerie aufgeklärt, um das Heran- 
rücken von Ersatztruppen rechtzeitig zu erfahren. Auch ist es angezeigt, 
nach außen gleichfalls fortificatorische Stützpunkte zu schaffen.

V erh a l t en  des E i n g e s c h l o s s e n e n .  Im Interesse des Ein­
geschlossenen liegt es, den ihn umschließenden Ring möglichst groß zu 
gestalten; daher in den ersten Phasen der Einschließung gewöhnlich 
erbitterte Kämpfe um das Vorterrain stattfinden. (Straßburg und Beifort 
im Kriege 1870/71.)

Die Einschließung von Paris 1870/71 macht in dieser Beziehung 
deshalb eine Ausnahme, weil die Besatzungs-Armee erst im Entstehen 
war und keinen hartnäckigen Widerstand leisten konnte.

Die Beobachtungslinie der Vorposten wird namentlich nachfs eine 
sehr sorgfältig geschlossene sein, dagegen kann die WiderstandsHnie zu 
Gunsten einer möglichst starken Hauptreserve relativ schwach gehalten 
werden.

Observatorien und ein gut eingerichteter, womöglich telegraphischer 
Alarmierungs-Apparat müssen den Sicherungsdiensl vervollständigen.

C. Streif-Commanden.
Siehe D. R. II, § 52.





V I. A bscłinitt.

Gefecht.
Siehe D. R. II, §§ 18, 53; — E—3 §S 

„Fünftes Hauptstück“ ; E-
5 9 -6 3  und C—8, IV. Abschnitt; E- 2  

-5, III. Theil, IV. Abschnitt.

Der Gefechtszweck lässt sich auf zwei Absichten zurückführen: ent­
weder den Gegner zurückzudrängen oder aufzuhalten (E—3, 490).

Der Zusammenstoß kann erfolgen, indem beide Gegner während des 
Marsches aneinander treffen (Rencontre-Gefecht) — oder der Gegner in 
der Entwicklung vorgeschritten ist oder sich schon in einer Aufstellung 
befindet — oder indem die eigenen Kräfte den feindlichen Angriff er­
warten (Verth eidigung).

Bezüglich des Anmarsches zum Gefechte siehe III. Abschnitt des 
vorliegenden Behelfes, — bezüglich des Bereitstellens zur Vertheidigung 
E —3, 537 — 553.

Die operativen Maßnahmen unmittelbar vor, während und nach einem 
Gefechte lassen sich wohl nicht scharf von den taktischen Anordnungen 
trennen, beide greifen vielmehr unmerklich ineinander.

Hat sich der Commandant entschlossen, ein Gefecht zu liefern und 
ist er über die Art und Weise, wie der Gefechtszweck erreicht werden 
soll im klaren (Gefechtsplan), so ergehen an die Gruppen-Gommandanten 
die ersten Anordnungen (Gefechts-, Angriffs-, Vertheidigungs-Disposition), 
welche nach und nach — den Nachrichten über den Feind, den Terrain- 
Verhältnissen etc. entsprechend — ergänzt werden.

Über den Inhalt einer Gefechts-Disposition im allgemeinen siehe 
D. R. II, 335.

Im folgenden werden jene allgemeinen Grundsätze angeführt, welche 
sich besonders auf operative Maßnahmen (Verhältnisse im großen, Train- 
Disponierung etc.) beziehen.

Im allgemeinen:
Aufklärung ,  V e r h a l t e n  des G ava l le r i e -G ro  s.

Die im Aufklärungs-Dienste befindlichen Gavallerie-Körper setzen 
auch ohne weiteren Befehl den Aufklärungs-Dienst während des Gefechtes 
und nach demselben fort; das Gros des Gavallerie-Körpers wird trachten

Behelf. 8
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müssen, jederzeit bereit zu sein, unter günstigen Verhältnissen — auch 
selbstthätig — eingreifen zu können (gegen Flanke und Rücken des 
Feindes). Siehe E— 2, §. 53.

Grundsätzlich soll sich das Gavallerie-Gros während des Gefechtes 
nicht auf weitgehende, vielleicht Erfolg versprechende, aber die allge­
meine Entscheidung voraussichthch wenig beeinflussende Unternehmungen 
(beispielsweise gegen feindliche Trains) einlassen, wenn es an einer 
anderen Stelle des Gefechtsfeldes wahrscheinlich nothwendiger sein dürfte. 
Es muss zur Hand bleiben.

Verbindung.

Sie muss mit und zwischen allen Gruppen (auch mit Nachbar­
gruppen) ununterbrochen erhalten bleiben (Generalstabs-, Ordonnanz- 
Officiere, Adjutanten, berittene Feld-Gendarmen, Radfahrer, Gavallerie 
u. s. w.), um den Refehls- und Meldedienst in Gang zu erhalten und um 
durch die Kenntnis über die Situation bei den Gruppen (Nachbargruppen), 
das richtige Zusammenwirken zur Erreichung des Gefechtszweckes zu er­
möglichen.

Dazu gehört vornehmlich eine zweckmäßige Wahl des Aufstellungs­
punktes der Gommandanten und eine möglichste Stabilität im Beibehalten 
desselben, sowie die allgemeine Bekanntgabe des Standpunktes.

Das gleichzeitige Verweilen mehrerer Stäbe auf einem Standpunkte 
ist nicht zweckmäßig, weil Beeinflussungen und Unordnung nicht ausge­
schlossen sind.*)

Bei bevorstehender Haupt-Entscheidung soll sich der Commandant 
grundsätzlich in die Nähe jener Gruppe begeben, welche die Entschei­
dung herbeizuführen hat.

Sobald der Standpunkt gewechselt wird, ist ein Generalstabs- (Ordon­
nanz-) Officier zurückzulassen (mit einigen Reitern), welcher einlangende 
Meldungen (Befehle) nachzusenden hat.

Bei großer Ausdehnung des Gefechtsfeldes und bei länger an­
dauerndem Gefechte (namentlich in der Verteidigung) wird es manchmal 
möglich sein, durch Etablierung der Feld-Telegraphen- oder der Telephon- 
Abtheilungen die Verbindung zwischen den höhex’eren Gommanden oder 
mit Nachbar-Gruppen herzustellen.

Siehe auch D. R. II, 338, 341, 346, 349, 350 und E—3, 506.

*) Es ist überhaupt mit Strenge darauf zu sehen und auch Sache der General- 
stabs-Officiere einzuwirken, dass beim Gefolge der höheren Gommanden größte 
Ordnung herrsche, und dass alle Personen, welche nicht unmittelbar beim Gom­
mandanten notwendig sind, sowie die Pferde — gedeckt in der Nähe des Stand­
punktes aufgestellt werden. Das Nichtbeachten dieser Maßregel könnte dem 
Feinde mitunter wertvolle Anhaltspunkte über die eigene Gruppierung bieten und 
auch unnöthige Verluste verursachen.
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Sicherung .

Die Flanken-Sicherung fällt ohne weiteren Befehl den Flügel-Gruppen 
zu — wird aber manchmal speciellen Gruppen aufgetragen (D. R. II, 
250).

Die Sicherung im Rücken ist nicht zu unterlassen; man beugt dadurch 
überraschenden Angriffen vor, welche namentlich seitens der feindlichen 
Gavallerie möglich sind. Eine zweckmäßig eingeleitete Aufklärung im 
Rücken (im engen Bereiche) wird im allgemeinen zunächst zur Sicherung 
ausreichen.

Trains müssen nöthigenfalls speciell gesichert werden. (D. R. II, 
106, 109).

T e c h n i s c h e  V er s t ä rk u n g en .

Von denselben ist, wo sie nothwendig sind, thunlichst Gebrauch zu 
machen, um Vortheile für das Gefecht zu schaffen.

Umfangreichere technische Verstärkungen erfordern ein wohl über­
legtes Disponieren mit Rücksicht auf Zeitverhältnisse und Arbeitskraft. 
Manchmal werden auch Anordnungen für das Beschaffen (Requirieren) 
von Werkzeug und Material nothwendig werden. Auf das rechtzeitige 
Bereitstellen der Schanzzeugcolonnen etc. ist nicht zu vergessen.

Die Arbeiten müssen einheitlich geleitet werden; die bei den höheren 
Gommanden eingetheilten Officiere des Genie-Stabes (Pionnier-Officiere) 
haben die diesbezüglichen Entwürfe nach Weisung des Vorgesetzten 
Gommandanten (Generalstabs-Ghefs) zu liefern. Siehe H — 26 (E — 31).

R ecog n o sc ie ru n g e n .

Sie sind vor und während des Gefechtes unerlässlich, um die Kennt­
nis über Terrain-Verhältnisse, Situation des Feindes u. dgl. zu vervoll­
ständigen (Gommunicationen, Gangbarkeit von Terrain - Abschnitten, 
Passierbarkeit von Gewässern u. s. w.).

Recognoscierungen werden vom höchsten Gommandanten angeordnet 
oder von diesem den Gruppen-Gommandanten aufgetragen. Letztere haben 
selbstredend überdies im eigenen Bereiche die für eigene Zwecke er­
forderlichen Recognoscierungen durchführen zu lassen. Je nach Wichtig­
keit und Zweck derselben werden Generalstabs-, Ordonnanz-, Genie-, 
Pionnier- oder Artillerie-Officiere etc. eventuell unter Bedeckung und mit 
Meldereitern (Radfahrern) zu entsenden sein.

Ans ta l ten ,  Trains .

Siehe D. R. II, Pkt. 104 und § 59; — G—8, IV. Abschnitt; -  
VIII. Abschnitt des vorliegenden Behelfes; — Exercier-Reglement für die
k. u. k. Artillerie, II. Theil; — N - 13, IV. Theil.

8*



116

Rüc kzugs l i n ie n .
Dieselben sind für den Fall eines Misserfolges zeitgerecht recogno- 

scieren, nöthigenfalls markieren zu lassen. Eventuell sind Golonnenwege, 
Übergänge über Gewässer, Weichland, Tiefenlinien etc. herzustellen, 
bestehende Gommunicationen auszubessern u. dgl. (Reserven, technische 
Truppen, Givil-Revölkerung).

Angriff. Das Gros des im Aufklärungsdienste verwendeten Gaval- 
l e r i e - K ö r p e r s  wird — auchohneBefehl — wenn möglich den Anschluss 
an einen Flügel suchen, die betreffende Flanke sichern und den Angriff 
durch Bedrohung (Angriff) der Flanke oder des Rückens des Feindes 
unterstützen. Hiezu wird mitunter eine Theilung des Gros nothwendig 
werden (an jedem Flügel eine Gruppe).

Ebenso wird die Gavallerie, ohne erst einen Befehl abzuwarten, beim 
Gelingen eines Angriffes, den zurückgehenden Feind in Flanke und Rücken 
angreifen, — bei misslungenem Angriffe aber den Feind aufzuhalten 
trachten.

Dies bedingt eine stete, möglichst genaue Orientierung über die 
Gefechtsverhältnisse im allgemeinen und bei den Nachbar- (Flügel-) 
Gruppen im speciellen — dann ausgiebige Aufklärung im engeren 
Bereiche, um die feindliche Situation im nächsten Bereiche festzustellen.

Die Mu ni t ions-  und S a n i t ä t s - A n s t a l t e n  folgen bei fort­
schreitendem Angriffe nach Weisung des Gruppen-Gommandanten, even­
tuell auch ohne Befehle abzuwarten, haben aber hierüber unverzüglich 
Meldung zu erstatten. Den Rückzug dürfen diese Anstalten grundsätzlich 
nur auf Befehl antreten, den Fall unmittelbarer Bedrohung selbstverständ­
lich ausgenommen. Die Standorte der Munitions- und Sanitäts-Anstalten 
müssen stets allgemein verlautbart werden.

Die T ra ins  sind nach günstiger Entscheidung möglichst rasch nach­
zuführen (hauptsächlich Gefechtstrains und Verpflegs-Staffel), bei einem 
Misserfolge zeitgerecht zurückzudisponieren. Es wird zweckmäßig sein, 
bei höheren Gommanden einen Generalstabs-Officier zu bestimmen, 
welcher der jeweiligen Situation entsprechend die Verschiebung des 
Trains anzuregen, die diesbezüglichen Befehle nach Weisung des General- 
stabs-Ghefs vorzubereiten hat.

Im übr igen siehe 111. Abschnitt des vorliegenden Behelfes „Ver- 
folgungs- und Rückmärsche“.

Vertheidigung. Das Gros des im Aufklärungsdienste befindlichen 
G ava l l e r ie -K ö rp e r s  wird sich nach Maßgabe der feindlichen Vor­
rückung an einen Flügel (oder getheilt an beide) begeben und ein ähn­
liches Verhalten beobachten, wie beim Angriffe. Ein besonders günstiger 
Moment zum Eingreifen der Gavallerie dürfte sich dann ergeben, wenn 
die feindliche Angriffs-Gruppe entscheidend zurückgewiesen wurde.

Von t e c h n i s c h e n  V e r s t ä r k u n g e n  ist ausgiebigster Gebrauch zu 
machen, eventuell auch für den Fall eines Misserfolges ein rückwärtiger 
Abschnitt herzurichten, um es zu ermöglichen, den nachdrängenden Feind
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unter günstigen Verhältnissen aufzuhalten. Das Besetzen dieses Ab­
schnittes hätte aber erst im Bedarfsfälle zu erfolgen (durch Reserven).

Bezüglich Verb indung,  A n s t a l t e n ,  T ra in s  etc. gelten sinn­
gemäß dieselben Grundsätze wie für den Angriff. Siehe auch E — 3, 
537 — 553.

Anordnungen nach der Entscheidung. Ähnlich wie bei der Gefechts- 
Disposition werden auch nach der Haupt-Entscheidung, dann unmittelbar 
vor und nach Beendigung eines Gefechtes — der jeweiligen Situation an­
gepasst — successiv jene Befehle an die Gruppen-Gommanden ergehen, 
welche die Verfolgung des Feindes oder den eigenen Rückzug einleiten — 
das Beziehen der Nächtigung u. s. w. verfügen.

Im allgemeinen dürften nach der Entscheidung folgende Anordnungen 
nothwendig sein:

Bekanntgabe der Erfolge;
Anordnungen für die Fortsetzung der Operationen;
Anordnungen für das Heranziehen der Trains behufs Ergänzung der 

Munition, Verpflegung für die nächste Zeit etc.
Anordnungen für die Einrichtung von Spitälern, Zurückschaffen der 

Verwundeten, Durchsuchung und Aufräumen des Schlachtfeldes, Beerdi­
gung der Todten etc.;

Anordnungen für den Transport der Gefangenen, wo Sammelstellen, 
wie Verpflegung etc. (Officiere von Mannschaft zu trennen, damit letztere 
ohne Führer u. s. w.).

Über san i tä re  Maßnahmen n ach  e in e m  Gefechte  (Durch­
suchung des Gefechtsfeldes, Beerdigung der Todten) siehe VIII. Abschnitt 
des vorliegenden Behelfes und D. R. II, 34-5, 351; — über das dem 
Feinde abgenommene Kriegsmaterial und Staatsgut siehe D. R. II, 352.





VII. Abscłmitt.

Zerstörung und Unterbrechung von Communica- 
tionen, dann von telegraphischen (telephonischen) 

Yerbindungen.
D. R. II, § 54.*)

Bei Disponierung der Arbeitskräfte ist zu erwägen, ob sie zur Durch­
führung der in Aussicht genommenen Zerstörungen, bezw. Unter­
brechungen befähigt sind, und ob sie dieselben auch in der zur Verfügung 
stehenden Zeit durchführen können.

Einfache Zerstörungen von hölzernen Noth- und Schiffsbrücken mit 
primitiven, leicht zu beschaffenden Mitteln können im Nothfalle durch die 
T r upp en  selbst vorgenommen werden^ z. B. Abwerfen oder Abbrennen 
von Brücken (Krems 1866) oder das Zerstören von Schiffbrücken 
(Lobau 1809).

Die Infanter ie-  (Jäger-) P i o n n i e r - A b t h e i l u n g e n ,  welche mit 
Sprengmitteln nicht ausgerüstet und mit deren Handhabung auch nicht 
vertraut sind, werden zumeist nur weniger umfangreiche Unterbrechungen 
an kleineren hölzernen Brücken, von Wegen und Überfuhren etc. aus­
zuführen im Stande sein. Die Zerstörung wird zumeist im Abwerfen,. 
Abtragen oder Abbrennen der Brücken bestehen.

Die G ava l l e r ie -P io n n ie r -Z ü g e  sind mit Sprengmitteln, wenn 
auch in geringer Quantität (32 kg) dotiert und haben hauptsächlich Zer­
störungs-Arbeiten an Eisenbahnen vorzunehmen (Oberbau, Stations­
einrichtungen). Auch können sie kleinere Beschädigungen an einzelnen 
Gonstructionstheilen eiserner Brücken in der Absicht bewirken, die Trag­
kraft der Brücke zu vermindern, um sie dadurch für den Verkehr schwerer 
Eisenbahnzüge untauglich zu machen. Eine nachhaltige Zerstörung 
größerer Eisen- oder Steinbrücken wird den Gavallerie-Pionnierzügen nicht 
zuzumuthen sein. Die Zerstörung kleinerer Objecte aber, durch Abwerfen, 
Abtragen, Abbrennen und das Sprengen nicht zu großer Holzbrücken 
kann ihnen aufgetragen werden.

*) Behelfe für das Detail-Studium: E—21, E—22, E —31, E—34, H—10, 
H—10 aj, dann reservierte Vorschriften E—35, E—35 c).
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Die te c h n isc h e n  T ru p p en  sind durch ihre Ausbildung, Aus­
rüstung mit Sprengmitteln*) und Werkzeug befähigt, die größten Objecte 
gründlich zu zerstören. Wegen der reichen Dotierung mit Spreng-Munition 
werden die technischen Truppen zumeist von der wirksamsten und 
raschesten Zerstörungsart, d. i. von der Sprengung Gebrauch machen 
und nur bei Mangel an Munition oder falls diese für unmittelbar bevor­
stehende größere Arbeiten gespart werden müsste, die übrigen Zerstörungs­
arten anwenden.

Bezüglich der Berechtigung zum Zerstören und Unterbrechen von 
Gommunicationen, dann von telegraphischen (telephonischen) Verbin­
dungen wird auf den Punkt 354 des D. B. II — dann auf den Abschnitt III, 
zweites Hauptstück des technischen Unterrichtes für die k. u. k. Pionnier- 
Truppe, 3. Theil — und auf A. Allgemeines, erstes Hauptstück, 7. Theil 
derselben Vorschrift — be s o n d e r s  aufmerksam gemacht.

Bei Anordnung von B r ü c k e n z e r s t ö r u n g e n  ist speciell zu berück­
sichtigen :

Das Abt ragen  u n d  Ab werfen  ist nur bei kleinen eisernen, dann 
bei hölzernen Brücken durchführbar. Beide Arten bestehen in vollständiger 
oder theilweiser Lösung der Brückenbestandtheile aus ihrem Verbände 
und unterscheiden sich nur dadurch, dass beim Abtragen das gelöste 
Brückenmaterial, um es zu erhalten, in Sicherheit gebracht und deponiert, 
beim Abwerfen jedoch ohne Rücksicht auf dessen Erhaltung in das 
Hindernis geworfen wird. Hiezu sind zwar keine besonders geschulten 
Kräfte, auch keine besonderen Ausrüstungen erforderlich — zur Her­
stellung einer wirksamen Unterbrechung von größerem Umfange werden 
aber bereits stärkere Arbeitskräfte und geraume Zeit benöthigt. Die Zer­
störung kann nicht früher vorbereitet werden (wie beispielsweise beim 
Sprengen, Verbrennen), sondern schließt vom Momente der Inangriffnahme 
der Arbeiten, die Benützung der Brücke eigenerseits bereits aus. Schließ­
lich bedingt diese Zerstörungsart eine gesicherte Deponierung des 
Materials oder dessen sichere Beseitigung, da sonst dem Feinde die 
Wiederherstellung der Brücke erleichtert wird.

S p r e n g u n g e n  sind am wirksamsten und raschesten durchzuführen. 
Die Vorbereitungen hiezu erfordern zwar geschulte, aber nur geringe 
Arbeitskräfte und können auch in kürzerer Zeit bewerkstelligt werden als 
andere Zerstörungsarten. Militärisch wichtige Brücken werden schon im 
Frieden mit permanenten Demolierungsanlagen versehen.

Das A bb re n n e n  hölzerner Brücken von stärkerer Construction ist 
schon schwer durchführbar; es erfordert zwar keine besonders geschulten 
Arbeitskräfte, dagegen aber umfangreiche Vorbereitungen, verschiedenartige 
Requisiten und Materialien, welche erst an Ort und Stelle beschafft werden 
müssen. Sowohl für die Vorbereitungsarbeiten, als auch für die Durch-

*) Pionnier-Gömpagnien 1— 4 haben je \ l % h g ,
„ „ Ъ— 7 und Eisenbahn-Compagnien je 232 leg,

Schanzzeug-Golonnen je 542 hg Ecrasit.
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führung einer wirksamen Zerstörung ist geraumere Zeit nothwendig. Zum 
Verbrennen vorbereitete Brücken können von den eigenen Truppen zumeist 
nicht mehr benützt werden.

B e s c h ä d ig u n g e n  w ic ht ig e r  t r a g e n d e r  G o n s t r u c t i o n s th e i l e  
durch Lockerung der Verbindungen etc. erfordern wenige, aber speciell 
geschulte Arbeitskräfte und besondere Werkzeuge. Auch derart vorbereitete 
Zerstörungen schließen eine Benützung der Objecte durch eigene 
Truppen aus.

Die W a h l  der  Z e r s t ö r u n g s a r t  bei Brücken und Viaducten muss 
in jedem einzelnen Falle dem mit der Zerstörung betrauten Officier über­
lassen bleiben (H— 26, 7. Theil, erstes Hauptstück, A. Allgemeines.)

Der Befehl  zur  Z e r s t ö r u n g  von Brücken wird im allgemeinen 
enthalten müssen:

Kurze Orientierung über die taktische Situation;
Bezeichnung der zu zerstörenden Objecte;
Zeitpunkt des Beginnes, eventuell der Beendigung der Arbeit;
Anordnungen bezüglich der Benützbarkeit der Brücken während der 

Arbeit;
Zeitpunkt der Sprengung;
eventuelle Beistellung von Bedeckungs-Truppen, Wachdetachements;
die Verfügung, dass der Vollzug der Vorbereitungsarbeiten an das 

den Auftrag ertheilende Commando sogleich zu melden ist.

Die herzustellende Unterbrechung soll aus technischen Gründen so 
als möglich sein (mindestens 20 m), über dem tiefsten Theile des 

Hindernisses liegen — und aus taktischen Gründen sich näher am zu 
vertheidigenden Ufer befinden (Feuerwirkung).

Bei zur Sprengung (zum Verbrennen) hergerichteten Brücken muss 
eine Brückenwache mit je einem Doppelposten an den Brückeneingängen 
aufgestellt werden, welche die Passanten anzuweisen und zu überwachen 
haben. Bei Eisenbahnbrücken müssen die Locomotivführer aufmerksam 
gemacht werden, eine Funkenbildung beim Passieren der Brücke thun- 
lichst hintanzuhalten u. dgl.

S t raßen-  (Weg-) Z e r s t ö r u n g e n  sind пш’ dann wirksam, wenn 
der Feind dadurch thatsächlich'gezwungen wird, seine Bewegung bis zum 
Wiederherstellen der Communication einzustellen oder zeitraubende Um­
gehungen dimchzuführen. Im Gebirge und in Weichlandgebieten können 
daher derartige Zerstörungen (Rückzug, Vertheidigung, Verfolgung) oft 
vortheilhaft sein.

Unterbrechung und Zerstörung von Eisenbahnen siehe III. Abschnitt 
des vorliegenden Behelfes „Eisenbahnwesen“.





VIII. Abschnitt.

Sanitätswesen im Kriege*).
Leitung: Die bei den höheren Gommanden für die Leitung des 

Sanitäts-Dienstes eingetheilten Militärärzte sind Hilfsorgane ihrer , Vor­
gesetzten militärischen Gommandanten für alle das Sanitätswesen des 
Armeekörpers betreffenden Angelegenheiten. Sie sind verpflichtet, die auf 
Durchführung des Sanitätsdienstes bezüglichen Anträge aus e ig e n e r  
In i t i a t ive  und  zwar  in der  Regel  dem Genera l s t abs-Ghef ,  in 
dringenden Fällen direct dem Gommandanten zu stellen. Über alle 
wissenswerten Vorkommnisse ihres Wirkungskreises haben sie ein Tage­
buch zu führen.

Die speciellen Obliegenheiten dieser Functionäre sind:

B ei d er T ru p p e n -D  iv i s io n  (D i v i s i o n s - Ghefarzt) .

Im A u f m a r s c h r a u m e :  Etablierung der Ambulanz, eventuell der 
zugetheilten Feld-Spital-Section, Regelung des Krankentransportes.

V or dem  G e fe c h te :  Eintheilung der Truppenärzte zum Verband­
platz und zu den Hilfsplätzen, Vorsorge für den Verwundeten-Transport.

Im Gefechte :  Etablierung und Leitung der Divisions-Sanitäts- 
Anstalt, Verfügungen mit der eventuell zugetheilten Feld-Spital-Section, 
Verwundeten-Transport.

Nach d e m  G e f e c h t e :  Bestimmung der Ärzte zur Durchsuchung 
des Gefechtsfeldes und zur Beerdigung; Anträge hinsichtlich Beerdigung 
der Gefallenen, insoferne hiefür nicht höhere Weisungen ergangen sind.

*) Genaue Kenntnis der diesbezüglichen Bestimmungen muss vorausgesetzt 
werden (u. zw. Eintheilung des Sanitäts-Personals hei den Gommanden, Truppen 
und Anstalten, dessen Bestimmung — dann A —1, m).

Behelfe für das Detail-Studium;
D. R. I f§. 23, Pkt. 442, § 60);
D. R. II (Pkt. 43, 50, 63, 65, 68, 103, 101, 135, 139, 144, 148—151, 156, 

§ 29, § 33, §. 53, § 56, § 59, § 61, § 62 und Beilage 1);
E—57 (Vorschrift für den EtapendiensL);
C— 8 (Trainvorschrift für die Armee im Felde);
N— 13, IV. Theil (Sanitätsdienst im Felde).
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Be im  Co rps  (Corps-Chefarz t ) .  .
Im A u f m a r s c h r a u m e  (im Einvernehmen mit dem quartier- 

regulierenden Generalstabs-Officier): Quartier-Regulierung für die im 
Corpsbereiche zu etablierenden Sanitäts-Anstalten vor Beginn der Ope­
rationen.

Vor dem  G efech te :  Anträge wegen Vordisponierung von Feld- 
Spital-Sectionen zu den Divisionen, bzw. wegen Etablierung des ganzen 
Feld-Spitals; im letzteren Falle Bekanntgabe des Etablierungsortes an die 
Divisions-Chefärzte.

W ä h r e n d  d e s  G e fe c h te s :  Aufenthalt beim Gorps-Gomman- 
danten; einheitliche Regelung des Verwundeten-Transportes der Divisionen.

N a c h  dem Gefechte :  Anträge wegen Evacuierung des Feld- 
Spitales, eventuell Ablösung desselben durch ein mobiles Reserve-Spital; 
Verfügungen bezüglich Beerdigung der Gefallenen.

Beim A r m e e - G o m m a n d o  (Armee-Chefarz t ) .
Unmittelbare Leitung des Sanitäts-Dienstes im Operationsbereiche 

der Armee und Vorsorge für das geregelte Ineinandergreifen der Thätig- 
keiten der Feld-Sanitäts-Anstalten des Operationsbereiches mit jenen des 
Etapenbereiches; Anträge wegen Formierung von Reserve-Spitälern, Feld- 
Marodenhäusern und Kranken-Haltstationen aus der Personal- und Material- 
Reserve des Armee-General-Gommandos (Dm-chführung obliegt dem 
Sanitäts-Chef des letzteren); Zuweisung der direct unterstehenden Feld- 
Spitäler an einzelne Corps (Golonnen); Ablösung der Feld-Spitäler durch 
mobile Reserve-Spitäler; Regelung des Verwundeten- und Kranken- 
Abschubes mit Rücksicht auf die Abschubstationen der Corps, eventuell 
Verlegung oder Neuerrichtung dieser Anstalten und Ausstattung derselben 
mit Personal und Material. Verfügungen an das Armee-General-Commando 
wegen Bereitstellung der Eisenbahn-Sanitäts-Züge; Anregung von Verein­
barungen mit dem Feinde betreff Ausführung der Bestimmungen der 
Genfer Convention.

B e im  A r m e e - G e n e r a l - C o m m a n d o  (Sa ni tä t s -Chef ) .
Evidenthaltung und Bereitstellung der nicht eingetheilten Feld- 

Spitäler, der Eisenbahnzüge, der Personal- und Material-Reserve der 
Armee; Formierung der aus diesen Reserven zu bildenden Anstalten über 
Weisung des Armee-Commandos; Nachschub des Ersatzes aus dem 
Monturs • und Sanitäts-Material-Feld-Depot, bezw. aus dem Medicamenten- 
Feld-Depot zu den vorne befindlichen Sanitäts-Anstalten; Durchführung 
des Kranken-Abschubes aus den Kranken-Abschub- in die Zerstreuungs­
station im Einvernehmen mit der Feld-Eisenbahn-Transportleitung.

Beim A r m e e - O b e r - G o m m a n d o  ( h ö h e re r  Mi l i tä ra rz t ) .
Antragstellung jener sanitären Maßnahmen, welche unbedingt einer 

einheitlichen Leitung bedürfen wie Ausgleich in der Dotierung der Armeen
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mit Sanitäts-Reserve-Anstalten, Regelung des Krankenabsclmbes, wenn 
für mehrere Armeen nur eine Abschublinie zur Verfügung steht.

Sanitäre Vorsorgen an den Äufmarschlinien: An Aufmarsch- 
Bahnen werden Kranken-Haltstationen, welche so rasch als möglich zu 
evacuieren sind, eingerichtet — an Aufmarsch-Straßen die bestehenden 
Militär-Heilanstalten erweitert, eventuell Marodenzimmer, Marodenhäuser 
oder Reserve-Spitäler in einzelnen Stationen etabliert. Diese Vorsorgen 
treffen die Militär-Territorial-Gommanden nach Weisungen des Reichs- 
Kriegs-Ministeriums.

Nach vollzogenem Aufmärsche werden die nicht mehr nothwendigen 
Sanitäts-Anstalten aufgelassen.

Sanitäre Vorsorgen im Aufmarschraume (siehe auch IV. Abschnitt 
des vorliegenden Behelfes). Es werden durch die Militär-Territorial- 
Gommanden die bestehenden Heilanstalten erweitert, eventuell solche 
neu errichtet, durch die quartierregulierenden Generalstahs-Officiere und 
Gorps-Ghefärzte nach Bedarf die Ambulanzen der Divisiohs-Sanitäts- 
Anstalten oder auch Feld-Spital-Sectionen etabliert, Reserve-Spitäler und 
Feld-Marodenbäusern aufgestellt.

Sanitätsdienst während der Operationen:

Truppe .

’ Sämmtlicbe Ärzte stehen zur Verfügung ihrer Vorgesetzten Truppen- 
Gommandanten, bezw. Ghefärzte, werden jedoch, speciell im Gefechte 
grundsätzlich bei der Divisions-Sanitäts-Anstalt verwendet.

Es gelangen je 6 —8 Ärzte der Fußhuppen zu den Hilfsplätzen, der 
Rest (9 — 13) zum Verbandplätze. Die Ärzte der Artillerie und Gavallerie 
bleiben in der Regel, die Ärzte einer Gavallerie-Truppen-Division bis zur 
Etablierung der Gavallerie-Divisions-Sanitäts-Änstalt bei ihren Truppen.

Infan  te r ie  -Divi s ions-S a n i t ä t s - A n s  talt.

Auf  M ärs che n:  Die Marschunfähigen werden in die Blessierten- 
Wagen aufgenommen und beim Eintreffen in der Nächtigungs-Station an 
die Truppenkörper, bezw. Spitäler abgegeben.

In d er S t a t i o n  (Lager): Grundsätzlich Sammelpunkt der in eine 
Heilanstalt bestimmten Kranken. Nach Thunlichkeit werden die Marsch­
unfähigen mittels der Blessierten-Wagen abgeholt und, wenn Eisenhahn 
oder Schiff nicht zur Verfügung stehen, auf vom Platz-Gommando ange­
forderten Wagen abgeschoben.

Bei länger dauernden Gantonierungen kann die Ambulanz als 
Marodenhaus verwendet werden; die hiezu nöthige Einrichtung ist grund­
sätzlich bei der Ortsbehörde anzufordern, bezw. zu requirieren (Feindes­
land) — und-erst im Bedarfsfälle das eigene Material zu verwenden.

Im Gefechte :  Die Etablierung erfolgt nach Weisung des General- 
stabs-Ghefs.
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H i l f s p la tz :  Hauptzweck: Verwundete zur Weiterbeförderung auf 
den Verbandplatz möglichst schnell geeignet zu machen; Marschfähige 
marschieren dorthin, Marschunfähige werden mittels Blessierten-Wagen, 
requirierter oder leerer Train-Fuhrwerke transportiert. Grundsätzlich 
werden die Hilfsplätze ca. 1000^ hinter der Gefechtslinie, an Wegen, 
gedeckt — Wasser und Stroh in der Nähe — etabliert.

Bei Vorschreiten der Gefechtslinie muss der Hilfsplatz (eventuell ohne 
Befehl) nach vorne verlegt werden. Beim Vordrängen des Feindes ist der 
Hilfsplatz schnell zu räumen, wenn dies nicht vollständig möglich, vorerst 
eigene Verwundete bergen. Zurückgelassenes Personal und Material steht 
unter dem Schutze der Genfer Convention.

Verbandplatz; Au fg ahe :  Gefahrdrohende Zustände hehehen, Ver­
wundete so schnell als möglich für den Abtransport geeignet machen. 
Etablierungsort womöglich schon in der Gefechts-Disposition bestimmen, 
3000—5000^ hinter der Gefechtslinie in der Nähe der Haupt-Ver­
bindungslinie der Division; thunlichst in oder bei größeren Gebäuden 
(Schulen, Kirchen, Gehöften u. dgl.), wesentliche Bedingungen: Wasser, 
Stroh, Holz.

Verlegung des Verbandplatzes analog wie beim Hilfsplatze, eventuell 
übernimmt bei Verlegung nach vorne Ambulanz die zurückbleibenden 
Verwundeten.

Ambulanz: Kann auf dem Verbandplätze selbst oder als Mittelglied 
zwischen diesem und der Abschubstation (bei großer Entfernung der 
letzteren) verwendet werden. In beiden Fällen hat sie die Schwer­
verwundeten zu übernehmen, alle Verwundeten zu laben und denAbschub 
der Transportablen zu bewirken. Etablierungsort an einer Haupt-Ver­
bindungslinie in Bahnhöfen, großen Gebäuden. Abschub erfolgt auch 
mittels requirierter Landes- oder leerer Trainfuhrwerke in die rück­
wärtigen Heil-Anstalten (Feld-Spital, Feld-Marodenhaus, Kranken-Abschub- 
station u. s. w.).

Bei Vorrückung der Division ist die Ambulanz so schnell als möglich 
zu räumen, untransportable Verwundete sind der Ortsbehörde zu übergeben 
und bei ihnen die nothwendigen Ärzte und Sanitäts-Soldaten bis zum Ein­
treffen der vordisponierten Feld-Spital-Section zurückzulassen.

G a v a l l e r i e -D i v is io ns  - S a n i t ä t s - A n s t a l t .

Verwendung analog wie bei der Infanterie-Divisions-Sanitäts-Anstalt. 
Unterschiede; Keine Ambulanz und Sanitäts-Material-Reserve; in Ganto- 
nierungen etc. kann nur ein „Marodenzimmer“ etabliert werden; Hilfs- 
und Verbandplatz werden thunlichst vereinigt; Sanitätssoldaten versehen 
auch den Blessierten-Träger-Dienst.

F e l d - S p i t ä l e r .
Die bei den Corps eingetheilten Feld-Spitäler werden in der Regel 

sectionsweise und zwar so verwendet, dass die einzelnen Sectionen von
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den Truppen-Divisionen entweder zur Ablösung der Divisions-Ambulanzen 
oder zur unmittelbaren Aufnahme der vom Verbandplätze abgeschobenen 
Verwundeten benützt werden. Я

Jene Feld-Spitäler, welche anfänglich .zur Verfügung des Armee- 
General-Gommandos stehen, werden auf den Etapenlinien derart nach­
geführt, dass sie während oder nach erfolgtem Gefechte rechtzeitig im 
richtigen Bedarfsorte etabliert oder den weiter vorrückenden Corps an 
Stelle der schon belegten Feld-Spitäler zugetheilt werden können.

Analog ist auch die Verwendung der Feld-Spitäler des Deutschen 
Ritter-Ordens.

Etabherung: So weit vorne, dass die Verwundeten raschestens in 
ihnen untergebracht werden können und in Ortschaften.

Evacuation und Ablösung: Die Feld-Spitäler müssen von ihrer 
Etabherung an durch Evacuation solange als möglich aufnahmsfähig, bezw. 
marschbereit erhalten werden. Wird die vollständige Evacuation noth- 
wendig, so verfügt das Armee-General-Gommando, wohin die transportablen 
Kranken abzuschieben sind und wie die weitere Pflege der untrans­
portablen zu geschehen hat. Ein etabliertes Feld-Spital soll nie durch ein 
anderes Feld-Spital, sondern grundsätzlich durch ein mobiles Reserve- 
Spital abgelöst werden.

Im Rückzuge sind alle transportablen Kranken rückzusenden, bei 
den untransportablen — wenn sie nicht einem Givil-Spitale übergeben 
werden können — das nöthigste Personal und Material zurückzulassen.

Mobile R e s e r v e - S p  i tä le r .

Sie werden in einer dem jeweiligen Bedarfe entsprechenden Zahl 
und Größe aus der dem Armee-General-Gommando zugewiesenen 
Sanitäts-Personal- und Material-Reserve aufgestellt. Hiebei gilt als Grund­
satz, dass für jedes im Armeeverbande stehende Gorps 3 Reserve- 
Spitals-Einheiten ä 200 Kranke zu formieren sind.

Sie dienen zur Unterstützung oder Ablösung der etablierten Feld- 
Spitäler; an Etapenlinien zur unmittelbaren Aufnahme der von den 
operierenden Truppen oder aus den Feld-Spitälern abgeschobenen 
Kranken und Verwundeten, wenn sich die Armee von den im Aufmarsch- 
raume verbliebenen Sanitäts-Anstalten so weit entfernt hat, dass die 
directe Rücksendung dahin nicht mehr zulässig ist, dann wenn die Anzahl 
der Feld-Spitäler voraussichtlich nicht mehr ausreicht.

In den Kranken-Abschubstationen etabliert, können sie auch zur 
zeitweiligen Aufnahme der Schwerkranken und Verwundeten dienen.

Kranken-Abschub und Kranken-Zerstreuung (siehe auch Beilage 13); 
Der Kranken-Abschub wird von den Armee-General-Gommanden, die 
Kranken-Zerstreuung vom Reichs-Kriegs-Ministerium geregelt. Hiebei ist 
als Grundsatz festzuhalten, das alle jene Kranken und Verwundeten, deren 
Zustand noch eine Wiederverwendung bei der Armee im Felde erwarten 
lässt, unbedingt nur in die dem Armeebereiche zunächst liegenden
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Sanitätsanstalten abtransportiert werden und nach erfolgter Genesung 
schleunigst wieder zur Armee einrücken sollen.

K r a n k e n - A b s c h u h .
Den etablierten Feld- und Reserve-Spitälern werden die Kranken- 

Abschubstationen vom Armee-General-Commando bekanntgegeben; aus 
diesen Stationen erfolgt der Abschub nach den Etapen-Anfangsorten, 
bezw. Eisenbahn-Anschlusstationen, in welchen oder in deren Nähe die 
Kranken-Zerstreuungsstationen eingerichtet sind.

Die Bereithaltung der Transportmittel (Eisenbahn-Sanitäts-Züge, 
Krankenzüge, Feldbahnen, Schiffsambulanzen, Schiffe, Fuhrwerke) und 
eventuell deren Einrichtung obliegt den Armee-General-Gommanden.

Die Sortierung der Kranken erfolgt in den Feld-Spitälern oder bei 
directer Abgabe in die Abschubstation, in dieser. Leichtkranke (Leicht­
verwundete), deren Herstellung bald zu erwarten ist, dürfen nur in die 
nächsten Feld-Marodenhäuser gesendet werden.

Die Instradierung der Krankentransporte geschieht auf Eisenbahnen 
durch die Feld-Eisenbahn-Transport-Leitung, auf einer Feldbahn durch 
das Feldbahn-Gommando, auf Flüssen durch die Schiffahrts-Direction, auf 
Straßen durch die Etapen-Linien-Gommanden.

K ran k en -Z e r  S t reuung.
Die in den Zerstreuungsstationen einlangenden Kranken-Transporte 

werden hier erneuert sortiert, indem Schwerkranke, deren Zustand noch 
eine baldige Kriegsdienst-Tauglichkeit erwarten lässt, in das Reserve- 
Spital kommen, die anderen zum Abtransporte in das Hinterland 
gelangen.

Durchsuchung des Schlachtfeldes und Beerdigung der Gefallenen:
Die Durchsuchung geschieht unter Aufsicht von Truppen-Officieren und 
Militär-Ärzten durch die Blessiertenträger- und Feldsanitäts-Abtheilungen. 
Die Gefallenen werden an die von den Militär-Ärzten bezeichneten Orte 
zusammen getragen und die Gräber durch Infanterie- (Jäger-) Pionniere 
oder durch Abtheilungen der Pionnier-Truppe ausgehoben.



IX. Abschnitt.

Verpflegung, Etapendienst, flUclitige Eeldbalinen.
A. Verpflegung'.

(Siehe D. R. II, § 55; V. V. II, Hefte 1, 2, 3; L—5; L— 14.)

Hiezu Beilage 12.

Allgemeines. Durch die Verpflegs-Vorschrift ist der größte Wert auf 
eine den wechselnden Anforderungen des Krieges angepasste Organi­
sation des VerpflegsWesens gelegt. Damit ist ausgesprochen, dass es 
nicht so sehr darauf ankommt, nach dem Wortlaute, sondern im Geiste 
der Vorschrift zu handeln.

Indem durch die Verpflegs-Vorschrift den höheren Gommanden, den 
Truppen und den Feld-Verpflegs-Anstalten bestimmte Wirkungskreise 
zugewiesen sind — ist eine übereinstimmende Thätigkeit aller zur Durch­
führung berufenen Organe angebahnt. Diesen ist aber auch zugleich 
unter persönlicher Verantwortung zur Pflicht gemacht, aus eigener Initia­
tive, die dem concreten Falle entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Die 
Truppen-Gommandanten haben hiebei durch selbstthätiges, verständnis­
volles Mitwirken und Vordenken in ihrem Wirkungsbereiche zu unter­
stützen.

Letztere sind berechtigt und verpflichtet in dringenden Fällen unter 
eigener Verantwortung Verpflegsvorkehrungen zu treffen (V. V., § 54).

Es ist unter diesen Verhältnissen begreiflich, wie nothwendig es für 
jeden Officier sein muss, sich mit den Bestimmungen der Verpflegs-Vor­
schrift in entsprechendem Umfange vertraut zu machen.

Der erste Satz im § 1 der V. V. II/l lautet:
я Die einfachste Art der Verpflegung im Kriege besteht darin, die 

Truppen von den an Ort und Stelle vorhandenen Nahrungsmitteln leben 
zu lassen. Dies ist daher in erster Linie anzustreben.“

Weitere Illustrationen zu diesem Gardinalsatze sind:
§ 5. G. — „Im Bewegungskriege bildet bei dem gegenwärtigen 

Umfange der Heere die Requisition die regelmäßige Beschaffungsweise 
der Subsistenzmittel, ihre Anwendung am Gonsumtions-Orte selbst ist die 
dankbarste Art, die Truppe gut zu verpflegen.“

9
Behelf.
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(Den Requisitionen im Feindeslande gleichstehend sind „Kriegs- 
leistungen“ im Inlande, die jedoch bar zu bezahlen und nur für den Fall 
als dies immöglich wäre, zu bescheinigen sind.)

§ 22. „Zur Verpflegung der mobilen Armeekörper in den Gan- 
tonierungsbereichen sind ............................ die Lebensmittel zu ver­
werten; um letzteres zu ermöglichen, ist den Truppen und Anstalten der 
Kauf der Verpflcgsartikel zu überlassen. “

§ 23. Beim Vormarsche:
„ So lange ein Zusammenstoß mit dem Gegner nicht zu erwarten ist, 

. . . . . . . noch ferne vom Gegner, tritt die Kunst des Lebens
vom Lande am meisten in den Vordergrund.“

§ 26. „Bei Operations-Stillständen wird, wenn sich die Armeen auf 
große Räume ausbreiten können, das Leben vom Lande begünstigt.“

Dieser Grundsatz kommt auch im Detail, namentlich bei der Fleisch- 
beschatfung vielfach zur Geltung.

Es wäre daher fehlerhaft, aus der reichen Dotierung unserer Armee­
körper mit mobilen Vorräthen und aus dem streng geregelten Nach­
schubs-Mechanismus unserer Verpüegs-Organisation den Schluss zu 
ziehen, dass die Organisation unserer Verpflegung im Kriege haupt­
sächlich mit dem Nachschübe rechnet.

Da es jedoch in der Verpflegs-Vorschrift als fraglich hingestellt ist, 
in welchem Maße die Ressourcen eines Landes unter dem Einflüsse des 
Kriegszustandes ausgenützt werden können, so ist eine Verpflegs-Aus- 
rüstung und ein Nachschub-System geschaffen, welches — mensch­
licher Voraussicht nach — unter allen Umständen befähigt sein dürfte, 
auch ohne Rücksicht auf die im Operationsraume aufbringbaren Vorräthe, 
die täghche Verpflegung von Mann und Pferd zu gewährleisten. Denn es 
ist eine alte Kriegserfahrung, dass oft die best ersonnenen Pläne an einer 
mangelhaften Verpflegung scheiterten (1831).

Je größer die von einer Armee oder Armeegruppe von Haus aus 
mitgeführte mobile Reserve an Verpflegsvorräthen ist, desto unabhängiger 
wird man von den Ergebnissen der Requisition, desto größer wird aber 
auch die Zahl der Verpflegstrains, desto mehr verringert sich die 
Bewegungsfähigkeit.

Es darf daher auch die mobile Reserve nicht größer gehalten 
werden, als mit Rücksicht auf den operativen Zweck und den Ressourcen­
reichthum des Operations-Raumes unbedingt nöthig erscheint. 

Wesentlichste Grundsätze der Verpflegsvorschrift:
Die Verpflegsportion muss so bemessen und zusammengesetzt sein, 

dass ihr Nährwert die Erhaltung der Kräfte des Mannes und damit die 
Leistungsfähigkeit der Truppe verbürgt.

In Can tonie rungen während des Aufmarsches, dann bei Bewegungen 
kleinerer Golonnen außerhalb des engeren Armeeverbandes, überhaupt in 
allen Fällen, in welchen die Verpflegung der Truppen durch den Nach­
schub auf Eisenbahnen oder durch Beschaffung im Operationsbereiche 
ausgiebig gefördert werden kann, also keinen besonderen Schwierigkeiten
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unterliegt, soll eine Verpflegsportion — volle Kriegsverpflegsportion — 
verabfolgt werden, welche mehr bietet, als zur Erhaltung der Kräfte des 
Mannes unbedingt nöthigt ist.

Anders stellen sich die Verhältnisse, wenn eine große Armee zu 
weitausgreifenden Operationen schreitet, continuierlich marschiert, also 
keine Zeit zur Ausnützung des Landes hat, anderseits neue Gebiete 
eröffnet, wenn man somit auf die Requisition durch die Armee-Golonnen 
nur in unzureichendem Maße rechnen kann und die Verpflegung der 
Hauptsache nach auf Fuhrwerken mitgeführt werden muss.

Mit Rücksicht auf die im Interesse der Operationsfreiheit noth- 
wendige, möglichste Reduction der Trains, muss die Verpflegsportion 
zwar ausreichen, um die Kräfte des Mannes sowie die Leistungsfähigkeit 
der Truppe zu verbürgen, an Volumen und Gewicht jedoch möglichst 
klein sein.

Da diese nachgeschobene Verpflegsportion — die Nachschubs-Ver­
pflegsportion — eine gewisse Einschränkung erfordert, so muss sie so 
oft als thunlich durch die an Ort und Stelle aufzubringenden Nahrungs­
mittel auf das Ausmaß der vollen Kriegsverpflegsportion ergänzt und ver­
bessert werden.

Treten während der Operationen Fälle ein, dass durch die Ver­
einigung der Armee in einem engen Ramne die Requisition durch die 
Truppen nichts oder nur sehr wenig bietet und daher die Aufbringung 
des Fleisches in keiner oder ungenügenden W^eise möglich ist — müssen 
endlich wegen des Zusammenschließens der Truppen auch die Trains 
weiter abbleiben, dann wird in der Verpflegung eine weitere Einschrän­
kung nothwendig. Die Truppe muss sich dann vom Nachschübe dadurch 
unabhängig machen, dass sie es versteht, von dem zu leben, was sie bei 
sich hat.

Diesen Ausnahmsfällen entsprechen Gonserven-Verpflegsportionen 
— Reserve-Verpflegsportionen — welche, wenn auch vielleicht nicht voll­
kommen befriedigend, so doch von ausreichendem Nährwerte sind und 
deren Gewicht so bemessen ist, dassderMann eine größere Zahl tragen kann.

Das sind die Gardinalsätze, zu denen noch Details gehören, wie:
Wenn die Reserve-Verpflegsportion gegeben wird und es ist Fleisch 

aufzubringen, so kann es zur Aufbesserung in bestimmtem Maße verab­
folgt werden (200 g). ^

Wenn die Truppe sehr angestrengt ist — z. B. vor oder nach einem 
Gefechte — so kann der Annee-Gommandant die einzelnen Artikel der 
Verpflegsportion erhöhen, namentlich Fleisch und Getränke.

Die gleichen Grundsätze gelten auch für das Futter.
Alle Verpflegsmaßnahmen müssen stets darauf abzielen, die im Ope­

rationsraume befindlichen Verpflegsmittel auszunützen; in erster Linie 
zum Verbrauche bei der Truppe, zur Ergänzung der Nachschiibs- 
(Reserve-) Verpflegsportion auf die volle Kriegsverpflegsportion, dann zum 
Wiederersatz der mobilen Vorräthe und schließlich zur Anlage von 
Magazinen.

9*
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Der mobile Vorrath, den die Armeekörper immer bei sich haben 
sollen, besteht nebst der vom Manne und Pferde zu tragenden Verpflegung 
aus den Verpflegsartikeln der Verpflegscolonnen und der Verpflegs- 
magazine.

Welcher Art die Verpflegsmittel sind und welcher Wert ihnen 
zukommt, ist in der V. V. П/2, § 3 angegeben.

Brot, Fleisch und Gemüse sind immer das Wesentlichste, weil sie 
die Nährmittel bilden; das andere sind meist nur Genussmittel.

Die Gonserven bilden den Hauptbestandtheil der Reserve-Ver­
pflegung.

Fortschritte auf dem Gebiete der Technik der Verpflegsmittel bringen 
in dieser Hinsicht stets Verbesserungen und Veränderungen mit sich. In 
der Hauptsache werden angestrebt; kleines Volumen und Gewicht und 
großer Nährwert.

Beilage 12. Eine Übersicht unseres Verpflegs-Systems zeigt die Beilage 12.
Einrichtung der Kriegsverpflegung und Deckung der Verpflegserfor- 

dernisse. (Siehe V. V., I., X., XXII. Abschnitt.)
Leitung des Verpflegsdienstes bei den höheren Commanden. (V.

V., II. Abschnitt.) Sie umfasst jene Verpflegsmaßnahmen im großen 
(operativen und administrativen), welche es ermöglichen, die unterstehen­
den Gruppen der militärischen Lage entsprechend, jederzeit rasch, aus­
reichend und auf die einfachste Art verpflegen zu können.

Hiezu ist das Entwerfen eines wohldurchdachten Verpflegsplanes 
nothwendig (V. V., § 20), und zwar nicht nur für jeden speciellen Kriegs­
fall sondern auch für jede Operation während desselben. Was der Ver- 
pflegsplan in operativer und administrativer Beziehung enthalten muss, ist 
aus § 7 der V. V. zu ersehen.

Der Verpflegsplan wird auf Grund der Erwägungen über die Art, 
Richtung und voraussichtliche Dauer einer Operation — über die zur 
Verfügung stehenden oder aufzubringenden (zu requirierenden) Verpflegs- 
mengen (Verpflegsartikel) — über die Ti’ansportmittel u. dgl. von den 
dazu berufenen Organen entworfen.

Hierauf werden beim Vorgesetzten Gommandanten die diesbezüg­
lichen Anträge gestellt und nach deren Genehmigung, dem Intendanz- 
Ghef — als Grundlage für dessen administrativen Anträge — die nöthigen 
Weisungen gegeben (V. V., § 7).

Das genaue Evidentführen (graphisch oder tabellarisch) der Gruppie­
rung der Truppen und Anstalten, der Verpflegevorräthe und Transport­
mittel seitens der Generalstabs- (Operations-, Militär-) Abtheilungen und 
Intendanzen (Hilfsorgane) ist die Grundbedingung zur Ermöglichung einer 
dauernd geregelten Leitung des Verpflegsdienstes.

Die Anordnungen hinsichtlich der Verpflegsleitung ergehen als 
separate Befehle oder als kurze Beiträge zu den täglichen (Marsch-) Dis­
positionen. Jede Wei t s chwe i f ig ke i t  ist  zu vermeiden .  Für die 
Truppe genügt es meist zu wissen, wo, wann und was sie zu fassen (zu 
requirieren) hat. (V. V., § 8).
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Verpflegsausrüstung der Truppen und Anstalten. (Siehe V. V., 111.
und IX. Abschnitt und Beilage 12 des vorliegenden Behelfes).

Verpflegung während der Mobilisierung, während des Aufmarsches 
und im Aufmarschraume. (Siehe V. V. IV., IX., XVlll. Abschnitt und 
§ 123). Durch die Versammlung der Armee in einem kleinen Raume 
und auf längere Zeit werden weitgehende Verpflegs-Vorsorgen nothwendig. 
Diese bestehen in der Ausnützung des Aufmarsch-Raumes (Quartier- 
Verpflegung, Käufe), — im Etablieren von Verpflege-Anstalten in dem­
selben (Gantonierungs-Magazine, Bäckereien etc.), — im Zuschube der 
Verpflegung aus dem Innern der Monarchie (Verpflegs-Züge) — und 
in der Bestimmung, dass Truppen und Anstalten Mehrvorräthe in den 
Aufmarschraum mitbringen müssen.

Die mittels Bahn eintreffenden Transporte werden meistens die 
sechstägigen Mehrvorräthe intact erhalten haben; bei den zu Fuß auf­
marschierenden Staffeln hingegen, kommen die an und für sich geringen 
Mehrvorräthe (für 2 Tage, und zwar 1 Tag Proviant-Wagen, 1 Tag Vor­
spanns-Wagen), schon für die Verpflegung während der Aufmarsch­
bewegung in Beü-acht. Diese Marschstaffel dürften daher keine nennens­
werten Mehrvorräthe in den Aufmarschraum bringen. Für diese und den 
Bedarf über die sechstägigen Mehrvorräthe der per Bahn eingelangten 
Truppen müssen die Vorräthe im Aufmarschraume verwendet werden 
und insoweit dies nicht thunlich ist. Fassungen aus zugeschobenen Vor- 
räthen platzgreifen.

Die Ausnützung der Ressourcen des Aufmarschraumes könnte in 
einfachster Fo-rm durch Anwendung der Quartier-Verpflegung stattfmden; 
doch abgesehen davon, dass es meistens fraglich ist, ob die Quartier- 
Verpflegung im vollen Umfange möglich wird, muss mit der Ausnützung 
des Aufmarschraumes eine entsprechende Schonung desselben Hand in 
Hand gehen.

Daher soll die Quartier-Verpflegung — wenn sie überhaupt möglich 
ist — nur am Tage des Eintreffens im Aufmarschraume angefordert 
werden, an welchem Tage die Truppen mit der Einrichtung der Canto- 
nierungsstation vollauf beschäftigt sind.

Es ist sehr wichtig, schon die ersten Mobilisierungstage für Ver- 
pflegstransporte in den Aufmarschraum auszunützen und durch Ver­
wertung des in den Truppenzügen disponiblen Laderaumes Verpflegs- 
vorräthe dorthin zu schaffen.*) Während des Massentransportes soll im 
Interesse einer raschen Beendigung desselben die Einschaltung von Ver- 
pflegszügen thunlichst vermieden werden.

*) Ein Infanterie-Regiment ä 4 Baone. bringt ca. 180 q  (braucht 30 Fuhr­
werke), ein Jäger-Bataillon bringt ca. 60 q  (braucht 10 Fuhrwerke), ein Artillerie- 
Regiment bringt ca. 260 q  (braucht 40 Fuhrweike), ein Gavallerie.Regiment bringt 
ca. 470 q  (braucht 80 Fuhrwerke) an Verpflegsvorräthen mit. Zur Überführung 
dieser Vorräthe sind durch die Quartierregulierenden in der Auswaggonierungs- 
Station Fuhrwerke bereitzustellen.
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Der Schonung des Aufmarschraumes entspricht als Beschaffungsart 
am besten der Kauf, durch welchen nur die Überschüsse des Landes an 
Verpflegsartikeln erworben werden.

Jene Vorräthe, welche sich in geringeren Mengen bei den Produ­
centen etc. vertheilt, zugleich aber in den Can toni erungsstationen der 
Truppen und Anstalten befinden, werden am zweckmäßigsten durch diese 
direct gekauft. Die Intendanzen der höheren Gommanden müssen daher 
ihre Käufe in den Gantonierungsstationen der Truppen nur auf das 
beschränken, was über den Bedarf der Truppen vorhanden ist.

Reichen die Mehrvorräthe und die Käufe der Truppen zur Sicher­
stellung der Verpflegung nicht aus, so müssen Fassungen aus stabilen 
Vorräthen des Aufmarschraumes oder ausnahmsweise aus den Feld-Ver- 
pflegs-Anstalten der Armeekörper eingeleitet werden.

Derlei Fassungen sollen die Truppen grundsätzlich mit ihren 
Proviantwagen bewirken, was nur möglich ist, wenn nicht täglich gefasst 
werden muss und wenn die Fassungsorte nicht über 15 1cm entfernt sind, 
um es den Fassungs-Gommandanten zu ermöglichen, an einem Tage den 
Hin- und Rückmarsch auszuführen.

Die Proviantwagen reichen auch für die Fassung eines mehrtägigen 
Bedarfes aus, wenn man berücksichtigt, dass die ständige Last entfällt*), 
selten ganze Verpflegs- und Futterportionen, sondern meist nur einzelne 
Artikel in einer dem thatsächlichen Bedarfe entsprechenden Menge zu 
fassen sein werden und dass die Gommunicationen stärkere Belastungen 
als mit 4 ‘5 g zulassen dürften.

Neben der Deckung des Bedarfes für die Dauer der Aufmarsch- 
Gantonierung müssen die Verpflegsbeschaffungen im Aufmarschraume die 
Gompletierung, beziehungsweise die stete Erhaltung der für den Beginn 
der Operationen vorgeschriebenen mobilen Vorräthe zum Ziele haben. 
Umfangreichere Beschaffungen sind nur hinsichtlich des Schlachtviehes 
nothwendig.

Die Truppen müssen bereit sein, jeden Augenblick die Offensive 
ergreifen zu können.

Die Verpflegung im Aufmarschraume erfordert nach dem Gesagten 
die größtmögliche Selbstthätigkeit der Truppen, erheischt aber auch 
gegenüber der Verpflegung in den Mobilisierungs-Stationen das regelnde 
und vermitlelnde Eingreifen der höheren Gommanden in vermehrter, 
Weise. Dies kommt namentlich in der Quartierregulierung zum Aus­
drucke, welche den Truppen und Anstalten das Feld für die weitere 
selbständige Thätigkeit abgrenzt.

Der quartierregulierende Intendant muss die Etablieiungsplätze der 
Gantonierungs-Magazine und Bäckereien derart ausmilteln, dass die 
Fassungen der Truppen möglichst einfach und rasch sich vollziehen 
können.

*) Ständige Last der Proviant-Wagen: Offlciers-Feldküclien, Schlächterei- 
geräthe, Kaffeerequisiten, Getränkefässchen, Reservehafer.
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Brot wird seitens der Truppen aus dem für 6 Tage mitgebrachten 
Brotbackmehle entweder auf den an Ort und Stelle befindlichen Givil- 
Backöfen oder auf Noth-Feldbacköfen durch Truppenbäcker erzeugt; im 
Bedarfsfälle ist das Brot aus den Feld- (Reserve-) Bäckereien zu fassen.

Das Fleisch wird seitens der Intendanz bei Givil-Fleischhauern oder 
durch Ankauf von Schlachtvieh und Errichtung einer Schlächterei inso­
weit sichergestellt, dass die Truppen für den Eintrefftag und für den 
diesem folgenden Tag ausgeschrotetes Fleisch erhalten.

Der quartierregulierende Intendant wird sich auch schon über die 
sonstigen Bezugsquellen orientiert haben, um die Truppen bei ihrem 
Verlangen hierauf zu verweisen.

Verpflegung während der Operationen. (Siehe V. V., V., IX., XIX.
Abschnitt.)

V e rpf le gun g  im V orm ars che .
Requis i t ion en .  (Siehe auch §§ 5,67,139.) Bei der großen Wichtig­

keit, welche die Aufbringung der Subsistenzmittel im Operationsraume 
durch Requisition hat, ist deren zweckmäßige Anordnung und geregelte 
Durchführung unerlässlich.

Der Generalstabs-Ghef eines Armeekörpers (Gruppe), dessen Gom- 
raandanten das Recht zur Anordnung der Requisition zusteht, ist in erster 
Linie berufen, den Plan zur geregelten Ausnützung des zugewiesenen 
Operationsraumes in operativer Beziehung festzustellen, nach Genehmi­
gung des Planes durch den Gommandanten die diesbezüglichen Befehle 
zu entwerfen, beziehungsweise entwerfen zu lassen (Zuweisung der 
Requisitionsräume an die Gruppen, wenn nöthig Bestimmung von Requi- 
sitions-Gommanden, Zeitpunkt der Requisition, Gruppierung und Ver­
schiebung der aufgebrachten Vorräthe; Aufbringung und Verwendung der 
Transportmittel u. dgl.).

Der Intendanz-Ghef erhält vom Generalstabs-Ghef Directiven, damit 
er die administrativen Anträge (nur im Einvernehmen mit dem General­
stabs-Ghef) stellen, die diesbezüglichen Verfügungen vorbereiten könne. 
(Sie umfassen; Feststellen der Menge und Gattung der zu requirierenden 
Verpflegs-Artikel, Gommandierung von Intendanturs-Beamten und Ver- 
pflegspersonal, Einleitung und Regelung der Fassungen u. s. w.)

Bezüglich der Anlage  von R e q u i s i t i o n e n  wäre besonders zu 
bemerken:

Nachdem die Einlieferung der angeforderten Heeresbedürfnisse in die 
Marsch-Magazine zumeist geraume Zeit erfordern wird, so sind die Requi­
sitionsschreiben möglichst bald an die politischen Behörden (Gemeinden, 
Ortsvorsteher) zu übergeben. Somit wird die aufklärende Gavallerie 
(Gavalleriekörper, Divisions - Gavallerie) mit dieser Aufgabe zu be­
trauen sein.

Günstig ist es — aber wohl selten und nur in reichen Gegenden 
während weniger raschen Operationen und bei sehr tiefen Golonnen zu 
erreichen — wenn die Magazine (Marsch-Magazine) bereits angelegt sind,
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sobald die nachfolgenden Colonnen die Magazinsorte erreichen, weil dann 
die Truppen direct aus den Magazinen fassen, beziehungsweise geleerte 
Verpflegs-Staffel gleich wieder gefüllt werden können. Es wäre eine arge 
Selbsttäuschung — namentlich bei feindlich gesinnter Bevölkerung — 
damit zu rechnen, dass diese Möglichkeit die Regel bilden wird. Bei rasch 
fortschreitenden Operationen wird es nahezu ausgeschlossen sein, die 
requirierten Artikel zeitgerecht zu sammeln; sie werden dann vornehmlich 
dem Nachschübe zugute kommen. Selbst bei den weniger umfangreichen 
Requisitionen, welche die Truppen durchführen (Ergänzung der Nach­
schub- auf die volle Kriegs-Verpflegsportion, dann Schlachtthiere, Gemüse, 
Getränke, Essig, Hafer u. s. w.) wird zu beachten sein, dass die i*equi- 
rierten Artikel nur ausnahmsweise am Requisitionstage, sondern erst an 
folgenden Tagen zur Verwendung gelangen werden können.

Die R e q u i s i t i o n s r ä u m e  sind den Colonnen (Gruppen) genau 
ab zu g re n z e n  (am deutlichsten durch einfache Skizzen), einerseits um 
eine vollständige Ausnützung des Raumes zu ermöglichen, anderseits um 
Reibungen zu vermeiden.

Die R e q u i s i t i o n s r ä u m e  müssen möglichst v o l l s t ä n d ig  a u s ­
g e nü tz t  werden; je mehr aufgebracht wird, desto besser. Die Menge 
und Gattung der zu requirierenden Artikel bestimmt der Intendanz-Chef 
(Anhaltspunkte über die Leistungsfähigkeit der Räume liefern die militär­
statistischen Übersichten). Überschüsse, das heißt für die Truppen und 
Anstalten augenblicklich nicht zu verwendende Vorräthe, werden für 
einen raschen Nachschub Vortheile bieten. Eine besondere Vorsorge wird 
das baldige Bereitstellen von Mehlvorräthen in jenen Orten (in deren 
Nähe) sein, welche für das Etablieren der Feld- (Reserve-) Bäckereien in 
Aussicht genommen sind.

Bei d e r W ahl  der Magaz ins-Or te  erscheint es vortheilhaft für 
j ede  Golonne an ihrer Marschlinie und von Tagmarsch zu Tagmarsch 
Magazine anlegen zu lassen.

Auch die Communications-Verhältnisse, das Vorhandensein geeigneter 
Magazinsräume, die Gesinnung der Bewohner u. s. w. können auf die 
Wahl der Magazinsorte Einfluss nehmen.

Sobald die Colonnen die Magazinsorte passiert haben, letztere somit 
in den Etapenraum fallen, so sind die Vorräthe — falls nicht andere Ver­
fügungen getroffen wurden — der Etapen-BehÖrde (Armee-General-Com- 
mando) zur Verfügung zu stellen.

Über die D u r c h f ü h r u n g  der  R e q u i s i t i o n e n  wäre zu be­
merken :

Die mit der Einleitung der Requisitionen betraute, aufklärende 
Gavallerie hat bei willfähriger Bevölkerung, die Requisitions-Schreiben 
durch Officiere oder Intendanturs-Beamte (eventuell unter Bedeckung) 
oder Patrouillen, den politischen Behörden (Gemeinden, Ortsvorstehern) 
zu übergeben. Immer smd hiezu Officiere (Beamte, Patrouillen) speciell 
zu bestimmen, denn würden Nachrichten-Detachements oder Nachrichten-
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Patrouillen hiemit betraut werden, so wäre dies für einen fließenden 
Aufklärungsdienst kaum ersprießlich. •

Müssen Requisitions-Gommanden entsendet werden (bei nicht will­
fähriger Bevölkerung), dann sind diese nur so stark als unbedingt noth- 
wendig zu machen, um einer Zersplitterung der Cavallerie (der Truppen) 
vorzubeugen. Die richtige Wahl der Requisitions-Gommandanten ist 
wesentlich (umsichtig, Kenntnis der Landessprache, thatkräftig).

Zur Ühernahme, Depositierung, Gonservierung und Abgabe der 
Vorräthe an die Truppen (Anstalten), dann zur Sicherung der Magazine, 
sind je nach Bedarf Verpflegs-Beamte (Verpflegs-Mannschaft), beziehungs­
weise Ahtheilungen vorauszusenden oder zurückzulassen (Personal- 
Reserve, Etapen-Truppen).

Die V e rwendung  der  r e q u i r i e r t e n  Ar t ike l  kann sich folgend 
gestalten;

Die Tiuppen (Anstalten) fassen direct aus den Marsch-Magazinen, 
falls diese beim Anlangen der Golonnen bereits etabliert sind oder falls 
durch Operations-Stillstand das längere Verweilen in einem Raume 
bedingt ist;

geleerte Staffeln der Verpflegs-Golonnen (Magazine) werden aus den 
Marsch-Magazinen gefüllt, wodurch erstere nahe am Truppen-Echiquier, 
somit zur Hand hleihen;

hei fortschreitenden Operationen, wenn der Etapenbereich nach 
vorwärts vergrößert wird und nichts anderes verfügt wurde, stehen die 
eingehrachten Vorräthe den Etapen-Behörden (Armee-General-Gommando) 
zur Verfügung; sie dienen zur Wiederfüllung der zurück dirigierten, 
geleerten Verpflegs-Staffeln und werden zu diesem Zwecke möglichst 
nahe an das Truppen-Echiquier gebracht (Normalbahn, flüchtige Feldhahn, 
Etapen-Trainzüge). Ein derartiger Vorgang kann — bei ergiebiger Requi­
sition — eine лѵезепйісЬе Entlastung des Nachschubes aus dem Hinter­
lande bilden.

Verpflegsvorräthe, welche nicht in Sicherheit gebracht werden 
können und offenbar dem Feinde in die Hände fallen würden, sind zu 
vernichten (D. R. II, Pkt. 103).

Nach sch uh. Sind beim Operationsbeginne alle Vorsorgen für eine 
geregelte Verpflegung getroffen (mobilen Vorräthe complet, Vorräthe im 
Aufmarschraume in ausgiebiger Menge vorhanden, Requisitionen und 
Nachschub vorbereitet), so dürfte es voraussichtlich keinen besonderen 
Schwierigkeiten unterliegen, die anstandlose Verpflegung zu bewirken, 
insolange ein Zusammenstoß mit dem Feinde nicht nahe bevorstehend 
ist und die Golonnen (Gruppen) sich in einem großen Raume vertheilt 
bewegen.

Je mehr die Golonnen in Gontact mit dem Feinde treten, desto kleiner 
wird der Bewegungsraum werden müssen, desto geringer wird das
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Requisitions-Ergebnis sein, desto mehr tritt die Nothwendigkeit des Ver- 
pflegs-Nacbschubes in den Vordergrund. Der Nachschub ist während dieses 
Operations-Stadiums dadurch erschwert, dass die Trains aus den Golonnen 
ausgeschieden werden müssen.

Wie der geregelte Nachschub zu dieser Zeit zweckmäßig zu bewirken 
sein wird, ist in den Bestimmungen der V. V. § 23, B, veranschaulicht. 
(Siehe auch Beilagen 7, 8, 9 des vorliegenden Behelfes.) Es muss beson­
ders aufmerksam gemacht werden, dass bei Anordnung des Nachschubes, 
Gegen fa h r t  en der Trains innerhalb der Golonnen, wegen der leicht 
möglichen Reibungen, unbe di ngt  zu v e rm e id en  sind (V. V. § 23, 
Seite 48).

ln a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  Fä l len ,  wenn die Verpflegs-Golonnen 
(Vorräthe) voraussichtlich nicht rechtzeitig vorgebracht werden könnten 
(z. B. bei raschem Vormarsche, bei ausgreifenden Verfolgungen, beim 
Abbleiben der Trains, bei sehr tiefen Golonnen u. s. w.) ist den Golonnen- 
(Gorps-) Gommandanten durch die Vordisponierung eines ganzen Reserve- 
Staffels an die Queue der Truppen-Golonne der Gorps- (Truppen-Divi­
sionen) die Möglichkeit geboten, sich durch sechs Tage (3 Reserve-Ver- 
pflegs Portionen beim Manne, 3 auf den Reserve-Staffeln) vom Verpflegs- 
Nachschube unabhängig zu machen, ln einem solchen Falle kann auch 
eine Reserve-Verpflegs-Portion auf die Proviant-Wagen der Truppen 
(Anstalten) umgeladen werden (V. V. § 23, Seite 49).

Eine der wichtigsten Vorsorgen der Gorps- (Golonnen-, Gruppen-) 
Commanden für einen glatten Nachschub muss stets die Ermöglichung 
des raschen Wiederfüllens der geleerten Verpflegs-Staffeln bilden.

Bei selbständigen Goi’ps (Gruppen), welche auch den ihnen zuge­
wiesenen Etapenraum einzurichten haben, werden die geleerten Staffeln 
nach Weisung des Gorps- (Gruppen-) Gommandos entweder aus den 
Marsch- (Etapen-) Magazinen oder aus den Vorräthen, welche seitens des 
Armee-General- (General-Etapen-)Gommandos zur Verfügung gestellt 
wurden, gefüllt. Je näher daher die Vorräthe an das Truppen-Echiquier 
gebracht werden, desto besser. Dies bedingt ein rechtzeitiges, den jeweili­
gen Verhältnissen entsprechendes Vordirigieren der Magazine (Normal­
bahn, flüchtige Feldbahn, Etapen-Trainzüge, Schiffe, requirierte Fuhr­
werke).

Bei im Verbände befindlichen Gorps (Gruppen) erfolgt das Wieder­
füllen der geleerten Staffeln ebenfalls aus den durch das Gorps (die 
Gruppe) requirierten Vorräthen (Marsch-Magazinen) — und falls die 
oberste Etapenbehörde (Armee-General-Gommando) nichts anderes ver­
fügt hat — nach Anordnung des Gorps- (Gruppen-) Gommandos.

Fassungen aus den im Etapenraume dux’ch die Etapen-Behörden 
bereitgestellten Vorräthen(Reserve-Verpflegs-Magazinen,Etapen-Magazinen, 
Reserve-Bäckereien u. s. w.) regelt diese.

Der Vorgang bei Di r ig ie ru ng  der  S ta f fe ln  ist im allgemeinen 
folgender:
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Die geleerten Staffeln werden grundsätzlich noch am Abende des 
Ausgabtages, spätestens am nächstfolgenden Tage, und zwar, wenn dies 
ohne die Versammlung der Truppen zu stören geschehen kann, noch vor 
dem Abmarsche der Truppen nach Weisung des Divisions-Proviant-Offi- 
ciers gesammelt, dem Corps- (Divisions-) Train-Gommandanten unterstellt 
und von diesem nach Weisung des Corps- (Gruppen-) Gommandanten 
oder der Etapen-Behörde (Armee-General-Gommando) zum nächsten Ver- 
pflegs-Magazin dirigiert, rasch gefüllt und schleunigst der Colonne 
(Gruppe) nachgeführt, um wieder beim Train eingetheilt zu werden.

Regelt die Etapen-Behörde (Armee-General-Gommando) die Wieder­
füllung der Staffeln aus Vorräthen im Etapenbereiche, so hat der Gorps- 
(Divisions-) Train-Gommandant den Standort der geleerten Staffeln der 
Etapen-Behörde schleunigst (telegraphisch) zu melden, worauf diese die 
leeren Staffeln zu den Magazinen, die wiedergefüllten wieder zum Gorps- 
(Divisions-) Train dirigiert.

Es ist einleuchtend, dass je näher die Fassungsorte (Magazine) am 
Train- (Truppen-) Echiquier hegen, desto rascher das Nachführen der 
wiedergefüllten Staffeln stattfinden kann. Die Etapen-Behörden müssen 
daher alles aufbieten, um dem Vormarsche entsprechend, die Vorräthe 
möglichst rasch und weit nach vorne zu verlegen, hiezu die nolhwendigen 
Gommunicationen (Normalbahn, flüchtige Feldbahn, Straßen) wieder her­
steilen, ausbessern, beziehungsweise bauen zu lassen und die Transport­
mittel (Zugsgarnituren, Etapen-Trainzüge, Schiffe u. s. w.) bereitzustellen. 
Aus diesem Grunde erscheint es nothwendig, dass die Etapen-Behörde 
über die Operationen fallweise rasch und genau zu orientieren ist (tele­
graphisch) und dass die Corps- (Golonnen-, Gruppen-) Gommanden eine 
etwa nothwendig werdende Bereitstellung von Vorräthen bei ihr recht­
zeitig anzuregen haben. (Siehe auch V. V. §§ 55, 77 —83 und G — 8.)

Brot- und  F l e i s c h - V e r p f l e g u n g  siehe V. V. § 23, G, D und 
L—5.. L — 14.

Verpf legung b e i  Seiten- (Flanken-) Märschen.

Siehe V. V. §§ 24, 60, 124; — G— 8, Pkt. 18 und III. Abschnitt 
des vorliegenden Behelfes „Seiten- (Flanken-) Märsche“.

Verp f l egung  be i  R ü c k m ä r s c h e n .

Siehe V. V. §§ 25, 60, 124; — G— 8, Pkt. 18 und III. Abschnitt 
des vorliegenden Behelfes „Verfolgungs- und Rückmärsche“.

Verpf legung bei  O p e r a t i o n s s t i l l s t ä n d e n .  

Siehe V. V. §§ 26, 60, 124.
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V e rp f le g u n g  w ä h re n d  b e s o n d e r e r  O pe ra t io nen .

Siehe X. Abschnitt des vorliegenden Behelfes, über Verpflegung im 
Gebirgskriege auch V. V., VI., XVI., XXV. Abschnitt.

B. Etapendienst.
D. R. II, § 56 und E—57.

Hiezu Beilage 13.

Dem Etapendienste fällt die Regelung des Nachschubes zu, nicht 
allein hinsichtlich der Verpflegung, sondern auch betreffs Deckung aller 
sonstigen Bedürfnisse an Mann und Material, sowie die Entlastung der 
Armee von allem, was vorne unbrauchbar oder hinderlich geworden ist 
(Kranke, Verwundete, Kriegsgefangene etc.).

Für alle diese Zwecke wird es sich darum handeln, die Verbindung 
der Armee mit dem eigenen Lande ununterbrochen zu unterhalten, vor­
handene Bahnen, Flüsse, Straßen, Telegraphenlinien u. s. w. auszunützen, 
einzurichten, soweit nöthig zu ergänzen, den Verkehr von und zur Armee 
sorgfältig zu regeln und gegen feindliche Störungen zu sichern.

Die Schwierigkeiten des Etapendienstes steigern sich naturgemäß 
schon in dem Maße, als die Zahl und gute Beschaffenheit der vorhandenen 
Verkehrswege und Verkehrsmittel abnehmen und sich die Armee vom 
eigenen Lande entfernt. Am größten werden sie aber dann, wenn der 
Gegner etwa über eine sehr zahlreiche Gavallerie verfügt und diese dazu 
benützt, durch Streifcorps oder Parteigänger-Abtheilungen den Verkehr im 
Etapenbereiche zu stören und zu unterbrechen oder wenn man es mit 
einer die gleichen Zwecke verfolgenden, insurgierten Bevölkerung zu 
thun hat.

Zu den technischen Schwierigkeiten tritt dann noch die stete Sorge 
um die ausreichende Sicherung des Verkehrs. Es entspinnt sich auch im 
Rücken der Armee ein erbitterter Kampf, welcher nicht selten ein bedeu­
tendes Aufgebot an Truppen erfordert, wenn anders nicht der fließende 
Gang der Operationen ins Stocken gerathen soll.

1870/71 wurden zum Schutze des Etapenbereiches von den Deutschen Ende 
November 1870 an Infanterie 85 Bataillone (100.000 Mann), 33 Escadronen und 
9 Batterien verwendet.

Am 1. März 1871 hatten die Deutschen folgende Stärke:
Feldtruppen: 460.000 Mann Infanterie, 60.000 Reiter, 1.700 Geschütze;
Etapentruppen: 115.000 Mann Infanterie, 6.000 Reiter, 70 Geschütze.
Man sieht, wie bei ausgreifenden Operationen der Kräfte verbrauch zu 

Sicherungszwecken im Rücken der Armee wächst.
Der Etapenbereich bildet das eigentliche Feld für die Thätigkeit von 

Streifcorps und Parteigängern. Wird es diesen im Armeebereiche — so­
lange die Armee intact ist — wohl nur schwerlich gelingen, sonderlichen
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Schaden anzurichten, so finden sie im Etapenbereiche umso leichter 
Gelegenheit, empfindliche Störungen hervorzurufen.

Die Etapenlinien erreichen nicht selten eine bedeutende Länge und 
wenn es heute mit Benützung von Eisenbahnen einerseits wesentlich 
erleichtert erscheint, die Operationen weit auszudehnen, so ist anderseits 
wieder- die Empfindlichkeit der Etapenlinien gegen störende Eingriffe eine 
weit größere geworden.

Derlei Eingriffe hintanzuhalten, ist eine Aufgabe, welche seitens der 
leitenden Etapenbehörden bezüglich Vertheilung und Verwendung der 
zur Verfügung stehenden Truppen große Umsicht, seitens dieser Truppen 
selbst aber eine erhöhte Selbständigkeit, Energie und Geschicklichkeit 
erfordert.

Die zum Schutze des Etapenbereiches bestimmten Truppen bilden 
nämlich — insoweit man aus ihnen nicht gleichfalls Streifcorps [mobile 
Goionnen) formiert, um den Gegner auch offensiv zu bekämpfen — oft 
weit getrennte und selbständige Gantonierungs-Gruppen, welche an allen 
wichtigen Punkten (Objecten) etabliert, selbstverständlich stets so schwach 
gehalten werden müssen, als es nur irgend zulässig erscheint.

Bei allen die Gantonierung und Sicherung dieser relativ schAvachen 
Gruppen betreffenden Anordnungen ist ein sorgfältiges Abwägen der 
localen und aller sonstigen Verhältnisse von größter, meist auch schon 
entscheidender Wichtigkeit.

Der allgemein gütige Grundsatz, die verfügbaren Kräfte möglichst 
beisammen zu halten, erscheint im Etapenbereiche, wo man vornehmlich 
mit nächtlichen Überfällen zu rechnen haben wird, noch weit verschärft.

Die Besatzung eines Etapenortes wird, wenn sie auch noch so 
gering ist, doch stets Eindruck machen, wenn sie im festesten und wich­
tigsten Ortstheile, vielleicht auch nur in einem einzigen Gebäude bei­
sammen gehalten wird, und sie wird umgekehrt weder Eindruck machen 
noch widerstandsfähig sein, wenn sie sich im Orte verliert.

Auch die Sicherung wird eher möglich sein, wenn sie sich auf 
wenige, aber richtig aufgestellte Wachen beschränkt und durch regen 
Patrouillen- und Kundschaftsdienst ergänzt wird, als wenn man die 
Kraft auf viele schwache Posten verzettelt.

Handelt es sich um die Besetzung wichtiger Objecte, als: Brücken, 
Tunnels, Bahnhöfe etc., so wird die Besatzung in unmittelbarster Nähe 
des Objectes, beziehungsweise in diesem selbst unterzubringen sein. Sie 
Avird Tag und Nacht in jedem Augenblicke zur Stelle sein müssen; denn 
wenn sie auch nur wenige Minuten weit entfernt ist, so kann sie ent­
weder zu spät kommen oder durch einen gleichzeitigen Angriff lahm­
gelegt werden.

Solche Objectsbesatzungen werden daher — gleichgiltig wie stark 
sie sind — nichts anderes bedeuten dürfen, als einen einzigen, stets 
bereiten Wachposten.

Um an Kraft zu sparen und die Sicherung zu erhöhen, wird man 
natürlich, wo nur möglich, fortificatorische Verstärkungen anwenden
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müssen. Auch diese dürfen dann aber nur so angelegt werden, dass sie 
in jedem Augenblicke besetzt und vertheidigt werden können; denn 
nirgends so sehr, als im kleinen Kriege, wird es darauf ankommen, nur 
das und nur soviel zu befestigen, als man auch vertheidigen kann. Jedes 
Plus verleitet im entscheidenden Augenblicke zu einem Verzetteln 
der Kraft.

Allerdings wird es oft kein leichter Entschluss sein, ganze Orts- 
theile oder einladende Punkte außerhalb einfach frei zu geben und sich 
nur einen kleinen, aber den wichtigsten Theil unbedingt zu sichern.

Was endlich die Regelung des ganzen Verkehrs in den Etapenorten 
anlangt, so wird sich eine dauernde Eintheilung des Ortes in Abschnitte 
als nothwendig erweisen.

Ein Abschnitt ist für Transporte von der Armee, ein Abschnitt für 
Transporte zur Armee zu bestimmen.

Analoge Gesichtspunkte, wie sie hier bezüglich der für eine gewisse 
Zeit hindurch stabil verwendeten Etapentruppen angedeutet wurden, 
gelten auch für alle mobilen Golonnen und für alle den Etapenbereich in 
Fußmärschen passierenden Ergänzungstransporte, Escorten etc. bei den 
täglichen Nächtigungen.

Für die Thätigkeit der im Etapenbereiche verwendeten Streifcorps 
(mobilen Golonnen) — D. R. II, 333 — lassen sich keine bestimmten 
Regeln aufstellen. Ein erfolgreiches Auftreten wird in erster Linie von 
der Findigkeit, Energie und unermüdlichen Selbstthätigkeit der Gom- 
mandanten abhängen; richtige Auswahl derselben ist daher stets die 
Hauptsache.

Zum Niederhalten einer feindlich gesinnten Bevölkerung wird es 
sehr wirksam sein, häufig Streifungen einzuleiten, wobei man jene Gebiete 
öfter aufsuchen wird, deren Bewohner unverlässlich sind. Überdies können 
fallweise förmliche Straf-Expeditionen nothwendig werden. Es wird jeden­
falls bedeutenden Eindruck machen, wenn die Gommandanten derartiger 
Streif-Gommanden (Straf-Expeditionen) drakonisch vergehen (1870/71).

Beilage 13. Die B eilage 13 ist eine allgem eine Übersicht der Etapeneinrich-
tungen.
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с. Flüchtige Feldbahnen. *)
Siehe E—37 und V. V. II/l, § 28.

Hiezu Beilage 13.

Allgemeines. Flüchtige Feldbahnen sind Schmalspurbahnen (70 ein) 
mit Pferde-, ausnahmsweise mit Menschen-Betrieb.

Sie besorgen vornehmlich den Nachschub an Verpflegsgütern von 
den Etapen-Hauptstationen (Bahn- oder Schiffstation) zu den Feld-Ver- 
pflegsanstalten oder Etapen-Magazinen der Armee,. können aber auch zur 
Beförderung von Artillerie-Material, Munition, Kranken und Verwundeten 
etc. verwendet werden.

Die flüchtigen Feldbahnen gliedern sich in Sectionen zu je 30 km 
Länge (Dispositions-Einheiten), werden fortlaufend numeriert und führen 
die Benennung: K. u. k. flüchtige Feldbahn Nr. . . .

Die Zuweisung an die Armeen erfolgt durch das General-Etapen- 
Gommando nach ganzen Sectionen.

Sie unterstehen den Armee-General-Gommanden entweder direct 
oder im Wege jenes Golonnen-Commandos, dem sie zugewiesen werden.

Die Bedeutung der flüchtigen Feldbahnen liegt darin, dass sie von 
der Beschaffenheit der Wege unabhängiger sind wie Fuhrwerkscolonnen 
und dass sie zur Verminderung des Etapentrains wesentlich beitragen.**)

Material. Es besteht aus vollkommen montierten Geleisstücken 
(Joche), dem Fahrparke, aus Werkzeugen und Bequisiten.

Die verschiedenartigen Joche ermöglichen alle beim Geleise noth- 
wendigen Einrichtungen (Wechsel, Gurven etc.).

Die Tragfähigkeit des Einzelwagens beträgt 1-5 Tonnen, jene des 
Doppelwagens 3 Tonnen; die Nutzlast ist aber um 1/2 Tonne und bei 
ungünstigen Steigungsverhältnissen noch niedriger zu bemessen.

Zum Material- und Verpflegstransporte werden grundsätzlich nur 
Doppelwagen verwendet. Die Bespannung für einen solchen bildet ein 
Paar Pferde leichten Schlages.

Eine Section besteht aus: 35 km Geleise (30 km nutzbare Länge), 
400 Feldbahn-Doppelwagen (6 Züge a 65 Doppelwagen), der Ausrüstung 
für den Bau und Betrieb und aus der Telephon-Einrichtung (6 Stationen 
und Leitungsmaterial).

Arbeitskräfte. Feldbahn-Gommandant ist ein Stabsofficier oder 
Hauptmann des Eisenbahn- und Telegraphen-Begimentes.

*) Die allgemeinen technischen Einrichtungen müssen als bekannt voraus­
gesetzt werden. Siehe: Leitfaden für den Unterricht im Pionnierdienst, 1898, 
117— 120.

**) Eine flüchtige Feldbahn leistet bei einer Betriebslänge von 90 h m  mit 
1200 Feldbahn-Doppelwagen, 3500 Mann und 3500 Pferden so viel wie 6500 
Landesfuhren mit 6500 Mann und 13.000 Pferden.
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Der Feldbahn-Gommandant ist für die Nachschubleistung der ihm 
unterstellten Feldbahn verantwortlich. Ihm unterstehen alle eingetheilten 
Arbeitskräfte, und zwar:

eine verstärkte Eisenbahn-Compagnie (300 Mann); 
eine Telephon-Abtheilung (oben eingerechnet); 
eine Verpflegs-Abtheilung (3 Beamte, 24 Mann); 
eine Eisenbahn-Arbeiter-Abtheilung (530 Mann); 
eine Landwehr- (Landsturm-) Compagnie (250 Mann); 
der Feldbahn-Train (per Section ein Stabs-Cavalleriezug besonderer 

Zusammensetzung, 7 Bespannungspartien vom Lande beigestellt, 400 Feld- 
b ahn - D op p elwagen).

Somit beträgt der Gesammtstand einer Feldbahn zu 3 Sectionen bei­
läufig 4400 Mann, 3000 Pferde, 1200 Feldbahn-Doppelwagen, 120 Fuhr­
werke.

Die Eisenbahn-Compagnie hat die Leitung beim Bau, beim Betriebe, 
Abbruche und Transporte des Materials,

die Telephon-Abtheilung den Bau und Betrieb einer Telephonlinie 
längs der Feldbahn zu bewirken.

Die Verpflegs-Abtheilung übernimmt die Verpflegsgüter am Anfangs­
punkte, übergibt sie an die Verpflegsanstalten und führt die Verrechnung 
durch.

Die Eisenbahn-Arbeiter-Abtheilung ist (aus Professionisten und 
Handlangern gebildet), theils in den Arbeitspartien eingetheilt, theils wird 
sie zum Magazins- und Werkstättendienste verwendet.

Dem Feldbahn-Train obliegt der Transport der Feldbahnzüge. Die 
Stabs-Cavalleriezüge haben die Conducteurschaften zu überwachen.

Eine Bespannungspartie bewirkt den Transport eines Zuges von 
circa 65 Doppelwagen.

Allgemeine Anlage und Einrichtung einer Feldbahnlinie. Die flüch­
tigen Feldbahnen knüpfen ausnahmslos an eine Eisenbahn- oder Schiff­
fahrts-Station an.

Der Betrieb erfordert von 5 zu 5 hn  Stationen. Jede Station soll 
zwei Ausweichgeleise mit 300 m nutzbarer Länge besitzen.

In den Anfangsstationen, sowie dort, wo Verpflegsgüter abzugeben 
sind, ist ein Verpflegsbahnhof anzulegen.

Die Sicherung der Feldbahn obliegt den Etapentruppen.
Bau. Das Armee-General-Commando bestimmt nach den Directiven 

des General-Etapen-Gommandos den Zug der Feldbahn im großen und 
jene Communicationen, deren sonstige Benützbarkeit durch die Feldbahn­
anlage nicht gestört werden darf, — dann wo und in welchen Mengen 
Verpflegsgüter während des Baues oder nach dessen Beendigung abzu­
geben sind.

Der Feldbahn-Gommandant wählt nun die Trace der flüchtigen 
Feldbahn.

Bei Führung der Ti'ace sind zu vermeiden: Weicher Boden (Sümpfe, 
Inundationsgebiet), größere Arbeiten (Brücken, Dämme; Einschnitte),
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Ortschaften, Niveau-Kreuzungen mit Straßen oder Bahnen, Steigungen 
üher 3 Procent, Marschlinien der Truppen und Trains, Etapenstraßen.

Die Benützung anderwärts nicht in Anspruch genommener Gommuni- 
cationen für die flüchtige Feldhahn wird zweckmäßiger sein, als der Bau 
querfeldein.

Der Bau der flüchtigen Feldhahn erfolgt durch mehrere Partien.
Die Bauschnelligkeit beträgt unter günstigen Verhältnissen und mit 

bereits eingeübten Leuten durchschnittlich 10 km per Tag.
Betrieb. Die Fahrordnung der Feldbahnzüge wird durch den Feld- 

bahn-Gommandanten festgesetzt (Graphikon).
Die Züge werden aus 65 Doppelwagen gebildet (Zugslänge während 

der Fahrt 700 m, beim Halten in einer Station 280 m).
Während des Baues verkehren hauptsächlich Materialzüge, doch 

können im Bedarfsfälle auch Verpflegszüge in beschränkter Zahl einge­
leitet werden. (Siehe V. V. Il/l., § 28.)

Vollzüge sollen'nur bei Tag, Leerzüge können auch bei Nacht ver­
kehren.

Die Fahrgeschwindigkeit beträgt für Vollzüge 3 km, für Leerzüge 
4 — 5 km per Stunde (täglich 30 km, beziehungsweise 40 km).

Leistungsfähigkeit. Nach Bauvollendung können unter normalen 
Verhältnissen täglich 3 Verpflegszüge (450 t) in der Endstation anlangen 
(d. i. 3- bis 4tägige Verpflegung für 3 Infanterie-Truppen-Divisionen).

Während des Baues — ohne ihn zu unterbrechen — ist es möglich, 
im Kilometer 30, 60 und 90 die gleiche Verpftegsmenge (450 t) einmal 
abzugeben (also am 4., 7. und 10. Bautage).

Beim Transporte Verwundeter und Kranker auf leer zurückgehenden 
Feldbahnzügen können auf jeden Feldbahn-Doppelwagen 2 Schwerver­
wundete oder 2— Ł Leichtverwundete gerechnet werden (130 beziehungs­
weise 130 — 260 auf einen Zug).

Abbruch der Feldbahn. Derselbe kann nach vorne (zum Anschlüsse 
an bestehende oder feldmäßig erbaute Eisenbahnen, Schiffahrts-Linien), 
bei Nachbau feldmäßiger Locomotivbahnen etc. oder nach rückwärts 
(Deponierung etc.) geschehen. Er umfasst das Abtragen der Feldbahn 
sammt allen Einrichtungen und den Transport der abgetragenen Materialien, 
ln der Regel können täglich 10 km abgebrochen werden.

Feldbahnmarsch. Er ist die Fortsetzung einer ausgelegten Feldbahn 
mit an der Queue abgetragenem Geleise, also Gombination von Abbruch 
und Bau. Unter mittleren Verhältnissen wird auf eine Marschleistung von 
\0  km per Tag zu rechnen sein.

Während des Feldbahnmarsches können Verpflegsgüter auf der neu 
erbauten Linie in derselben Weise und in demselben Ausmaße ausgegeben 
werden, wie beim Bau der Feldbahn.

Transport der Feldbahn. Für eine Section benöthigt man auf 
Normalbahnen

65 offene niederbordige,
Behelf. JQ
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80 offene hochbordige und
5 gedeckte Güterwagen, daher «/joachsige Züge mit je annähernd 

320 t brutto.
Täglich können in vorbereiteten Bahnhöfen 2 — 3 SOachsige Mate­

rialzüge verladen werden.
Einen Tag nach dem Eintreffen des Materials in der Feldbalm- 

Anfangsstation kann der Bau beginnen.
Der Transport von Feldbahn-Material ist natürlich auch auf eigenem 

Geleise möglich.
Verpflegsnachschub mittels flüchtiger Feldbahnen. Die flüchtigen 

Feldbahnen sind das einzige verfügbare Mittel, um bei Mangel an betriebs­
fähigen Normalbahnen und Schiffahrtslinien den Verpflegsnachschub 
gesichert an die Armee bringen zu können.

Schon während der Aufmarsch-Gantonierung ist das Material, nach­
dem Eisenbahnzüge zu dieser Zeit kaum verfügbar sein werden, mittels 
„Transportes auf eigenem Geleise*' an jene Punkte zu bringen, ѵоплѵо es 
an Normalbahn- (Schiffahrts-) Endstationen sofort angeknüpft werden kann.

Um den Bau nicht zu verzögern, soll während der ersten 3 Bau­
tage eine Verpflegsabgabe von der Feldbahn nicht gefordert werden. Sie 
ist erst vom 4. Bautage an zulässig.

Im übrigen siehe V. V. II/l., § 28.
Die allgemeine Anlage und Einrichtung einer flüchtigen Feldbahn 

zeigt nachstehende Skizze.
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Anlage und Einrichtungen einer flüchtigen Feldbahn.
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X. Abschnitt.

Besondere Operationen.
A. Flussübergäng'e.

D. R. II, 83— 92; H— 26 (E— 31), 12. Theil; C—8, § 17.

Allgemeines.

Flüsse werden zu Bewegungshindernissen, wenn zu ihrem Über­
schreiten der Brückenschlag und sei es auch nur für eine Waffengattung 
oder die Trains unerlässlich ist.

Die Flüsse erhalten als Bewegungshindernisse größere oder geringere 
Bedeutung durch ihre Breite, Tiefe, durch die Beschaffenheit des Grundes 
und des Ufers, sowie durch das Gefälle, da von diesen Eigenschaften die 
zur Überbrückung nöthige Zeit und die erforderliche Menge und die Art 
des Materials abhängen.

Das Überschi’eiten der Gewässer verursacht sehr oft einen Zeitverlust 
in den Operationen und hat überdies den Nachtheil, dass sich die 
Colonnen (Gruppen) während des Überganges in einer taktisch ungünsti­
gen Situation befinden (schwierige Entwicklung am jenseitigen Ufer; über­
legenen und umfassenden Angriffen ausgesetzt; Defilś im Rücken).'

Je wahrscheinlicher demnach eine feindliche Einwirkung während 
des Flussüberganges ist, desto schwieriger kann sich dieser gestalten.

Wahl der Übergangspuiikte.

Für die Wahl der Übergangspunkte sind operative, taktische und 
technische Rücksichten entscheidend.

werden, vonEine Flusslinie soll in jener Strecke überschritten 
welcher aus die Fortsetzung der Operationen begünstigt ist.

• Man wird Flüsse im allgemeinen in der ursprünghch gewählten 
Operationsrichtung passieren und von dieser ohne zwingende Nothwendig- 
keit nicht abweichen. Taktische und technische Verhältnisse, die Stärke,
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sowie das Verhalten des Feindes oder das Bestreben, die feindliche Flanke 
zu gewinnen, können beispielsweise eine derartige Nothwendigkeit 
hervorrufen.

Ist es möglich, wahrscheinlich oder sicher, dass der Übergang unter 
feindlicher Einwirkung stattfmden wird, so sind die taktischen Ver­
hältnisse von ausschlaggebendem Einflüsse auf die ЛѴаЫ der Übergangs­
punkte.

T ak t i sc h  vor the i lh af t  s ind Übergangsp unkt e ,  wenn der 
eigene Anmarsch bis zur Übergangsstelle gedeckt oder doch verdeckt 
erfolgen kann (überraschendes Auftreten) — und wenn für die eigene 
Feuerüberlegenheit günstige Vorbedingungen bestehen, wie:

Beherrschung des feindlichen Ufers durch Übeihöhung und durch 
freies, weitreichendes Schussfeld;

Möglichkeit zur umfassenden Feuenvirkung gegen die Übergangs­
stelle (Flusskrümmungen).

Das Gelingen eines Flussüberganges unter feindlicher Einwirkung, 
hängt wesentlich von der überlegenen Wirkung der eigenen Artillerie ab, 
weshalb bei der Wahl der Übergangspunkte besonders zu beachten sein 
wird, dass geeignete Geschützstellungen (für Artillerie-Massen) vorhanden 
sind, dem Feinde hingegen mangeln.

Vortheilhaft ist es ferner, wenn günstig gelegene Terraintheile 
(Gehöfte, Waldparcellen, Höhen, Dämme u. dgl.) das Festsetzen der 
zuerst übergegangenen Truppen zunächst der Übergangsstelle erleichtern 
(brückenkopfartig).

Vom t e c h n i s c h e n  S t a n d p u n k te  werden von einer günstigen 
Übergangsstelle gefordert:

Sanft geböschte, trockene, niedrige Ufer, gerader Flusslauf, Strom­
strich in der Mitte, Wassergeschwindigkeit nicht über 3 m, schotteriger 
oder sandiger Flussgrund — festes, trockenes Anland — geeignete Zu­
fahrten — gute Ab- und Aufladeplätze für das Material u. s. w.

Bequeme, bis zum Wasserspiegel führende Zugänge findet man an 
jenen Stellen, wo Schiffbrücken, Fähren oder Furten vorhanden sind, und 
wo Ortschaften hart am Ufer einander gegenüberliegen.

Stellen, wo sich permanente Brücken befunden haben, setzen der 
Errichtung von Kriegsbrücken der steilen und hohen Uferbekleidungen 
wegen, große Schwierigkeiten entgegen.

Stromaufwärts der Brückenstelle einmündende Nebengewässer be­
günstigen den Einbau und die Vorbereitung der Brückenglieder, strom­
abwärts mündende Nebengewässer den Abbau und das Verladen.

Inseln in der Richtung des Überganges sind in technischer Beziehung 
auch vortheilhaft, wenn sie gangbar und vor Überschwemmungen gesichert
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sind, weil beiderseits derselben Geschwindigkeit und Tiefe des Flusses 
abnehmen und weil die Theilung der Brücke in zwei kleinere deren 
Stabilität erhöht. Doch ist dort, wo der Strom sich in viele Arme theilt, 
in der Regel viel Brücken-Material erforderlich. Besteht der Boden der 
Inseln aus Sand, so werden viele Stellen erst mit Brettern belegt werden 
müssen, um das Einsinken der Fuhrwerke hintanzuhalten; geht dies 
nicht, so müsste das Brücken-Materiale his zum nächsten zu überbrücken­
den Arme getragen werden.

Auen erheischen das Abstocken der Bäume und das Aushauen des 
Gebüsches, um eine fahrbare Verbindung zu gewinnen.

Alle bis nun geschilderten Anforderungen an eine Übergangsstelle 
werden im concreten Falle schwerlich an einer Stelle vereint vorzufinden 
sein; die jeweiligen Verhältnisse müssen dann entscheiden, ob den 
taktischen oder den technischen Anforderungen mehr Rechnung getragen 
werden soll.

Anhaltspunkte über günstige Übergangsstellen geben die Feld- 
Elaborate (siehe I. Abschnitt des vorliegenden Behelfes).

Der endgiltigen Wahl eines Übergangspunktes muss grundsätzlich 
eine Recognoscierung vorausgehen (Generalstabs-, Artillerie-, Pionnier- 
Officiere, Cavalierie).

Üfeergangsarten.

Das Durchfurten ist dort, wo Brücken fehlen oder wo dieselben, wie 
z. B. bei Massenübergängen, unzulänglich sind, die einfachste Art des 
Überganges.

Bei hinreichender Festigkeit des Flussgrundes und bis zu einer 
Geschwindigkeit von 0-9— D2 m  in der Secunde kann ein Gewässer von 
Infanterie und Armeefuhrwerk bei 0 '9 m Tiefe, von Gavallerie bei 1‘2ш, 
von Artillerie-Fuhrwerk, — ohne Gefahr die Munition zu durchnässen, bei 
0'6 m Tiefe durchfurtet werden.

Furten sind, wenn zulässig, zuerst von den Fußtruppen, dann von 
den Batterien und den Train, zuletzt von der Gavallerie zu benützen.

Uberschiffen. Dasselbe лѵігй angewendet, wenn das Material zur 
Herstellung einer Brücke nicht vorhanden ist, лѵепп übergroße Wasser­
geschwindigkeit die Herstellung einer Brücke nicht gestattet und wenn 
nur kleine Abtheilungen das Ufer wechseln sollen. Vor jedem Flussüber- 
gange im Contacte mit dem Feinde werden Gruppen überschifft, die den 
Feind vom jenseitigen Ufer entfernt halten und dadurch den Brückenbau 
überhaupt erst möglich machen sollen.

Das Überschiffen kann mittels Flöße, einzelner oder gekoppelter 
Schiffe (Pontons), mittels Überschift'ungsglieder, Fähren, Rollufer und



152

fliegender Brücken, am raschesten mittels Dampfschiffahrtsmaterials 
geschehen.

Z e itd au e r.
Zum Abladen der Pontons und Einlassen in das Wasser ist circa 

eine halbe Stunde, zum Bau von Ghedern noch circa eine Stunde 
erforderlich.

Ein ungefähr 130 m breites Gewässer mit 2 m Geschwindigkeit kann 
in 3 Minuten überschifft werden.

Ü b ersch iffen  im G ontacte  m it dem  F e in d e .
Bei der Wahl der Überschiffungsstelle muss darauf Rücksicht ge­

nommen werden, dass wo möglich die Überschiffung unbemerkt durch­
geführt werden kann.

Es sind dann alle Vorbereitungen derart zu treffen, dass es gelingt, 
beim Morgengrauen überraschend aufzutreten; wäre dies unthunlich, so 
muss vorerst durch Artillerie- und Infanteriefeuer das jenseitige Ufer vom 
Feinde gesäubert werden.

So lange dies nicht erfolgt ist, dürfte der jetzigen Feuerwirkung 
gegenüber ein Überschiffen nur unter ganz besonderen Umständen 
(Dunkelheit, Nebel, bewaldete Inseln) gelingen.

Da es in solchen Fällen hauptsächlich darauf ankommt, nach der 
Ausschiffung gefechtsbereit zu sein und schnell Stützpunkte zu gewinnen, 
so muss hierauf bei der Bereitstellung der Überschiffungsmittel, dann bei 
der Gruppierung der zu überschiffenden Truppen besondere Rücksicht 
genommen werden.

Der Hauptsache nach bedarf man am jenseitigen Ufer vorerst 
Infanterie; Gavallerie nur so viel, als zur Aufklärung nöthig ist; Artillerie 
muss vorläufig am diesseitigen Ufer Zurückbleiben.

Gewaltsame Landungsoperationen werden erleichtert, wenn Dampfer 
zur Verfügung stehen oder wenn Fluss-Monitore mitwirken.

Das Überschiffen von Meeres-Armen und Landen an Meeresküsten 
ist angesichts des Gegners ein schwieriges Unternehmen und vertreten 
hier die großen Schlachtschiffe die dominierenden Geschützpositionen bei 
Flussübersetzungen.
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F a s su n g sv e rm ö g e n  d e r Ü b e rsc h iffu n g sm itte l des K riegs- 
B rü ck en  m a te r ia ls .

Es können e in g e sc h iff t  w erden
Infan-

tei’isten

Pferde
sammt
Reitern

oder
Wärtern

Armee-
Fuhr­
werke

in Jedem Pontontheil bei einfachen oder 
gekoppelten Pontons 10

auf dreitheüigen gekoppelten Pontons 
mit eingedeckten Mittelstücken

70
40
40

3-

4-

6-

h alb er'

ganzer

halber*)

ganzer

halber*)

ganzer

ganzer

120
60
60

120
1 2

170
80
80

180
18
6

Q
220
100
100

12

240
24

300
30
10

*) Wenn die Kranzlstücke der Glieder nicht belastet werden dürfen, 
dann sind in der Rubrik „Infanteristen“ 20 Mann abzureclmen.

Überbrücken. Werden Überbrückungen nothig, so können Kriegs-, 
Noth- oder halbpermanente Brücken hergestellt werden.

Noth- und Kriegsbrücken dienen für den augenblicklichen, die halb­
permanenten hauptsächlichst für einen längeren Bedarf.

Die Dauer der Herstellung von Noth- und halbpermanenten Brücken 
hängt von dem vorfmdbaren Material und den verfügbaren Arbeits­
kräften ab.

Am schnellsten führt die Verwendung des Kriegs-Brückenmaterials 
zum Ziele, da es in seiner vielfachen Verwendbarkeit zahlreiche Gombi- 
nationen gestattet.
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Eine Kriegs-Brücken-Equipage reicht zur Herstellung einer 53-1 m 
langen leichten oder einer 33'2 m langen, schweren, normalen Kriegs­
brücke (mit 8 , beziehungsweise 5 Brückenfeldern). Ein Divisions-Brücken- 
train erlaubt die Herstellung einer 26-5 m langen, leichten, normalen 
Kriegsbrücke. Jede Equipage hat ein Geleitcommando.*)

Zum Abladen und um Legen des Landschwellers werden circa 
2— 3 Stunden, zur Herstellung eines Feldes der Bockbrücke 4— 6 Mi­
nuten, eines Feldes der Schiffbrücke 4 Minuten benöthigt; das Abbrechen 
kann in ungefähr zwei Drittel der zum Schlagen erforderlichen Zeit 
erfolgen. Diese Minimalzeiten verlängern sich jedoch im Kriege bei minder 
günstigen Umständen bedeutend.

Werden im Laufe der Operationen Flüsse mit dem Kriegsbrücken- 
Materiale überbrückt, so muss man trachten, jene Kriegsbrücken, welche 
auf den Etapen-Linien der Armee liegen, baldigst durch halbpermanente 
zu ersetzen^ um erstere für die Operationen wieder rasch verfügbar zu 
machen.

Flussübergang außer Contact mit dem Feinde.
Allgemeines. Ist der Feind vom zu passierenden Flusse noch so 

weit entfernt, dass ein Zusammenstoß erst nach vollständigem Über­
schreiten des Hindernisses seitens der eigenen Truppen-Golonnen erfolgen 
kann, so лvird man die Wasserlinie wenn thunlich in der bisherigen 
Gruppierung (Anzahl derColonnen) überschreiten und hiezu die bestehen­
den Übergänge ausnützen oder neue schaffen. Hiedurch wird ein Aufent­
halt, лѵеІсЬег durch das Abfallen der Golonnen entstehen müsste, ver­
mieden.

Die Wahl der Übergangspunkte wird sich in diesem Falle haupt­
sächlich den operativen, technischen und Gommunications-Verhältnissen 
anpassen.

Je nach der Entfernung des Feindes, dann der bestehenden Über­
gänge von einander, der dahin führenden Gommunicationen und deren 
Fortsetzungen jenseits, wird das Echiquier beim Überschreiten eines 
Flusses breiter oder schmäler werden.

Die Kriegsbrücken-Equipagen müssen derart (eventuell unter Be­
deckung) vordisponiert werden, dass die Brücken vollendet sind, sobald 
die Golonnen-Teten am Flusse anlangen.

Der Übergang eines Armeekörpers über einen Fluss im Echiquier- 
Verhältnisse, wird sich im allgemeinen wie folgt abspielen:

Die zuerst am Flusse anlangenden Cävalleriekörper (eventuell vorge­
schobenen Fußü’uppen) werden die bestehenden Übergänge besetzen und 
gegen feindliche Zerstörungsversuche sichern.

=>=) Bei der normalen Equipage ist das Geräth A'erladen auf: 8 Balken-, 
4 Bock-, 2 Requisiton-Wagen, zusammen 14 Wagen, bei der leichten Equipage 
auf 8 Balken-, 8 Pfosten-, 4 Bock-Wagen, zusammen 20 Wagen.



155

Die Cavallei'iekörpev oder die vorgeschobenen Divisions-Gavallerien 
werden über den momentanen Zustand stabiler Übergänge, den Wasser­
stand etc. allgemeine Daten. — speciell angeordnete Recognoscienmgen 
durch Pionnier- und Generalstabs-Officiere, genauere Anhaltspunkte 
liefern, auf Grund deren dann das höchste Commando seine Anordnungen 
ertheilt.

Die Gavalleriekörper setzen jedoch unter Festhaltung der Übergänge 
bis zum Eintreffen der Vortruppen der Golonnen den Aufklärungsdienst 
fort; die Kriegsbrücken-Ec|uipagen werden an die Golonnen-Teten dis­
poniert, die noch nöthigen Brücken geschlagen und während des Baues 
derselben nöthigenfalls die Vorhuten überschifft.

Disposition. Die wichtigsten Anordnungen für Fiussübergänge im 
Echiquier-Verhältnisse sind:

A. Z ur V or be re i tu ng :
1. Bestimmimg jener Punkte, an welchen die Golonnen überzugehen 

haben;
2. Bestimmung, wo zerstörte stabile Übergänge durch Kriegs-, Noth- 

oder halbpermanente Brücken zu ersetzen, bezw. wo neue Übergänge 
herzurichten, wo Furten oder Überschiffungs-Anstalten mit zu benützen, 
wo neue Gommunicationen zu eröffnen sind.

Ob jeder Golonne auf ihrer Marschlinie eine eigene Übergangsstelle 
zugewiesen wird oder ob mehrere Colonen, wenn auch unter Aufrecht­
haltung ihrer Trennung auf selbständigen Marschlinien, an einer Über­
gangsstelle, wo mehrere Brücken vorhanden sind, einander genähert 
werden müssen, hängt von der Anzahl und Richtung der zum Flusse 
führenden Gommunicationen ab.

3. Zuweisung von Brücken-Material an jene Golonnen, welche sich 
erst Übergänge schaffen müssen ;

4. Einleitung des Ersatzes an Equipagen bei jenen Golonnen, welche 
ihr Brücken-Material nach bewirktem Übergange zurücklassen müssen;

5. Bezeichnung jener Punkte, wo die Kriegsbrücken durch Noth- 
oder halbpermanente Brücken zu ersetzen sind und Verfügungen bezüg­
lich ihrer Bewachung;

6 . Fortificatorische Sicherungs-Maßregeln an den Übergängen.
B. Z ur D u r c h f ü h r u n g :
Die Durchführungs-Disposition wird dieselben Bestimmungen, wie 

jene für einen Gefechtsmarsch enthalten, mit Anführung der Brücken, der 
dahin führenden Wege, der Golonnen, welche sie zu benützen haben, 
des Brücken- und Local-Gommandanten; diese Anordnungen können 
durch Skizzen vereinfacht werden.

Die Dispos i t i on  der  G o l o n n e n - G o m m a n d a n t e n  wird ent­
halten müssen:

a) Zur Vorbere i tun g:  Die Befehle an den Gommandanten der 
unterstehenden Pionnierabtheilung hinsichtlich:
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1. des Verholens der Kriegsbrücken-Equipagen an die Tete der 
Golonne,

2. der Recognoscierung der Brückenschlag-Stellen und Auswahl 
derselben,

3. des Beginnes oder der Beendigung des Brückenschlages,
4. der Verwendung des übrigbleibenden Materials und endlich
5. hinsichtlich der Hei-richtung von Communicationen, der Bezeich­

nung der Zugänge zu den Brücken (blaue Fahnen, beziehungsweise 
Laternen) und der Aufstellung von Wegweisern dort, wo die Golonnen 
von der Straße abzweigen sollen, um zu den Brückenstellen zu gelangen.

b) Z ur D u rc h fü h ru n g :  Die Anordnungen, wie für einen 
Gefechtsmarsch, unter Hervorhebung nachstehender Punkte:

1. Bezeichnung der Übergangsstelle; sind mehrere Brücken vor­
handen, Zuweisung derselben an die Golonnentheile, Bestimmung der 
Reihenfolge, in welcher die Divisionen oder Waffengattungen den Fluss 
zu überschreiten haben; Bezeichnung der Marschlinien (Golonnenwege) 
zu den Brücken;

2. Bekanntgabe des Zeitpunktes, wann der Übergang beginnen oder 
beendet sein soll;

3. Aufgabe der übergangenen Theile auf dem jenseitigen Ufer: Auf­
klärung, Besetzung von Objecten;

4. Aufenthaltsort des Golonnen-Gommandanten während des Über­
ganges;

5. Ernennung der Brücken- und der Local-Gommandanten;
6 . die Bestimmung, was mit den Kriegsbrücken nach vollendetem 

Übergange zu geschehen hat und
7. eventuelle Anordnungen hinsichtlich des Baues von Noth- oder 

halbpermanenten Brücken.

Flussübergaiig im Contacte mit dem Feinde.
( E r z w u n g e n e r ,  fo r c ie r te r  ode r  Massen-Übe rgang . )

Allgemeines. Ist der zu passierende Fluss vom Feinde besetzt oder 
ist es wahrscheinlich, dass man bald nach bewirktem Übergange oder 
noch während desselben mit ihm Zusammenstößen werde, so soll der 
Übergang in einer schmäleren Front stattfmden, während man die weiter 
ober- und unterhalb des Hauptüberganges befindlichen Übergänge 
nöthigenfalls zur Sicherung oder Demonstration besetzt hält.

Wird eine Flusslinie vom Feinde vertheidigt, so wird zumeist der 
Flussübergang erzwungen, „forciert“ werden müssen. Dies geschieht 
zweckmäßig dadurch, dass die Hauptkräfte unter gleichzeitigem Demon­
strieren gegen einen oder mehrere andere Übergangspunkte überraschend 
herangebracht werden, dass der Feind, wenn nöthig, zuerst durch über-
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legen es Artillerie- (Infanterie-) Feuer vom Ufer vertrieben wird, worauf 
sofort der Übergang bewerkstelligt werden muss, damit dieser vollendet 
ist, bevor das Gros des Verthcidigers eintrif'ft.

Je mehr ein solcher Angriff nach Art eines Überfalles eingeleitet 
werden kann, desto größere Chancen bieten sich für den Erfolg.

Das Überschreiten von Flüssen in der Gefechtsfront mit vielen 
Golonnen in einigen Stunden ist nur bei Flüssen mittlerer Breite möglich, 
da hiezu das bei der Armee mitgeführte Material ausreicht; über Ströme 
kann man mit diesem Materiale nur 1—2 Brücken schlagen, auch wird 
bei Strömen zumeist die Errichtung von halbpermanenten Brücken 
nöthig.

Selbst wenn zwei Brücken vorhanden wären, so braucht eine starke 
Armee mehrere Tage, um auf dem anderen Ufer versammelt zu sein.

Um die Nachtheile eines Rückschlages abzuschwächen, wird es 
nothwendig, am anderen Ufer einen Brückenkopf zu schaffen, der auch 
nach einem ungünstigen Gefechte das Wiederpassieren des Flusses 
erlaubt.

Dort, wo man zum Bau von halbpermanenteii Schiffbrücken ge­
zwungen wäre, dürften die hiezii nothwendigen umfassenden Vorberei­
tungen dem Gegner wohl in den meisten Fällen nicht verborgen bleiben 
und damit die Geheimhaltung und der überraschende Charakter des 
Unternehmens verloren gehen, daher einem aufmerksamen, thätigen Ver- 
theidiger gegenüber der lange dauernde Übergang eines Arraeekörpers 
misslingen könnte, wenn nicht weitreichende Demonstrationen des Gegners 
Hauptkraft von der thatsächlichen Übergangsstelle ablenken.

Die D e m o n s t r a t i o n e n  m ü s s e n ,  um w ir k s a m  zu se in ,  so 
e i n g e l e i t e t  w e r d e n ,  dass  sie den  E in druck  der  W a h r s c h e i n - 
l i c h k e i t  e ine s  b e a b s i c h t i g t e n  Ü b e rga nge s  machen .

Der Übergang der Hauptkräfte muss, лѵепп nöthig, durch eine gewalt­
same Überschiffung von Vortruppen eingeleitet werden.

Die auf das feindliche Ufer überschifften Truppen müssen sich fest­
setzen, um den nun folgenden Brückenschlag und den Übergang der 
Hauptkräfte zu ermöglichen.

Während des Brückenbaues, und ohne diesen zu hemmen, soll das 
Überschiffen so lange fortdauern, bis die Brücken vollendet sind.

Die das Communications-Netz ergänzenden Colonuenwege sind 
durch Nummern oder Blechfahnen, bei Nacht durch farbige Laternen zu 
bezeichnen oder es sind Wegweiser aufzustellen.

Wurde ein Fluss mittels eines Massenüberganges passiert und leistete 
der Feind hiebei nur schwachen oder gar keinen Widerstand, so wird es 
zur Fortsetzung der Bewegung vorerst nöthig sein, den Gegner durch 
Vorschieben von aufklärender Cavallerie aufzusuchen, dann die Colonnen- 
bildung behufs Weitermarsches vorzunehmen, was jedenfalls einen be­
deutenden Zeitverlust verursacht.
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Nach dem Übergange über den Njemeii ])ci Колѵпо 1812 benöthigten die 
Franzosen mehrere Tage, um die Rückzugsrichtung der Russen sicherzustellen und 
die Armee in entsprechender Weise in Marsch zu setzen.

Bei einem Flussübergange im Gontacte mit dem Gegner und im Vor­
marsche dürfen die Trains und Reserve-Anstalten erst nach der Ent­
scheidung oder erst dann den Fluss überschreiten, wenn jenseits soviel 
Terrain gewonnen wurde, dass jede Gefahr, welche durch Stockungen bei 
einem Rückzuge herheigeführt werden könnte, ausgeschlossen erscheint.

Bei einer Flusspassierung im Rückmärsche müssen die Trains so 
bald als möglich über das Hindernis zurückgehen (eventuell Gewalt­
märsche).

Jedem Massenübergange muss eine Recognoscierung der Übergangs­
stellen, der Abladeplätze für das Brücken-Material, der Zufahrtswege und 
der Artillerie-Positionen am diesseitigen Ufer vorangehen.

Disposition. Jede Fluss-Forcierung zerfällt in: 
die Vorbei’eitung zum Übergange und 
in die Durchführung desselben.

V o r be re i t un gs -D is pos i t io n .

Auf Strömen sind die etwa vorhandenen feindlichen Monitore vorerst 
unschädlich zu machen (Bekämpfung durch eigene Monitore, Torpedo­
fahrzeuge, Ufer-Batterien, Absperrung der für den Brückenschlag in Aus­
sicht genommenen Stromstrecke durch Torpedos u. dgh, 1877 Zimnica).

Die für die Überschiffung und den Brückenschlag bestimmten Truppen 
und das Brücken-Material sind zuerst, aber so spät und so verdeckt als 
möglich, wo thunlich dicht am Flusse, die Artillerie zunächst ihrer einzu­
richtenden Emplacements bereitzustellen.

Die weiteren Maßnahmen für die Vorbereitung kommen in der Vor­
b e r e i t u n g s - D i s p o s i t i o n  zum Ausdrucke.

Diese hat zu enthalten:
1. beiderseitige Situation,
2. eigene Absicht,
3. Bestimmung hinsichtlich des Baues oder der Placierung der 

B a t t e r i e n  (Geschützstände) und eventuell des Bereitstellens jener 
Infanterie-Abtheilungen, welche die Säuberung des jenseitigen Ufers vom 
Feinde zu bewirken haben; die Angabe des Zeitpunktes der Feuer­
eröffnung; Verwendung etwa vorhandener Monitore.

Die Batterien sollen derart angelegt sein, dass die Beherrschung des 
jenseitigen Ufers erfolgen und dass die Artillerie möglichst lange bei der 
Ausbreitung der übergegangenen Truppen am jenseitigen Ufer, von dies­
seits mitwirken könne.

4. Für den Pionnier-Gommandanten Bestimmungen für das Ab la den  
der zum Überschiffen der Vortruppen nöthigen Pontons, hinsichtlich des 
Sammelns des sonstigen Überschiffungs-Materials, des Zusammensetzens 
der Glieder, dann hinsichtlich des Herrichtens und Bereithaltens des
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Brückengerätlies für den Brückenschlag und des Baues von Landungs­
brücken am diesseitigen Ufer.

5. Bestimmungen über die Ausführung des Brückenschlages und den 
Schutz der Brücken.

Letztei’er wird durch Verpfählungen, schwimmende Ketten, durch 
Anlage von Ufer-Batterien, Verwendung von Wachschiffen und Torpedos 
gewährleistet.

6 . Bestimmungen hinsichtlich eines eventuell nöthigen Ansammelns 
und Bereitstellens der Haupttruppe am diesseitigen Ufer.

Ein solches Ansamraeln ist dann gerathen, wenn dies verdeckt 
geschehen kann und nothwendig, wenn die Brückenzahl größer als die 
Zahl der anmarschierenden Golonnen ist oder wenn dadurch ein Zeit­
verlust vermieden wird. Die Bereitstellung soll grundsätzlich in Marsch­
formation (eventuell gedrängt) derart erfolgen, dass die Golonnenteten 
nach erfolgtem Brückenschläge sogleich den Übergang beginnen können. 
Nur ausnahmsweise, wenn gewichtige Gründe hiezu zwingen (Terrain­
verhältnisse) wird man die Gruppen concentriert aufstellen. (Siehe 
III. Abschnitt des vorliegenden Behelfes, Anordnung der Märsche, Fuß­
note.)

7. Demonstrationen. Sie bilden oft ein wirksames Mittel, um den 
Feind über den Hauptübergang zu täuschen. Zur Erreichung dieses 
Zweckes ist es aber nothwendig, die Demonstration derart zu inscenieren, 
dass der Feind an einen Übergang der Demonstrations-Gruppe glauben 
kann. Daher müssen diese Gruppen nicht zu schwach gehalten werden, 
Kriegsbrücken-Material erhalten und auch das Bestreben haben, den Über­
gang wirklich durchzuführen, weil möglicherweise durch einen derartigen 
Übergang dem Haupt-Übergange wesentliche Unterstützung geleistet 
werden könnte.

Demonstrationen dürfen auch nicht zu nahe dem Haupt-Übergange 
liegen, weil sonst der Feind zu keinen weitreichenden Detachierungen 
verleitet werden würde.

Ein zu auffälliges Verhalten der Demonstrations-Gruppen dürfte das 
Erkennen der Demonstration als solche seitens des Feindes eher fördern 
als erschweren.

Demonstrationen, an mehreren Punkten durchgeführt, werden den 
Feind möglicherweise in Verlegenheit bringen können.

Bezüglich des Zeitpunktes der Demonstrationen wäre zu erwähnen, 
dass er zumeist vor Beginn des Hauptüberganges zweckmäßig zu wählen 
sein dürfte, um den Feind zu vorzeitigen Detachierungen zu verleiten.

Ein Theil der Vorbereitungs-Disposition wird vom Gommandanten 
gelegentlich der unbedingt nöthigen Recognoscierung ertheilt werden 
können.
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D u rch f ü h r u n g s - D is p o s i t io n .

Die Durchführung des Forcierens eines Flussüberganges besteht:
in der Überschiffung der Vortruppen und im Festsetzen am jen­

seitigen Ufer,
im Brückenschläge und in Demonstrationen,
im Übergange der Haupttruppe und
in der Fortsetzung der Operationen am jenseitigen Ufer.
Die D u r c h fü h ru n g s -D is p o s i t io n e n  werden demnach umfassen:
1. Die Anordnungen für das Überschiffen von Vortruppen, für die 

Ausbreitung, Besetzung und technischen Herrichtungen am jenseitigen 
Ufer; den zu überschiffenden Truppen sind die Ein- und Ausschiffungs­
punkte und die Leiter der Überschiffung bekannt zu geben.

An Gavallerie wird nur soviel übersetzt, als zur Aufklärung nöthig.
Die Ausdehnung der am jenseitigen Ufer zu besetzenden Stellung 

muss im Verhältnisse zu dem den Fluss passierenden Heereskörper sein, 
damit einerseits die Entwicklung desselben, anderseits aber auch bei 
einem Misslingen des Überganges der Rückzug über die Brücke ge­
sichert sei.

2. Die Bestimmungen für den Übergang der Haupttruppe (Ort, 
Stunde, Formation). Was die Reihenfolge der Waffengattungen anbelangt, 
so hat zuerst die zur Aufklärung noch nöthige Gavallerie, dann Infanterie 
überzugehen, die diesseits placierten Batterien erst dann, wenn sie in 
ihrer Wirkung durch das Vorrücken der Truppen am anderen Ufer be­
hindert sind.

Trains und Reserve-Anstalten sind erst dann herüberzuziehen, wenn 
man vollständig Herr des feindhchen Ufers geworden ist. •

3. Nach Klärung der Verhältnisse am jenseitigen Ufer die Bestim­
mungen für die Fortsetzung der Bewegung; je nach dem Verhalten des 
Gegners wird die Fortsetzung des Marsches oder die Besetzung eines Ab­
schnittes oder der Angriff angeordnet werden.

4. Die Directiven für den Übergang der zurückgebliebenen Trains.
Äcl 2. Die D isp os i t io n  für  den Ü b e r g a n g  de r  H a u p t t r u p p e

hat zu enthalten:
1. die Bezeichnung der Brücken, welche die Gorps (Divisionen) zum 

Übergange zu benützen haben;
2. die Eintreffzeiten daselbst, eventuell noch den Versammlungsort 

und die Formation auf demselben;
3. die Reihenfolge für das Passieren der Gorps (Divisionen) und der 

Waffengattungen, eventuell Angabe der Marschformation beim Übergange;
4. die Bestimmung der Parkplätze, bezw. Sammelplätze für die 

zurückbleibenden Trains;
5. die vorläufige Disponierung eines Divisions-Munitions-Parks per 

Gorps auf das jenseitige Ufer und die Bekanntgabe des Aufstellungsortes 
desselben an alle Trappen, da ein Munitions-Ersatz nie über die Brücken 
erfolgen soll;
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6 . die Bezeichnung jener Batterien, welche zur Deckung der Ent­
wicklung jenseits oder eines eventuellen Rückzuges in ihren Aufstellungen 
zu, bleiben haben;

7. die Vertheilung von autographierten Skizzen, welche die Brücken, 
Golonnenwege und Aufstellungsplätze der Gruppen enthalten;

8. die Bestimmung eines Local-Commandanten für jeden Ubergangs­
punkt, sowie die Commandierung von Generalstabs-Officieren, Feld­
gendarmen und Ordonnanzreitern zu demselben.

Die Anordnungen für eine Flussforcierung werden meist in ge­
trennten Dispositionen ausgegeben werden müssen u. zw .:

für die Vorbereitung^
für die Durchführung,
für die Festsetzung am jenseitigen Ufer,
für die Fortsetzung der Operationen und für das Heranziehen der 

Trains. Manchmal können auch einzelne dieser Dispositionen miteinander 
vereint werden.

D er D ie ns t  der  L o c a l - C o m m a n d a n t e n ,  welche die Befugnisse 
eines Stations-Gommandanten haben, umfasst:

1. die Überwachung der richtigen Durchführung des Überganges;
2. die zeitweise Absendung berittener Offieiere zur Erhaltung der 

Verbindung mit dem höchsten Commando;
3. die Beobachtung des eventuell sich entspinnenden Kampfes;
4. die Sammlung der versprengten und zurückgehenden Leute und 

Rücksendung derselben zu ihren Truppenkörpern;
5. die Anordnung solcher Maßregeln, dass bei einem eventuellen 

Rückzuge ein Zusammenballen bei der Brücke vermieden werde (Auf­
stellung von Fahnen, Laternen, Wegweisern);

6 . die Regelung des Verkehres über die Brücken im allgemeinen;
7. die Nachsendung der zurückgebliebenen Trains und Anstalten zu 

ihren Heereskörpern auf Grund erhaltener Befehle;
8. die zweckentsprechenden Vorsorgen zum Schutze der Brücke 

gegen plötzlich eintretendes Hochwasser oder gegen feindliche Zer­
störungsversuche.

B e is p ie le :
1 8 0 6  überschritt die französische Armee bei Jena die Saale, obwohl die 

ganze preußische Armee nur 8 hm  von Jena entfernt stand.
180 9  Napoleons erster und zweiter Donau-Übergang über die Lobau.
1812 gieng das französische Centrum bei Kowno über den Niemen.
1849 passierte die österreichische Armee den Ticino und den Gravellone 

bei Pavia.
1859 übersetzten die Franzosen Avährend der Schlacht bei Magenta den 

Ticino bei St. Martino und Turbigo.
 ̂ 1877 der Übergang der Russen über die Donau bei Zimnica.

Behelf. 11
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В. Verhindening des Überschreitens von Fluss­
hindernissen.

Siehe auch E—3, 537—553.

Allgemeines. Das Überschreiten von Flusshindernissen durch den 
Feind kann verhindert werden, indem man nach eventueller Zerstörung 
der Brücken lediglich diesseits der Wasserlinie Widerstand leistet (directe 
Vertheidigung), oder indem man sich den Uferwechsel sichert und im 
geeigneten Momente (während des Haupt-Überganges) die Offensive (den 
Gegenangriff) über das Hindernis gegen die Flanke der feindlichen Haupt­
kraft durchführt (indirecte Vertheidigung).

Aufklärung. Dieselbe ist in beiden Fällen auf weitere Entfernung vor 
der Front, eventuell auch in der Flanke einzuleiten, um den Anmarsch 
des Feindes baldigst festzustellen (Richtung, Gruppierung), wodurch eine 
zweckentsprechende Gruppierung der eigenen Kräfte ermöglicht, sowie 
der Zeitpunkt bestimmt werden kann_, zu welchem das Eintreffen des 
Feindes am Hindernisse zu erwarten sein dürfte.

Das Gros des etwa im Aufklärungsdienste verwendeten Gavallerie- 
körpers wird trachten müssen, solange als möglich jenseits des Hinder­
nisses zu verbleiben, weil dadurch nicht nur ein ununterbrochener Beob­
achtungsdienst gewährleistet ist, sondern auch Gelegenheit gegeben sein 
dürfte, den Vormarsch des Feindes zu verzögern und während des Über­
ganges der feindlichen Hauptkraft, vortheilhaft in deren Flanke oder Rücken 
(namentlich gegen Artillerie-Aufstellungen) wirken zu können. Für das 
etwa nothwendige Zurückgehen des eigenen Gavallerie-Gros über das 
Hindernis, muss durch Schaffung von Übergängen, welche im Bedarfs­
fälle rasch abzubrechen sind, vorgesorgt werden.

Die Aufklärung im engeren Bereiche der Gruppen wird selbstredend 
ohne Unterbrechung erfolgen müssen und sich so lange als möglich auf 
das jenseits des Hindernisses gelegene Terrain ausdehnen.

Gruppierung. Bei großer Ausdehnung des Hindernisses ist zur 
leichteren Leitung der Gruppen und um einen hartnäckigen Widerstand 
zu ermöglichen, eine Theilung in Abschnitte nothwendig. (Siehe E — 3̂  
541 und D. R. II, 274.)

Unmittelbar am Hindernisse werden Vortruppen (Vorposten, specielle 
Gruppen) sich befinden müssen, welchen die Aufgabe zufällt, das jenseitige 
Terrain ununterbrochen zu beobachten, den Versuchen des Feindes, seine 
Vortruppen zu übersetzen (überschiffen) entgegenzutreten und jene Über­
gangspunkte zu sichern, welche für das Ergreifen der eigenen Offensive 
über das Hindernis bestimmt sind.

Das Benützen Aussicht gewährender Punkte (Höhen, Kirchthürme, 
Observatorien), sowie das Entsenden von Patrouillen seitens der Vor­
truppen über das Hindernis, werden zweckmäßig sein.

Abschnitts- (Vorposten-) Reserven sind nach Bedarf auszu­
scheiden.
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Für die Wahl des Aufstellungsplatzes (Unterkunftsraumes) der Haupt­
kraft (Haupt-Reserve) sind maßgebend:

Das Verhalten des Feindes, die eigene Absicht, die Lage der 
wahrscheinlichen Ubergangspunkte, die Terrain- und Unterkunfts-Verhält­
nisse.

Die Hauptkraft (Haupt-Reserve) ist eventuell zu theilen; weitreichende 
Detachierungen von Gruppen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Meldedienst, Verbindung. Da die Hauptschwierigkeit bei Verthei- 
digung der Hindernislinien darin liegt, den Hauptübergang des Feindes 
von Demonstrationen zeitgerecht zu unterscheiden, so wird ein gut organi­
sierter Melde- und Verbindungs-Dienst besonders nothwendig sein. Tele­
graph, Telephon, Ordonnanz-Gourse, Relais, optische oder akustische 
Signale müssen daher ausgedehnteste Verwendung finden.

Für eine ununterbrochen gesicherte Reförderung von Meldungen 
über das Hindernis (Stege, Überfuhren, Flusskabel, optischer Telegraph, 
Feld-Signal-Abtheilungen etc.) ist vorzudenken. *

Wegsamkeit diesseits des Hindernisses ist erforderlich, um die 
Gruppen in breiter Front nach allen Richtungen verschieben zu können; 
die nothwendigen Ergänzungen des Gommunications-Netzes (durch 
Golonnenwege, Übergänge etc.) sind daher nicht zu verabsäumen.

Technische Verstärkungen. Solche werden bei den Vortruppen 
(Vorposten), dann bei den wahrscheinlichen Übergangspunkten des 
Feindes, insbesondere zur Vorbereitung der Artillerie - Verwendung 
durchzuführen sein. Will sich der Vertheidiger die Möglichkeit eines Über­
ganges der eigenen Kräfte über das Hindernis wahren, um jederzeit zur 
Offensive über das Hindernis schreiten zu können, so sind die in Betracht 
kommenden Übergangspunkte durch ausgiebige technische Verstärkungen 
jenseits des Hindernisses zu sichern (Brückenköpfe), welche eine ständige 
Besatzung erhalten müssen.

Manchmal wird es auch möglich sein, den Feind durch Hindernis- 
Anlagen (Verhaue, Draht-Hindernisse, Inundationen, Wegzerstörungen 
u. dgl.) in der Wahl der Übergangsstelle einzuschränken, durch Vorfeld- 
Lichtungen die eigene Feuerwirkung zu erhöhen, sowie das überraschende 
Auftreten am Hindernisse zu erschweren. (Niederlegen von Auen, Wald- 
parcellen, Gebüsch, Ortschaften etc., welche unmittelbar am Hindernisse 
liegen.)

Findet sich ein geeigneter Abschnitt vor, in welchem für den Fall 
des Gelingens des feindlichen Haupt-Überganges abermals Widerstand 
geleistet werden könnte, so ist dessen zeitgerechte technische Verstärkung 
nicht außeracht zu lassen.

Trains und Anstalten. Diese können ihrem Zwecke entsprechend 
bei den Truppen belassen werden, insolange ein feindlicher Angriff nicht 
unmittelbar bevorsteht. Im Gegenfalle sind sie für einen schleunigen 
Abmarsch zu sammeln und bereitzustellen, eventuell (die im Gefechte 
nothwendigen ausgenommen) zurück zu disponieren.

11*
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Durchführung. Ist der Feind noch weit entfernt, so wird die eigene 
Hauptkraft- cantonieren; die Sicherung unmittelbar am Hindernisse kann 
wesentlich vereinfacht werden.

In dem Maße als sich der Feind dem Hindernisse nähert, muss die 
Hauptkraft des Vertheidigers in einem kleineren Raume vereinigt (Ort­
schaftslager, Lager), die Sicherung unmittelbar am Hindernisse verstärkt 
werden.

Sobald die etwa zur Verzögerung-der feindlichen Vorrückung jenseits 
des Hindernisses detachierten eigenen Gruppen und die im Aufklärungs­
dienste befindlichen Gavallerie-Gros über dasselbe zurückgegangen sind, 
so müssen die Übergänge, deren Benützung durch den Vertheidiger nicht 
beabsichtigt wird, zerstört werden, was zeitgerecht vorzubereiten ist.

Gegen den beginnenden Hauptübergang des Feindes sind alle verfüg­
baren Gruppen entweder auf dem diesseitigen Ufer oder — wenn ein 
Gegenangriff über das Hindernis geplant ist — unter Benützung der 
gesicherten Übergänge auf dem jenseitigen Ufer einzusetzen.

Mit Rücl^sicht darauf, dass es zumeist nicht leicht sein dürfte den 
Hauptübergang als solchen bald zu erkennen, wird es angezeigt sein, die 
eigene Hauptkraft nicht zu früh in Bewegung zu setzen; der Übergehende 
befindet sich ohnedies während längerer Zeit in einer ungünstigen Situation, 
wodurch die Gelegenheit geboten ist, überlegen anzugreifen. Ist die eigene 
Hauptkraft einmal in einer nicht entsprechenden Richtung ausgespielt, so 
dürfte dieser Nachtheil nicht mehr leicht zu beheben sein.

C. Landungs-Operationen.
Siehe auch D. R. II, § 22 und E -1 1 .

Allgemeines. Landungs-Operationen können bezwecken:
Verlegung der Hauptkräfte in jenen Raum, welcher für die Haupt- 

Operationen bestimmt ist, falls dieser Raum nur auf dem Seewege er­
reichbar wäre;

Abziehen feindlicher Kräfte vom Hauptkriegsschauplatze;
Besitznahme wichtiger Orte an oder unweit der Küste, Eroberung 

wichtiger Küstengebiete, Inseln u. s. w.
Wesentliche Bedingungen für das Gelingen derartiger Unter­

nehmungen sind das vorherige Lahmlegen der feindlichen Kriegsflotte 
(durch Besiegen oder Blockade) und überraschendes Auftreten (Geheim­
haltung, Schnelligkeit).

Die S t ä rke  der für Landuhgs-Operationen zu verwendenden Gruppe 
wird eingeschränkt: durch die Schwierigkeit große Massen zu trans­
portieren, durch die Größe der zur Verfügung stehenden Transportflotte 
(Kriegsschiffe sind von der Verwendung als Transportfahrzeuge grund-
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sätzlich ausgeschlossen), endlich durch die Schwierigkeit große Truppen 
zu verpflegen, indem man fast ausschließlich an die von der Flotte mit­
geführten Vorräthe gewiesen sein dürfte.

Die Z u s a m m e n s e t z u n g  des Landungs-Corps wird durch den 
jeweiligen Zweck der Unternehmung, sowie durch die Terrainverhältnisse 
des feindlichen Küstengebietes bedingt sein. Jedenfalls dürfte Infanterie 
die Hauptmasse bilden und die Dotierung mit Cavallerie nur gering sein 
können, weil der Transport der letzteren große Schwierigkeiten bietet.

Durchführung. Wegen der Ähnlichkeit mit Flussübergängen, werden 
Landungs-Operationen im allgemeinen nach denselben Grundsätzen wie 
jene zu bewirken sein. Im besonderen ist zu beachten:

1 . Die Expedition muss unter e in he i t l i chem  C o m m a n d o  stehen.
2. Alle Vorbereitungen und Anordnungen müssen gehe im gehalten 

Averden, soll der Vortheil eines überraschenden Auftretens nicht verloren 
gehen. Daher wird es unter anderem auch zweckmäßig sein, dem Com- 
mandanten der Expedition die Befehle versiegelt und mit dem Aufträge 
zu übergeben, sie erst zu eröffnen, sobald die Flotte den Hafen ver­
lassen hat.

Der Befeh l  an den C o m m a n d a n te n  wird im allgemeinen ent­
halten :

Aufgabe der Expedition,
Angabe des Landungspunktes,
Feststellung eines Sammlungsortes für den Fall, als die Flotte unter­

wegs durch die feindliche Flotte oder durch Sturm zersprengt werden 
würde.

3. Während der Seefahrt wird die Transportflotte durch die Kriegs­
flotte nach allen Seiten zu s ic h e rn  sein, namentlich dann, .wenn Theile 
der feindlichen Kriegsflotte noch actionsfähig wären.

4. Die A u s m i t t l u n g  der L a n d u n g s s t e l l e  hat durch Recogno- 
scierungen zu erfolgen. Für die Wahl der Landungsstelle sprechen poli­
tische, operative und taktische Rücksichten. Die Landungsstelle soll dem 
Expeditionsziele möglichst nahe liegen und einen gesicherten Rückzug 
gewährleisten. Die Formation des Ufers soll ein wirksames Feuer der Kriegs­
schiffe ermöglichen (am besten eine Halbinsel), das Meer soll zunächst des 
Ufers genügend tief, der Anstieg am Ufer leicht, die Entwicklung der Truppen 
begünstigt sein und endlich sollen gute Verbindungen in das Innere des 
Landes führen. Um den Feind zu täuschen, werden Recognoscierungen an 
mehreren Küstenpunkten, vielleicht unter gleichzeitiger Demonstration, 
zAveckmäßig sein. Der Zeitpunkt für die Recognoscierung der in Aussicht 
genommenen Landungsstelle ist derart zu wählen, dass hiedurch nicht 
die Aufmerksamkeit der feindlichen Küsten-Sicherungstruppen vorzeitig 
erregt werde. Da die Ausschiffung grundsätzlich am frühen Morgen zu 
geschehen hat (Überraschung), so dürfte im allgemeinen der Zeitpunkt für 
Recognoscierung der Landungsstelle auf den der Ausschiffung vorangehen­
den Nachmittag zu verlegen sein.
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5. Nach Feststellung des Landungsplatzes und nach Wegräumen 
etwa vorhandener Minen-Felder hat die Ausschi f fung  auf Grund einer 
allgemeinen Disposition schleunigst zu beginnen

Diese D isp os i t io n  wird marine-technische Verfügungen und An­
ordnungen für das Landungs-Corps enthalten.

In m a r i n e - t e c h n i s c h e r  Bez ie hu ng  muss das Verhalten bis ins 
Detail geregelt werden, damit die Ausschiffung rasch und glatt erfolge. 
Diese Anordnungen werden hauptsächlich betreffen: Aufstellen der Trans­
port- und der Kriegsflotte und zwar dieser mit Rücksicht auf die Abwehr 
eines eventuellen Angriffes feindlicher Schiffe und mit Rücksicht auf die 
Unterstützung der Ausschiffung durch Beschießung der feindlichen 
Truppen (Befestigungen); Vertheilung der Truppen auf die Landungsfahr­
zeuge, Staffel-Bildung u. s. w.

Die Dispos i t ion  für  das L a n d u n g s- C o rp s  wird im wesentUchen 
enthalten:

Nachrichten über den Feind;
Bezeichnung der Landungsstelle;
Aufgabe der Landungs-Truppen;
das Signal für den Beginn der Ausschiffung;
die Reihenfolge der zur Ausschiffung gelangenden Truppen. Zuerst 

wird immer die Infanterie, dann die Artillerie und zum Schlüsse die Gaval- 
lerie ausgeschifft;

die Aufgabe der zuerst gelandeten Truppen, welche hauptsächlich 
in der Sicherung eines Raumes für die weitere Ausschiffung durch Fest­
setzen in einem geeigneten Abschnitte bestehen wird (wie bei Flussüber­
gängen);

Anordnungen über Verbindungen mit der Flotte (Ordonnanz-Course, 
Telegraph, Telephon, optische Signale), Verpflegs-Nachschub, Requi­
sitionen, sanitäre Maßnahmen, Sicherung der Etapenlinie u. s. w.

B ei s p i e l e :
1 798. Napoleons Expedition nach Ägypten mit 40 Gorvetten, 300 Transport­

schiffen (später auf 600 Segel verstärkt) — 25.000 Mann.
1 8 3 0 , Expedition der Franzosen nach Algier. 37.000 Mann, 4500 Pferde.
1 853. Krimkrieg. Die Verbündeten landeten 67.000 Mann, 5000 Pferde. 

(Siehe III. Abschnitt des vorliegenden Behelfes, G).
1 8 6 0 . Englisch-französisch-chinesischer Krieg.
1 8 6 6 . Lissa.
1 8 8 3 . Französische Expedition nach Tonking.
1 8 9 4/95 . Krieg zwischen Ghina und Japan.
1 8 9 8 . Spanisch-amerikanischer Krieg.

Bezüglich der A bw ehr  feindlicher Landungs-Unternehmungen siehe 
V. Abschnitt des vorliegenden Behelfes, Postierungen.



167

D. Überschreiten von Gebirgen, ausgedehnten 
Wald- und Weichland-Gebieten.

Allgemeines. Im Niedergebirge, dann in den breiten und cultivierten 
Thälern des Mittel- und Hochgebirges werden meist gute und hinreichend 
viele Gommunicationen angetroffen.

In dem Maße aber, als das Gebirge höher wird und die Thäler sich 
verengen, vermindert sich die Wegsamkeit und es beschränkt sich die 
Verbindung der Thäler quer über den Hauptkamm meist nur auf 
Saumwege.

Infolge der ungünstigen Gommunications-Verhältnisse sind die im 
Hoch- und hohen Mittelgebirge operierenden Golonnen weit von einander 
entfernt und können ihre Vereinigung oder wechselseitige Unterstützung 
nur auf großen Umwegen erreichen.

Außerdem findet eine starke Armee nicht die für den Unterhalt 
erforderlichen Bedingungen und selten den nöthigen Raum zur Ent­
wicklung.

Gebirge, welche in einem Tagmarsche zu überschreiten sind, bieten 
verhältnismäßig geringe Schwierigkeiten; diese wachsen jedoch mit jedem 
weiters nöthigen Tagmarsche.

Ausgedehnte Gebirgsländer können daher für Armeen nur als Durch­
zugsländer in Betracht kommen.

Die wenigen guten, meist defileartigen Gommunicationen sind leicht 
zu bewachen und bedürfen zur Sperrung nur geringer fortificatorischer 
Anlagen, welche es im Vereine mit der Zerstörung schwer wieder herzu­
stellender Wegstücke auch schwächeren Gruppen ermöglichen, einem 
stärkeren Angreifer längeren Widerstand leisten zu können.

Die geringe Zahl der Straßen, welche über das Gebirge führen, wird 
beim Marsche größerer Heereskörper über dasselbe das Abfallen in 
wenige aber tiefe Golonnen nöthig machen.

Hat ein Heereskörper ein Gebirge zu überschreiten, so müssen die 
höheren Gommanden genau über die zu benützenden Marschlinien 
orientiert sein, um danach die Stärke und Zusammensetzung der Golonnen 
sowie die Zeitdauer zum Durchziehen des Gebirges bestimmen zu können.

Diese letztere Berechnung ist umso unerlässlicher, als es sich in den 
meisten Fällen darum handelt, mit allen Golonnen gleichzeitig aus dem 
Gebirge herauszutreten, damit nicht einzelne Golonnen von überlegenen 
feindlichen Kräften während des Debouchierens geschlagen werden.

Es wird daher nöthig, dass das höhere Gommando sich über die 
jeweiligen Verhältnisse der zu durchziehenden Gebirgszonen die nöthigen 
Daten verschaffe und zwar;

Hinsichtlich der M ars c h l i n ie n  und deren Nebenwege; über ihre 
Qualität, Breite, Steigungen, Straßenwendungen, Bau, Erhaltung und 
momentanen Zustand, ob anhaltende Benützung mit Armeefuhrwerk 
zulässig; hinsichtlich der zulässigen Zuglast per Zugthier; ob die Straßen
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elementaren Einflüssen, wie Schneeverwehungen, Überschwemmungen 
ausgesetzt sind; ferner hinsichtlich jener Straßenstrecken, wo Armeefuhr­
werk nicht fortkommen kann und Angabe des daselbst in Verwendung 
stehenden Transportmittels;

hinsichtlich der V e rh ä l t n i s s e  z u n ä c h s t  der  M ar sch l in ie :  über 
Unterkunftsverhältnisse (Belagsfähigkeit der Orte, Lagerplätze), über die 
Ressourcen und Wasserverhältnisse; über jene Örtlichkeiten, welche sich 
zur Etablierung von Magazinen, Spitälern, Bäckereien, Schlachtviehdepots 
eignen;

hinsichtlich der k l i m a t i sc h e n  V e rh ä l t n i s se  über die landes­
üblichen Vorsichtsmaßregeln gegen die Einflüsse des Klimas.

Auf Grund dieser Daten, welche die Armee-Leitung theils. aus den 
Landesbeschreibungs-Elaboraten schöpft, theils durch Recognoscierungen 
erhält, wird der Plan über den Marsch entworfen. Beim Durchziehen 
eines Gebirges muss der Golonnen- und Marschstaffel-Bildung, sowie der 
Marschleistung und der Verbindung der Golonnen untereinander große 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Für jede Golonne ist das Debouchieren die wichtigste Sorge. Dieses 
und die Entwicklung zum Gefechte wird dadurch erleichtert, dass jede 
Golonne die vor dem Gebirgsausgange abzweigenden Nebenwege zur Ver­
vielfältigung benützt.

Marschleistungen. Diese sind gegen die normalen in dem Maße, als 
die Steigungsverhältnisse ungünstiger werden, geringer.

Wären z. B. auf einer Straße 20 km mit 1000 m Steigung zu hinter­
legen, so ist die hiezu erforderliche

Marschzeit für 20 km . 5 Stunden |
R a s t ............................1 Stunde > fast 10 Stunden.
1000 Ш Steigung . . З 1/3 Stunden)

Bezüglich der Marschleistungen lässt sich jedoch bis zu einer 
gewissen Grenze dadurch ein Ausgleich treffen, dass beim Aufstiege 
kleinere, beim Abstiege größere Entfernungen hinterlegt werden.

Dies würde bei einer tiefen Golonne, deren Tete im Aufstiege, deren 
Queue aber noch im weniger ansteigenden Terrain sich befindet, zu 
Stauungen und beim Abstiege zu Trennungen in der Golonne führen. 
Daher müssen Marsch-Staffel gebildet werden, deren Distanzen von ein­
ander, den Steigungsverhältnissen entsprechend zu bestimmen sind.

Unterkunft. Infolge der spärlichen Besiedlung haben die Wohnorte 
geringen Fassungsraum; die Truppen werden häufig lagern müssen.

Um sie hiebei vor den Einflüssen der Witterung möglichst zu 
bewahren,' erscheint es, namentlich falls die Truppen nicht mit Marsch­
zelten ausgerüstet sind, bei länger dauernder Benützung einer Marsch­
linie empfehlenswert, Schutzbauten (Schutzdächer, Windschirme) zu 
errichten, was in holzreichen Gegenden keinen Sthwierigkeiten unterliegt.

Verpflegung (siehe V. V., VI., XVI., XXV. Abschnitt). Im Hoch­
gebirge wird außer Vieh wohl kaum der Bedarf an Verpflegung für größere 
Armeekörper aufzubringen sein; der Verpflegsbedarf muss daher mitge-
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führt werden; des Verpflegsnachschubes halber wird häufig die Nächtigung 
mit verkürzten Abständen platzgreifen müssen.

Geleerte Verpflegsstatfel ergänzen sich durch nachgeschobene 
Vorräthe oder folgen leer nach und werden erst nach dem Debouchieren 
gefüllt.

Muss angesicl^ts des Feindes aus dem Gebirge debouchiert werden, 
so sind alle Verpflegsstatfel aus der Truppencolonne zeitgerecht auszu­
scheiden, wodurch sich die Verpflegung schwieriger gestalten wird. Es 
müssen daher die ersten Truppen, welche den Gebirgsausgang erzwungen 
.und das Debouchieren zu sichern haben, sofort Requisitionen vornehmen 
und auf die Reserve-Verpflegung greifen. EsGst nämlich von großem 
Relange, dass die debouchierte Golonne wenigstens die ersten drei bis 
vier Tage von der Requisition und den getragenen Vorräthen leben könne, 
da es sehr bedenklich wäre, zur Zeit, als die Golonne sich das Debou­
chieren erkämpft, das Defile mit nachgeschobenen Verpflegsstaffeln voll­
zustopfen. Die ausgeschiedenen Verpflegstrains können erst herangezogen 
werden, wenn genügend Raum vor dem Defilö-Ausgange gewonnen wurde.

Marsch-Dispositionen, Sie sind im allgemeinen in Form und Inhalt 
gleich jenen für Märsche außerhalb eines Gebirges.

Ist ein Zusammenstoß mit dem Feinde während des Passierens des 
Gebirges nicht voraussichtlich, so kann die Marsch-Disposition für mehrere 
Tage im vorhinein verfasst werden; es wird dann die Form zumeist ein 
Marschtableau, entweder für sich allein oder in Verbindung mit einer 
descriptiven Disposition sein.

Reim Debouchieren ist auf das Zusammenstößen mit dem Gegner 
Rücksicht zu nehmen, aufklärende Gavallerie soll schon beim Anlangen 
an dem Defile-Ausgange die feindliche Situation aufgeklärt haben.

In a u s g e d e h n t e n  Wald-  un d  W e i c h l a n d  - G e b i e t e n , in 
welchen wenig Straßen führen, die Ausbreitung, Unterkunft und Ver­
pflegung schwierig ist, treten ähnliche Verhältnisse wie beim Überschreiten 
von Gebirgen ein. Sie kommen daher für Armeen gleichfalls nur als 
Durchzugsländer in Retracht.

E. Operationen im Gebirge.
Allgemeines. Zunächst des Haupt - Kriegsschauplatzes hegende 

Gebirgsländer haben nur eine secundäre Wichtigkeit und werden von 
eigenen, selbständigen Gruppen behauptet.

Aufklärung, Verbindung. Ein Gebirgsland übt insbesonders auf die 
Durchführung des Nachrichten- und Kundschaftsdienstes, auf die Her­
stellung der Verbindung getrennter Theile und auf die Refehlgebung 
großen Einfluss. Vorgeschobene große Gavalleriekörper fehlen, der 
Sicherungs- und Aufklärungsdienst wird durch isolierte selbständige 
Gruppen betrieben; die Resultate sind zumeist unvollständig.
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Die Beschaffenheit der Wege zwingt, statt der Gavallerie Infanteristen 
oder Boten zu Fuß im Meldedienste zu verwenden, daher es zweckmäßig 
ist, zum eigentlichen Kundschafts- und Botendienst die mit allen Weg­
abkürzungen vertrauten Landesbewohner zu verwenden. Außerdem wird es 
nöthig, für die Etablierung von Ordonnanz-Goursen, Signal-Stationen und 
des Gebirgs-Telegraphen rechtzeitig vorzusorgen.

Trotzdem wird durch die zahlreichen Elementarereignisse der Melde­
dienst oft vielfache Verzögerungen erleiden.

Aus diesen Betrachtungen folgt, dass die Nachrichten über den 
Feind meist sehr spärlich sein werden, dass die Übermittlung von Mel­
dungen und Befehlen einer größeren Unsicherheit unterliegt und einen 
größeren Zeitaufwand erheischt. Aus diesem Grunde erscheintim Gebirgs- 
kriege rastlose Thätigkeit, rascher Entschluss, rasche Ausführung und 
Wahrung der Initiative von doppeltem Werte.

Colonnenbildung, Sicherung. Während der Operationen wird sich 
die im Thale bewegende Hauptcolonne zur Sicherung ihres Marsches auf 
den Höhen von Seitenhuten begleiten lassen oder stehende Seitenhuten 
ausscheiden. Da Seitenhuten zumeist die schwierigeren Marschverhältnisse 
haben, so werden ihre Marschleistungen für das Gesammtfortschreiten der 
Golonne maßgebend sein. Die Aufbruchzeiten der Seitencolonnen müssen 
entsprechend früher angesetzt werden, damit diese in ihr richtiges Ver­
hältnis kommen.

Oft wird es nothwendig werden, лѵепп beispielsweise tief einge­
schnittene Querthäler die Marschlinie einer Seitenhut durchschneiden, 
eine neue Seitenhut auszuscheiden, die frühere einrücken zu lassen.

Weil häufig vorkommende schwierige Passagen größere Stockungen 
verursachen, so werden sich größere Distanzen zwischen den einzelnen 
Golonnentheilen und die Anordnung mehrerer Rasten als zweckmäßig 
erweisen.

Schlechtes Wetter und Schneefall verlängern den Marsch oft in 
ungeahnter Weise und machen ein Galcul über die Eintreffstunden und 
über das Zusammenwirken mehrerer Golonnen nur mit bedeutendem 
Spielräume an Zeit zulässig. Gombinierte Bewegungen sind daher thun- 
lichst zu vermeiden.

Sind sie nothwendig, so muss jeder Golonne die möglichste Selb­
ständigkeit gewahrt werden.

Rast- und Nächtigungsorte sollen stets so gewählt werden^ dass die 
gegenseitige Unterstützung der Gruppen ermöglicht ist.

Die Nächtigungsräume spielen bei Operationen im Gebirge eine 
лvichtige Rolle, da Unterkünfte im Gebirge beschränkt sind und die klima­
tischen Verhältnisse wiederholtes Lagern über 1200 m Höhe nicht räthlich 
erscheinen lassen.

Gefecht, Befestigungen. Die geringe Gangbarkeit des Gebirges 
abseits der Gommunicationen gestattet größeren Heereskörpern die Ent­
wicklung zum Gefechte meist nur in Thälern und auf breiten Jochen, 
während die auf deren Einfassungshöhen marschierenden Truppen und
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solche, die in der Front keine Verwendung finden, gegen Flanke und 
Rücken des Feindes dirigiert werden.

Diese Angriffsform in mehreren Golonnen ist im Gebirge typisch, 
denn sie erhöht die eigene Sicherheit und verspricht weittragende Erfolge; 
da jedoch die einheitliche Leitung im Gebirge schwierig ist, müssen die 
Unter-Gommandanten erhöhte Energie und Selbständigkeit besitzen.

Im Gebirge ist der Besitz der Höhen entscheidend; wer im Gebirgs- 
kriege die Höhen und schlechten Wege scheut, wird immer umgangen 
und geschlagen.

Wenn der Vertheidiger eines Gebirges sich auch nicht passiv ver­
halten darf, so wird er doch nahe seiner Sicherungslinie in jeder Annä­
herungsrichtung Befestigungen brauchen, um den dort befindlichen 
schwachen Reserven soweit Widerstandskraft zu verleihen, dass sie das 
Herankommen der Haupt-Reserve ermöglichen oder dem Feinde die 
Angriffsrichtung solange verlegen, bis die eigene, in einer anderen Rich­
tung offensiv vorgegangene Haupt-Reserve durch ihre Erfolge indirect 
unterstützt.

Für die Haupt-Reserve und zur Sicherung der Depots soll ein 
Gentralpunkt befestigt werden, der auch während der Offensiv-Unter- 
nehmungen der Haupt-Reserve von relativ geringen Kräften festgehalten 
werden kann.

Den defileartigen Gharakter der Gebirgswege ausnützend, wird der 
Vertheidiger für die Abschnitts-Reserven nur Pass- (Thal- oder Joch-) 
Sperren auf jedem der Haupteinbruchswege erbauen.

Verpflegung (siehe V. V., VI., XVI., XXV. Abschnitt). Die erheb­
lichsten Schwierigkeiten im Gebirgskriege macht die Sicherstellung der 
Verpflegung, da nicht allein für die Haupt-Reserve, sondern auch für die 
(hoch im Gebirge zerstreuten) Reserven und Sicherungstruppen vorgesorgt 
werden muss.

Das Verpflegsmagazin in der Gentral-Befestigung, gleichzeitig der 
Einlieferungsort, füllt sich aus den Vorräthen des Landes sowie durch 
Nachschub und versorgt die Magazine in den vorliegenden Sperren.

Diese Magazine sollen außer den Verpflegsvorräthen für die Ab­
schnitts-Reserve und die Besatzung der Sperre, auch einen mehrtägigen 
Vorrath für die Haupt-Reserve enthalten, um dem Vertheidiger Operations­
freiheit zu wahren.

Ausrüstung der Truppen. So lange in Gebirgen operiert wird, welche 
von fahrbaren Wegen durchzogen sind, genügt die gemischte Ausrüstung; 
nur abgetrennte, auf schlechten Wegen marschierende Golonnen werden 
mit Tragthieren dotiert.

In Gebirgsländern ohne fahrbare Wege tritt die reine Gebirgsaus- 
rüstung ein.

Die Benützung von Bergstöcken, Rucksäcken u. dgl. wird zur 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Truppen mitunter zu gestatten sein.

Im Karste werden die besonderen Eigenthümlichkeiten, wie; Mangel 
an Verpflegs-Vorräthen, Wasser und Holz nicht nur bezüglich der Ver-
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pflegung ausschließlich auf den Nachschub verweisen, sondern auch oft 
Vorsorgen zum regelrechten Wasser- oder Holz-Nachschub bedingen, 
beziehungsweise die Anlage der Operationen überhaupt wesentlich beein­
flussen.

F. Einschließung’.
(Gernierung.)

Siehe auch D. R. II, § 51 und V. Abschnitt des vorliegenden Behelfes.

Allgemeines. Unter Einschließung begreift man den völligen Ein­
schluss eines festen Platzes, um denselben lahmzulegen und schließlich 
zum Falle zu bringen.

Die Einschließung kann als Einleitungsact einer Belagerung (Strass­
burg, Paris) oder als selbständige Angriffsart angewendet werden (Metz).

Allein in Anwendung gebracht, ist sie, weil sie viel Zeit erfordert, 
zumeist nur ein Nothbehelf, wenn die Mittel zur Belagerung oder für den 
gewaltsamen Angriff nicht ausreichen (Plewna).

Dagegen ist die Einschließung eine zweckentsprechende Angriffsart 
gegen solche Plätze, deren Bedeutung einen erhöhten Kraftaufwand nicht 
rechtfertigen würde (Pfalzburg 1870) oder gegen solche, welche schlecht 
verproviantiert, mit Truppen oder Bewohnern überfüllt sind oder eine 
unverlässliche Bevölkerung haben (Metz, Paris).

Die Einschließung ist wohl mit den Mitteln der Feldarmee aus­
führbar, doch ist die Beigabe von schwerem Geschütz sehr erwünscht.

Durchführung der Einschließung. Sie muss schnell sowie über­
raschend geschehen und wird vorerst — hauptsächlichst durch Gavallerie, 
der Artillerie und technische Truppen, ferner auch Infanterie-Abtheilungen 
beigegeben werden — eingeleitet.

Die zur Einleitung bestimmte Gruppe, welche überraschend vor dem 
Platze erscheinen muss, hat jene Aufklärung hinsichtlich Terrains und 
fortificatorischer Bauten zu verschaffen, welche für die zweckmäßige 
Durchführung der Einschheßung nöthig ist, ferner noch specielle Auf­
gaben: Unterbrechung von Gommunicationen, Hinderung einer weiteren 
Verproviantierung, Aufhebung von Transporten, Vorkehrungen, damit die 
Givilbevölkerung den festen Platz nicht verlässt, dagegen die Land­
bevölkerung sich in denselben flüchtet, Störung der Kriegsausrüstung.

Die zur Einleitung bestimmte Gruppe muss bei der Durchführung 
ihrer Aufgabe große Thatkraft und Schnelligkeit enhvickeln. Sie wird 
daher mit ihren Hauptgruppen auf mehreren Haupt-Gommunicationen 
so nahe als möglich an den festen Platz Vordringen und einen umfassen­
den regen Patrouillen-Dienst einleiten.

Die eigentliche Einschließung Ьелѵігкі das Gros des mit der Ein­
schließung betrauten Armeekörpers entweder durch gleichzeitigen Anmarsch
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von mehreren Seiten, was bei einem schwachen Vertheidiger große Vor­
theile bringt — oder gegenüber einem starken Vertheidiger, durch über­
legenes Vorgehen gegen einen Theil der Befestigung, Festsetzen daselbst 
und successives SeiBvärtsschieben der Flügel (Plewna); diese Art gewährt 
in mancher Hinsicht für die Durchführung der Einschließung größere 
Sicherheit.

Hiebei wird der zur Einschließung anmarschierende Heereskörper 
zumeist schon zwei bis drei Märsche vom festen Platze entfernt, mit dem 
Vorschieben seiner Flügel beginnen^ um damit beiderseits jene umgehen­
den Bewegungen einzuleiten, welche die spätere völlige Umklammerung 
des Platzes ermöglichen. Dadurch ergibt sich vorläufig eine Trennung in 
mehrere Gruppen, so dass ein thatkräftiger Vertheidiger durch Offensiv- 
Unternehmungen seinerseits Erfolge erzielen kann.

Es sollen daher die sich abtrennenden Flügel-Gruppen hinreichend 
stark sein und ihre seitliche Umgehungsbewegung nicht unter einem Tag­
marsch von der Festung entfernt ausführen, Stützpunkte im Terrain aus­
nützen und mit dem Gros in Verbindung bleiben.

Sobald das Einschließungs-Corps zwei bis drei Märsche vor der 
Festung anlangt und mit dem Vorschieben seiner Flügel beginnt, soll die 
Einleitung der Einschließung bereits vollzogen sein, so dass unter deren 
Schutze die Bewegung aller Gruppen solange fortgesetzt werden kann, bis 
Abschnitte erreicht werden, von welchen die Truppen ihre zugewiesenen 
Aufstellungen rasch erreichen können.

Soll eine Festung durch concentrischen Anmarsch aller Gruppen 
gleichzeitig eingeschlossen werden und soll der Feind keine Gelegenheit 
zu Theilsiegen erhalten, so muss der Vonnarsch gegen die Festung von 
allen Gruppen zu gleicher Zeit begonnen werden, wodurch die getrennten 
Theile immer näher zu einander gelangen und die Actionsfreiheit des 
Vertheidigers so eingeschränkt wird, dass er fortan auf reine Frontal­
angriffe angewiesen bleibt. Dei’en Abwehr wird in dem Maße erleichtert, 
als es dem Angreifer gelingt, die gewonnenen Abschnitte zu befestigen.

Mit dem Eintreffen in dem zugewiesenen Einschließungs-Abschnitte 
wird sich eine Frontlinie ergeben, die noch nicht im wirksamen Ertrage 
der Festungsgeschütze liegend, sich an feste Terraingegenstände 
anschmiegt und sich zum hartnäckigen Widerstande eignet.

In dieser Linie, der eigentlichen Kampf- oder Einschließungs- 
(Cernierungs-) Linie, welche im offenen Terrain circa 5 hm, im bedeckten 
circa 3 hm von den äußersten Werken des festen Platzes abbleibt, wird 
dann ein Aufmarsch vollzogen, der circa ein Drittel der zur Einschließung 
bestimmten Truppen in eine dichte Vorpostenstellung vor diese Linie 
bringt, indessen der Rest zur Bildung der Abschnitts-Reserven in derselben 
und der Haupt-Reserve hinter derselben verwendet wird. Die Haupt- 
Reserve soll Vi bis i/a des Einschließungs-Corps betragen.

Da die Einschließungs-Truppen zu jeder Zeit angegriffen werden 
können, wird die Gantonierung, die sich der gewählten Aufstellung 
anpassen muss, eine sehr enge sein müssen; zumeist werden Ortschafts
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lager entstehen, bei welchen im Laufe der Einschließung durch Zubauten 
von Erd-, Stroh-, Laubhütten, Zelten, Nothbaracken für die vollständige 
Unterbringung von Truppen gesorgt wird. Die Artillerie- und Genie- 
Parks werden mit Rücksicht auf die Angriffsrichtung und leichte Zufuhr 
etabliert.

Während der Einschließungs-Gantonierung wird es sich empfehlen, 
die Quartiere der auf Vorposten stehenden Truppen leer stehen und die 
abgelösten nicht die Gantonierungen ihrer Ablöser beziehen zu lassen, 
weil dadurch die Localkenntnis gefördert wird.

Die Einschließungs-Zone wird in Abschnitte getheilt, die den ein­
zelnen Gruppen zugewiesen werden.

Nach der jeweiligen Kriegslage, sowie auch mit Rücksicht auf die 
eigenen Verbindungen und das Terrain wird eine Seite der Einschließungs- 
Zone zur wichtigsten.

Die Dichte in der Einschließungs-Zone wird daher nicht überall gleich 
und stabil sein, sondern an jenen Seiten, wo ein Angriff wahrscheinlich 
ist, auf Kosten minder bedrohter Theile größer gemacht werden, was 
dadurch geschieht, indem man den gleichartigen Heereskörpern (Corps, 
Divisionen) verschieden große Abschnitte zuweist.

Die Haupt-Reserve ŵ äre in der Richtung des gefährlichsten Angriffes 
derart vereint oder getheilt unterzubringen, dass eine rasche Unterstützung 
bedrohter wichtiger Punkte, sowie das Vereiteln etwaiger Durchbruchs­
versuche möglich wird.

Der Eingeschlossene kann die gesammte Offeiisiv-Besatzung des 
festen Platzes zum Ausfallen verwenden, der Einschließende dagegen 
einem solchen Durchbruchsversuche zuerst nur die ganze Besatzung eines 
Abschnittes entgegenstellen, welcher die Nachbarabschnitts-Reserven zu- 
hilfe eilen müssen.

Zur g e s i c h e r t e n  D u r c h f ü h r u n g  der  V e rpf legung  sind vom 
Ober-Gommando Requisitionen bis weit ins Innere des Landes einzuleiten, 
das Ergebnis derselben zur Füllung von Gantonierungsmagazinen zu ver­
wenden.

Um dies, sowie den Nachschub aus dem eigenen Lande zu ermög­
lichen, werden zerstörte Bahnen hergestellt oder neue Linien angelegt 
und für deren Sicherung durch Etapen-Truppen vorgesorgt.

S a n i t ä t s - V o r k e h r u n g e n  werden, wie bei Gantonierungen auf 
längere Dauer, getroffen.

Mit Rücksicht auf die leicht entstehenden Epidemien ist rascher 
Krankenabschub und Reinlichkeit anzustreben, ferner auf gute Kost zu sehen.

V erb i nd ung en .  Da die Abwehr eines feindlichen Ausfalles rasche 
gegenseitige Unterstützung erfordert, ist die Anlage von Gommunicationen 
und Ausbesserung der bestehenden erforderlich.

Liegt die Festung an einem Flusse, so sind Überbrückungen nöthig, 
die, wenn sie anfänglich mit dem Feldmaterial ausgeführt werden, später 
durch Noth- oder halbpermanente Brücken (System Eiffel) ersetzt und 
durch Brückenköpfe gesichert werden sollen.
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Zur Beobachtung und raschen Übermittlung von Meldungen und 
Befehlen wird die Errichtung von Observatorien, die Etablierung von Tele­
graphen- und Telephonlinien, von Ordonnanz-Goursen, die Anwendung 
von Alarmzeichen und Alarmsignalen nothwendig.

Sicherung der EinschlieRungs-Cantonierung (siehe auch D. R. II, 
230). Sie wird gegen den festen Platz zu durch einen zweckmäßig 
organisierten Beobachtungs- und Sicherungsdienst erreicht. Mit Rücksicht 
auf überraschende Durchbruchsversuche der feindlichen Besatzung und mit 
Rücksicht auf die Sicherung des wenig mobilen und zahlreichen Angriffs­
materiales müssen die Vorposten geschlossen sein.

Am Abende schiebt man die Feldwachen näher an den Platz, um der 
Beobachtung halber eine dichtere Feldwachen-Linie zu schaffen.

Mit Beginn der Einschließung werden die Verstärkimgsarbeiten den 
Charakter von Provisorien tragen und durch die Abschnitts-Gommandanten 
angeordnet werden; erst nach einiger Zeit werden diese Arbeiten auf Grund 
vorangegangener Recognoscierungen und nach Directiven des Ober-Gom- 
mandos nach einem einheillichenPlane vervollständigt und hiezu technische 
Truppen und andere verfügbare Arbeitskräfte verwendet. Diese werden 
hauptsächlich wichtige Punkte zu Stützpunkten der Einschließungs-Linie 
machen, welche stärker armiert werden und durch ihre Lage und 
Beschaffenheit selbständige Vertheidigungs-Objecte bilden. Von der Anlage 
von Hindernissen ist ausgiebigster Gebrauch zu machen (Paris).

Im Rücken der Einschließungs-Truppen muss stets aufgeklärt werden. 
Drohen feindliche Angriffe von außen, so sind die Sicherungsmaßregeln 
im Rücken zu vermehren.

Dispositionen zur EinschlieHung. Es werden nachstehende Disposi­
tionen ausgegeben werden müssen:

A) D isp os i t i on  zur  E in le i tu ng  der  E i n s c h l i e ß u n g  
(Berennung).

Beiderseitige Situation;
eigene Absicht;
Zusammenstellung des Berennungs-Gorps (Commandant und 

Truppen);
Aufgabe desselben;
Punkte, welche besetzt werden müssen;
vorzunehmende Zerstörungsarbeiten;
Meldungen.

Д) Dispo s i t ion  zum Anm arsche .
"Wie beim Gefechtsmarsche.
Hervorzuheben ist die Vertheilung und Heranziehung der technischen 

Truppen und eventuell der mobilen Belagerungs-Batteriegruppen.
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С) D is po s i t io n  zur  E in sc h l i eß u n g .
Feindliche und eigene Situation;
eigene Absicht;
Theilung in Abschnitte; Bestimmung des Gommandanten und der 

Truppen für jeden Abschnitt; Bezeichnung der vordersten Beobachtungs­
linie, der Einschließungslinie und des Gantonierungsraumes der Ab­
schnittsreserven;

Bestimmung des Gantonierungsraumes der Hauptreserve;
Anordnungen für die Anlage der technischen Verstärkungen, leitende 

Idee hiefür; Zweck, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten; Leitung, Zu­
weisung der Arbeitskräfte, Werkzeugsvorsorgen;

Verpflegung: Art eventuell Ausmaß; Ort und Zeit der Fassungen, 
Requisitionsbereiche, Traindisponierung;

sanitäre Maßnahmen: Etablierung von Reservespitälern und Feld- 
Marodenhäusern, von Kranken-Abschubstationen bei Intacthaltung der 
mobilen Anstalten;

Munition: Aufstellung der Munitionsparks;
Verbindungen: Golonnenwege, Brücken, Bahnen; Observatorien, 

Fesselballons; Telegraphen- und Telephonstationen und Leitungen; 
Zerstörungsarbeiten, Flussperren etc.; Ordonannanz-Gourse;

Kundschaftswesen und Meldedienst;
Verkehr mit dem Feinde;
Verhalten bei einem feindlichen Angriffe;
Aufenthalt der Gommandanten;
innerer Dienst: Abfertigung, Rapport, Ausgabe der Erkennungs­

zeichen, militärpolizeiliche Maßnahmen;
wer mit dieser Disposition betheilt wurde.
Die Einschließungs-Anordnungen werden in mehreren einander sich 

ergänzenden Dispositionen ausgegeben werden, denen sich noch die 
Alarm-Instruction anreiht.

G. Ausfälle aus festen Plätzen.
Allgemeines. Ausfälle können nachstehende Zwecke verfolgen:.
Ein eingeschlossener Heereskörper versucht es, den festen Platz zu 

verlassen (sich durchzuschlagen), um für die Verwendung im freien Feld 
verfügbar zu werden (Schwierigkeit: Die Trains durchzubringen; sie sind 
daher nöthigenfalls zurückzulassen);

der Eingeschlossene will die enge Einschließung verhindern, den 
Feind daher zwingen, weiter von der Gürtellinie abzubleiben — oder er 
beabsichtigt, diesem Stützpunkte, günstig placierte Batterien zu entreißen, 
— die Belagerungs-Arbeiten zu stören, den Feind zu beunruhigen u. s. w.
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Diese Ausfälle tragen mehr den Charakter kleinerer Unternehmungen und 
werden mit der Tendenz geführt, nach erreichtem Zwecke wieder in den 
festen Platz zurückzukehren;

eine in der Nähe des festen Platzes bevorstehende Entscheidung 
durch Zusammenwirken mit der außerhalb desselben befindlichen eigenen 
Gruppe zu unterstützen. Derartige Ausfälle werden mit möglichster Kraft 
und mit der Absicht unternommen werden müssen, die Einschließungs­
linie zu durchbrechen oder doch möglichst viele Kräfte des Feindes zu 
binden. Für die Wahl der Ausfalls-Richtung wird hiebei hauptsächlich das 
Verhältnis zur eigenen äußeren Gruppe bestimmend sein.

Größere Ausfälle sind immer ein schwieriges Unternehmen und 
dürften selten vollständig gelingen (Sebastopol, Metz, Paris).

Durchführung. Hiebei werden folgende Grundsätze maßgebend sein 
können:

Ausfallsgruppe so stark als möglich machen.
Geheimhaltung; zu erreichen indem der Festungs-Gommandant 

höchstens seinem Generalstabs-Ghef die Absicht mittheilt, keine auffälligen 
Vorbereitungen verfügt, die Befehle erst im letzten Augenblicke ertheilt, 
eventuell alarmieren lässt (ohne Signal und in aller Stille mit Ordon­
nanzen);

Demonstrationen an mehreren, der Ausfallsrichtung entgegengesetzt 
liegenden Punkten, um den Feind zu verleiten, dorthin Kräfte zu ver­
schieben ;

überraschendes und überlegenes Vorgehen; es wird vorbereitet 
durch gedecktes Bereitstellen der Gruppen (Terrain, Dunkelheit) womög­
lich unmittelbar hinter den Vorposten und bereits zum Angriffe gruppiert, 
gleichzeitiges Vorgehen der ganzen Gruppe;

ausgiebiger Schutz der Flanken, weil der Ausfallende immer er- 
лѵагіеп muss, dass die Nachbargruppen des Feindes gegen seine Flanken 
Vorgehen werden;

Mitwirkung der Werke;
Eintheilen technischer Truppen bei den Vortruppen, damit sie vom 

Feinde angelegte Hindernisse rasch beseitigen.
Mitunter kann es auch zweckmäßig sein, während längerer Zeit vor 

Durchführung des Ausfalles, den Feind durch nächtliche Unternehmungen 
an vielen Punkten ununterbrochen zu beunruhigen, zu Alarmierungen zu 
verleiten, zu ermüden, sorgloser zu machen (1831 Warschau). Das Ver­
breiten ii reführender Nachrichten hat manchmal Erfolg gehabt. Werden 
Ausfälle wiederholt, so wird es angezeigt sein, nicht immer dieselben 
Einleitungen anzuwenden, da sonst der Gegner mit der Zeit genügend 
Anhaltspunkte für das Erkennen der Absicht gewinnen könnte.

Disposition. Sie unterscheidet sich von den übrigen Dispositionen 
dadurch, dass alle Details vollständig geregelt werden müssen, sonst ist 
ein Zusammenwirken aller Gruppen etc. undenkbar. Es wird zunächst 
ein Befehl zur Bereitstellung ergehen müssen (eventuell Alarmierung), in

Behelf. 12
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welchem auf die Nothwendigkeit des gedeckten (verdeckten) und lautlosen 
Anmarsches hinzuweisen ist.

Die Gommandanten jener ЛѴегке, welche mitzuwirken haben, sind 
zu orientieren, eventuell die Abschnitts-Commandanten zu verständigen.

Während des Anmarsches zur Bereitstellung der Ausfalls-Gruppen, 
eventuell früher, kann deren Commandant den Befehl zur Durchführung 
des Ausfalles erhalten (Zweck, Bichtung, Verhalten nach gelungenem, 
nach misslungenem Angriffe).

Die Gommandanten der etwa bestimmten Demonstrations-Gruppen 
sind besonders anzuweisen (Orientierung, Zeitpunkt und Richtung der 
Demonstration).

Die Vorposten jener Abschnitte, innerhalb welcher der Angriff führt, 
лѵегЬеп zweckmäßiger am Angriffe nicht theilnehmen, sondern als Rück­
halt stehen bleiben können.

H. Überfälle im allgemeinen.
Grundbedingungen für deren Gelingen werden sein:
Möglichst genaue Kenntnis der Stärke und Gruppierung des Feindes, 

sowie der örtlichen Verhältnisse (eventuell Wegweiser aufnehmen, 
D. R. II, 105);

richtige Wahl des Gommandanten;
Geheimhaltung des Unternehmens;
gedeckter (verdeckter) Anmarsch, wenn nothwendig auf Umwegen
Raschheit in der Durchführung —' und
Zurücklassen aller nicht nothwendigen Truppen und Trains.
Überfälle werden während der Dunkelheit leichter gelingen als 

bei Tag.
Für den Fall des Misslingens ist ein Sammelplatz zu bestimmen.
Das Entsenden von Nebengruppen (mitunter auch von Patrouillen) 

könnte leicht die Aufmerksamkeit des Feindes frühzeitig erregen und 
wird im allgemeinen auch wegen der Schwierigkeit des zweckentspre­
chenden Zusammenwirkens der Grappen nicht immer vortheilhaft sein.

I. Operationen in insurgierten Gebieten.
Allgemeines. Die Operationen in insurgierten Gebieten werden ihren 

Gharakter durch folgende Eigenthümlichkeiten erhalten:
Der Feind wird zumeist — seine genaue Ortskenntnis und große 

Beweglichkeit ausnützend — durch kleinere Unternehmungen (Überfälle,
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Hinterhalt u. dgl.) gegen Flanke, Rücken und Verbindungen ununter­
brochen wirken, üben aschend auftauchen und sich schnell zurückziehen, 
sobald ihm eine nachtheilige Entscheidung droht oder der Zweck des 
Unternehmens erfüllt ist;

man wird es vornehmlich nur mit zahlreichen kleinen Gruppen 
(Banden) zu thun haben. Selbst größere Gruppen des Feindes werden 
selten gegen überlegene Kräfte eine Entscheidung wagen, sondern viel­
mehr durch wiederholten, hartnäckigen Widerstand in günstigen Ab­
schnitten, den Angreifer zu schwächen und zu ermüden trachten, — das 
Gefecht rasch abbrechen um dann eventuell unter Theilung in mehrere 
kleine Gruppen den Rückzug anzutreten, sich auf Umwegen wieder zu 
sammeln oder Umgehungen durchzuführen u. dgl.;

eine kriegerisch veranlagte, wenig civilisierte, fanatische Bevölkerung 
(Occupationsgebiet) wird wohl kaum nach Regeln der Humanität Krieg 
führen, auch selten das Völkerrecht respectieren; diese Umstände können 
zur größten Rücksichtslosigkeit gegen eine derartige Bevölkerung zwingen;

kleine, namentlich leicht errungene Erfolge der Insurgenten werden 
letztere moralisch bedeutend heben und die Ausdehnung der Insurections- 
Bewegung fördern;

endlich ist das Erlangen von Nachrichten mit großen Schwierig­
keiten verbunden.

Diesen Eigenthümlichkeiten, sowie den sonstigen Verhältnissen 
(Terrain, Klima, Ressourcen) Rechnung tragend, wird bei Operationen in 
insurgierten Gebieten Folgendes im besonderen zu beachten sein:

Operationszweck. Als solcher kann im allgemeinen bezeichnet 
werden:

Zersprengen der feindlichen Gruppen, Entwaffnen der Bevölkerung 
und baldiges Herstellen geordneter Zustände.

Operationsziel. Will man in ein insurgiertes Gebiet eindringen und 
hat der Feind starke Gruppen vereinigt, so werden diese grundsätzlich das 
Operationsziel bilden müssen. Im Gegenfalle, wenn nämlich mit zahl­
reichen kleinen Gruppen (Banden) zu rechnen sein wird, so ist es zumeist 
zweckmäßig, mit der Hauptkraft vereinigt oder getheilt gegen jene Punkte 
(Räume) vorzugehen, welche als Herd der Insurection gelten (1878 
Mostar, Sarajevo, Posavina und die Krajna). Ein gleichzeitiges Eindringen 
in das insurgierte Gebiet von mehreren Seiten hat wesentliche Vortheile 
(1878).

Befindet sich der eigene Heereskörper schon bei Beginn des Auf­
standes innerhalb des in Frage kommenden Gebietes in einem etwa durch 
Befestigungen gesicherten Raume oder auch in mehreren Gruppen 
(Besatzungen) getheilt — dann sind die sich fallweise bildenden Gruppen 
des Feindes als Operationsziele zu betrachten.

Befehlgebung und Meldedienst. Die Schwierigkeit einer verlässlichen 
Übermittlung von Befehlen und Meldungen liegt in der steten Bedrohung 
der Überbringer und der Verbindungen (Telegraphenlinien, Ordonnanz- 
Coursc u. s. w.). Sie müssen daher ausgiebig gesichert werden. Der

12*
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optische Telegraph, Signal-Ablheilungen, optische oder akustische Signale, 
Brieftauben, das Entsenden von Abtheilungen (starken Patrouillen) лѵerden 
daher häufig Anwendung finden.

Märsche. Dieselben sind immer als Gefechtsmärsche durchzuführeii, 
лѵоЬеі der Sicherung in allen Richtungen erhöhte Sorgfalt zuzuwenden 
ist. Die Golonnenbildung richtet sich nach der jeweiligen Aufgabe der 
Gruppen, nach der Zahl und Beschaffenheit der Marschlinien. Im allge­
meinen wird es fast immer zweckmäßig sein, jeder Golonne Artillerie bei­
zugeben, falls der Gegner über eine solche nicht verfügt (moralische 
Wirkung) — und die Golonnenbildung so vorzunehmen, dass umfassende 
Angriffe (Umgehungen) schon durch den Anmarsch ermöglicht sind 
( E - 3 ,  §16).  _

Die Zuweisung von Gavallerie an die Golonnen hängt von den Terrain- 
Verhältnissen ab — immer muss aber angestrebt werden, für den Dienst 
bei der Golonne jederzeit Gavallerie zur Hand zu haben.

Im gebirgigen Terrain (Karst), in welchem oft eine große Trennung 
der Golonnen platzgreifen muss und der Verbindungsdienst nicht immer 
verlässlich functionieren dürfte, wird den Golonnen-Gommandanten 
behufs des Zusammenwirkens größere Selbständigkeit (durch Instruc­
tionen) eingeräumt werden müssen.

Marschhnien, welche dem Feinde Gelegenheit geben, Theilerfolge zu 
erringen (unübersichtliches Seitenterrain), sind womöglich zu vermeiden. 
Sie zwingen zu ausgiebiger Sicherung und verzögern dadurch den Marsch 
(die 18. Infanterie-Truppen-Division wurde zu ihrem Vormarsche gegen 
Mostar, 1878, nicht auf der besseren Gommunication im Narenta-Thale, 
sondern auf den Höhen westlich desselben bewegt).

Artillerie und Trains müssen besonders, gesichert sein; erstelle ist 
daher grundsätzlich bei der Haupttruppe einzutheilen, letztere sind durch 
das Ausscheiden einer starken Nachhut (im Rückmärsche: Vorhut) oder 
durch specielle Gruppen zu decken.

Rasten sollen nur an Abschnitten gehalten werden, welche über­
raschende Angriffe des Feindes erschweren, die eigene Entwicklung zum 
Gefechte begünstigen. Die Unterlassung einer nach allen Seiten vervoll­
ständigten Sicherung kann schwere Folgen nach sich ziehen (Źegulja 
Karaula bei Stolac; eine Gompagnie des Infanterie-Regiments Nr. 33 
wurde лvährend der Rast bei einer Gisterne niedergemacht).

Die Marschleistungen werden im Karste im allgemeinen nicht groß 
sein können (schlechte Wege, tiefe Golonnen^ bedeutende Steigungen, 
Vorsicht).

Unterkünfte. Mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit einer erhöhten 
Gefechtsbereitschaft wird man vornehmlich lagern, in allen Richtungen 
sichern und die Lagerplätze nach denselben Grundsätzen wählen, wie 
Rastplätze.

Wird cantoniert (Ortschaftslager bezogen), so müssen jedenfalls auch 
Vorkehrunsen zur slrenssten Überwachung der Ortsbewohner getroffen
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werden (Absperrung des Ortes): dieselben sind eventuell zu vertreiben 
(Hintanhaltung von Spionage, Überfällen).

Dort, wo Wasser- oder Holzmangel herrscht (Karst), werden auch 
diese Verhältnisse auf die Wahl der Nächtigungsorte Einfluss nehmen können.

Aufklärungsdienst. Da man hiebei auf die Unterstützung der Bevöl­
kerung wenig oder gar nicht rechnen kann, so ist der Aufklärungsdient 
mit besonderer Sorgfalt anzuordnen. Im Karste entfällt zumeist die Mög­
lichkeit einer Gavallerie-Verwendung, weshalb Infanterie-Nachrichten- 
Detachements (mit Meldereitern, Radfahrern) den Aufklärungsdienst ver­
sehen werden. Diese müssen sehr stark sein, weil sie isoliert, daher 
Unternehmungen des Feindes ausgesetzt sind, starke Patrouillen (eventuell 
Züge) — auch mitunter für die Beförderung von Meldungen — zu ent­
senden haben.

Infanterie-Nachrichten-Detachements sind im allgemeinen auf keine 
große Entfernung zu detachieren.

Zumeist wird es möglich und der Versuch daher nie zu unterlassen 
sein, einen regen Kundschafter-Dienst zu organisieren. Allerdings ist die 
Möglichkeit, dass Kundschafter beiden Parteien dienen oder irreführen, 
sehr groß, somit erhöhte Vorsicht geboten.

Recognoscierungen werden nur unter ausgiebiger Sicherung des 
Recognoscenten stattfmden dürfen.

Sicherungsdienst. Wurde unter ^Märsche“ und ^Unterkünfte“ 
behandelt.

Im Karste werden starke Sicherungstruppen auszuscheiden, die 
Distanzen im allgemeinen zu vergrößern sein (schwierige Entwicklung; 
tiefe Golonnen, лѵеіі oft in Reihen oder einzeln marschiert wird; Möglich­
keit zu Umfassungen oder Umgehungen wahren u. dgl.).

Kriegshunde leisten im Vorpostendienste oft sehr gute Dienste.
Streif-Commanden. Deren ausgiebige Verwendung zur Entwafihung 

der Bevölkerung (Straf-Expeditionen u. dgl.) wird sich empfehlen (D. R. 
П, § 52).

Gefecht. Die Sicherung in den Flanken und im Rücken gegen kleine 
Gruppen des Feindes, sowie eine starke Sicherung der Trains wird 
zumeist unerlässlich sein.

Im allgemeinen gestattet die Überlegenheit in Bewaffnung und Aus­
bildung ein entschiedenes Auftreten gegenüber den Insurgenten. Bei Ver­
folgungen des Feindes ist auf mögliche Scheinmanöver desselben, ver­
bunden mit Hinterhalt (Gefechtsweise der Montenegriner) Rücksicht zu 
nehmen mid ein isoliertes Nachdrängen einzelner Gruppen zu vermeiden.

Wie schon erwähnt worden ist, werdenFlankenangriffe (Umgehungen) 
und ausgiebige Artillerie-Verwendung von Erfolg sein.

Sanitäre MaRnahmen. Marschunfähige, Kranke und Verwundete sind 
in größere Gruppen zu vereinigen, um sie leichter schützen zu können 
und um dem Feinde nicht Gelegenheit zu geben, sich ihrer zu bemächtigen. 
Aus derselben Ursache muss ein rascher Kranken-Abschub in gesicherte 
Räume erfolgen.
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Verpflegung, Etapendienst, Die Requisition wird kaum Nennens­
wertes liefern. Auf den Nachschub ist daher das Hauptgewicht zu legen. 
Verpflegstransporte müssen starke Bedeckung erhalten. Die Etapenlinien 
sind ausgiebig zu sichern, was auch durch Verringerung der Entfernung- 
zwischen den Etapen-Stationen gefördert wird.

Technische Verstärkungen. Sie werden für die Schaffung von Stütz­
punkten im ganzen insurgierten Gebiete nothwendig, sowohl für 
detachierte Gruppen, als auch für die Hauptreserve. Weiters können sie 
angelegt werden, ч um die Vertheidigung kleinerer Objecte, z. B. von 
Quellen, Gisternen, Standorten der Brief-Ordonnanz-Posten, Etapen- 
Stationen u. s. w. zu erleichtern.

Ist man im Besitze eines Gebietes, dessen Bevölkerung zur Insurrection 
neigt, so muss ein Netz permanent befestigter Stützpunkte geschaffen 
werden, Avelches die Möglichkeit gibt, gleichzeitig im ganzen Gebiete selb­
ständige Gruppen verwenden zu können (Hercegovina).

Solche Stützpunkte müssen für den Fall einer länger dauernden 
Isolierung (Einschließung) mit Munition und Verpflegung reichlich 
dotiert sein.

B ei sp i e l e :
1831. Polnisch-russischer Krieg;
1878. Occupation Bosniens und der Hercegovina;
1 8 8 2 . Aufstand in der Hercegovina.
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zum IX. Abschnitte.
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Allgemeine Übersicht; der Etapeneinrichtungen.
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B e h e lf  zum  S tud ium  d es o p erativen  G e n e ra ls ta b sd ie n s te s .

zum ІД, Äbschnitte

Beispiel (1 : 75.оЬо|.

Selbst, marschierende Inf.-Tr.-Division im Reisemarsche.

<5s

V.-Ftr. Vz'C'iu

Dist. 800^

S50^ H P  V.-Tr. ЗУ2 C,!/.

ą:....А

Т)ЫЛ500^

Ii.3 Z 0 ^  H  V -B .es.: 2 В аоіье.

17o ’̂  ^ш Тлот ѵ,-Cju 

3 50^  I_I Ge&Tr.

Dist. 2.500^

f?  Bio.-Cmdo. 
20  ̂ c £  Вгід.-СтЛо.

2.530̂

BULZSO*

Л.-Щі. (UB.)

B is t.250^

1.8S0*

ВЫ.2Л0Хго>̂
580^

Bist.50^

1.790’̂  Ф Bip.-Art.-R(ft.

GeF-Tr. d. Tete-Brig. 
(Biu. SlBs. Qiu,Biig:Stb., 
Dm-Cav./.Ttgt.zii UB., 
Bio.ArL)

.Вгід.-СтпЛо. ^
F.-Jg.-Baow. 1̂

1.900 ̂  ■  J.-Jigt. (dB.)

В  i s t .  5 0 ^

2.$00  ̂Н  B-Bgt. (GB.)

Bist. 60^ 
G70>̂
100^

\ B ist, żsó^
ѴІ4

1.190̂

r«
'S»

X

-  §

^  'S

М
-j Bist.SO^

GeF-IF. il. Qu.-Brig. 
W achhiU .: Vz Cjv. • ■

1.250^

Ndtschb.- StrfB. Br. 4

VerBag.-Tr.

BisLSOO^ 

710' 

Bisä

2. 1.9000"

■■ ^
B ist. 500^

2.210^

B is t  250^

1.130  ̂ P :  

L iВѣі.50^Х^

Res. SÜBl. d.XV Colt

3.

Bist.50^

ѴзТ.-Ѵ-Мад.
(G Nachschb.-.StJFL, 

1B£S.-StflV

13 9 O’̂  

Bist. 50̂

2.m^

I,Bist.SO \̂ ^
Goo"\ -t- F.-Sjuli-Sect.

И ęc

Ю

.2 3 1

ЫЗ 'r f  
<Х1cd ■&

«  § СО Й

6ß :aS 
^  1 “

•й CQ

й CQ

.2 -С2 ' ТЗ Ä
сд О  Ч> Й ‘tß

Сч .2

cd Ä

•Ё ’S' ' ПЗ 
.2 й

CQ

Н

^  Сы

CQ

пЗ Й
о 0
'3 2̂*“ Ьйьс Д й 'S

N пз





Behelf zum Beilage
zum III. Abschnitte.

Beispiel (1 : 20 0 .0 0 0 ).

Corps ZU 2 inf.-Tr.-Divisionen im Gefechtsmarsche in 2 Divisions-Colonnen.
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zum III. Abschnitte.

Beispiel (1 ; 400 .000 ).

Armee-Colonne von 2 Corps (zu 2 Divisionen) im Gefechtsmarsche.
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zum III. Abschnitte.

Leitung des Eisenbahnwesens in militärischer Beziehung im und im Kriege.

I m F r i e d e n ; I m  K r i e g e

Reichs-Kriegs-Ministerium.
Vertritt die militärischen Interessen be­

züglich Benützung der Eisenbahnen.
Gibt die Wünsche dem Eisenbahn- 

(Handels-) Ministerium bekannt, trifft Verein­
barungen mit den Bahnverwaltungen.

Chef des Generalstabes.
Nimmt Einfluss auf alle Angelegen­

heiten, welche die Leistungsfähigkeit betreffen, 
gibt Directiven für die Ausnützung der Bahnen 
im Kriege, veranlasst diesbezügliche Vorberei­
tungen.

Eisenbahn-Bureau.
Bearbeitet alle Eisenbahir-Angelegenheiten beim Beichs-Kriegs-Ministerium und General­

stabe, bewirkt die Vorarbeiten für den Krieg (Aufmarsch-Transporte), führt Instradierungen 
durch, welche vom Reichs-Kriegs-Ministerium ausgehen.

Eisenbahn-Linien-Commandanten.
Bei den Gorps-Gommanden (15. nicht) zur Besorgung der auf militärische Benützung der 

Bahnen Bezug habenden Angelegenheiten. Unterstehen militär-dienstlich den Gorps-Gommanden, 
sonst im Wege des Eisenbahn-Bureaus dem Chef des Generalstabes.

Absendende und empfangende Militärbehörden, Truppen und Anstalten, Transport-
Commandanten.

C h e f  d e s  F e l d - E i s e n b a h n w e s e n s .
Zur obersten Leitung des gesammten Eisenbahn-Dienstes. Höherer General oder Stabs-Offizier des (Generalstabs-Corps, beim General-Etapen-Commando eingetheilt, erhält dessen Befehle oder 

vom Armee-Ober-Commando. Thätigkeit beginnt mit Mobilisierung. Er verlautbart die Anschluss-^tationeip. bestimmt die Instradierungs-Grenzen zwischen den Feld-Eisenbahn-Transportleitungen 
und die Eisenbahn-Endstationen. Er beantragt die Aufstellung oder Auflösung von Bahnhof-Gommariden im Etapenbereiche.

Im Etapenbereiche;
Feld-Eisenbahn-Transportleitung:

Bei jeder Armee zur Besorgung der Eisenbahn-Angölegenheiten in deren Be­
reiche. Hilfsorgan des Armee-General-Gommandos, oberste instradierende Stelle in 
dessen Etapen-Bereiche. Vorstand ist ein Stabs-Officier des Generalstabes.

Im Hinterlande;
Central-E isenbahn-Transportleitung:

Einleitüng und Ausführung größerer Transporte. Oberste instradierende Behörde von und bis zu den 
Anschluss-Stationen. Präses ist ein höherer Generalstabs-Officier.

Eisenbahn-Linien-
Commanden.

Überwachung der De­
tail - Durchführung des 

Transportsdienstes auf 
dem zugewiesenon Bahn- 
Complexe.

Civil-Bahn-Verwal-
tungen.

Militär-Eisenbahn-
Directionen.

Für occupierte und neu 
hergestellte feld mäßige 
Bahnen zur Einrichtung 

des Betriebes. Director ist 
ein Stabs-Officier oder 
höherer Eisenbahn- 

Functionär
(für ca. 450 Bahnlänge).

Central-Wagen-
Dirigierung.

Vertheihuig des ge­
summten Wajgenparks an 
die Bahnlinien. Vorstand: 
Stabs-Officier des General­
stabes.

Locomotiv-
Dirigierung.

Verschiebung des Lo- 
comotivstandes der ein­
zelnen Aufmarschbahnen.

Eisenbahn-Linien-
Commanden.

Überwachung der De­
tail-Durchführung des 

Transportdienstes auf dem 
zugewiesenen Bahn-Gom- 
plexe.

Civil-Bahn-
Verwaltungen.

Bahnhof-Commanden.
In wichtigeren Eisen­

bahn-Stationen, stabil 
oder mobil, zur Wahrung 
der militärischen Inter­
essen in den Stationen.

Militär-Eisenbahn-
betriebs-lnspectionen.

Jeeinefür 100—120Ä;m, 
Leitung, Überwachung des 
Betriebes. Vorstand ein 
Hauptmann.

Filial-Wagen-
Dirigierungen.

Vertheilung des zuge­
wiesenen Wagenparks 

innerhalb des Dirigierungs- 
Bezirkes.

Bahnhof-Commanden.
In wichtigeren Eisen­

bahn-Stationen, stabil oder 
mobil, haben militärische 
Interessen in der Station 
zu wahren.

*

M ilitä r-E isen b ah n b etr ieb s-
A b th e ilu n g en .

Je eine für 50 -  60 km 
zur Versehung des Stati­
ons-, Strecken- und Ver­
kehrsdienstes.

B eh e lfe  zum  D eta il-S tu d iu m  des E ise n b a h n w e se n s .

Leitfaden für den Unterricht im Pionnier-Dienst, verfasst im Aufträge des k. u. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums, 1898.
Organische Bestimmungen für das Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment (A—laa). , ................  . _______________̂____
Dienst-Reglement für das k. u. k. Heer, II. Theil (A—10, b) § 21.
Vorschrift für den Militär-Transport auf’Eisenbahnen (E—10) mit Anhang (Б zu 10).
Technischer Unterricht für das k. u. k. Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment (E—34).
Vorschrift für die zu Eisenbahn-Projectscommissionen als Vertreter des Reichs-Kriegs-Ministeriums bestimmten Officiere (E—56).
Vorschrift für den Etapendienst (E —57).
Instruction für das Personal der Militär-Eisenbahnbetriebs-Formationen (E—59).
Technischer Unterricht für die k. u. k. Pionnier-Truppe, 3. Theil (H—26).
Vorschrift für Instradierungen im Kriegsfälle (J—10). Reservat.^
Auszug aus der Vorschrift für Instradierungen im Kriegsfälle, bestimmt für Truppen, Anstalten etc. (J—11). Reserval.
Auszug aus der Vorschrift für Instradicnmgen im Kriegsfälle, bestimmt für die Bahnorgane etc. (J—12). Reservat.
Fahrordnung der Post- und Transenenzüge im Kriege (J—L5). Reservat.
Vorschrift für die Aufstellung der Bahnhof-Gommanden, dann für die Einrichtung der Eisenbahn-Verköstigungsstationen und der selbständigen Tränkstalionen im Kriege (J—16). Reservat.
Directiven, nach welchen von den Bahnverwaltungen Memoires über die Vorsorgen zur Durchführung der Kriegsfahrordnung, beziehungsweise des Verkehres im Kriegsfälle zu verfassen sind (J— 17). Reservat. 
Vorschrift für die Wagen- und Locomotivdirigierung im Kriege (J—19). Reservat.
Betriebs-Reglement für die Eisenbahnen (K —20).
Reglement für den Sanitätsdienst des k. u. k. Heeres, IV. Theil, Sanitätsdienst im Felde (S —13).
Normale für Eisenbahn-Sanitätszüge (N—23).



B e h e lf  zum Studium  d es o p era tiven  G e n e ra ls ta b s-D ie n ste s . B e ila g e  11

zum III. Absclmittt

Tabelle zur Berecjhnung des Bedarfes an Zugseinheiten.

Commando, Truppe, Anstalt ;
(ohne im Aufmarschraume heizustellende Fuhrwerke)'

.......       I
H ö here Com m anden ff

A rmee-Hauptquariif’r
Armee-General-Gommaiido-Hauptquartier
Corps-Hauptquartier
Infante гіе-
Сал'аІІегіе- Truppen-Divisions-Stabsquartieij

Infanterie-
Cavallerie- Brigade-Gommando

.70- 100-

achsige ZUge
Anmerkung

3-3
1 »
ö-o'

9-0
2-3

Inclusive Brigadc-Commanden, dann Commando und 
1. Zug der Train-Escadron.

Werden gewöhnlich auf andere Transport-Staffel aufgetlieilt.

In fan te rie  und Jä g e r

.''elbständig detachiertes Infanterie- oder .läger-Bataillon 1-4 1-0

Infanterie- oder Tiroler Jäger-Piegiment
ä 3 Bataillone 4-3

ii 4 Bataillone 5‘ö

3-U

4-0

Bei 100-achsigen Zügen: 3,beziehungsweise4 Züge ä 1 Ba­
taillon, der Regiments-Stab wird auf die Bataillone aufgetheilt.

Bei 70-achsigen Zügen: 3, beziehungsweise 4 Züge ä 1 Ba­
taillon, ohne Train (mit Gompagnie-Munitions-Wagen), 1 Zug 
mit dem Regiments-Stahe und dem größten Th eile des Trains; 
Rost w'ird auf andere Transport-Staffel verladen.

C a v a lle r ie

Escadron 1-1
Regiments - Stab, 2 Divisions-Stäbe, Pionnier-Zug und Te[egraphon- 

Patrouille 0-6
Divisions-Cavallerie: Divisions-Stab und 3 Escadronen 3 3
Divisions-Gavallei'ie: Regiments-Stab, Divisions-Stab, Pionnier-Zug, Tele 

graphen Patrouille, 3 Escadronen 3-8
Cavallerie-Regiment 7-0

0-8

0-4
2-3

2-6

1 Cavallerie-Regimentm.it lüO-achsigen Zügen am besten: 
4 Züge ä 1 • a Escadronen (mit jeder Escadron nur 2 Pro­

viant-Wagen) ;
Rest mit dem 5. Zuge (96 Achsen).
Divisions-Cavalieri о:
2 Züge ä IV2 Escadronen.
Rest mit Post und Transenen-Zug oder auf andere Trans­

port-Staffel verladen.

F e ld -A rt ille r ie

Fahrende Batterie 1-3

Reitende Batterie 1-6 1-2

Divisions- (Corps-) Artillerie-Regiment

Reitende Batterie-Division 3-3

Divisions-Munitions-Park 4-1

Corps-Munitions-Park 4 2

Gavallerie-Munitions-Coloune 1 2

3-8

2-3

2-8

2-9

Am zweckmäßigsten:
70-achsige Züge: Divisions- (Corps-) Artillerie-Regiment: 
4mal Batterie-Commando mit 3 Geschütz-Zügen,
Rest: Regiments-Gommando und die 4. Geschütz-Züge mit 

2 Fuhrwerken auf 2 Zügen.
Reitende Batterie-Division:
2mal Batterie-Commando mit 2 Geschütz-Zügen, Batterie- 

Divisions-Gommando und die 3. Geschütz-Züge.
Pvest des Trains. \
lOOachsige Züge: Divisions (Corps-) Artillerie-Regiment:
4mal eine Batterie, Regiments-Stab aufgetheilt.
Reitende Batterie-Division:
2mal eine Batterie, Batterie-Divisions-Stab aufgetheilt, 
Rest des Trains.

T e c h n is c h e  T ru ppen  und A nstalten

Pionnier-
Eisenhahn- Gompagnie

0-6
0-6

Normale
Leichte Kriegsbrücken-Equipage 1-2

Gorps-
Gavallerie Telegraphen-Abtheihmg

1-4
IFe"
0-4

S ch an zzo u e-G o lo n n t 0-5-
T ra in -A n sta lten

Corps-Train-Park 2-3 1-6
Depot für marode Pferde

Sa n itä ts-A n sta lten

Infanterie-
Gavallerie- Divisions-Sanitäts-Anstalt 1 '.ö

0-4 0-3
Feld-Spital sammt Blessierten-Transpnrt-Colonne d. r. Kr. 2-3 1-6

V erp flegs-A nstalten

Infanterie-
Cavalieri e- Verpflegs-Colonne
Gorps-
Fold-Vorpflegs-Magazin
Feld-Bäckerei

1 '.Ö
ohne Train-Körper 0-7

Verpflegs-Züge zu 60 Achsen, was der noch zulässigen 
Bruttobelastung eines lOOachsigen Zuges (500 Tomien) ent­
spricht. Für 70- und oOachsige Strecken müssen diese Ver- 
pflegszüge entsprechend der zulässigen Bruttolast getheilt 
werden.

1-2
Schlachtvieh-Depot ohne Schlachtvieh 0-7 0-1



Es benöthigt somit

Züge zu

70 100

Achsen

Anmerkung

E in e  In fan te rie - (L a n d w e h r- In fa n te r ie - )  T ru p p en -D iv is io n

Divisio ns-Stabsquartier

15 Bataillone 2 Redmenter ä Bataillone

1 Jäger-Bataillon
Divisions-Cavalierie (3 Escadronen)
Divisions-Artillerie-Reaiment
Infanterie-Di visions-Sanitäts-Anstalt
Divisions-Munitions-Park
Infanterie-Verpflegs-Golonne
Eventuell eine Pionnier-Compagnie

Zusammen

4 0 2 8  *)

1-2
8-6 6 0

11-2
1-4

5'4
1'5

1 ’5
0 6

39-9 27,-9

*') und zwar: 15 Infanterie-Züge,
2 Gavallerie-Züge,

10 Artillerie- (Train-) Züge,
1 Verpflegszug ;i 100 Achsen.

E in e  C a v a lle rie -  (L a n d w e h r-C a v a lle r ie -)  T ru p p en -D iv is io n 4 0 2 8  * )

Divisions-Stabsquartier mit Ga.vallerie-Telegraphen-Abtheilung 
4 Gavalleric-Regimentcr

2'4 1-6
28-0 19-2

*') untl zwar: 2 Infanterie-Züge,
20 Gavallerie-Züge,

5 Artillerie- (Train-) Züge,
1 Verpflegszug ä 100 Achsen.

Drasions-Artillerie 3-3 2-3
Gavallerie-Divisions-Sanitäts-Anstalt 0-4 0-3
Gavallerie-Munitions-Golonne 1-2 0-8

Gavallerie-Verpflcgs-Goloime 1 • 5 1-0
2 Jäger-Bat;iillone 2*8 2-0

Zusammen 39-6 27-2

E in  C o rp s  (2  in fa n te rie -T ru p p en -O iv is io n en ) 110 76  * )

Goqjs-Hauptquartier und Telephon-Abtheilun^ 2-8 1-6
2 Infanterie-Truppen-Divisionen 80-0 56-0
Gorps-Artill erie-Regiment 5 ’4 3-8

*̂) thatsächlich nur 75 Züge, und zwai':
32 Infanterie-Züge,
4 Gavallerie-Züge,

33 Artillerie- (Train-) Züge,
6 Yerpflegszüge ä 100 Achsen.

G orps-Munitions-Park 4-2 2-9
2 Pionnier-Gompagnien und Bataillons-Stab 1-0
Eine leichte Kriegs-Brücken-Equipage 
Schanzzeug-Golonue sammt Bespannung

1-4 0-9
0 - 5 0-4

Gorps-Telegraphen-Abtheilung 0-6 0-5
Gorps-Train-Park und Depot für marode Pferde 1-6
Gorps-Verpflegs-Golonne 1-0 0-7
Feld-Spital 2-3
Feld-Л''erpflegs-Magazin 6-0

1-6

Feld-Bäckerei 2-0 1-2
Schlachtvieh-Depot (ohne Schlachtvieh) 0-2 0-1

Zusammen 109-7 І6-3
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zum IX. Abschnitte.

Ü b e r s i c h t  des V e r p f l e g s s y s t e m s .

Zusammensetzung 
und Gewicht.

Armee-Commandanten 
steht das Recht der 

Erhöhung zu.

Kriegs- 
Verpflegs- 

portion.

Kriegs-
Futter­

portion.

Bei günstigen Verpflegs-Verhältnissen

Volle Kriegs-Verpflegsportion.

B r o t .....................  700 g''
Gemüse . . . .140
S a l z ......................... 30
Gewürze . . . .  0-5  ̂  ̂Getragener
Suppen-Gonserven 36 , I Theil
Kaffee und Zucker 50 
Getränke . . 9  c? 90 
T a b a k .....................36 „ у

Zusammen . 1082-5 g 
Fleisch . . . .  400 „
F e tt .....................  20 ,

Volle Kriegs-Futterportion.

Hafer für ärarische Pferde . . 5-5 kg  
Für kleine Landespferde . . .  3 ,
Heu an Ort und Stelle zu be­

schaffen ..............................3 -

Wenn vom Nachschübe gelebt wird:

Nachschub-Verpflegsportion.

Zwieback . . . 
Gemüse . . . .
S a lz .....................
Gewürze . . . .  
Suppenconserven 
Kaffee und Zucker 
Tabak .................

500 g  
100 , 
30 „
0-5 , 

36 ,
50 „
17-8

[Brot 700)
Getragener 
: Theil.

) i H iezu  
1 Fleisch 400 g 
)Fett 20

Zusammen . 734-3^
Ist, so oft es möglich, an Ort und Stelle 
durchKauf aus Verpflegszuschuss 10 kr. 
(Inland) oder Recjuisition (Feindesland) 

zu ergänzen.

Nachschub-Futterportion.

Hafer für ärarische Pferde . . . Ъ k 
Für kleine Landespferde . . . . 3 „ 
HeuanOrtundStellezubeschaffen 3 „

Durch Kauf und Requisition zu er­
gänzen.

Für Fälle der Noth und Perioden enger Goncentrierung:

Reserve-Verpflegsportion.

Für d ie  1. A u srü stu n g  aus 
D a u erco n serv en :

Zwieback . . . .  250 g ' 
Suppenconserven . 36 
Büchsenfleischcons. 355 
Kaffeeconserven . . 50 
S alz......................... 25

Fleisch­
zubuße 

200  g

Zusammen . 716 ^
Wenn möglich durch Kauf und Requi­

sition zu ergänzen.

Für d ie w e ite r e  A u srü stu n g  aus 
le ic h te n  N a ch sch u b co n serv en :

Zwieback . . . 
Fleischgemüse . 
Kaffeeconserven 
S alz ................. ...

400 g  
200 , 

50 „I 
25

Fleisch­
zubuße 
200  g

Zusammen . 675 g

Wenn möglich durch Kauf und Requi­
sition zu ergänzen.

Reserve-Futterportion.

H afer.................................................................... 2-5
Heu, an Ort und Stelle zu beschaffen . . . .  3 „

Durch Kauf und Requisition zu ergänzen.

Mann.

I.
Verpflegs-Ausrllstung 

der Truppen.

In den Aufmarschraum 
kommt die Truppe mit 

einem sechstägigen 
Mehrvorrathe.

Pferd. 1 Tag Nach­
schub-,

3 Tage Reserve- 
Verpflegung.

Proviant­
wagen.

1 Nachschub-Verpflegsportion im Brot­
sacke (Suppenconserven im Patronen- 1 Nachschub-Verpflegsportion in der

Ф tornister), 3 Reserve-Verpflegsportionen Ф linken, 3 Reserve Verpflegsportionen in
im Tornister (2 Fleischconserven oder der rechten Packtasche

Ф Fleischgemüseportion im Patronentor- <D Brot der Nachschubportion beim Hafer <D

Й nister) Gewicht 2759 bis 3127 g
cd

r—(

«t-H

Й
1—H

1 Nachschub-Hafeiportion und 3 Re- 
serve-Haferportionen auf dem Proviant-

'>
Ci

U

1 Nachschub-Haferportion auf dem Pro­
viantwagen. 3 R eserv e-H a ferp o r­
tio n en  au fgepackt. Pferd trägt

и

10-5 kg Verpflegsartikel

1 Nachschub-Verpflegsportion im Brot­
sack, beziehungsweise in der rechten 
Packtasche, 3 Reserve Verpflegspor­
tionen im Batterie-Munitionswagen, be­

ziehungsweise im Tornister

1 Nachschub-Haferportion auf dem Pro­
viantwagen, 3 Reserve-Haferportionen 
auf dem Batterie-Munitionswagen, be­
ziehungsweise auf anderen Fuhrwerken

per B ataillon...................................4 Wagen
„ Escadron .............................. 3 „
„ B a tte r ie .................................. 3 „
„ reitende B a t t e r ie ................. 4 „

1 täglicher Fleischvorrath

ЮЙ:cÖ J

Nachschubhafer (Infanterie- auch Reserve- 
Hafer)

Officiers f'eldkü chen 
Schlächtereigeräthe 
Getränkefässchen, Kaffeemaschine 
Sauerteig zur Brotbereitung

Fallweise; Ergänzung der Nachschub-Vnrpfiegsportion für den folgenden Tag auf die volle
Kriegs-Ve rpfle gsp ortion

W eitere  B estim m u n g :  
Requisitions-Ergebnisse hereinbringen, Über­
schüsse für folgende Tage aufnehmen, in 
kritischen Momenten 1 R e s e r v e - V e r- 
p fleg s- und F u tterp o rtio n  verladen; 
Fassungen erleichtern; kann auch eine 
Nachschubportion ohne Brot und Suppen­

conserven verladen werden

II.
Verpflegscolonnen.

Infanterie- 1 3̂ ( für Inf.-Trup.-Dion. 
Gavallerie- ) » Gav.-Trup.-Dion. 
Gorps- ) >  ( „ Gorps-Gommanden 
Verpflegstrain für Armee-Gommanden 
und für das Armee-Obercommando.

4 Tage Nach­
schub-,

3 Tage Reserve- 
Verpflegung.

4 Tagesstaffel mit Nachschub-Verpflegung 1—3 theilig. 
Reservestaffel mit Reserve-Verpflegung für 3 Tage 

und Rum für 1 Tag
Alles nach Wagenpartien — nach der Ordre de bataille 

verladen ’

Zu jeder Truppen-Division rückt täglich ein Staffel vor, macht den Marsch mit der 
Division mit, gibt abends unter Intervention des Divisions-Proviantofficiers die 
Wagenpartien an die Truppen-Proviantofficiere ab, wird nächsten Tag früh leer 
gesammelt, geht zur Füllung zurück oder wartet, bis ein (Feldbahn-) Reserve-Ver- 
pflegsmagazin in die Nähe’ kommt, wohin er belrufs Füllung instradiert wird oder 
Füllung aus Marschmagazinen. Wiedergefüllte Staffel werden vom Armee-General- 
Gommando unter einheitlichem Gommando zum Anschlüsse an die Armee-

Colonnen diriä-iert

III.
Feld-Verpflegsmagazin.

4 Tage Nach­
schub-,

3 Tage Reserve- 
Verpflegung.
(1/3 eines Feld- 

Verpflegs-Magazins.)

Jedes Magazin hat eigentlich so viele Verpflegscolonnen als das Gorps, welchem es zugewiesen ist, Divisionen: normal für Gorps-Gommando
und 3 Divisionen dotiert (15 Staffel).

Je 4 Nachschub- und 1 Reserve-Staffel bilden eine Gommandoeinheit unter Officier des Reservestaffeis.
Magazins-und Verpflegs-Golonnenreserve sind gleichartig organisiert, daher k ein  U m laden  erforderlich und treten im Turnusverkehr die

Staffel der Magazine einfach an Stelle der Golonnenstaffel.
Gavallerie-Truppen-Divisionen dependieren nicht von den Feld-Verpflegsmagazinen, sondern bringen ihren Bedarf im Requisitionswege auf

oder es muss fallweise vorgesorgt werden.

IV.

Brotbeschaffung und Feldbäckerei.
Brotbackmehl für 

6 Tage.

T rappen  erzeugen an Rasttagen Brot mit Truppenbäckern; Sauerteig auf dem Proviantwagen.
O rtsbew ohner sind so oft als möglich zur Broterzeugung heranzuziehen.

F e ld b ä ck ere i: Für jede Division 1 Section, kann in 24 Stunden den Tagesbedarf für circa 1 Infanterie-Truppen-Division erzeugen. 
Wenn Brot gefasst wird, kommt der überschüssige Zwieback der Staffeln in Marschmagazine.

Bäckereien werden an der Tete, womöglich neben einem.Marschmagazine etabliert und backen so lange bis die Queue passiert hat, worauf sie
in Gewaltmärschen wieder vorgebracht werden.

V.
Fleischbeschaffung und Schlacht­

viehdepots.

Schlachtvieh für 
• 4 Tage.

T ruppen haben für 1 Tag Fleisch ausgeschrotet auf dem Proviantwagen, für 4 Tage lebend nachgetrieben. 
S ch la ch tv ieh d ep o t für jede Division 1 Section mit 4tägigem Schlachtviehvorrathe.

S ch la c h tv ie h  so w e it  a ls m öglich  durch K auf und R e q u is it io n  a u fzu b r in g en , umNachtrieb zu vermeiden.

,VI.
Gesammt-Dotierung bei der 

1. Ausrüstung.

N a ch sch u b -V erp fleg s - und H afer-P ortion :
Mann (T ruppe)............................................ 1 Tag
Verpflegscolonnen................................................. 4 Tage
Feld-Verpflegsmagazin............................... 4 „

zusammen

R eserve-V erp flegs- und H afer-P ortion :'
........................  3 Tage
........................  3 „
....................   3 ,

9 Tage 
T o ta le  18 T a g e .

zusammen . 9 Tage

F le isc h :
..................... .....................5 Tage (4 Tage lebend)
Schlachlviehdepot . . .  4  „

zusammen . 9 Tage
(für 9 Nachschub-Verpflegsportionen).

VII.
Flüchtige Feldbahn.

B au le istu n g: täglich 10
1 Section in 3 Tagen 30 km.

T ra n sp o r tle is tu n g  während des Baues am Ende jeder Section einm al je 450 t —  dem 4tägigen Bedarf für 1 Gorps zu 3 Divisionen (3 Verpflegszüge: am 3. 
(6 .) abends, 4. (7.) vormittags, 4. (7.) abends nach Bauvollendung täglich 450 ?, das ist den 4tägigen Bedarf für 1 Gorps von 3 Divisionen.
E ta p en tra in zü ge füllen die Lücke aus, welche bei ausgreifender Offensive zwischen Feldbahn-Endpunkt und Armeebereich entsteht.
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/um 1. I

Bestimmung, Gliederung und Geschäfts-Abtheilungen der höheren Commanden der Armee im Felde, Dienst bei denselben unter besonderer Berücksichtigung des operativen Generalstabsdienstes'“').
. Absclmilh*.

■Höheres
Com­

mando

Bestimmung
(Unterordnung)

Comman­
dant

(Glief)

G l i e d e r u n g ,  A u f g a b e n ,  T h ä t i g k e i t e n

Gruppen

cd
E
E
0  

о 1Ł.
О

Od
О
E

cd
E
E
0  

O1
o
E

o
* 7 3
s
Cd
E
E
o

O■
co

oo

co
c :
® o  co “O

1  «s
o

Cd
E
E
o

O  ■
GD 

-O  
Cd

Oberbefehl über alle zur 

Verwendung auf dem 

Kriegsschauplätze (ein­

schließlich der Etapeii- 

bereiche) gelangenden 

Commanden, Truppen 

und Anstalten.

Befehl über alle bei 

einer Armee eingetheil- 

ten Armeekörper, direct 

unterstellten Goniman- 

den, Behörden, Truppen, 

Anstalten.

Die Armee - Gomman- 

danten sind an die Be­

fehle des Armee.-Ober- 
Gomniandos gewiesen.

Seine k. u. k. 

Apostolische 

Majestät

2. S ta f fe l  
d es  A rm ee- 
Ob e r - G 0 in­

ni an dos

General als 

Ghef; ist 

dem Chef 

des General­

stabes un­

mittelbar 

unter­

geordnet.

Höherer 

General als 

Armee-Gom- 

mandant.

General als 

Ghef.

Ł.

Cd
3

o .
3
cd

CO0)

(U£_
03

03

Oberste Leitung der operativen und 
aller damit im Zusammenhänge stehenden 
Angelegenheiten.

О
■3
3
cd

0

о1
3
03
O-
cd-ł—'

ш
"cd

03
3
03

о

Gefolge, Militär- und < iabinets-Kanzlei Sei tun- 
Majestät.

Doppelter Wirkungskreis u. zw .: Selb­
ständiger zur einheitlichen obersten Leitung 
des Etapenwesens bei möglicher Wahrung 
der Selbständigkeit der Armee-General- 
Gommanden, umfasst Verfügung mit zur 
Disposition gestellten Truppen, Anstalten, 
Personal-Reserven, Eisenbahnzügen, flüch­
tigen Feldbahnen, Voiräthen etc , Zuwei­
sung derselben an die Armee- (General-) 
Commanden, Festsetzung der Etapen- 
bereiche, der Etapen-Ahfangsorte; Regelung 
des Zuschubes an Verpflegung, Munition etc., 
des Kranken-Abschubes, des Eisenbahn-, 
Post-, Telegraphen-Wesens u. s. w.; über­
tragener Wirkungskreis: Ausübung der ge­
richtsherrlichen Beeilte des Arniee-Gom- 
mandanten, Eintlussu^une auf die Justiz­
pflege, Gebürsangelegenheiten, militär-poli­
zeiliche Anordnungen ̂

Geschäfts-Abtheilungen, Hilfs-Organe, Geschäfts-Eintheilung
Der Geschäfts-Abtheilung 

untergeordnet

03
‘■ł-* £_ 
Cd 
3  
O" ■+-> 
o .
3
cd

03
03

Leitung der operativen Thätigkeit und 
aller damit im Zusammenhänge stehenden 
militär-dienstlichen, technischen und militär- 
administrativen Angelegenheiten.

cd
E
E
0  

О

"cds-
03
3
0 3

CD1
03
03
EŁ.
c

Befehl über die im Gorps- 
Verbande eingetheilten 
Truppen-Divisionen und 
die unmittelbar unter­
stehenden Truppen und 

Anstalten.

Militärische Führungder 
unterstellten Truppen 
und Anstalten, sowie 
Leitung des ökonomisch­
administrativen Verwal­

tungsdienstes.

Operative und rein mili­
tärische Führung der 
unterstehenden Trup­
pen. Kein administra­
tiver Wirkungskreis , 
müssen aber im Bedarfs­
fälle eingreifen. Den 
Commanden selbstän­
diger Brigaden obliegt 

Leitung des öko- 
Ä^J(fti^-^^?wjmini strativen 

Ver^lltrogs-Dienstes.

Höherer 

General als 

Gorps-Gom- 

mandant.

Höherer 
General als 
Truppen- 

Divisionär 
(Truppen- 
Divisions- 
Gomman- 

dant).

General­
major oder 
Oberst als 
Brigadier.

Doppelter Wirkungskreis, u. zw. einer­
seits als Organ des Arinee-Gommandos für 
Aufstellung, Bewegung, Verwendung der 
den Corps nicht zugetheilten Reserve- 
Anstalten, oberste Leitung der ökonomisch­
administrativen Angelegenheiten; ander­
seits als eine dem Armee-, beziehungsweise 
General-Etapen-Commando untergeordnete 
Behörde mit selbständigem Wirkungskreise 
bezüglich Beschaffung der Vorräthe, dann 
bezüglich des Nachschub- und Etapen­
wesens, Regelung der Verhältnisse im 
Rücken der Armee.

Stellung, Dienst, Unterordnung 
des Generalstabs-Chefs

im allge­
meinen im speciellen

Die wichtigsten 
operativen 

Dienst-Geschäfte

Operations-
Abtheilung

(Oberst als Ghef)

Bearbeitet alle ope­
rativen Angelegenheiten.

Gruppe 1
(Oberst als Chef, 
3 Stabs-Officiere, 

6 Hauptleute)

Ordre debataille, 
operative Angelegen­
heiten beffeffend die 

Herriehtung des
Kriegsschauplatzes,

Directiven für das 
General-Etapen-

f^oinmaiido, lage-
buch. Bulletins u.dgl.

7-

G ruppe  2
(1 Stabs-Officier, 

2 Hauptleute)

"L^iumg^s Kund­
schaftswesens und des 
militär-diplomatischen
Verkehrs.

Pressleitung, Ordonnanz-Off., 
Radfahrer, Feld- Gendarmerie- 
Abtheilung, Detachemeut der 
Leibgarde, Platz-Gommando, Hof- 
Wii'tschafts- und Hof-Marstall- 
Abtheilung.

D e ta i l -A b th e ilu n g  
(General oder Oberst als 

Glief, 1 Stabs-Officier,
2 Hauptleute)

Bearbeitet administra­
tive Angelegenheiten. •/.

К а rn m e r S r. M a je s tä t

Militär-Abtheilung
(Oberst als Generalstabs- 

Ghef, 1 Stabs-Officier,
2 Hauptleute)

Bearbeitet alle ope­
rativen .Angelegenheiten.

•/.
•

Ordonnanz - Officier, Feld- 
Gendarmerie, Platz-Gommando, 
Stabstruppen.

H ilfs -O rg a n e

Für Artillerie-, Genie-, 
Pionnier-Wesen;

Ghef des Feld-Eisen­
bahnwesens;

Chef des Feld-Tele­
graphenwesens;

für das Justizweseii;
, „ SanHätswesen;
„ „ Intendanzwesen;

General-Feldpost-Direc-
tion;

für politische Ange­
legenheiten.

7- 7-

Generalstabs-
Abtheilung

Operations-
Abtheilung

(4 Stabs-Officiere, 
3 Hauptleute, 2 zu­

getheilte Ober- 
Officiere)

Bearbeitet alle 
operativen oder mit 
Operationen im un­
mittelbaren Zusam­
menhänge stehen­
den, dann militär­
technischen Gegen­

stände. u. zw .:

Ordre de bataille, Früh-Rapport;
Bewegung und Verwendung der Armee;
operativer Theil der Verpflegsleitung, Nachschub- und Etapenwesen, 

u. zw. speciell Directiven für die Golonnen-Gommanden, sowie das Armee- 
General-Gommando;

Verfügungen über Herstellen und Zerstören von Verkehrslinien jeder 
Art, Feld-Telegraphenwesen;

Anordnungen zu fortificatorischen und Brückenbanten;
Tagebuch. Gefechtsberichte, militär-diplomatischer Verkehr; 
Kundschaftswesen;
Feld-Archiv (Karten, Pläne, Feld-Elaborate);
Angelegenheiten jener Organe und Anstalten, welche der Operations- 

Abtheilung zugewiesen sind;
innerer Dienst des Generalstabes;
Überwachung der Zeitungs-Gorrespondenz.

D e ta il-
A b th e ilu n g

(1 Stabs-Officier,
3 Hauptleute oder 

Zugetheilte)

Bearbeitet Perso­
nal-Angelegenheiten, 

militär-dienstliche und 
m ilitär- admini strative, 
mit Ausnahme der auf 
Operationen unmittel­
bar Bezug habenden 
u. a.

Personal-Angelegenheiten, Überwachung des Dienstes und der Disciplin, 
Commandierungen Pass- und Polizeiлvesen, Armee-Gommando-Befehle, Standes- 
Angelegenheiten, Einsendung der Verlustlisten an das Reichs-Kriegs-Ministerium, 
KanzUi-Direclion und Archiv, Postweseu mit Bezug aut Kanzlei-Manipulation, Ab­
fertigung der Gouriere, Chiffrieren und Dechiffrieren, \idieren der Telegramme, 
Ausgeben der Erkennungszeichen.

Flügel-Adjutanten, Ordon- 
nanz-Olficiere, Feld-Gendarmerie- 
Ablheilung (6 unberittene, 10 be­
rittene), Feldpost-Expositur, Com­
mandant des 1. Zuges der Train- 
Escadron, Stabs-Wagenmeister, 
Platz-Gommando (Platz-Comman- 
dant, Proviant-Officier, Quartier­
regulierender des Haupt-Quartiers).

H ilfs -O rg a n e
Artillerie-Ghef, Genie- 

Ghef, Feld-Telegraphen- 
Direction, Armee-Auditor, 
Armee-Chefarzt.

Militär-Abtheilung
(1 Stabs-Officier, 1 Haupt­

mann, 4 Zugetheilte)

Bearbeitet: Geheime 
und Personal-Angelegen­
heiten ; Dispositionen zur 
Aufstellung, Bewegung, 
Verwendung aller dem 
Armee - General - Com­
mando unterstehenden 
Beserve-Anstalten, für 
den Nachschub- und 

Etapendienst, sowie 
Regelung der Verhält­
nisse im Rücken der 
Armee, u. zw .:

•

Ordre de bataille, Früh-Rapport, Verwendung der dem Arniee-General- 
Gommando direct unterstehenden Truppen und Anstalten, Tagebuch;

operativer Theil der Verpflegsleitung, u. zw. Gruppierung, Eintheilung 
der Reserve-Anstalten, Wahl der Transportmittel, Ausnützung des Opera­
tionsraumes, rein militärische Angelegenheiten;

Durchführung des Naclischubes der Ergänzung an Mannschaft, Pferden, 
Fuhrwerken, alle sonstigen Zuschübe innerhalb des Etapenbereiches;

Rücktransport der Kranken, Verwundeten, sonstige Abscliübe; Ein­
richtung der Etapenlinie und deren Sicherung, Verлvaltung des feindlichen 
Gebietes;

Übernahme und weitere Behandlung der Legitimations-Blätter Gefallener und 
Verstorbener;

Überwachung des Dienstes und der Disciplin im Armee-General-Gommando- 
Bereiche; Commandierungen;

Abfertigung von Gourieren; Armee-General-Gommando-Befelile; Personal- 
Angelegenheiten; Evidenz aller im Armee-Bereiche verwendeten Officiere des 
^Vrmee- und Ruhestandes, Beamten, Thierärzte.

Chiffrieren, Dechiffrieren, Vidierung der Telegramme, Lhierwacbung der 
Zeitungs-Gorrespondenz; Kanzlei-Direction, Kanzlei-Archiv.

Ordonnanz-Officier, Feld- 
Gendarmerie ; Feldpost-Direction, 
Haupt-Feldpostamt, Feldpost-Ex- 

positur; vonderFeld-Telegraplien- 
Direction ein Telegraphen-Be- 

amter; Commandant des 2. Zuges 
der Train-Escadron; Stabs- 

Wagenmeister ; Platz-Gomm and о 
(Platz-Gommaudant, Proviant- 
Officier, Quartierreguiierender, 

Stabstruppen).

In te n d a n z

Angelegenheiten und 
Dispositionen zurBeschaf- 
fung derVorrälhe, Füllung 
der Reserve-Anstalten an 
den Etapenlinien u. s. лѵ.

Operations-Gassa.

H ilfs -O lg a  ne

Feld-Eisenbahn-Trans- 
port-Leitung, Genie'Offi­
cier, Armee-Train-Inspec- 
tor, Givil-Landes-Gommis- 
sär, Sanitäts-Chef, Miliiär- 
Gericht, Seelsorge, Dele­
gierter des rothen Kreuzes.

Generalstabs-
Abtheilung

(1 Oberst, 1 Stabs-Officier, 
3 Hauptleute, 2 Zuge- 

theilte)

Bearbeitet alle ope­
rativen und die Geschäfte 
der Detail-Abtheilung 
eines Arniee-Gomman- 

dos, u. zw .:

1

1

Ordre de bataille, Früh-Rapport; Bewegung und Verwendung des 
Corps und dessen Theile; operativen Theil der Verpflegs-Leitung; Tage­
buch, Gefechts-Berichte, Situations-Meldungen; Feld-Telegraphen-Wesen;

Kundschafts-, Pass- und Polizeiwesen; Feld-Archiv; Überwachung des 
Dienstes und der Disciplin; Corps-Gommando-Befehle; Personal-Angelegenheilen; 
Standes-Angelegenheiten; innerer Dienst des Generalstabes; Vidieren der Tele­
gramme, Chiffrieren, Dechiffrieren; Kanzlei-Direction und Kanzlei-Archiv.

Personal-Adjutant, Ordon- 
nanz-Officiere; Feld-Gendarmerie- 
Abtheilung; Feldpost-Leitung; 
Commandant des 1. Zuges der 
Train-Escadron; Stabs-Wagen- 
meister; Platz-Gommande (Platz- 
Gommandant, Proviant-Officier, 
Quartierreguiierender, Stabs- 
trup])en).

C o rp s - In te n d a n z
Detail-Leitung und Gontrole der Intendanz-Angelegenheiten der dem Corps- 

Gommando direct unterstehenden, nicht im Divisions-Verbände befindlichen 
Truppen und Anstalten. Oberleitung des Intendanz-Dienstes bei den Truppen- 
Divisionen.

Operations-Cassa.

H ilf s -0  rg a n e

Artillerie-Brigadier, 
Pion nier -Bataillons - Com­
mandant, Corps - Train- 
Commandant, Corps-Chef- 
Arzt. 1

Generalstabs-
Abtheiiung

(1 Stabs-Officier, 1 Haupt­
mann, 1 Zugetheilter)

Aufgabe und Ge­
schäfts-Eintheilung ana­
log wie beim Corps- 
Commando.

j
Ordonnanz-Ofticiere, Feld- 

Gen darmerie-Abtheilung; Divi- 
sions-Pi’oviant-Officier; Gomman- 
dantdervereinigtenBagagetrains; 
Feldpost-Expositur; Stabs-W agen- 
moister; Platz-Commando (Platz- 
Gommandant, Proviant-Officier, 
Quartierreguiierender, Stabs­
truppen).

D iv is io n s - In te n d a n z

H ilfs -O rg a n e
Commandant der Divisions-Artillerie; Commandant der eingetheilten Pionnier- 

Compagnie; Commandant der Train-Escadron; Divisions-Chefarzt; Auditore; 
Militär-Geistliche.

Die Dienstgescliäfte be­
sorgt der Brigade-Gene­
ralstabs - Officier unter 
Mitwirkung des Ordon­

nanz-Officiers

Früh-Rapport; Bewegung und Verwendung der dem Brigade-Gommando 
jeweilig direct unterstehenden Truppen-Körpor und Anstalten; Tagebuch, 
Gefechtsberichte, Situations-Meldungen;

Kundschafts-, Pass- und Polizeiwesen; Überwachung des Dienstes und der 
Disciplin; Brigade Gommando-Befehle; Personal-Angelegenheiten; Standes-Ange­
legenheiten; Brigade-Agenden der zum Zwecke militärischer und administrativer 
Inspicieruiigen zugewiesenen Truppen und Anstalten.
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Stellvertretung des 
Armee - Gommandanten 
bei kurzer Abwesenheit 
desselben oder plötz 
lieber Dienstverhinde­
rung, wenn nicht vom 
Armee-Commando ein 
höherer General be­
stimmt wird.

Erstes Organ de: 
Armee-Gommandanten, 
trägt alle wichtigen An 
gelegenheiten persön­
lich vor, empfängt des­
sen Befehle, veranlasst 
deren Verlautbarung und 
Ausführung. Sein Stell 
Vertreter ist der Ghef 
der Operations-pAbthei- 
lung.

Ist in jeder Bezie 
hung dem Chef des 
Armee - General - Com 
mandos untergeordnet 
Er ist zugleich Ghef der 
Militär-Abtheilung.

In jeder Beziehung 
dem Corps - Gomman 
danten untergeordnet 
Zu dessen Stellvertre 
tung auf kurze Dauer 
ist er nur dann berufen 
wenn bei momentaner 
Abwesenheit oder plötz 

lieh eingetretener 
Dienstverhinderung kein 
anderer General vom 
Dienststande des Corps 
anwesend sein sollte 
Sein Stellvertreter ist 
der bei der Generalstabs 
Abtheilung eingetheilte 

rangälteste General 
stabs-Officier.

Ist in jeder Bezie­
hung dem Divisionär 
untergeordnet und zur 
Stellvertretung dessel­
ben nur in Fällen, лѵіе 
beim Generalstabs-Ghef 
des Corps angeführt, 
berufen. Sein Stellver­
treter ist der rangälteste 
Officier der General- 
stabs-Abtheilung.

Der Brigade-Gene- 
ralstabs-Officier ist bloß 
Concipient und Gehilfe 
des Brigadiers.
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*) Auln e Zusammengestellt aus den Bestimmungen des D. R. organischen Bestimmungen für die Armee im Felde (*\—1, ss) und der Geschäftsordnung für die höheren Commanden der Armee im Felde (p\--6) — und dient zur eventuellen Detail-Orientiening.



Behelf zum Studium des operativen Generalstabsdienstes. Beilage 5
ziuTi JII. Aljsclmitte.

F u h r w e r k s t ä n d e
und Colonnen-Längen der Trains und Anstalten incl. der Beiwagen.

Zahl der Fuhrwerke im Golonnen-
, СЛЙ СЙ ö

.2 ^  ’S s'!
Train- Gesammtzahl länge (in о ri;

. Ью c

S ^  V Cß
Beim Gommando, Truppe, Anstalt Gefechts- Bagage- der Schritten) des

Gattung Fuhrwerke Ge- Ba-
fechts- gage-  ̂ Ö СЙ rt) <i> H

1 r a 1 n- trains- trains 'S Й ^^  g

Jäger-Bataillon .............................. .... • ................. 5 zweispän. 5 zweispän. 10 74 74 158
Infanterie-, Jäger-, bosnisches Regiment zu 4 Batail-

Ionen ....................................................................... 20 18 38 296 252 563
CÖ Infanterie-, Jäger-, bosnisches Regiment zu 3 Batail-

Io n e n .............................................. ......................... 16 14- 30 240 196 451

Д Gavallei’ie-R eg im en t................................................... 28 14 42 559 216 790
C»
Ph

Gorps- (Divisions-) Artdlej’ie-Regiment.................‘ . jl3 , 1 
1 4 vierspän.)

; 2 .  1 
} 4 vierspän. ( 23 350 178 528

Ph
Reitende Batterie-Division.......................................... j 9 zweispän.) j 1 zweispän.( 14 222 111 343

E_, 1 2 vierspän. ) ( 2 vierspän. j
Pionnier-Gompagnie (Nr. 1—4 ) .................................
(2 Zugsrequisitenwagen mit 2 Beiwagen in der ) • (

G  • г) ( 9 120 34 164
Truppen-Golonne).................................................. ( 4 zweispän.) ( 1 zweispän.)

оО) , ^"p гл ^ Infanterie - Truppen - Division s - Stabsquartier (exclu- j 16 zweispän. ( 400 ̂ 'Xi
•2 S'S Й sivo Brigadestäbe) f ) .............................................. ) 5 vierspän. j

c-i Gorps-Hauptquartier.................................................. — — gg 1 27 zweispän.) 
(12 vierspän. j — — 700

Vereinigter Gefechtstrain einer Infanterie-Truppen- 
Division zu 1.5 B ata illonen .................................

f 126 (130)*)) 
< zweispän. > — 135 (139)*) 2400 — 2400

ü 5 ( 9 vierspän. )
Vereinigter Bagagetrain einer Infanterie-Truppen- ( 76 (78) *) )

80 (82) *)Division zu 15 B ataillonen ................................. — < zweispän. > — 1250 1250
о ^  *Cß ^!>• cn ■>

'Й Q 
H

Vei’einigter Gefechtstrain eines Gorps zu 3 Divisionen j 425 zweisp. ) 
) 54 viersp. )

( 4 vierspän. )
479 9700 9700

„ Bagagetrain „ „ v 3 — ( 234 zweisp. ( 
1 18 viersp. ( 252 — 4100 4100

( 6 zweispän. )
Divisions-Munitionspark.............................................. — — 84 70 vierspän. > — — 1900

( 8 sechsspän.) 
( 1 zweispän. )

Gavallerie-Munitionscolonne............................. — — 20 < 11 vierspän. i — — 470
( 8 sechssp. ) 
( 6 zweispän. )

Gorps-Munitionspark.................................................. — — 86 < 72 vierspän. > — — 2020
( 8 sechssp. j

Infanterie-Divisions-Sanitätsanstalt . ..................... ) 8 zweispän. ( 710I 26 vierspän. j
Gavallerie-Divisions-Sanitätsanstalt......................... — — i 1 zweispän. ( 

( 6 vierspän. j — — 140

Feldspital....................................................................... — - i 45 zweispän. ) 
( 25 vierspän. ) — — 1280

Ein Nachschubstaffel einer Infanlede-Verpflegs-
c o lo n n e ................................................................... — — 85 zweispän. — — 1190

Der Reservestaffel einer Infanterie-Verpflegscolonne — — 158 — — 2210
Ein Nachschubstaffel einer Gavallerie-Verpflegs-

co lo n n e ................................................................... — — 95 — — 1330
r-H Der Resei’vestaffel einer Gavallerie-Verpflegscolonne — — 158 — — 2210
cö Infanterie-Verpflegscolonne..................................... — — 502 — — 71704-a Gavallerie-Verpflegscolonne..................................... — — 542 — — 7730

Gorps-Verpflegscolonne.............................................. — — 195 — — 2930
(Vorstand und Escadr.-Gdo.) [ 3 zweispän.)
(1. Drittel 1690ItoQ ” > 25210Feld-Verpflegsmagazin (2. „
(3. „ mit C. Gdo.) (691 , )

Section einer Feldbäckerei......................................... — — 184 zweispän. — — 2580
Section eines Schlahtviehdepots ............................. — — 9 — — 630

Ein Divisions-Brückentrain (je nach dem 1. oder 2.) — — 13—4 sp. u. 1—2sp 
oder 12 vierspän. _ _

280
(240)

( 1 zweispän. )
460Normale Kriegsbrücken-Equipage............................. — — 20 ) 7 vierspän. > — —

(12 sechssp. j
Schanzzeug-Golonne............................ . — — jg 1 7 zweispän. j 

( 9 vierspän. | — — 280

Gavallerie-Telegraphenabthcilung............................. — — 6 vierspän. — — 130

Gorps-Telegraphenabtheilung — — jQ ( 1 zweispän. 1 
( 9 vierspän. ( — . — 200

Gorps-Trainpark.......................................................... — — .p (25 zweispän. ) 
(21 vierspän. j — — 1330

Depot für marode P fe r d e ......................................... — — 3 zweispän. — — 60

t) Ein Infanterie-Bi'igadestab liat 4—2 span. Fulmverko.
*) Wenn der Gavallerie-Regimentsstal) bei (.lei’ Divisions-Gavallerie.-



B eh e lf zum Studium  des o p era tiven  G en e ra lsta b sd ie n ste s .

iten über Feld-Telegraphenwesen.
B e ila g e  3

zürn II. r\.bschnitte.

Leitung, Abtheilung, 
Patrouille

Chef,
Director,

Com­
mandant

Ein-
theilung A u f g a b e ,  V e r w e n d u n g Beiget eben

G l i e d e r u n g

organische

Ban- Train-

Detachement

zur Arbeit, zum Betrieb

Arbeits-
Partie

Bau- Be­
triebs-

Abtheilung

Abtrag-
Partie

Stand Leitungs-Material in km

1877

Feld-

K a b e l

1877 I 1890

Stations-
Einrich­
tungen

O .r g

Bauleistung Correspondenz-

Arten

Grenze

bei
günstiger
Witterung

A n m e r k u n g

eö
Chef des Feld- 

Telegraphenwesens

Fe ld -T e leg ra p h en -  

Abtheilung  

des Arm ee- 

O ber-Com m andos

Feld-Telegraphen-
Direction

A rm ee-T e leg rap h en -  

A btheilung

R .  R ese rve-T e leg ra p h

Commandant der Corps- 
Telegraphen-Abtheilung

C o rp s-Te leg rap h e n -

A btheilung

Telep hon-A btheilung

C a v a lle rie -T e le -

g rap h en -P a tro u iile

Commandant der 
Cavallerie-Telegraphen- 

Abtheilung

C a v a lle r ie -T e le -

graphen-Abtheilung

C a v a lle r ie -T e le -

g rap h en -P a tro u illen
(v ie r)

Stabs-
officier

des
General­

stabes

Lieutenant

Director: 
Stabs- 
officier 

oder
Haupt- Armee-

mann des Haupt-
Eisen­

bahn- und 
Tele- 

graphen- 
Regiments

quartier

Haupt­
mann

Beamter

Ober 
lieutenant

Gavallerie
Wacht­
meister

Feld-Tele
graphist

Gavallerie
Subaltern

Officier

Feld-Tele-
raphist

General-
Etapen-

Gom-
mando

Oberleitung des Feld-Telegraphenwesens. Über­
wachung der Verwendung des Feld- und Reserve-Tele­
graphen bei Armeen; verfügt Zusammenhang des ge- 
sammten Netzes in sich und mit dem Staats-Telegraph. 
Beantragt Nachschub an Personal und Material. Er ist 
Hilfsorgan des Armee-Ober-Gommandos.

Bei großer Ausdehnung des Etapenbereiches ver­
anlasst er Aufstellung von Reserve-Telegraphen-Direc- 
tionen, bestimmt deren Wirkungskreis.

Anknüpfung des Armee-Ober-Gommandos anFeld- 
Telegraphen-Netz. Hat meist nur Schleifenleitung und 
Stationen zur Verbindung.

Leitung des Feld- und Reserve-Telegraphen bei 
der Armee; Vorsorge tür verlässliche Verbindung des 
Armee-Gommandos mitColonnen-(Gorps-) Gommanden 
und vorgeschobener Gavallerie, für Bau und Betrieb 
der auf der Hauptmarschlinie der Armee etablierten 
Telegraphen-Linie;

er ist au den Generalstabs-Ghef (Ghef der Opera- 
tions-Abtheilung) gewiesen.

Verbindung des Armee - Gommandos mit dem 
Reserve-Telegraph, beziehungsweise stabilem Netze.

Grund­
sätzlich 

6 Abthlg. 
per Armee

Rasche Ablösung der Armee-Telegraphen-Abthei- 
lung, Zweigleitungen.

Hilfs-Organ des Generalstabs-Chefs.

A êrbindung des Corps-GoniPiandos mit 
Armee-Gommando.

dem

Verbindung des Corps-Iiauptquartiers mit dem 
Gorps-Train-Commandanten.

Besondere Â erAvendur.g: Erweiterung des Tele- 
graphen-Netzes während der Operationen und in Gan- 
tonierungen; Einbeziehung von telegraphisch nicht ver­
bundenen Infanterie-Truppen-Divisionen, der Gorps- 
Train-Staffel, Postierr.ngs-Gruppen, Verpflegs-Stellen 
auf Gefechtsfeldern.

Verbindung mit Infanterie-Truppen-Divisionen, 
Anknüpfen an stabile Leitungen u. s. w., — Unter­
stützen der Telephon-Abtheilung.

Leitet den Telegraphen-Dienst, ist bezüglich Ver­
wendung der Gavallerie-Telegraphen-Patrouillen aus­
schließlich an den Generalstabs-Chef gewiesen. Macht 
dem Gommandanten der Corps-Telegraphen-Abthei- 
lung Vorschläge über Zusammenwirken.

Verbindung der aufklärenden Gavallerie mit der 
ihr folgenden Armee-Golonne, eventuell im Zusammen­
wirken mit der folgenden Corps - Telegraphen - Ab- 
Iheilung.

Verwendungsbereich: Aufklärungs-Raum der Ga- 
vallerie-Truppen-Division.

Verbindung des Gavallerie - Divisions - Stabsquar­
tiers mit Nachrichten-Detachements (Patrouillen) oder 
mit der nächsten Telegraphon-Station, ausnahmsweise 
zur Verbindung der Cavallerie-Divisions-Stabsquartiere 
unter sich und dieser mit dernächstenFeld-Telegraphon- 
Station.

Aufklärung des feindlichen Telegraphen-Netzes, 
Behorchung, Störung und Irreführung der feindlichen 
Gorrespondenz, Zerstörung, Unterbrechung, Retablie- 
rung von Leitungen.

Sie benützen vornehmlich bestehende, selbst 
retablierte permanente Leitungen, wenn thunlich Feld- 
Telegraphen-Linieu oder selbst ausgelegte flüchtige 
Leitungen mit eigenem Material oder vom Gavallerie- 
Draht der Gavallorie-Telegraphen-.Abtheilung, optische 
Apparate, Verseilung des Dienstes auf verlassenen 
Staats-, Eisenbahn-. Feld-Telegraphen-Stationen.

Von vier Stations-Einrichtungen sollen nur zwei 
Detachements (Patrouillen) mit dem Stabsquartier ver­
bunden sein, wozu drei Stationen nothwendig sind, 
vierte Station bildet Reserve.

Ober-Beamter vom 
Staats-Telegraph 
für Regelung des 

Dienstes beim 
Staats- und Reserve- 
Telegraph imEtapen 

bereiche

2 delegierte Staats 
T elegraphen-Beamte 

von welchen einer 
beim Armee-General- 
Gommando als sein 

Vertreter eingetheilt 
ist. Er leitet den Bau 
und den Betrieb des 
Reserve-Telegraphen

10

3 44

13

22

279

83

89

73

58

10

153

40

34

20:

96

30

180

51

29

10

23 160

48

M.
1898
48

45
bezw.

75
12

30

90 48

13-5

13-5

60

48

je 2

30

30

3 Bau- 
Abthei­
lungen 
täglich 

15

24

24

18

24

18

7V:

71/2

10

7Va

10

galvanisch,
phonisch,
mündlich

galvanisch

galvanisch,
phonisch,
mündlich

phonisch,
mündlich

galvanisch,
phonisch,
mündlich,

optisch

phonisch,
mündlich,

optisch
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G) Vereinigte Trains der Truppen-Divisionen und Corps.

Vereinigter Gefechtstrain einer In­
fanterie-Truppen-Division zu 
15 Bataillonen

Gommandant des 1. Zuges 
der bei der Truppen-Di- 
vision eingetheilten 
Train-Escadron

126 (130)*)— 
2 sp. 9—4 sp.

2400X

Vereinigter Gefechtstrain eines 
Corps zu 3 Divisionen

Der vom Gorps-Train-Gom- 
mandanten hiezu be­
stimmte Divis. - Train- 
Gommandant (Escadr.- 
Gommandant)

425—2 sp. 
5 4 - 4  sp,

9700X

Vereinigter Bagagetrain einer In­
fanterie-Truppen-Division zu 
15 Bataillonen

Der vom Truppen - Divi- 
sions-Gommando schon 
im Frieden hiefür be­
stimmte Officier (mög­
lichst aus dem Stande 
der Reserve-Offleiere)

76(78)*)—2 sp. 
4—4sp.

Vereinigter Ragagetrain eines 
Corps zu 3 Divisionen

Gommandant der beim 
Gorps-Gommando einge­
theilten Train-Escadr.

234—2 sp. 
18—4sp.

4100X

Gesammter D i v i s i o n  s t r a i n ,  
und zwar Gefechts-, Bagage­
train, Div.-Sah.-Anstalt, Div.- 
Мипй.-РаГЖ,'“ Verpflegscolbhne 
und'sönstige der Division bei­
gegebene Trains

Divisions - Train - Gomman­
dant

Ohne sonstige 
Trains, aber mit 
gesammter Ver- 
pflegscolonne

16.240X =
ca. 12 hm

Gorps-Train G or s-T rain- Gomman d ant ca. 50—60 Tcm

Wenn der Gavallerie-Regimentsstab bei der Divisions-Gavallerie.

B )  Armee-Train (sammt Beiwagen).
a) Munitionstrain.

Divisions -Munitionsp ark

Gorps-Munitionspark

Park-Gommandant
(Hauptmann)

Park-Gommandant
(Hauptmann)

6—2sp. 
70—4sp. 
8—6sp.

190QX
6—2sp. 

72—4sp. 
8—6 sp.

202QX

Gavallerie-Munitionscolonne

Arniee-Munitionspark
(für eine Armee von 5 Gorps: 
Park-Gdo., 1 Res.-Zeugscolonne, 
5 Res.-Munitionscol.)

Golonnen-Gommandant
(Subalt.-Offlc.)

Park-Gommandant
(Stabsofficier)

1—2sp. 
11—4sp. 
8—6sp.

470X
10—2 sp. 

521—4sp.

12.500X

Ъ) Sanitätstrain,

Infanterie - Divisions - Sanitäts­
anstalt (sammt F. S. G. d. D. 
R. 0.)

Feld-Sanitätsabtheilungs-
Gommandant

8 -2 s p .  
26—4sp.

710X

Gavallerie - Divisions - Sanitätsan- 
slalt

Feld.spital (sammt Rless.-Trsp.-Gol. 
d. R. Kr.)

Sanitäts-Unterofficier

Sanitätsabtheilungs - Gom- 
mandant

1—2sp. 
6—4sp.

140X
24— 2sp.
25— 4sp.

1280X

c) Verpflegstrain.

Infanterie-Verpflegscolonne, ganze 
■ (mit Deckelw. d. Train-Escadr.- 
Gdos.)

ein Nachschubstaffel

der Reservestaffel

Gavallerie-Verpflegscolonne, ganze 
(mit Deckelw. d. Train-Escadr.- 
Gdos.)

-------- --------- ein Naehoohubütüffel

der Reservestaffel 

Section einer Feldbäckerei

Section eines Schlachtviehdepots 
zu 3 Trieben ä 50—100 Thiere

Gommandant der bei der 
Infant. - Truppen - Divis,- 
eingetheilten Train-Esc. 

Trainzugs-Gommandant

Trainzugs-Gommandant

Trainescadr.-Gommandant

TrointHugo GemintuadtWit-----

Trainzugs-Gommandant

Officier d. Train-Detache­
ments

Verpftegsbeamter

502—2sp. 
7170X

85—2 sp.
1190X

158-2sp .
2210X 

5 4 2 -2  sp. 
7730X

■ 95 -
1330X 

158—2sp.
2210X 

184—2sp. 
2580X

9—2 sp. 
630X

Gorps-Verpflegscolonne

Verpflegstrain des Armee-Gom- 
mandos

Verpflegstrain des Armee-Ober- 
Gommandos (Hauptquartiers)

Feld' V erptlegsmagazi-n

Magazinsdrittel für eine Infant.- 
Tmppen-Division

Magazins drittel für eine Infant.- 
Trppp.-DivisionundGorps-Gom- 
mando

Gommandant des 6. Zuges 
d. b. Gorps-Gommando 
eingeth. Train-Escadr.

Gommandant der einge- 
theilten Train-Escadr.

Gommandant des 1. Zuges 
der eingetheilten Train- 
Escadron

Gommandant der Train- 
begleitungs-Escadron

rangältester Train-Zugs- 
Gommandant

rangältester Train-Zugs- 
Commandant

195—2 sp. 
2930X

201—2 sp. 
67—4sp. 
4310X

27—2sp. 
13—4sp. 

640X
1690—î 2 sp 

25.210X

, 7170X

9870X

d) Technische Trains.

Divisions-Brückentrain Train-Halb-
zugs-Gom-
mandant

12—4sp. 
(13—4sp. und 

1—2sp.) 
240X (280X)

Normale Kriegsbrücken- 
Equipage

Train-Zugs-
Gommandant

Gorps-Telegraphen-
abtheilung

Telegraphen-
abtheilungs-
Gommandant

1 --2sp. 
9—4sp. 

200X

Armee-Telegraphen­
abtheilung

Telegraphen-
abtheilungs-
Gommaijdant

Telephonabtheilung G avail er ie- 
VVachtmeister

32—2sp. 
280X

Pionn.-Zeugs-Res. 4— 4sp.
5— 2sp. 

150X

1—2sp. 
7—4 sp. 

12 -6 sp . 
460X

34—4sp. 

710X

Gavallerie-T elegraphen- 
abtheilung

Schanzzeugcolonne

Train-L'nter-
officier

Unterofficier

6—4sp.

130X
7—2sp. 
9—4sp.

280X

e) Train-Reserve-Anstalten.

Corps-Trainpark

9
7 ■1

Park-Gommandant
Ч

К ■ " f f>■:>-' -  
7^ ’.u .'fV'-'-i

-,21—2sp, 
25—4sp.

1330X

Depot für marode Pferde

/0.

D epot- Gommandant 3—2sp. 

60X

К Phi
/
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zum III. Abschnitte.

Normal-Marschordnung der Truppen und Trains.
AJ Truppen.

Jä g e r-B a ta illo n
Ti Й S ф S Й  ̂  ̂ я

.я °
я °

p  I p

In fan terie-R eg im ent

(Tiroler Jäger-Regiment) 
zu 4 Bataillonen

'й я  
o p s  
& я  о
fa ^

fa й fa<5 я

C a v a lle r ie -R e g im e n t

zu 6 Escadronen
fal -d яtH д ф

о

m

Pionnier-Abtheilung
Compagnien
Ärzte, Bandagen-, Blessier- 

tenträger, Rechnungs- 
Unteroffic., Officiersdie- 
ner

Gornp.-Munitionswagen
Beschirrte Reserve-Zugs- 

Pferde
Baons.-Inspections-Ghargen

50^
Entbehrliche Reserve-Reit­

pferde ..........................l
Marketenderwagen . . .  1 
Proviantwagen . . . .  4

IQX
Truppen-Rechnungsführer und 

Hilfsarbeiter
B e iw a g e n ..................... 2
Deckelwagen . . . . . .  3
Büchsenmacher

50^

5—2 sp.
74X

5—2 sp.
74X

ФЙ.cis;

bß‘ aä :■
pq-

Rgts.-Pionnier-Abthlg.
Rgts.-Musik 
Bataillone
An der Queue jedes Baons.: 

die zugehörigen Ärzte 
etc. (wie nebenstehend) 

Gomp.-Munitionswagen 
Beschirrte Res.-Zug-Pferde 
Rgts.-Ghefarzt,Rgts.-Inspec- 

tions-Officier und die 
Hilfsarbeiter 

25QX
Entbehrliche Reserve-Reit­

pferde ......................... 6
Marketenderwagen . .  2 
Proviantwagen . . . .1 7  
Werkzeugwagen . . . 1 
Unbeschirrte Reserve- 

Zugpferde .....................2

15^
Truppen-Rechnungsführer und 

Hilfsarbeiter

^  S

B e iw a g e n ..................... 9
D eckelw agen.................9
Büchsenmacher

253QX

20— 2 sp, 
296X

СІ5

18—2 sp 
252X

pq

О
rn о-f-j

-̂1<x> c

'S T3
S  я G .’SLD ^

Pionnierzug mit Telegr.- 
Patrouille 

Escadronen
An der Queue jeder Divi­

sion : Arzt, Bandagen­
träger, Gurschmiede, 
Rechnungs - ünteroffi- 
ciere, Divisions-Inspec- 
tions-Ghargen 

Rgts.-Chefarzt, Thierarzt, 
Rgts, - Inspections - Officier 

250X
Officiers-Diener u. entbehr­

liche Res.-Reitpferde (76) 
Packpferd mit Sprengmit­

teln ..............................1
Marketenderwagen . . 1 
Proлńantwagen . . . .  20 
Werkzeugwagen . . .  7 
Reserve-Zugpferde 
Escadrons-Riemer 

15X

Truppen-Rechnungsführer und 
Hilfsarbeiter

1 0 8 0 X

28—2sp,
559X

я S
bß.M я ‘ф

я

Behvagen . . . . . .  7
Deckelwagen . . . .  7
Büchsenmacher 
Unberittene Soldaten 78

14—2 sp. 
216X

а
яфfa
я"

н

С5

н

pq

R eiten d e  B a tte r ie -D iv is io n D io n s .' o d er C o rp s-A rtille r ie -R e g im e n t
P io n n ie r-C o m p a g n ie

(Nr. 1 -4 )

Batterien
Arzt, Rechnungs-Unteroffi- 

cier, Divisions - Inspec- 
tions-Chargen

250X
Reserve-Reitpferde .  .1 1  
Marketendenvagen .  . 1 
Proviantwagen . . . .  8 
Requisitenwagen . . .  2 
Reservw-Zugpferde . .1 6

lOX
Truppen-Rechnungsführer und 

-Hilfsarbeiter
Reservew'agen . . . . 1 
Bagagewagen . . . .  2 
Professionisten . . . .1 2  
Reservemannschaft . . 88

900X

9-=-2 sp. 
2 —4sp. 

222X

1 — 2 sp.
2 — 4sp. 

IO4X

Batterien
Compagnie

я i 2 Zugsrequisitenwagen ■
1 Arzte und Bandagenträger, 0 2 Beiwagen
o | Thierarzt, Rechnungs- 0 Rechnüngs-Unterofficier,

Uriterofficiere, Hilfsar- 1790X Officiersdiener 170X
i beiter, Officiersdiener, 0Рч Compagnie - Inspections -

Kgts.-lnsp.-Ghargen Q,G Ghai’gen
H;' - 250X H 2 .5X

Entbelndichc Pieserve-Reit- B e iw a g e n ..................... 3
.s pterde ö Compagnie - Requisiten -

0 Marketenderwagen . . 1 Ф w agen......................... 1
h | Proviantwagen . . . . 12 13—2 sp. H 0 Zugs-Requisitenwagen . 2 4—2 sp.
S'* Requisitenwagen . . . 4 4 -  4 sp. p Proviantwaeren . . . .  1 3—4 sp.
О,'’ Sattler und 2 Schmiede 350X 0 3 Reserve-Zugpferde . . .  2 120X
0)i ’ScG

der Batterien 
Reserve-Zugpferde . . 32

CD0
0

‘0
3

ö

0 I5X 0 lOX

1 Trupp en-Rechnungsführer und r-jrö Beiwagen......................... 1 1— 2 sp.
•Э 1

>•0 -Hilfsarbeiter Й >0 D eckelw agen.................1 1—4 sp. 
З4ХCÖ -vj fa Reservewagen . . . . 2 2 — 2 sp. cö

Eh pq *0
Ó s U Bagagervagen . . . . 4 4 —4 sp.
o s f£ 3 Professionisten . . . 20 178X Ф
bD%

pq*
CßpGcö

00

Reservemannschaft . 118 bßcö
pq ß

B )  Trains der Haupt- (Stabs-) Quartiere.

Train des Commandant
Fuhrwerkstand

und
Golonnenlänge

Train des Commandant
Fuhrwerkstand

und
Golonnenlänge

Infanterie- (Cavallerie-) Truppen- 
Divisions-Stabsquartiers 
(exclusive Brigadestäbe)

Stabswagenmeister 16 (17)—2sp. 
0—4sp. 

400X

Corps-Hauptquartiers Commandant des 1. Zuges 
der eingetheilten Train- 

Escadron

27—2 sp. 
12—4 sp. 

700X
Hauptquartiers des Armee-General- 

Gommandos
Commandant des einge- 

theilten (2.) Trainzuges ,
48—2 sp. 
11—4sp. 

1090X

Arrtiee-Hauptquartiers Commandant des einge­
theilten (1.) Trainzuges

37—2 sp. 
1 3 - 4  sp. 

lOOOX
Hauptquartiers des General- 

Etapen-Gommandos
Commandant des 2. Zuges 

der eingetheilten Train- 
Escadron

24—2sp. 
6—4sp. 
2 —6 sp. 
580X

Operierenden Hauptquartiers des 
Armee-Ober-Gommandos

Commandant der einge­
theilten Train-Escadron

32—2 sp. 
12—4 sp. 

880X



B eh e lf  zum  Studium  des op erativen  G e n e ra lsta b sd ie p ste s . B e ila g e  2

zum II. Abschnitte.

K. und k. Corps-Commando.

It® Infant.-Trpp.-Division ............................................
gte Teschen.

3̂ ® Ga^allerie-Brigade.........................................................................
Infant.-Rgmt. Nr. 1 ..................................................... .....................
Gorps-Train-Gommandant ........................................... ....................
к n Д Nentitschein.Armee-Gommando .............................................................................
Feldmarschall-Lieutenant D..̂  ...........................................................

(Siehe: G, 0., I., А—5, а., § 14.)

Corps-Hauptquartier, Teschen, am 5̂ »̂ Juni 1899
7*̂  30*" abends.

5./6. 7*1 3541 abds.
* G., FZM.

(Gorps-Commandanl.)

5./6. 7*‘ 10™ ahds.
G. O.j Obst. 

(Generals tabs-Glief.)

5./Г). C ’ ahds.
G. M., Major 

(Zweiter Stabsofficier.)
Eventuell:

Gorps-Ghefarzt, Intendanz-Ghef u. s. w. verständigt 
(angewiesen).

G. 0.1 Obst.

(Ausnahmsweise: Vidierung a. a. Siehe A. — G. §. 6.)

Nr. 40 .

r _№ u
Ф Q 'ТЗ -lA Ф
Й "5.iS Й

N3 'S  
.. Ä ЙФ bßG® 0) O)
f-1 . Ф.

Ю

(Siehe A— G, ^9 .)
Gstb.-Abth.

Eventuell: Mit einem Beitrage des Gorps-Ghefa^tes u. s w.

Organe des Hauptquartiers verständigt. 
(Wenn eine Verständigung nothwendig war.)

Voracten: 
Vid p. e. Tagebuch: 

Ordre de bataille:

G. H.| Hpim.

Wenn dies 
nolliwmndig.

u. s. w.

Eindicliert: 5, G. M. Mjr.
Reingeschrieben: 1, G, G. 0 . Oblt., 7, G. H.» Hptm. 
Überprüft: 5, G. M. Mjr., 1, G, 7, G. H.i Hptm. 
Abgesendet: 1, 3, 4, 6 am 5., 9*i abds. G. 0. Oblt. 
Übergeben: 7, am 6./G. 8*i früh G. 0 ., Obst. 
Abfertigung beendet: am 5./G. 9*i abends G. M.i Mjr. 

CJhren gerichtet: Ja!

1 durch Generalstabs-Officier (auf Wagon) zustellen.
2 bei der Abfertigung übergeben.
3 Ordonnanz-G'-.urs.
4 direct, Radfahrer.
5 bei der Abfertigung eindictieren.
6 Telegramm (chiffrieren).
7 durch den Generalstabs-Ghef am G*®” Juni früh persönlich zu

übergeben (in Teschen).

1— 5.

Disposition für den 6*^" Juni.

1— 4.

Diese Disposition erhalten das H® und 2*® Infanterie 
Iruppen-Divisions-, das 3*® Gavallerie-Brigade-Gommando und 
das Gommando des Infanterie-Regiments Nr. 1.

5.

Telegramm.

(Unterstrichenes cliiffrieren.)

7.
Instruction für den Überfall der Festung N. . . .

5./G. 5*‘ 45™ nachm. G, H., Hptm.

A n m erku n g : Das Goncept ist vom Verfasser am unteren Rande der letzten Gonceptseite so zu unterfertigen, dass der Name für jedermann lesbar 
ist (eventuell Datum mid Stunde ansetzen).

Jeder Unterschrift oder Paraphe ist der Tag, eventuell die Slunde, Minute und Tageszeit heizusetzen u. zw. erst dann, 
wenn das Goncept die Genehmigung des Gommandanten erhalten hat.

Mit der Paraphierung beginnt «las rangjüngste zur Paraphierung berufene Organ — znlelzi. paraphiert der Gommandant. 
Boi der Zahl der zu autographioronden Exemplare ist nicht zu vergessen, dass ein Exemplar dmn Tagebncli beigelegl wird.
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